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Dreyzehnte Sitzung .

Karlsruhe , den 11 . May 1822 .
i

— — =

Gegenwaͤrtig
die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausn ahme

Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn
Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

deg Herrn Staatsminiſters Frhrn . v. Berkhei m ,
deg Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
des Herrn Landoberjaͤgermeiſters v. Kettner ,
des Herrn Staatsraths Frhrn . v. Tuͤrkheim ,
des Frhrn . v. Falkenſtein ,
des Frhrn . v. Gemmingen - Treſchklingen , und
des Hofraths v. Rotteck .

Weiter anweſend
Se. Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein⸗Wert —

heim , und

a a E

*) Die eilfteSigung am3 . d . . , und die i wò Ifte Siung
am 6. d. M. waren geheim ,

$

Protokolle der 1. Kammer , 15



N4 Protofotle der Erten Kammer .

die Herren Regier . - Commifåre , Staatsrath v, Gulat ,

und
;

Ztaatsrath Boͤckh .

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepraͤſidenten ,

Staatsraths Frhr . v. Baden .
;

Nach Verleſung und Genehmigung deg Protofolg
der vorigen Sigung legte der Vicepråfident vor :

T) einen Erlaf der gwepten Kammer , womit diez

felbe einen Auszug ihres Protokolls úber die ftattgës

habte Discuſſion des Commiſſions - Berichts , den Bau

des Staͤndehauſes betreffend , nebſt ſaͤmtlichen Akten

anher mittheilt .

Beylage Ziffer 47 .

Die Kammer

betoro

denfelben an die neuerwaͤhlte Bau - Commiſſion abzu

geben , um daruͤber Vortrag zu erſtatten .

2 ) eine Eingabe des hieſigen Schutzbuͤrgers
Schmidthaͤußler um Uebertragung der Kanzleydie⸗

nerſtelle bey der erſten Kammer .

Behlage Ziffer 48 . ( ungedruckt . )

3 ) eine aͤhnliche Eingabe des Johann Martin Ar⸗

nold um Uebertragung der Hausmeiſtersſtelle in den

neuen Staͤndehauſe .

Beylage Ziffer 49 . ( ungedruckt . )

Die Kammer

beſchloß :

ſowohl dieſe beiden Eingaben , als die wegen deſſelben

Gegenſtandes fruͤher eingekommenen demnaͤchſt bey der

Berathung uͤber die Vergebung jenes Dienſtes zu re—⸗

produciren .
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Oreyzehnte Gigung vom 11 , Map , 725

4) eine von dem geheimen Hofrathe Wild einge
reichte Druckſchrift :

„ Bemerkungen zu dem ,was uͤber das Badiſche
Maaß und Gewicht in der erſten badiſchen Staͤn —

deverſammlung vorgekommen . “
mit der Bemerkung , daß er die eingeſandten Exemplare
unter die Mitglieder der Kammer vertheilen laſſen
werde .

5) die von dem Herrn Regierungs - Commiſſaͤr ,
Staatsrath Boͤckh , eingereichten Rechnungen uͤber die

Domainenverwaltung , die Forſtverwaltung und die

Kinkuͤnfte der Amtskaſſen .

Beſchluß :
diefe Rechnung an die Budget - Commiffion abzugeben .

Das Secretariat machte hierauf die Ameige , daf
fùr die Eommiffion zur Begutachtung deg Geſetzentwurfs
wegen der Gleichſtellung der katholiſchen Pfarrer mit
den evangeliſchen ruͤckſichtlich der bey Berechnung der
direkten Steuer in Abzug kommenden Guftentationg -
Summe

der Pråtat Hebel ,
der Frhr . v. Gemmingen - Steinegg , und

der Oberhofmarfehal Frhr . v. Gayling
dewaͤhlt worden ſeyen .

Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , er⸗
fattete nunmehr der Praͤtat Hebel den Commiſſtions⸗

ericht uͤber den ſo eben erwaͤhnten Geſetzentwurf .
Beylage Ziffer 50 .

Mit Einwilligung der Herrem Regierungs :ı Com :
miſſaͤre

beſchlofß
die Kantmer ,
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Protofole der Erfen Kammer .

die Discuſſion daruͤber in abgekuͤrzter Form vor⸗

zunehmen .

Frhr . v. Weſſenberg : Ueber den vorgelegten

Geſetzentwurf habe ich nichts zu ſagen , als daß die

katholiſche Geiſtlichkeit des Landes dieſen neuen Be⸗

weis unpartheyiſcher Gerechtigkeitsliebe der Regierung

und der Kammern mit Dank aufnehmen werde . Nur

eine Bemerkung ſey mir erlaubt ! Die fefte congrua

iſt der Beſoldungsſteuer unbedingt unterworfen worden ,

und die dagegen eingereichten Vorſtellungen blieben ohne

Erfolg . Nun entſteht allerdings die Frage : Ob es wohl

mit dem Begriff einer congrua zuſammenſtimme , wenn

ein Theil derſelben wieder , gemaͤß einem Steuergeſetze ,

abgezogen werden kann ?

Abgeſehen von der mindern Bedeutenheit des Ab⸗

zugs im vorliegenden Falle , glaube ich dieſes doch

wegen des gefaͤhrdeten Princips einer ſteuerfreyen con⸗

grua bemerken zu muͤſſen , indem ſein Zweck nach und

nach vereitelt werden koͤnnte . Endlich erlaube ih mir

auch hier den Wunfh zu åufern , Daf pon der hopen

Regierung auf Mafiregeln Bedacht genommen werden

moͤchte , um die Beſteuerung der Geiſtlichkeit uͤberhaupt,

beſonders aber ihre Beyziehung zu den Gemeinde - Um

lagen fo ju ordnen und zu berichtigen , Daf fie ferne ?

nicht uͤber Beeintraͤchtigung ſich zu beſchweren Urſache
habe .

Regierungscommiſſaͤr Staatsrath Boͤckh : Eg wurd ?

den Geiftlichen zu Der Beit eine congrua angewieſen⸗

als noch die Beſoldung der weltlichen Staatsdiene !

unbeſteuert war , und zu dem Ende , daß die Geifli |

hen mit den uͤbrigen Staatsdienern in ein gleiches
Verhaͤltniß geſetzt wuͤrden . Da aber dermalen die
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Beſoldungen aller Staatsdiener beſteuert ſind , ſo

trifft die Beſoldungsſteuer billig auch die Geiſtlichen.

Frhr . v. Weſſenberg : Der Umſtand , daß fuͤr

die Gtaatgbeamten feine congrua feftgefegt iff , Pann

die Richtigkeit meiner Bemerkung nicht entkraͤften . Fuͤr

die Geiſtlichen iſt einmal eine congrua feſtgeſetzt . Wo

Verſchiedenheit der Verhaͤltniſſe Statt findet , tritt bil -

lig auch eine Berfhiedenpeit der Behandlung ein .

Auf die Bemerkung des Vicepraͤſidenten ,

daß wenn man die congrua der Geiſtlichen von der

Beſoldungsſteuer ausnehmen wollte , ein privilegirter

Stand entſtehen wuͤrde , uͤbrigens von dem verehrlichen

Redner nur ein Wunſch geaͤußert worden ſey , ſo wie

deg Praͤlaten Hebel , daß der beruͤhrte Gegenſtand ,

ſo wichtig er auch an ſich ſey , dennoch nicht in einer

unmittelbaren Beziehung auf den vorliegenden Geſetz⸗

entwurf ſtehe , wurde die Berathung fuͤr geſchloſſen
erklaͤrt .

Die Hauptabſtimmung uͤber das Geſetz wurde nach

$. 36 . der Geſchaͤftsordnung bis zum Ende der Sitzung

ausgeſetzt .
Ferner wurde auf Antrag des geh . Hofraths 8a⸗

ch ariaͤ , die der Kammer uͤberſandte Druckſchrift uͤber

den ſo eben berathenen Gegenſtand mit der Bemer —

kung in Erinnerung gebracht , daß er ſich freue , wenn

die in den Kammern zu berathenden oͤffentlichen Ange —

legenheiten zuvor in Druckſchriften allſeitig eroͤrtert

wuͤrden, daß ihm der Verfaſſer der nur gedachten

Druckſchrift ſeinen Gegenſtand mit Sachkenntniß be —

handelt zu haben ſcheine , daß er jedoch wuͤnſchen

muͤſſe , daß ein jeder , der uͤber eine oͤffentliche Ange

legenheit ſchreibe , auch ſeinen Namen öͤffentlich nenne ,
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beſchloſſen :

die Schrift mit ruͤhmlicher Erwaͤhnung im Protokolle
in dem Archive niederzulegen .

Der Vicepraͤſident eroͤffnete hierauf die Dis —

cuſſion wegen der Rechnung vom vorigenLand⸗

tage
Da von Niemand etwag gegen diefe Rechnung ers

innert wurde , fo
;

beſchloß

die Kammer :

den beiden Rechnern , dem Hofrath v. Rott eck, und

dem Archivar Hauſer das Abſolutorium zu ertheilen ,

und die Ablieferung des Kafjenreftes mit 233 fl. 22 1/2fr .
an die dieſſeitige Kanzley zu bewirken .

Der Tagesordnung gemaͤß ging man nunmehr zur

Berathung uͤber die Wiederaufnahme der Motion des

Frhru . v . Zyllnhardt , wegen Modification

der 68. 60 . u. 73 . der Verfaſſungsurkunde

úber .

Zach ariaͤ gab zuvoͤrderſt eine kurze Ueberſicht der

Verhandlungen , welche fruͤher uͤber denſelben Gegen⸗

ſtand in der Kammer Statt gefunden haben , wobey er

insbeſondere darauf aufmerkſam machte , daß der auf

dem vorigen Landtage in der Sache gefaßte Endbe —

ſchluß auf Modificirung und Erlaͤuterung der

$$. 60 . u. 73 . der Verfaſſungsurkunde gerichtet ſey ,

und zufolge der vorausgegangenen Verhandlungen die

genauere Beſtimmung des Begriffs eines Finanz⸗

geſetzes umfaſſe . Ferner , daß man ſich abſichtlich ent⸗

halten habe , theils in dem Beſchluſſe , theils in der

an die Regierung gerichteten Vorſtellung den Antras

22
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mit beſtimmteren Vorſchlaͤgen zu begleiten . — Er fuhr

hierauf ſo fort :

Ich erlaube mir jetzt noch meine Meinung uͤber

den vorliegenden , ſo wichtigen Gegenſtand hinzuzufuͤgen .

Da ich nur eine voruͤbergehende Erſcheinung in dieſer

Kammer fuͤr meine Perſon zu demjenigen Stande ge -

hoͤre , welcher in der zweyten Kammer vertreten wird ,

ſo glaube ich uͤber dieſen Gegenſtand defo unbefange -

ner fprechen zu Éònnen , und wenn ich mih får den

wiederaufgenommenen Antrag unbedingt und unverho : -

len erflåre , fo darf ih mwenigfteng hoffen , Dag auh

außerhalb dieſer Kammer der Pråfung meiner Meinung

kein Vorurtheil entgegenſtehen koͤnne .

Die wiederaufgenommene Motion gibt zu folgen —

den drey Hauptfragen Veranlaſſung :

1) Goll fie uͤberhaupt die Zuſtimmung der Kammern
erhalten ?

2) Wie mårde der Befhluğf fér die Motion zu

famen feyn ? — algemein ? oder mit Beyfăgung

beſonderer Vorſchlaͤge ? und

3) Wie duͤrfte ein ſolcher Beſchluß — in der , zufolge

unſerer Geſchaͤftsordnung an die Regierung deg -

halb zu richtenden Vorſtellung zu begruͤnden ſeyn ?

Die Beantwortung der erſten von dieſen Fragen ,

will ich , um Wiederholungen zu vermeiden , auf die

Beantwortung der dritten erſparen .

Die zweyte Frage anlangend , wuͤrde ich die all⸗

gemeine Faſſung , welche fuͤr den fruͤhern Endbe⸗

ſchluß gewaͤhlt worden iſt , auch dießmal fuͤr die zweck⸗

maͤßigere halten . Es iſt hier nicht von einem Ge⸗

ſetze , ſondern nur von einer Bitte um den Entwurf

zu einem Geſetze die Rede . Allgemein gefaßt darf der
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Beſchluß deſto eher der Zuſtimmung der zwehten Kans

mer entgegenſehen .

Ich komme zur dritten Frage . Es wird dabey

theils das Stimmrecht der Erſten Kammer uͤber Fi —

nanzgeſetze uͤberhaupt , theils der Begriff eines Fi - |

nanzgeſetzes in Betrachtung zu ziehen ſeyn .

Alſo erſten s : Nach der Verfaſſungsurkunde

( S. 60 . 61 . 73 . ) kann die Erſte Kammer uͤber einen

jeden Geſetzentwurf , welcher die Finanzen betrifft , nur

mit Ja oder Nein abftimmen ; wenn fie ihn verwirft ,
werden die Gtimmen der Mitglieder beider Kammern

zuſammengezaͤhlt .
Die Frage : Ob eine Abaͤnderung dieſes Grund⸗

ſatzes rath ſam ſey ? hat ſehr viele Seiten ; ſie gehoͤrt
in dag Gebiet der Staats klugheit .

Ein Hauptgrund , melher fúr die Bejahung der

rage fpricht , ift Der : Offenbar hängt die Frage mit

der beruͤhmten , und fo oft beftrittenen Frage ber dag

Syſtem zweyer Kammern , auf dag genauefte zu -

fammen , oder fie ift bielmebr mit dDiefer eine und dies

felbe . Wirde es nun auch eben fo zwedmwidrig , als

ùber meine Kräfte feyn , die Gründe får und mider

dieſes Syſtem jetzt und beziehungsweiſe uͤberhaupt voll⸗

ſtaͤndig darzuſtellen und zu pruͤfen , ſo darf ich doch

anfuͤhren , daß dieſes Syſtem , auch abgeſehen davon ,

daß es durch unſere Verfaſſungsurkunde im allge —
meinen bekraͤftigt worden iſt , theils das Anſehen der

den Gerichten zu gebenden Organiſation , theils die

Erfahrung fuͤr ſich hat . Was wuͤrde man von einer

Gerichtsverfaſſung urtheilen , nach welcher die erſte

Gerichtsſtufe zugleich die letzte waͤre ? und iſt nicht

fuͤr einen jeden Zweig der Staatsverwaltung , iſt nicht

namentlich fuͤr die Geſetzgebung diejenige Organiſation
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die vorzuͤglichere , welche ſich der der Gerechtigkeitspflege

am meiſten naͤhert ? In England beſteht dieſes Syſtem

zweyer Kammern ſeit Jahrhunderten ; es liegt der

Verfaſſung der meiſten nordamerikaniſchen Staaten zum

Grunde ; man hat ihm in Frankreich ſchon unter der

Directorialregierung den Vorzug gegeben . Daſſelbe

Syſtem lag einſt der roͤmiſchen Verfaſſung zum Grunde ,
als kein Geſetz ohne Zuſtimmung des Senates , sine

auctoritate senatus , gùltig war : Die Freyheit ging

bald unter , alg dem : Genate diefed Recht entwunden

worden mar .

Zwar hat fich in den neneften Zeiten ein grofer

europaͤiſcher Staat fuͤr das entgegengeſetzte Syſtem er⸗

klaͤrt . Aber die Verfaſſung dieſes Staates iſt , damit

ich mit der gebuͤhrenden Beſcheidenheit ſpreche , noch

zu jung , als daß man auf dieſelbe allgemeine Schluͤſſe

bauen duͤrfte .

Einen andern Hauptgrund fuͤr die Bejahung der

aufgeworfenen Frage will ich nur andeuten . Er liegt
in der Betraͤchtlichkeit des Grundeigenthums , auf wel —⸗

chem die Erſte Kammer ruht . Er ſteht mit der Frage

in Verbindung , wie viel dieſer oder ein anderer Be —

ſtandtheil un ſerer Verfaſſung zum Beſten des Ganzen

vermag oder vermoͤgen ſoll .

Auf der andern Seite verkenne ich keineswegs das

Gewicht der Betrachtungen , welche zu der hier in Frage

ſtehenden Beſtimmung unſerer Verfaſſung Veranlaſſung

gegeben haben moͤgen. Damit ich die Sache mit dem

rechten Namen belege , man trug Bedenken , der Erſten

Kammer ein ſelbſtſtoͤndiges Stimmrecht in Finanzſachen

beyzulegen , weil die Mitglieder derſelben zu dem groͤß⸗

ten Theile zu den bevorrechteten Staͤnden gehoͤren .

Und in der That , wenn die vorliegende Motion ,
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wie fiè auch immer beftimmt mwůrde , dennoch dieſes

Bedenken uͤbrig ließe , ſo will ich unverhohlen erklaͤren ,

und die Verfaſſung ſelbſt ſpricht fuͤr dieſe Erklaͤrung ,

daß ich fuͤr den Antrag nicht meine Stimme geben

koͤnnte .

Allein wenn der Antrag in der an die Regterung zu

erlaſſenden Vorſtellung dahin naͤher beſtimmt wird ,

daß wenn die erſte Kammer eine Abaͤnderung oder

einen Zuſatz in Finanzgeſetzen in Vorſchlag bringt ,

die zweyte Kammer uͤber die Annahme oder Verwer —⸗

fung dieſes Vorſchlags zuvoͤrderſt abzuſtimmen hat ,
und daß alsdann erſt , wenn die zweyte Kammer den

Vorſchlag verwirft , die Stimmen beider Kammern

zuſammen gezaͤhlt werden ſollen ;

ſo ſcheint mir jenes Bedenken vollkommen beſeitigt zu

ſeyn .

Schon in der fruͤher entworfenen Vorſtellung , mit

welcher der Beſchluß an die Regierung gelangen ſollte ,

iſt dieſe naͤhere Beſtimmung angedeutet worden . Nur

wuͤnſchte ich , daß er deutlicher herausgehoben worden

waͤre .

Ich komme jetzt zu der andern Streitfrage : Was

hat man in den 6. 60 und 73 . unter Finanzgeſetzen ,
unter Finanzgegenſtaͤnden zu verſtehen ? Die Frage iſt

nicht nur an ſich , ſondern auch in ſofern in einem ho —

hen Grade ſchwierig , als zwiſchen zwey Behoͤrden , die

nicht vor einem Richterſtuhl mit einander rechten koͤn⸗

nen ; die Grenzen der Befugniſſe kaum durch eine Be⸗

griffsbeſtimmung zu ziehen ſind . Zum Gluͤck verliert

die Streitfrage einen großen Theil ihrer praktiſchen Be —

deutſamkeit , ſobald das Stimmrecht der erſten Kam

mer in Finanzſachen erweitert wird .

ger
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Darf und fol ich mih dennoch an die Aufgabe ma -

gen , fo mårde idh der Erläuterung der Verfaſſungsur⸗
kunde den Vorzug geben ,

daß ein Geſetzentwurf nur , wenn und in wiefern

er eine Geldbewilligung enthaͤlt , als ein , die Finan —

zen betreffender , Geſetzentwurf zu betrachten ſey .

Di eſe Erlaͤuterung duͤrfte in der Anwendung den

wenigſten Zweifeln unterworfen ſeyn . Auch das oͤffent⸗

liche Recht des Brittiſchen Reichs laͤßt fich zur Unter -

ſtuͤtzung dieſer Erlaͤuterung benutzen .

Indem ich ſchließlich dem auf dem vorigen Land⸗

tage in dieſer Sache gefaßten Endbeſchluſſe allenthal⸗

ben beytrete , erlaube ich mir nur noch den Wunſch zu

aͤuſſern , daß bey der Abfaſſung der an die Regierung

zu richtenden Vorſtellung die von mir gemachten Be⸗

merkungen beruͤckſichtigt werden moͤchten .

Frhr . v. Berſtett : der verehrliche Redner , wel⸗

cher ſo eben geſprochen , hat ſich in ſeiner ſehr gehalt —

vollen Rede uͤber Gegenſtaͤnde verbreitet , welche ſehr

tief in die Grundzuͤge unſerer Verfaſſungsurkunde ein⸗

greifen . Mir ſcheint aber vor allem nothwendig , ſich

uͤber die hochwichtige Frage zu vereinigen : ob uͤber⸗

haupt der Zeitpunkt ſchon gekommen ſey , wo Vorſchlaͤge

zu Modificationen , oder Abaͤnderung unſerer Verfaſ⸗

funggurfunde nothwendig oder råthlich fenn Dårften ,

Ich zweifle ſehr , ob je ein Land fo gluͤcklich war ,

eine Verfaſſung zu erhalten , die keinem Wunſche mehr

Raum gelaſſen haͤtte . Es befremdet mich deshalb kei⸗

neswegs , wenn auch in der unſerigen — bey allen ihren

anerkannten Vorzuͤgen — noch eines oder das andere

gefunden werden will , was ſich eines allgemeinen Bey⸗

falls nicht zu erfreuen haͤtte. Indeß laͤßt ihr dennoch

ſowohl das In - als das Ausland die Gerechtigkeit wie⸗
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derfahren , daß ſie ſchon in ihrem jugendlichen Alter

alle billigen Wuͤnſche moͤglichſt befriedigt , und ſchon in

der erſten Epoche ihrer Entwickelung fuͤhlt das ganze

Land dankbar ihre wohlthaͤtige Wirkung .

Nicht ſelten iſt das Beſſere der Feind des Guten ,

und ein allzu raſches Streben nach Vollkommenheit

entfernt uns oft von dem Ziele , nach welchem wir

ringen .

Noch ſcheint mir unſere Verfaſſung zu jung , um

gruͤndlich beurtheilen zu koͤnnen , ob und welche Abaͤn —

derungen in derſelben noͤthig , oder wuͤnſchenswerth ſeyn

duͤrften . Hierzu beduͤrfen wir , meines Erachtens , ei⸗

ner laͤngern Erfahrung , zu der wir aber nie gelangen

koͤnnen , wenn jetzt ſchon an den Grundzuͤgen derſelben

geruͤttelt werden ſollte .

Die Paragraphen unſerer Verfaſſung ſind zu ſehr
in einander eingreifend , als daß es moͤglich waͤre , ein —

zelne derſelben herauszureißen , oder zu modificiren ,

ohne Widerſpruͤche , oder wenigſtens Zweifel und Dun —

kelheiten herbeyzufuͤhren — ſo wuͤrde eine Abaͤnderung

zu einer andern Anlaß geben , und wir wuͤrden Gefahr

laufen , ein ſchoͤnes bequemes Gebaͤude , einiger ſchein —

baren Unvollkommenheiten wegen , zu zerſtoͤren , bevor

wir den Verſuch gemacht haͤtten , od es ſich nicht , auch

ſo wie es iſt , ganz gemaͤchlich darin wohnen laͤßt.

Dieſe kurzen Betrachtungen , die noch durch eine

Menge nicht unwichtiger Gruͤnde unterſtuͤtzt werden

koͤnnten , beſtimmen mich vor der Hand jede Abaͤnde⸗

rung oder Modification unſer Verfaſſungsurkunde fuͤr
nachtheilig zu erachten .

Ich erklaͤre uͤbrigens ausdruͤcklich , daß ich alles

dieſes nicht als Mitglied , oder Abgeordneter der Re —
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gierung , fondern nur alg Mitglied diefer Kammer ge -

fagt habe ,
;

Se . Durchlaucht der Herr Zirt y. Lómwenftein :

Mir ſcheinen dieſe Bemerkungen doch auf den vorlie —

genden Falle nicht anwendbar zu ſeyn . Durch den von

dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ bezeichneten Mit -

telweg wird die Verfaſſung nicht beeintraͤchtigt , nicht

im Weſentlichen veraͤndert , ſondern nur modificirt . Auf

jeden Fall iſt es wohl wuͤnſchenswerth , daß die Kam -

mer einen groͤßern Einfluß bey Finanzgeſetzen haͤtte,

als ihr die Verfaſſungsurkunde einraͤumt .

Frhr . v. Berſtett : Ich ſpreche mich nicht gegen

die Ari aus , wie die Verfaſſung zufolge des gemachten

Vorſchlags geaͤndert werden ſoll , ſondern nur gegen

den Grundſatz habe ich mich erklaͤrt , daß man ſchon

jetzt an irgend eine Abaͤnderung der Verfaſſung gehen

Dane und ſolle . Es moͤchte ſchwer ſeyn , eine Graͤnz⸗
linie zwiſchen weſentlichen und nichtweſentlichen Veraͤn —

derungen zu ziehen . Eine Veraͤnderung ift Doch auch Ders

malen in Frage . Wir haben vor allen Dingen die Er -

fahrung zu benutzen , und noch iſt unſere Verfaſſung

nicht alt genug , daß uns ſchon die Erfahrung uͤber die

Vortheile oder Nachtheile einzelner Beſtimmungen un⸗

ſerer Verfaſſungsurkunde haͤtte belehren koͤnnen . Die

vorliegende B eftimmung hat wenigſtens bis jetzt keine

nachtheiligen Folgen gehabt.
Frhr . v. Zyllnhardt : Ich kann mich uͤber meine

Motion nicht anders ausſprechen , als ich es bereits

von zwey Jahren gethan habe . Der Herr Staatsmini⸗

ſter ſtelt mir einen allgemeinen Grundſatz entgegen , die⸗

ſer muß aber doch dann weichen , wenn die Kammer

eine Modificirung deſſelben fuͤr zweckmaͤßig, und dem

Geiſte der Verfaſſung ſelbſt entgegenkommend erkennt .
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Uebrigens wurde , wie der Wortlaut des Protokolls
zeigt , auch dieſe Bedenklichkeit damals von einem an —

dern Mitgliede ausdruͤcklich erhoben , und motivirt , von

der Kammer erwogen , und darauf der Beſchluß ſo ge —

faßt , wie er vorliegt . Der Antrag des Herrn geh . Hof .

raths Zachariaͤ ſtimmt mit dem meinigen vollkom —

men , und mit dér im Jahr 1820 entworfenen Vorſtel —⸗

lung beynahe woͤrtlich uͤberein . Eben deswegen , weil

wir gegen das Zuſammenzaͤhlen der Stimmen beider

Kammern nichts zu erinnern hatten , wurde nur auf

Abaͤnderung der §§. 6o und 73 , niht aler auf Abán :

derung deg hen 61 der Verfaſſungsurkunde angetragen .

Frhr . v. Weſſenberg : Der Haupt - oder viel —

mehr der einzige Grund des von der erſten Kammer

fruͤher beſchloſſenen Antrags auf Modificirung und Er —

låuterung der §§. 60 und 73 der Verfaſſungsurkunde

beſteht in dem anerkannten Beduͤrfniß der Wegraͤu —

mung eines wichtigen Hinderniſſes , das der erſten Kam —

mer in der Ausuͤbung der ihr von der Verfaſſung zu —

erkannten Wirkſamkeit in Finanzgegenſtaͤnden entgegen⸗

tritt . Wegen dieſes Grundes und des weitern Umſtan —⸗

des , daß der Antrag in einer Allgemeinheit gefaßt iſt ,
welche uͤber die beſte Art der Ausfuͤhrung einen weiten

Spielraum laͤßt , erſcheint es mir ganz unbedenklich ,
und der Stellung der erſten Kammer angemeſſen , daß
ihr Bedenken und ihr Antrag vertrauensvoll an die

Regierung gebracht merde , zumal da erwartet werden

darf , daf der Mntrag in feiner Allgemeinheit auch in

Der zweten Kammer eine Wårdigung erhalten werde .

Zachariaͤ : Ich erlaube mir auf die von dem

Herrn StaatSminifter Frhr . V. Berftett erhobene Ein -

wendung folgendes zu erwiedern : Go febr der Grund :

fag , daf man niht fchon jegt an eine Beránderung der

þe;
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Berfafung gehen folte , im Allgemeinen mit meiner

Ueberzeugung Åbereinftimmt , fo feinen mir doch der

unbedingten Anwendung deſſelben folgende Grånde ent -

gegen zu ſtehen :

Fuͤrs Erſte duͤrfte ein Unterſchied zwiſchen dem

Falle zu machen ſeyn , da eine neue Berfafung zur

Beendigung einer Revolution , zur Wiederherſtellung

—
ten Leidenſchaften eingefuͤhrt wird , und zwiſchen dem

Falle , welcher der unſerige iſt , da ein Volk eine neue

Verfaſſungsurkunde , in Zeiten der Ruhe , dem freyen

Entſchluſſe ſeines Fuͤrſten verdankt , In dem letztern

Falle kann ſich die Verfaſſung wohl leichter und un —

bedenklicher unter der weiſen und kraͤftigen Leitung deſ —

ſelben Fuͤrſten entwickeln und geſtalten , welcher ſie

zuerſt ins Werk ſetzte .

Zweytens : Man kann auch umgekehrt ſagen ,

daß eine Verfaſſung , wie der einzelne Menſch , je juͤn—

ger , deſto bildſamer ſey . Nach Jahren , nach Jahr⸗

hunderten gelangt ſie zu dem Anſehen des Alters auch
in denjenigen Theilen , welche nicht als Vollkommen —

heiten betrachtet werden koͤnnen . Gar manche Staaten

ſind untergegangen , weil ſie in dem Alter ihrer Ver —

faſſung die Buͤrgſchaft fuͤr den Werth der Verfaſſung

zu finden glaubten .

Auf die von dem Vicepraͤſidenten geſtellte

Frage :
Ob der Beſchluß der vorigen Landtagsſitzung we⸗

gen der vorliegenden Motion von Neuem zu

faſſen ſey ?
erklaͤrte ſich die Kammer mit Ausnahme einer einzigen

Stimme fuͤr ein verſtanden .
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Es wurde uͤbrigens vor der Abſtimmung von dem

Frhrn . vo Zyllnhardt bemerkt , daß , wie auch auf

dem vorigen Landtage ausdruͤcklich bemerkt worden ſey ,

zur Faſſung dieſes Beſchluſſes , da er nur eine Bitte

um einen Geſetzentwurf enthalte , die einfache Mehrheit
der Stimmen hinreiche .

Der Vicepraͤſident ſtellte ſodann weiter die

Frage auf :
Ob man dieſen an die zweyte Rammer zu erlaf

ſenden Beſchluß mit der ſchon fruͤher entworfe —
nen Vorſtellung begleiten , oder dieſe mit Be —

ruͤckſichtigung der von dem geh . Hofrath Zach a —

riaͤ gemachten Bemerkungen zu einer neuen

Redaction ausſetzen wolle ?

Der Frhr . v. Zyllnhardt verliest die fruͤher

entworfene Vorſtellung .

Srhr . v, Weffenberg : Wenn irgend eine befon -

dere Ausfuͤhrung und der dafuͤr ſprechenden Gruͤnde in

die Begruͤndung der allgemeinen Bitte an Ser Koͤnigl .

Hoheit aufgenommen werden wollte , muͤßte wohl ſchon

um der Conſequenz willen das Naͤmliche in Hinſicht

der andern vorgeſchlagenen Ausfuͤhrungsweiſe auch ge -

ſchehen . Dieſes ſchien mir jedoch minder paſſend , als

die Ausfertigung , die alle Momente umfaßt , und die

Auswahl der beſten Art der Abhuͤlfe offen laͤßt. Es

duͤrfte demnach hinreichen , wenn die ſehr ſchaͤtzbare

Anſicht , welche der Herr Geh . Hofrath Zachariaͤ
vorgetragen , in das Protokoll niedergelegt wuͤrde, das

ohnehin der Regierung und der zweyten Kammer zum

Commentar uͤber den geſtellten Antrag dienen wird .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v Loͤwenſtein :

Es koͤnnte doch wohl leichter zum Ziele fuͤhren , wenn
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em man dicfe Antråge ' in einer neuen Redaction der Bors -
i

auf ſtellung beruͤckſichtigte . ( ai

e9 , Frhr . v. Zyllnhardt : Auch auf dem ‘ vorigen J

itte Landtage ſind mehrere Vorſchlaͤge uͤber die Art geſche —

veit ben , wie die Berfafunggurfunde in der vorliegenden

Beziehung zu modificiren , und zu erláutern fey . Der

die von dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ gemachte

Hauptantrag iſt von dem Meinigen nicht verſchieden .

af
Nach meiner Meins fann eg bey der

früͤhern Vor⸗

fes elung fein Bewenden haben , und es genuͤgt , die

Re
naͤhere Entwickelung

in dem Protokoll niederzulegen ,

a Xuf die von dem VBicepråfidenten gehaltene

Ka Umfrage A

De THE og
die Kammer durch Stimmenmehrheit ,

her daß die fruͤher entworfene Vorſtellung unveraͤn⸗

dert dem Hauptbeſchluſſe beygelegt werden ſolle .

on - Die Tagegordnung führte nunmehr ju der Berar

in thung ber die Motion deg Frhrn . v. Vaden wegen

gf. Erhebung des Advokatenſtandes .

on Der Zrhr . v. Baden erflárte , Dag , da dag Gefeg

cht uͤber die Studierfreyheit ausdruͤcklich auch eine , wegen

ge⸗ Befaͤhigung zur Advokatur zu erlaſſende , Verordnung

als anfindige , feine Motion wohl einfweilen auf fih bes

die ruhen koͤnne .

Es Zach ariaͤ : Ob ich wohl die Motion des Herrn

are Staatsraths Frhru . v. Baden in der vorigen Sitzung

iaͤ
in Anregung gebracht habe , und zwar in der Ueber —

as zeugung , daß , ſo wie die Kammern fuͤr das oͤffent⸗

um liche Recht in Beziehung auf die Regierung wachen ,
eben ſo der Stand der Sachwalter fuͤr das buͤrgerliche

n : und peinliche Recht in Beziehung auf die Gerichte zu

nn wachen hat , daß mithin das Gedeihen dieſes Standes

Protokolle der 1. Kammer , 16
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zu dem Gedeihen unſerer Verfaſſung wefentlich erfordert
|

wird ; ſo trete ich doch dem Antrage des Herrn Vice⸗

praͤſidenten , dieſe Motion in Hinſicht auf die von der

Regierung gegebene Zuſicherung , einſtweilen auf ſich
beruhen zu laſſen , um ſo mehr bey , da ich ſelbſt in

der vorigen Sitzung dieſe Meinung beſtimmt geaͤußert
habe .

Nue erlaube ih mir einige Wånfche in Beziehung

auf die Pruͤfungen hinzuzufuͤgen , welchen nach den

Beſchluͤſſen des vorigen Landtages diejenigen zu un

terwerfen ſeyn wuͤrden , welche in Zukunft zur Advo⸗

catur gelangen wollten .

Erfteng : Eg ift vorgefdhlagen worden , daf fie

får diefe Prúfungen , und namentlich får die Ertheilung
der Doctorwuͤrde keine Geldzahlung zu entrichten ha —
ben ſollten . So feſt ich nun auch an dem Grund ſatze

haͤnge , daß zwiſchen Armen und Reichen uͤberall keine

Ungleichheit des Rechts eintreten ſoll , ( die entgegenge —

ſetzte Anſicht wuͤrde laͤngſt vergangenen Jahrhunderten

angehoͤren ) eben ſo feſt bin ich doch uͤberzeugt, daß es

einen na tuͤrlich en Unterſchied zwiſchen Reichen und

Armen gibt , welcher , ſo alt wie die Menſchenwelt , von

keiner Geſetzgebung aufgehoben werden kann , ja von

keiner Geſetzgebung aufgehoben werden ſoll ; einen Un —

terſchied , welcher darin beſteht , daß der Reichere mehr

Mittel hat , ſich und ſeine Nachkommen auszubilden ,
und weniger Veranlaſſung , ſeine Selbſtſtaͤndigkeit auf⸗

zuopfern ; einen Unterſchied alſo , welcher gerade in der

vorliegenden Beziehung vorzuͤglich zu beruͤckſichtigen iſt —

Mir ſcheint es daher allerdings bedenklich zu ſeyn ,

den Folgen dieſes Unterſchiedes , in dem vorliegenden

Falle , durch eine geſetzliche Beſtimmung dieſer Art ent⸗

gzegenzuarbeiten .
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Diejenigen , welche fich um die Adyofatur bewer⸗

ben , ſind ſchon in dem Alter , daß ſie ſelbſt Geld ver⸗

dienen , oder , wenn ſie anders zu Hoffnungen berech —

tigen , leicht Geldvorſchuͤſſe erhalten koͤnnen . Ich fuͤrchte

nicht , wegen dieſer Bemerkung des Eigennutzes be —

ſchuldigt zu werden , ſonſt wuͤrde ich mich , obwohl

ungern , auf Beweiſe des Gegentheils berufen . Eher

moͤchte ich von dem Vorwurf der Haͤrte nicht frey ſeyn ,
weil ich ſelbſt eine ſehr unſichere Laufbahn ohne

Geldmittel betreten babe .

Zweytens : Die , welche zur Advokatur gelan —⸗
gen wollen , ſollen nach dem fruͤhern Antrage zuvoͤrderſt
die Doktorwuͤrde erlangt haben . Ich wuͤnſchte , daß

zwar das Doktor - Examen dem ebenfalls in Vorſchlag

gebrachten oberhofgerichtlichen vorausgienge , die Pro —

motion aber erſt dieſem folgte , damit bedenkliche Col —

liſionen vermieden wuͤrden . Endlich

Drittens aͤußere ich auch den Wunſch , daß

dieſe Doktor⸗Examina oͤffentlich waͤren . Die Oeffent —

lichkeit mag und wird auch in dieſem Falle ihre Bors

theile bewaͤhren .

Gegen den letztern Vorſchlag erklaͤrten ſich Se —

Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſte in , der

Staatsrath v. Zyllnhardt und der Pralat Hebel

aus dem Grunde , weil er leicht fuͤr das ganze Lebens —

gluͤck ſchuͤchterner Juͤnglinge unverdient nachtheilige

dolgen haben koͤnne ; letzterer mit der weitern Bemer⸗
kung, daß er Beyſpiele von geſchickten jungen Leuten

wiſſe , welche gleichwohl , aus Schuͤchternheit , die ge⸗

ordneten Examina ſchlecht beſtanden haͤtten , ja wohl

durch den Eintritt einer einzigen Perfon in dag Prús
ſungszimmer außer Faſſung geſetzt worden wåren , fers

ner , daß er den Vorſchlag eben ſo wenig billigen koͤnne,
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alg wenn man junge cute , Die fúr den Krieggdienf

beſtimmt waͤren , ſofort in die Schlacht fuͤhren wollte ,

wogegen der

Frhr . v . Baden bemerfte , daf der

Fme
Sach⸗

walter fordere , oͤffentlich zu ſprechen , und daßder Sach —

walter in dem oͤffentlichen und muͤndlichen e geuͤbt

ſeyn muͤſſe, wenn er dieſe Waffe gehoͤrig gebrauchen ſolle .

Der rýr . o. 3yLinHardt åuferte Hierauf : dies

ſer Grund koͤnne doch wohl nur fuͤr die Oeffentlichkeit

der eigentlichen — — nicht für die jedes

E ET angefuͤhrt werd

Auf die nunmehr von dem ERAR RE
Akes Umfrage - trat die Kammer

dem Antrage die Motion wegen der Erhebung

des Advokatenſtandes einſtweilen auf ſich beru —

hen zu laſſen ,

einſtimmig bey .

Weiter exroͤſfnete der Vicepraͤſident die Dis —

uffion uͤber den Antrag des Frhrn . v. Weſſenbergs

wegen Errihtung einer Bildungganftalt für

Blindgebohrne , und den deshalb erſtatteten Com —

miſſtonsbericht .

Srhr . v. Weffenbera : Die in dem Commiſ —

ftensbericht vorgetragenen Gruͤnde gege neine Vereini⸗

gung der Anſtalt fur Blindgebohrne , und der Anſtalt

fuͤr Taubſtumme beſtaͤtigen meine eigene Anſicht hier⸗
uͤber . Eine ſolche Vereinigung ſcheint mir allerdings
in mandher Beziehung bedentich . Wenn id aber in

Uebereinſtimmung mit der Commiffion auf eine ur ?

ſpruͤngliche Dotation mittelſt Anweiſung einer jaͤhrlichen

Suͤmme auf die Staatskaſſe antrage ; ſo glaube ich—-

daß dieß ganz dem humanen Sinn einer aufgeklaͤrten

Staatsverwaltung entſpreche , welche die wichtigſteß
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[4Anliegen ihrer Staatsangehoͤrigen zu foͤrdern fih gue

Aufgabe macht , und daher auch die moͤglichſte Milde —

tung des Elends in ihrer Mitte als einen wuͤrdigen
Gegenſtand ihrer Sorgfalt anſehen muß . Es iſt naͤm —

lich hier von einer Klaſſe von Hoͤlfsbedurftigen die

Rede, welcher nicht durch oͤrtliche , ſondern nur durch
allgemeine Anſtalten geholfen werden kann . Wag

die Reranftaltung einer Collecte betrifft , die fruͤher fuͤr
die Taubſtummenanſtalt in Antrag gebracht worden ,
fo moͤchte ich wuͤnſchen , daß einer ſolchen Collecte feis
ner Zeit auch fuͤr die Blinden auf irgend eine Weiſe
Statt gegeben wuͤrde , uͤberzeugt , daß fuͤr beide Klaſ —
ſen von Ungluͤcklichen das Ergebniß nicht unbedeutend

ſeyn werde , und daß Viele nur auf die Collecte war —

ten , um ihre milde Gabe auf den Mitar der Menſch⸗
lichkeit niederzulegen .— Endlich glaube idh , daß dieſe
Beytraͤge von Menſchenfreunden , wofern ſte nicht ſelbſt
etwas anderes beſtimmen , am wohlthaͤtigſten zur Stif
tung von ganzen und halben Freyplaͤtzen zu verwenden
waͤren . — Uebrigens iſt es nicht meine Abſicht , daß
durch dieſe Bemerkung eine Abaͤnderung in dem Mne

trage der Commiſſton , dem ich vollkommen beyſtimme ,
deranlaßt werde .

Hebel : Es wird nicht als ein Defect des Com —

miſſtonsberichts anzuſehen ſeyn , daß in demſelben der
Collecte keine Erwaͤhnung geſchehen iſt , indem die Mo —

tivirung keine Veranlaſſung dazu gegeben hat . Da

dieſer Gegenſtand noch zur Sprache gebracht wird , ſo
muß ich bemerken , daß es mit bedenklich ſcheint , zwey
Collecten fuͤr zwey wohlthaͤtige Zwecke , fuͤr das Taub —
ſtummen ; und Blinden - Inſtitut zu gleicher Zeit
eroͤffnen. Ich habe zwar gerechte Urſache in die

Wildthaͤtigken des badiſchen Volkes ein großes Nere
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trauen zu ſetzen , allein es iſt doch ſehr gedenkbar , daß
|

viele die nåmlihe Gabe , die fie får das erfte dieſer

Inſtitute nach ihren Kraͤften wuͤrden beſtimmt haben,

nun auf beive vertheilen , und jeneg den Theil des

Beytrages wuͤrden entbehren muͤſſen , der dem andern

zufloͤße, wodurch das Gedeihen von beiden verkuͤm⸗

mert werden koͤnnte .

Die Collecte iſt zuerſt fuͤr das Taubſtummeninſti⸗

tut vorgeſchlagen worden , und die Regierung ſcheint

dieſelbe genehmigen zu mollen .

Ich ſchlage daher vor , ſie ganz auf dieſes zu be —

ſchraͤnken, und im Vertrauen auf die Vorſehung einſt⸗

weilen die Blindenanſtalt im Kleinen zu begruͤnden .

Es wird ſich von den 3000 fl . , wenn ſie verwilligt wer —

den , ſo viel eruͤbrigen laſſen , daß noch einige , wenn

auch nur ſehr wenige , Freyplaͤtze fuͤr Arme koͤnnten

geſtiftet werden .

Es iſt zu hoffen , daß mehrere Bemittelte auf

eigene Koſten eintreten , und freywillige Beytraͤge oDer

Gtiftungen unaufgefordert nachfolgen werden , und e$

iſt ein ſchoͤnes und wahres Wort in die Rede zut

Wegråndung der Motion eingeſloſſen , daß dergleichen

Stiftungen der Menſchlichkeit dem Senfkorne gleichen ,

das unvermerkt zum ſchattenden Baum erwaͤchst .

Srhr . v . Weffenberg : Nuf die Meuferung des

Herrn Praͤlaten Hebel erklaͤre ich mich dahin einver⸗

ſtanden , daß zuerſt die Collecte fuͤr die Taubſtummen⸗

anſtalt vorgenommen werde , und die fuͤr die Blinden

erſt dann folgen moͤge , wenn die Anſtalt wirklich begruͤndet
deſteht Damit niht beide Collecten einander Abbruch

thun moͤgen.

Se Durchlaucht der Herr Fürſt v. Loͤwenſtein⸗
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Und die Frhrn . v. Berſtett und v. Baden erHláren

ſich hiemit fuͤr einverſtanden .

Zachariaͤ : Ob ſich wohl gegen die vorliegende

Motion einige Bedenklichkeiten von Seiten des Rechts

erheben laſſen , da man wohl kaum an den Staat eine

Rechtsforderung zu machen befugt iſt , welche nicht

auch von dem einzelnen Menſchen an den einzelnen

gemacht werden fann , ob ih wohl die Weigheit un :

ſerer Vorfahren bewundere , welche Anſtalten dieſer

Art , die wir jetzt von dem Staate erwarten , durch
den kirchlichen Verein ins Werk ſetzten , ſo iſt doch
der Antrag ſo allgemein gefaßt , daß ich um ſo mehr

wuͤnſchte, zur Befoͤrderung ſeines menſchenfreundlichen
Zweckes durch folgende Gedanken etwas beytragen zu

koͤnnen.

Durch die Vereinigung der beiden proteſtantiſchen

Landeskirchen zu einer einzigen , ſind manche Gebaͤude

zu einer andern und weitern Verfuͤgung geſtellt wor —⸗

den . So gibt es z. B . in Heidelberg ein lutheriſches
und ein reformirtes Hoſpital . Vielleicht koͤnnte ein ſol —
ches Gebaͤude fuͤr die neue Anſtalt benutzt werdem

Der Eifer , Stiftungen fuͤr gemeinnuͤtzige Zwecke
zu machen , ſcheint in neueren Zeiten nicht wenig ers

kaltet zu ſeyn ; vielleicht deswegen , weil in unſern

Tagen ſo manche fromme Stiftung , z BV. fo viete

geiſtliche Guͤter , zu andern Zwecken verwendet worden

ſind .

Es wuͤrde allerdings bedenklich ſeyn , die Bor :

ſchrift einiger deutſchen Stadtrechte , daß kein letzter
ille ohne ein Vermaͤchtniß ad pias causas guͤltig

ſeyn ſolle , durch ein Landesgeſetz zu wiederholen , oder

auch nur die Staatsſchreiber geſetzlich anzuweiſen , daß

ſie die , welche einen letzten Willen vor ihnen errichten ,
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auf die Verdienſtlichkeit ſolcher Vermaͤchtniſſe aufmerk⸗

ſam machen ſollten . Wohl aber darf ich mir den Pri⸗—

vatwunſch erlauben , daß die Staatsſchreiber dieſert

Erinnerung eingedenk ſeyn moͤchten , wenn der Erblaſ⸗

ſer weder Kinder , noch Eltern , noch einen Ehegatten

am Leben hat .

Frhr . v. Weſſenberg : Mein ganzer Antrag

gruͤndet ſich weſentlich auf das Vertrauen zu dem ver —

breiteten herrſchenden Sinn fuͤr Wohlthätigkeit , und

zu der chriſtlichen Milde , indem die erſte Begruͤndung

der Anſtalt durch Theilnahme der Geſamtheit zu Stande

kommt , und ihr Wachsſthum und Gedeihen , ſodann

durch. milde Beytraͤge der Einzelnen gefoͤrdert werden

ſoll .

Oertliche Stiftungsmittel wuͤrden fuͤr derglei⸗

chen allgemeine Anſtalten nicht angeſprochen werden

koͤnnen , indem ſie von Rechtswegen den oͤrtlichen Be

duͤrfniſſen angehoͤren .

Hebel : Allerdings ſind durch die Vereinigung

der evangeliſchen Kirchen einige Krankenhaͤuſer dispo⸗

nibel geworden . Jedoch will ich erinnern , daß dieſe

Gebaͤude wahrſcheinlich Eigenthum der Kirchengemein —

den ſeyn werden , denen man ſie alſo abkaufen muͤßte,

wenn ſie zu allgemeinen Zwecken beſtimmt werden

ſollten . $

Auf die nunmehr von dem Vicepråfidenten

gehaltene Umfrage trat die Kammer einſtimmig dem

in dem Commiſſtonsberichte enthaltenen Antrage bey —

Reg . Commifár Etaatsrath v. Gulat : Jh muf

mir die Erlaubniß erbitten , auf einen Gegenſtand zu⸗

ruͤckkommen zu duͤrfen , welcher in der Sitzung vom

e2 des v . M. aur Sprache gebracht worden iſt . Er

petrit die Frage : ob der 6. 31 . der Verfaſſungsur⸗
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funde , nach melchen die beiden Landesuniverſttaͤten
ibre Abgeordneten auf vier Jahre zu waͤhlen haben ,

dahin zu verfehen fey , dag unbedingt , und auch in

dem Fall , wenn in diefer Zwifchenzeit cin neuer Ab -

geordneter an die Stelle eines Austretenden getreten

iſt , alle vier Jahre eine neue Wahl Statt ſinden muͤſſe,

oder ob der in der Zwiſchenzeit gewaͤhlte Abgeordnete
fuͤr ſeine Perſon vier Jahre hindurch Mitglied der

Erſten Kammer bleibe ?

Ich habe in der Sitzung vom 22 . April in der

Eigenſchaft als Regierungscommiſſar mich hieruͤber

dahin geäußert , daf meine Anſicht mit jener des Com —

miſſtons berichtes vollkommen uͤbereinſtimme , und eine

uͤberwiegende Mehrzahl der verehrlichen Mitglieder

dieſer hohen Kammer ſchien diefe Anſicht mit mir zu

theilen Da jedoch im Lauf der Discuſſion eine Stimme

ſich beſtimmt fuͤr die gegentheilige Meinung ausgeſpro —

chen hat , und hievon Veranlaſſung genommen wurde ,
die Sache wenigſtens als zweifelhaft darzuſtellen , ſo

habe ich meiner erſten Aeußerung die Erklaͤrung beys

gefuͤgt , daß in dieſem Fall eine von der Regierung
im Wege der Geſetzgebung ausgehende Auslegung der

als zweifelhaft anerkannten Beſtimmung der Verfaſ —

ſung surkunde nothwendig wuͤrde .

Ich bin auch bereit , die Regierung hierauf auf —
merkſam zu machen , wenn dieſe Nothwendigkeit von

der hohen Kammer unbedingt anerkannt wird .

Mir ſcheinen jedoch die in dem Commiſſtonsbericht
aufgefuͤhrten Gruͤnde ſo entſcheidend , und uͤberhaupt

der Gegenſtand in das Weſen unſerer Verfaſſung ſo

wenig eingreifend , daß ich mich veranlaßt ſinde , der

hohen Kammer noch vorher einen einfachern , und zu
dem naͤmlichen Ziel fuͤßrenden Vorſchlag zur naͤhern
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Würdigung in Antrag zu bringen , melher darin bes

ficht , Dag die hohe Kammer in ibr Protofoll die mit

dem Commiſſionsbericht uͤbereinſtimmende Ueberzeugung
uͤber den Sinn des F. 31 . der Verfaſſungsurkunde

dahin niederlege ; :
1) die Wahl der Univerſitaͤtsabgeordneten ſeye

fuͤr zwey Landtagsperioden guͤltig , und habe jedesmal
vor Eroͤffnung des auf die fruͤhere Wahl folgenden

dritten ordentlichen Landtages einzutreten .

2 ) Ein in der Zwiſchenzeit in der Perſon des

Abgeordneten eingetretener Wechſel habe keine Aende —

rung in dieſer Beſtimmung zur Folge , und der in

dieſer Zwiſchenzeit gewaäͤhlte Abgeordnete habe nur an

die Stelle des Abgehenden einzutreten .

Wenn dieſer Vorſchlag ſich des Beyfalls der hohen

Kammer zu erfreuen haben ſollte , ſo wuͤrde durch die

hinzukommende Beyſtimmung der Regierungscommiſ —
ſion eine , wie mir ſcheint , vollkommen genuͤgende Loͤ⸗

ſung des erhobenen Zweifels erfolgen , und das Anſin⸗

nen an die Regierung um Vorlage eines eigenen er —

laͤuternden Geſetzentwurfs uͤber einen Gegenſtand , der

hierdurch als keinem weitern Zweifel unterliegend an —

erkannt iſt , uͤberfluͤſſtz gemacht ſeyn .

Ich erſuche die hohe Kammer , dieſen Vorſchlag

in Berathung zu ziehen .

Auf Antrag des Vicepraͤſidenten wurde

befótoffen :

dieſen Gegenſtand zuvoͤrderſt in einer Vorbera⸗

thung in Betracht zu nehmen .

Endlich wurde uͤber den die Beſteuerung der Suſten⸗

tations ſumme der katholiſchen Geiſtlichen betreffenden

Seſetzentwurf abgeſtimmt , und derſelbe einſtimmig an —

genommen ,
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Das Loos beſtimmte den Frhrn . v. Gemmin⸗

gen - Preſteneck und den Praͤlaten Hebel , als De⸗

putirte , gemeinſchaftlich mit dem zweyten Vicepraͤſiden⸗

ten und den beiden Secretaͤren , dieſen Geſetzentwurf

Sr . Koͤnigl . Hoheit , dem Großherzog , zu uͤberreichen .

Am Schluſſe der Sitzung benachrichtigte der Vice⸗

praͤſident die Kammer , daß er und mehrere Mit —

glieder der Kammer zufolge der an die ſaͤmtlichen Mit —

glieder ergangenen freundlichen Einladung , der Gedaͤcht⸗

nißfeyer der den 7. May 1622 fuͤr den Markgrafen

Georg Friedrich bey Wimpfen gefallenen vierhundert

Buͤrger der Stadt Pforzheim , dieſem bedeutungsvollen

Buͤrger - und Vaterlandsfeſte , beygewohnt haͤtten . Er

ruͤhmte zugleich die Andacht und Wuͤrde der Feyer ,

die zuvortommende Aufnahme ,welche den zu Pror -

þeim gegenwärtigen Mitgliedern , beider Kammern von

dem Rathe und Der Bårgerfihaft der Stadt zu Theil

geworden fey .

Die Kammer

beſchloß :

dieſe Benachrichtigung in das Protokoll mit dem

Wunſche aufzunehmen , daß es nie dem badiſchen

Lande an Maͤnnern fehlen moͤge, welche , nach

dem Vorbilde jener Buͤrger der Stadt Pforzheim ,

bereit ſeyen , in der Stunde der Entſcheidung

fuͤr ihren Fuͤrſten zu ſterben .

Brir . v: Zyllnhardt .
Zachariaͤ .



Prototole der Erien Kammer .

Beylage Ziffer 47.

An

das hochverehrliche Praͤſidium der erſten Kammer der

Standeverſammlung .

In der oͤffentlichen Sitzung vom 4 . d. M . wurde

auf die uͤber den Staͤndehausbau Statt gehabten Ver —

handlungen von der zweyten Kammer beſchloſſen :

1) daf der Bau deg Haufes nach feiner wirflichen

Aus fuͤhrung
2) der von der Baucommiſſton geſchehene Verkauf

eines Stuͤcks des Bauplatzes an den Baumeiſter Fiſcher
um den zur Rechnung gebrachten Ankaufpreis , ſowie

3) die vollzogene Vermiethung der Keller auf 10

Jahre zu 216 fl. per Jahr zu genehmigen ſeye .

Endlich wurde R

4 ) der Vefdluf gefaft , daf anfatt der yon der

Baucommiſſton zur Vollendung des Staͤndehausbaues
angetragenen weitern Summe von 20,000 fl . einſchließ⸗
lich des Ameublements vor der Hand nur 15,000 f .
zu verwilligen , gleichzeitig aber Die Bau - Sommiffion
zu veranlaſſen waͤre , ſchleunigſt eine moͤglichſt genaue
und ſpecifkke Nachweiſung des Ameublements , ſowie
der erforderlichen Oefen einzureichen , Accorde mit dem

Stukkator und Vergolder , ſowie mit dem Anſtreicher
und Pflaͤſterer abzuſchließen , und alle ſonſt noch wahr —

ſcheinlichen Ausgaben zu verzeichnen , damit die Kam —

mern dadurch in den Stand geſetzt werden , die noch

nöthige Summe definitiv zu bewilligen .
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In Bezug auf die von dem Abgeordneten Meſſing
fuͤr die von ihm beſorgten Baugeſchaͤfte geforderten

Diaͤten hat die Kammer einen definitiven Beſchluß noch

nicht gefaßt , ſondern fuͤr noͤthig erachtet , vorderſamſt

durch die Baucommiſſion bey dem Abgeordneten Meſ —

ſing eine beſtimmte Angabe bezüglich auf Anfang und

Zeit der von demſelben beſorgten Geſchaͤfte , und der

gemachten nothwendigen Reiſen zu erheben , um als —

dann uͤber die Diatenforderungen deſſelben , und uͤber

die in feinen Hånden beruhenden 217 fl. 8kr . verfuͤgen

zu koͤnnen .

Unter Anſchluß ſaͤmtlicher dieſſeitiger Akten und

Plane , ſowie eines Auszugs des Protokolls vom 4 . d .

fuͤgt die zweyte Kammer das Anſinnen bey , die gefaͤl—

lige Ruͤckaäußerung wegen der bey der Amortifatióngs

kaſſe anzuweiſenden weiter noͤthigen Fonds bald moͤg⸗
lichſt anher gelangen zu laſſen , weil bereits ruͤckſtaͤndige
Zahlungen zu leiſten ſind .

Karlsruhe den 6. May 1822 .

Im Namen der II . Kammer der TEPPO
Der Praͤſident

Foͤbrenbach .

Der erſte Sceeretaͤr

Itzſtein ,
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Beylage Ziffer 50 .

Commiſſionsbericht

über den Geſetzentwurf ,die Gleichſtelluns

der katholiſchen Pfarrer mit den evangeli —⸗

ſchen ruͤckſichtlich der Beſteuerung der

Sustentationsſumme betreffend .

Erſtattet

von dem

Praͤlaten Hebel .

Der von der hohen Regierung den Staͤnden vor⸗

gelegte Geſetzentwurf , vermoͤge deſſen die freye Susten —

tationsſumme der katholiſchen Pfarrer derjenigen , welche

fuͤr die evangeliſchen feſtgeſetzt iſt , gleich , folglich auf

goo fi . geffet wird , erfhópft mit entgegenfommender

Bereitwilligkeit ganz den Wunſch , welher nah Bez

ſchluß der ſechs und zwanzigſten Sitzung vom J . 1820

in das Protokoll dieſer hohen Kammer niedergelegt

worden ; ifi .

E3 ift der Commiffion , in deren Namen idh die

Ehre habe , Bericht zu erftatten , niht befannt , daf

fich feit jener Zeit irgend etwag in den Verhaͤltniſſen
geaͤndert habe , aus deren Erwaͤgung jener Wunſch
hervorgegangen iſt , daher glaubt fie , deg ihr gewor -

denen Auftrages fich fury und einfach in Dem Gutz

achten entledigen zu koͤnnen und zu muͤſſen , daß der

beſagte , Geſetzentwurf unveraͤndert anzunehmen ſeyn

duͤrfte .

der

des

des

der

der
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Vierzehnte ( geheime ) Sitzung .

Karlsruhe , den 18 . May 1822 .

pa

n: Gegenwaͤrtig : —900 —

he
Die bisher erfhienenen Mitglieder mit Yusnahmes | ai |

uf Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Práfidenten , Herrn

er Markgrafen Wilhelm zu Baden ;

e⸗

a
©r . Hoheit deg Herrn Marêgrafen Magimilian zu

2 l
Baden ,

gt
der Herren Staatsminiſter Frhrn . v. Berſtett und

ie v. Berkheim ,

des Herrn Generalmajors Frhrn . v. Freyſtedt ,
e

u
deg Herr Staatsraths Baumgaͤrtner ,

r⸗ der Frhrn . v. Falkenſſte in und . , Gemmingen⸗ i
tz Treſchklingen .

90

er

yn
Weiter anweſend :

der Herr Regierungs - Commiſaͤr , Staatsrath Boͤckh —
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Staatsraths Frhrn . v. Baden .

Der Vicepraͤſident eroͤffnet die Sitzung mit der

Ankuͤndigung eines von dem Herrn Regierungs Com⸗—

miſſaͤr , Staatsrath Boͤckh , zu haltenden Vortrags ;

Regierungs - Commiſſaͤr , Staatsrath Boͤckh :

Durchlauchtigſte , Hochverehrteſte Herren !

Verſchiedene Motionen , welche in der zweyten Kam —

mer der Staͤndeverſammlung wegen der gegenwaͤrtigen

Handelsverhaͤltniſſe gemacht und lebhaft unterſtuͤtzt wur —

den , ſind nicht ohne momentanen Einfluß auf den Gang

des Handels geblieben .
Die Regierung iſt in Kenntniß geſetzt worden , daß

eine ganz ungewoͤhnlich ſtarke Wein - Einfuhr an der weſt —

lichen Graͤnze Statt findet .
Da hierdurch die Wirkung definitiv zu ergreifender

Maaßregeln in hohem Grade geſchwaͤcht , oder fuͤr gerau —

me Zeit vereitelt werden koͤnnte : ſo hielt ſich die elbe

* verpflichtet , dieſem Nachtheil durch eine proviſo iſche
1 Berordnung gtt begegnen , Die ih Ihnen vorzulegen den

ehrenvollen Auftrag erhalten habe ,

fudwig von Gottes Gnaden ,
Grofiherzog au Baden , Herzog zu Zaͤhringen , Land⸗

graf zu Nellenburg , Graf zu Salem , Petershauſen

und Hanau u. f w.

Da die in der zweyten Kommer Unſerer Landſtaͤnde
in Anregung gebrachten Maafregeln deg Berbots ode !

Erſchwerung der fremden Weineinfuhr , waͤhrend der

Douer der Verhandlungen , und bis zur Erledigung die⸗

ſes Gegenſtandes , Veraunlaſſung zu uͤbereilten Spekula⸗
tionen , und einer alle gewoͤhnlichen Bedauͤrfniſſe uͤber⸗

ſchreitenden ploͤtzlihen Einfuhr und Anhaͤufung fremd ?

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepraͤſidenten ,
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en Weinvorraͤthe im Lande zu geben droht , ſo derordnen
—9—

wir , und haben verordnet :

der 1) Die Weineinfuhr auf der Strecke von unterhalb

sm Baſel , bis an die Rheinbaieriſche Graͤnze , ift Sep

Strafe der Corfiskation vorlaͤufig verboten .

2 ) An der Rheingrånze gegen Rheinbaiern wird tors

láufig von eingehenden Weinev ' vier Gulden Vons

Gentner , oder nach ber Wapi des Importanten ein⸗

hundert zwanzig Gulden vom Fuder neuen Maa -

an
fes an Einganggzol erhoben .

se
3 ) An den uͤbrigen Graͤnzen des Landes werden di

n bisherigen Böle entrichtet .
a

4 ) Der Tranfit der fremden Weine findet gegen die

bigherigen Abgaben ferzerhin noh Statt ; jedoch

* ſollen die Weine , welche dem Einfuhr - Verbot oder

sef Der Uuffage von 120 f . pr . Guder bey der Einfuhr
unterliegen , einer , durch unſer Finanz - Miniſte⸗

ider rium anzubrdnenden Controlle mittelſt Verſiegelung

der Faͤſſer und Ruͤcklieferung des Tranſitſcheine , twò

H fuͤr von unbekannten Verſendern oder Fuhrleuten

Caution oder Buͤrgſchaft zu erheben iſt , unterwor ·
fen ſeyn .

) Begenwaͤrtige Verordnung tritt uͤberall im Augen⸗
blick ihrer Vekanntmachung in Kraft , doch ſollen

and⸗ diejenigen diſſeitigen Fuhren, wetge erweis lich vor
ifen

der Bekanntmachung über den Rhein giengen , um

fuͤr Inlaͤnder erkaufte Weine abzuholen , noch gegen

Erlegung der bisherigen Zoͤlle, eingehen duͤrfen ,
ind ? und haben die Graͤnzzoller alle ſolche Faͤlle ſogleich
oDe ; zur Anzeige zu bringen , auch in zweifelhaftenFaͤllen

den Eingang gegen die alten Abgaben unter ſchriftlicher
A Aufnahme der Angaben der Importonten , und gegen

ufa ” Revers derfelben : „ daß ſie zur Wiederausfuhr

A oder wo der Fall dazu geeignet iſt , zur Nachzah⸗
a lung des hoͤhern zolles nach erfolgter hoͤherer Ent⸗

Vrotokolle der 1. Kammer 17



Protokolle der Erſten Kammer .

ſcheidung ſich verpflichten “ — ohne Aufenthalt zu

geſtatten .

Karlsruhe , den 15ten May 1822 .

uD g

Auf Befehl Seiner Koͤniglichen Hoheil
Eichrodt .

Dieſe Eroͤffnung wo Mittheilung deg Herrn Jezit

rungs : Commiff : irg wurde bon der Kammer mit der leh

hafteſten The — — dem entſchiedenſten Beyfalle

aufgenommen . &

Auf einige Fragen , welde Seine Durchlaucht
der Herr Fuͤrſt von Loͤwenſtein , von Kettnet ,

don S affer , der Frhr . von Baden , der Frhu —

v. Tårfpeim wkd der Prålat Hebel an den Horri

Regierungs⸗Commiſſaͤr wegen der Gefahr richteten , daf

die — — heilſame Verordnung vielleicht oberhal

der Stadt Baſel , und unterhalb der Graͤnze von Rhein⸗

baiern umgangen werden koͤnne, erwiederte der Hert

Regierungs Commiſſaͤr , Dağ die Regierung diefe Gefahl

keineswegs außer Acht gelaſſen habe , und zur Beſeitigunß

derſelben , th eils —— zweckdienliche Maaßregelo

ergriffen , heils mit den fre reundnachbarlihen Regierunge ”

Unterh ARRATS eingeleitet —rf der Grhr , v . Weffenberg die Frag !

sauf , otani beſorgen k daß der Verſchluß det

inlaͤndiſchen geri igen Weine , z. B . am Kaiſerſtuhl , die
bisher , um verkauft zu werden , der Aufbeſſerung viel⸗
leicht uͤberrheiniſcher Weine beduͤrften , einen verderbli⸗
chen Stoß erbhallen werde ? worauf entgegnet wourde ;

theilg , ( con bem Der— Commiſſaͤr , Staat ? ”

rath Boͤckh ) daß —
mer

fie ddefiniti 3 angen

—M * 8Weitern
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dings ein Schade entſtehen duͤrfte , daß jedoch die Re —

gierung einen Nebenzweck dem Hauptzwecke unterordnen

muͤße, daß uͤbrigens die zweite Kammer , welche auch
Weinhaͤndler unter ihre Mitglieder zaͤhle , der Maaßre
gel einſtimmig beygetreten ſey , ( theils von dem Frhrn .
v. Badem ) daß die Maaßregel unter andern einen wohl⸗

thaͤtigen Einfluß auf den Weinbau in fo fern zu haben
verſpreche , als man ſich nun auf den Anbau beſſerer Wein⸗

ſorten , z. B . am Kaiſerſtuhle , wo ſie ſehr gut gedeihen
wuͤrden, fleißiger legen werde , daß ohnehin die Weins

daͤndler zu Lahr von der auf dem vorigen Landtage ge —
ſchehenen Herabſetzung des auf die Eljáfes Weine geleg :
ten Eingangszolles keinen ſonderlichen Vortheil gezogen
haͤtten, da ihre Kanden dureh die verlautbarte Miſchung
der inlaͤndiſchen Weine mit den Elſaͤſſern keineswegs ge⸗—
reitzt worden waͤren , theils , ( von dem Frhrn . v. Tuͤrk⸗

heim ) daß eine jede Neuerung nicht ohne einige Ge —

burtswehen zur Welt komme , und daß die vor zwey
Jahren geaͤußerten Beſorgniſſe einer Erſchwerung des

Abſatzes der inlaͤndiſchen geringern Weine nicht von den

Producenten , fondern nur ron denin ihrem Namen fpres
henden Weinhåndlern auggegangen feen .

€ s wurde fodann einftimmig

bef hloffen :
in dem Protofolle die geziemende Danffagung får

ie geſchehene Eroͤffnung und Mittheilung förmlich
niederzulegen .

Der Vicepraͤſident ſtellte hierauf die Frage :

Ob es nicht der beſondern Beſchaffenheit des vor —

liegenden Gegenſtandes und den Geſinnungen der

Kammer entſprechen duͤrfte , dieſen Dank mittelſt
einer Addreſſe an Ge. , Königlihe Hoheit gelangen
zu laien ?



a58 Yrotofolle der Erffen Rummer :

Zachariaͤ aͤußerte þierben den Zweifel , ob eine blo %

proviforifhe Bersrdnung geeignet fey , eine Dankaddreſ⸗

ſe zu veranlaſſen ; wobey er ferner bemerkte , daß uͤber

den Gegenſtand der Verordnung noch uͤberall keine Vere

thung in der Kammer Statt gefunden habe .

Der Frhr . v. Weſſenberg unterſtuͤtzt dieſe Neufe

rung in folgenden Worten : Auch ich finde noch nicht hin⸗

reichende Veranlaſſunz zu einer feyerlichen Dankaddreſſe
dieſer hohen Kammer , indem es ſich dermalen nur von

einer proviſoriſchen Regierungs - Maaßregel handelt , die

nicht ron dieſer Kammer veranlaßt worden , von deren

Veranlaſſungs gruͤnden bisher in dieſer Kammer noch nichts
vorgekommen , und in Hinſicht deren Folgen und Zuſam —

menhang mit andern verwandten Gegenſtaͤnden erſt noch
der Aufſchluß abgewartet werden duͤrſte , bevor die Kam⸗

mer ſich beſtimmt ausſpricht .

Rachdem jedoch hierauf ermwiedert mo : den mwar, ( ve

Sr . Durchlaucht , dem Herrn Fuͤrſten v. Loͤwenſtein ,

den Frhrnuv . Zyllnhardt und v. Tuͤrkheim und

von andern ) daß , wie auch immer die definitive Ent ?

ſcheidung dieſer Angelegenheit ausfale , dennoch die vor⸗

tiegende Verordnung dem dringenden Beduͤrfniſſe , den Er⸗
folg der au ergreifenden Maaßregeln zu ſichern , oder

auch nur moͤglich zu machen , auf das Zweckmaͤßigſte ent ?

ſpreche , daß ohnehin die erſte Kammer bis jetzt noch keine

Gelegenheit gehabt habe , ſich uͤber den vorliegenden hoch⸗
wich igen Gegenſtand auf irgend eine Art oͤffentlich aus —

zu prechen ;

( ron dem Frhr . v. Tuͤrk heim ) daß der Moment

eines ( elb tiåndigen und Eráftigen Entſchluſſes ſchon an

und får fich son einem bopen Werte fey ; dag man kbri ”

gens Gleiches mit Gleichem erwledern koͤnne, ohne hle —

miter Regierung , gegen welche man dag Nedht der Bie”
ververgclung gebroucdhe , den Vorwurf einer feindfelige ”

Geſtnnenng zu machen ; endlich

die Ç

auch
und

( mit
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{ 9 $ i ( von dem Hofreth v. Rotteck ) daß die Art , ' e

2a
die Gace in Baden angeſehen und behandelt werde ,

baf
auch in andern deurfhen Gtasten niht obne Beachtung |

und Nachfolge bleiben koͤnne ; erflårte fih die Kammer A
ee | ( mit r3 Stimmen gegen 2

ie
mit dem Antrag des Vicepraͤſtdenten fuͤr einver⸗

pine À fanden . ;

efi Die Wahl einer Commiffion für die Entwerfung der be

sai ſchloſſenen Dankaddreſſe fict auf

dit Se . Durchlaucht den Herrn Fårfen v. Lówenftein ,

rett
den Staatsrath Frhr . v. Tuͤrkheim und

htë
den Hofrath v. Rotte d. 90

9—
Frhr . v. Zyllnhardt . Mii

o Bahari , i 90



Protokolle der Erſten Kammer .

Fuͤnfzehnte ( geheime ) Sitzung .

Karlsruhe , den 20 . Map 1822 .

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Sr . Hobheit des durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn
Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten der Herren Markgrafen Leopold uud

Maximilian zu Baden ,

der Herren Staatsminiſter Frhrnv . Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generalmajors Frhrn. v. Frey ſtedt ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

der Freyherrn v. Gemmingen - Treſchklingen und

v Falkenſtein .

Weiter anwefend : \

der Herr Regierungs - Commifår , Staatgrath 9. Gulat

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepraͤſidenten
Staotsraths Frhrn . v. Baden .
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Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert verlas

ber Frhr v. Tuͤrkheim im Namen der in der letzten

Sitzung ernannten Commiſion den Entwurf einer Dank⸗

addreſſe an Se . koͤnigliche Hoheit .

Nachdem der Zweifel : Ob niht der Entwurf zu tief

in die Hauptfache eingebe ? von dem Frhrn . V, Weſ⸗

ſenberg aufgeworfen , und von dem Verfaſſer der Ad⸗
drefe beantwortet worden war , wurde die entworfene

Addrefe mit einer , die Wortfaſſung treffenden Veraͤu⸗

derung angenommen .
j

Die Addreſſe lautet :

Durchlauchtigſter Großherzog !
So allgemein auch das Beduͤrfniß durchgreifender Maaß⸗

regeln gegen die nachtheiligen Folgen der neueſten fran⸗

zoͤſſchen Douanengeſetze fuͤr den noch uͤbrigen Handels —

verkehr des ſuͤdweſtlichen Deutſchlands gefuͤhlt wird , ſo

durfte man doch in Baden mit Vertrauen dem Reſultat

reiflicher Abwaͤgung aller dabey in Betrachtung kommen⸗

den verwickelten Verhaͤltniſſe von Seiten einer Regterung

entgegenſehen , welche in den Bemuͤhungen zur Hinweg⸗

raͤumung der vielfachen Hinderniſſe eines freyen Verkehrs

im Innern des Deutſchen Bundes , und zur Vereinigung

der Bundesſtaaten gegen Benachtheilung von Außen her ,

mit fo edlem , durch keine Schwierigkeiten ermuͤdeten , Ei —

fer vorangegangen iſt .

Dennoch blieb die Beſorgniß , daß der bey unſerer

politiſchen und mercantiliſchen Lage voraus zuſehende Auf⸗

enthalt ſowohl in der Wahl , als in der Ausfuͤhrung der

Begenmittel das Uebergewicht eines von weniger Ruͤck⸗

ſihlen abhaͤngigen maͤchtigern und reichern Rachbars auf

eine nicht ermuthigende Weiſe beurkunden , und intbefon »

dere einer bereits ſehr thaͤtig gewordenen Speculation
dU vielen Spielraum laſſen duͤrfte , um die beabſichtigte

irkung jener Mittel wenigſtens auf ſehr lange Zeit zu

derelteln .
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Durch die weiſe provlſoriſche Maaßregel , welche Eure

Koͤnigliche Hoheit unterm 15ken d. M. zu beſchließen , und

uns durch Hoͤchſtdero Regierungscommiſſaͤr mitzutheilen
geruht haben , wird auch dieſe Beforgniß gehoben , und

unſere Hoffnung um ſo mehr belebt , als ſich darin uͤber⸗

baupt jene Kraft und Entfhlofenheit ausfpricht , welche
Hier allein zu einem gedeihtichen Erfolg führen . fann ,

Wenn wir den Ausdruck unſeres innigen Dankes

fuͤr dieſe vaͤterliche Vorſorge an den Stufen des Thrones
niederlegen , ſo geruhen Eure Koͤnigliche Hoheit darin

zugleich eine vorlaͤufige Aeuſſerung des Geiſtes zu erbli⸗

cken , in welchem wir den weitern Vorſchlaͤgen der Rez

gierung in dieſer wichtigen Angelegenheit entgegen kom⸗

men werden .

Noch belebt uns die Hoffuung , daß es moͤglich ſeyn

werde , im Einverſtaͤndniß mit benachbarten Bundesſtaa⸗
ten , die Gefahren , welche dem kuͤmmerlichen Reſt unſeres
Productenabſatzes drohen , durch wirkſamere und doch min⸗

der ſtrengze Vorkehrungen , abzuwenden , aber auch in

bem Fall , wenn Baden fich Hierin felbft tbertafien bleiben

folte , fann dag getreue Volk in vollem Vertrauen von

ſeiner aufgeklaͤrten Regierung , welche bey jeder Veran⸗

laſſung ihre deutſch patriotiſche Geſinnung bewaͤhrt hat ,
erwarten , daß ſie , wenn auch ifolirt , dennoch in ſolchem
acht rationalen Geiſt handeln werde .

Durchdrungen von der Ueberzeugung , daß , wo es

ſich von dem Wohl , —in gewiſſer Beziehung von der

Exiſtenz des Ganzen handelt , weder partielle Ruͤckſichten,
noh dag Opfer bisheriger Gewohnheiten und die nut

voruͤbergehende Wehen einer durch veraͤnderte Verhaͤlt⸗
nijfe ohnehin gebotenen nenen Richtung der produciren⸗
den und handelnden Induſtrie , der energiſchen Ausfuͤh⸗

rung deſſen , was Noth thut , laͤhmend entgegen treten

koͤnnen , bitten wir Eure Koͤnigliche Hoheit auf dieſe un⸗

ſere

ſer

Sit



Zuͤnfzehnte Sitzung vom 20. Mayh . 263

ſere Geſinnungen bey den fernern Verhandlungen in die⸗

ſer Angelegenheit zu rechnen . “

Karlsruhe den 20 . May 1822 .

Hierauf wurde das Protokoll der letzten geheimen

Sitzung verleſen und genehmigt , auch die Bekanntma —

chung deſſelben durch den Druck beſchloſſen —

Frhr . v. Zylluhardt .

Zachariaͤ .



Protokolle der Erſten Kammer .

Sechzehnte Sitzung .

Karlsruhe , den 22 . May 1822 .

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglleder mit Ausnahme :

Sr . Hoheit des durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn
Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,

de zweyten Vicepraͤſtdenten, Staatsraths Frhrn . ve

Baden ,

Sr . Hoheit deg Herrn Markgrafen Marimilian zu
Baden ,

der Herren Staatsminiſter Frhrn . v. Berſtett und v .

Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,

teg Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

der Freyherren v . Gemmingen⸗Treſchklingen und

v. Falkenſt ein .

Weiter anweſend :

der Herr Regierungs - Commiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat

Unter dem Vorſitz des dritten Vicepraͤſidenten , Ober⸗

hofmarſchalls Frhrn . v. Gapling .
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Der Vicepraͤſident eroͤffnet die Sitzung mit

ſolgender Anrede :

Eine Unpaͤßlichkelt des zweyten Vicepraͤſidenten , Frhrn .

b. Haden gibt mir die Ehre , in der heutigen Sitzung

ten Borfig zu führen ; idh bitte daher die hohe Rammer

] mir bey meiner erten Amtsfåhrung dag naͤmliche Zu⸗

trauen zu ſchenken , mit welchem ſie mich zu dieſer Eh⸗

renſtelle gewaͤhlt hat .
Das Protokoll der letzten oͤffentlichen Sitzung wurde

verleſen und genehmigt .
Von Seiten der Deputatlon fuͤr die Ueberreichung

der an Se . Koͤnigliche Hoheit wegen der Verordnung

vom 15 . May des l. J . gerichteten Dankaddreſſe eg

zweyten Vicepraͤſidenten Frhrn . v. Baden , des Geue —

rallieutenants v. Schaͤffer , des Landoberjaͤgermeiſters

v. Kettner und der beiden Seeretaͤre der Kammer )

wurde der Kammer uͤber die Vollziehung des ihr ertheil —

ten Auftrags die Anzeige gemacht , daß Se Koͤnigliche

Hoheit geruht haͤtten , ihr am 20 . d. M. Vormittags um

10 1/2 Uhr , Audieng zu ertheilen , und nachdem die Ad⸗

dreſſe durch den zweyten Vicepraͤſidenten uͤberreicht wor⸗

den war , folgende Antwort gnaͤdigſt zu ertheilen :

„ Es freut mich dieſen neuen Beweis von der erſten

Kammer zu erhaälten , daß ſie immer alle kraͤftige Maaß —

regeln , die meine Regierung zum allgemeinen Wohl er⸗

greift , unterſtuͤtztt . Dieſe Worte kommen gerade aug

meinem Herzen . “
Der Vicepraͤſident legte der Kammer folgende

Eingaben vor :

1) eine Borftelung der Gemeinden Moͤßbach, Sta —

delhofen , und Erlach thre Trennung von der Pfarrer

Ulm , und Errichtung eigener Paftorationen Derreffend

Beylage Ziffer 51 . ( ungedruckt, )
Beſchluß :

diefe Vorſtellung an die Petitionscommiſſton abzugeben
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2 ) Die von dem Herrn Staatsrathe Boͤckh vorge —

legten Rechnungen von den Jahren 1820/21

Beſchluß :

dieſe Rechnungen an die Budget - Commiſſion abzu⸗

geben .
| Der Bicepråfident bemerfte , Df der Herr Res

gierungẽec mmiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat gegen ihn den

Wunſch geaͤuſſert habe , daß man mit der Berathung uͤber

die Wapi neuer Univerfiråtg - Abgeordneter dren Anfang

mache , ebwohl auf der Tagesordnung zuerſt die Bera —

thung uͤber den 9 64 der Verfaſſungsurkunde angeſetzt

ſey , indem er , der Herr Regierungscommiſſaͤr , durch

anderweite dringende Geſchaͤfte genoͤthigt werde , die Gi -

tzung ſpaͤterhin zu verlaſſen . Da niemand gegen dieſe Ab⸗

aͤnderung in der Reihenfolge der Berathungen etwas ein⸗

zuwenden hatte , ſo erklaͤrte der Vicepraͤſident die

Digcuffion uͤber die Auslegung des 31 . 6. der Verfaſ —⸗
ſungsurkunde fuͤr eroͤffnet .

Regierungscommiſſaͤr Staatsrath v. Gulat : die Re —

gierung fieht den S. 31 der Verfaſſungsurkunde nicht als

zmeifelbaftan . Giefindet, daf der Darin verordnete vierjåh -

rige Wechel Der Univerfitåts - Xbgeordneten niht auf die

Perfon , fondern auf die Sache fich beziehe ; daf hiernach
eine regelmåßig von 4 zu 4 Jahren ſich erneuernde Wahl
Statt finden muͤſſe, und daher der Abgeordnete , welcher
in dieſer Zwiſchenzeit gewaͤhlt wird , nur an die Stelle

des Abgehenden trete . Dieſe mit meinen fruͤhern Aeuſ⸗

ſerungen uͤbereinſtimmende Anſicht der Regierung ſetzt

mih aufer Stand , Dem in der Gigung vom 22 . Mprif
ausgeſprochenen Wunſche der hohen Kammer zu genùgen ,
und die Regierung zur Vorlage eines Geſetzentwurfs zu

veranlaſſen , welder die gegen den Ginn deg 3r . §. erbos

benen Zweifel Lien foles weil die Regierung aug eige -
nem Artrieb uͤber eine Beſtimmung , die ihr nicht zwel —

felhaft ſcheint , ſich zur Vorlage einer Auslegung nicht
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entſchließen wird . Wenn mein Vorſchlag , welcher der

Gehenſtand gegenmårtiger Discu ' fion it , fih deg Bey -

fallig der hoben Kammer niht 4u eùfreuen Hat , fo dårfte

nichts anderes uͤbrig bleiben , als die ohnehin nur gelegen⸗

heitlich zur Sprache gebrachte Frage einſtweilen auf ſich

beruhen zu laſſen , bis ſie etwa von einem Mitgliede dieſer

hopen Kammer auf die im 86. 49 . der Geſchaͤftsordnung

vorgeſchriebene Weiſe in Anregung gebracht wird . Es

koͤnnte der Regierung nicht anders als ſehr angenehm

ſeyn , wenn ſie ſich eine andere Ueberzeugung abgewinnen

koͤnnte , um dadurch die fortgeſetz e Gegenwart eines all⸗

gemein geehrten , anerkannt wuͤrdigen Mitglieds dieſer

boben Rammer auch får die naͤchſte Periode der Staͤnde —

verſammlung zu ſichern .

Frhr . v. Tuͤrkheim ? Ich glaube ebenfalls , daß

durch dieſe Erklaͤrung des Herrn Regierungscommiſſaͤrs
die Discuſſton abgeſchnitten wird , da ſich die Regierung in

Uebereinſtimmung mit der Mehrheit in der Kammer daz

Din auggefprochen hat , dağ der Ginn deg 8. 31 . der Her

faſſungsurkunde ihr nicht zweifeihaft ſey ; wenn nun ein

elnzelnes Mitglied der entgegengeſetzten Anſicht iſt , ſo

muß von demſelben eine foͤrmliche Motion deßhalb ge -

macht werden .

Sr . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtehn

treten dieſer Anſicht bey .

Frhr . v. Weffenberg : der von mir vorgetragene

Zweifel gegen die im Commiffiongberihte enthaltene Aus⸗
legung eines Artikels der Verfaſſung iſt in dem Wortlaut

der Verfoſſangsurkunde begruͤndet . So war meine An⸗

ſicht , und ſo beſteht ſie noch . Ob jedoch der Zweifel

nah meiner , oder der entgegengeſetzten Anſicht gehoben

werde , ſcheint mir ziemlich gleichuͤltig.
Nicht ſo gleichguͤltig iſt , ob er unentſchieden bliebe ,

am wenigſten gleichguͤltig , in welcher orm die Ent⸗

ſcheidung erfolge . Von mehreren verehrten Mitgliedern
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iſt mein Zweifel fuͤr nicht unerheblich angeſehen worden ,
und dadurch ſah ſich , mit Beyſtimmung der Kammer ,
der Herr Regierungscommiſſaͤr ſelbſt veranlaßt , zu er

klaͤren, er wolle die Regierung auf die No hwendigkeit
einer geſetzlichen Entſcheidung aufmerkſam machen .

Regierungscommiſſaͤr Staaltsath v. Gulat : Die

Erklaͤrung , welche den Gegenſtaͤnd der heutigen Discuſ⸗
ſion ausmacht , enthbaͤlt meine perſoͤnliche Anſicht , und
einen Vo ſchlag , wie auf einem kuͤrzern Wege , den die

Dohe Kammer bey der in der Gigung vom 22 . Mpril an

mih gemachien Aufforderung gleicdhfalig im Auge hatte ,
die Sache erledigt werden koͤnnte . Jetzt laͤßt die Regie —

rung durch mich erklaͤren, daß ſie das Geſetz fuͤr unzwei⸗
felhaft halte .

Der in der Sitzung vom 22 . April eingeſchlagene
Weg kann daher zu keinem Zielt fuͤhren , und wenn auch
der in dieſer Erklaͤrung gemachte Vorſchlag nicht ange —
mef n erachtet wird ; fo bleibt nur noch Der in der Ger

ſchaͤftsordnung liegende Weg einer eigenen Motion offen .
Uebrigeng muf ih noh bemerfen , Daf der Worf lag ,
die Regierung auf die Nothwendigkeit einer Geſetz rlaͤute⸗
rung aufmerk am zu machen , nicht von mir ausgieng ,
ſondern daß ich mich nur bereit erklaͤrte , dieſen Wunſch
der Kammer zur Kenntniß der Regierung zu bringen .

v. Rotteck : Durch die Erklaͤrung des Herrn Re

gierungscommißaͤrs aͤndert ſich allerdings die Lage der

Sache gaͤnzlich. Die Kammer beſchloß fruͤher die Dis —

cuſſion uͤber den aufgeworfenen Zweifel einſtweilen ruhen

zu laſſen , weil der Herr Regierungscommiſſaͤr verſprach , die

Regieruug auf die Nothwendigkeit einer authentiſchen Aus —

legung aufmerkſam zu machen . Jetzt hat die Kammer die

Discuſſion fortzuſetzen und zu beſchließen , ob ſie den An —

ſichten ihrer Commiſſion beytreten , oder das Eintreten

eines concreten Falle zum Musfprechen ihrer eigenen An -

ſicht abwarten , oder eine authentiſche Erklaͤrung des
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§. 31 , der Berfaffungëurfunde durch eine foͤrmliche Bitte

veranlafen wole . Mun halte ich awar die Commifiong -

Anſicht von dem Sinne des genannten Çn der Verfaſ⸗
ſungsurkunde fuͤr uͤbereinſtimmend mit dem Geiſte der

Confitutions Dennoch beſtimmen mich wichtige ©: inde

auf Veranlaſſung einer authentiſchen Auslegung deſſelben

anzutragen . Naͤmlich er ſtens die Nothwendigkeit der

Loͤſung eines weitern und viel wichtigern , aber mit

dem aufgeworfenen in Verbindung ſtehenden Zweifels ,

und zweytens die Gefaͤhrlichkelt veroielfaͤltegter Bey⸗

ſpiele von blos factiſcher , zumal logifher Aug -

legung .
Ich habe ſchon fruͤher bemerkt , daß die Frage : wie

lange dauert die Sendung eines Univerſttaͤtsabgeordneten ,

welcher an die Stelle eines vor der Zeit ausgetretenen

Vorgaͤngers gewaͤhlt worden ? zur umfeffendern Fage

fúbre ; mie lange dauert úberhaupt nah einer gez

naten Beſtimmung , die Sendung aller gewaͤhlten De —

putirten in beiden Rammern ? Wie find die vier , zwey

oder acht Jahre zu verſtehen , welche dafuͤr die 68. 29 .

Z3i. 38 . und 79 feſtſetzen ? Sind es Kalender jahre

Dder bedeuten zwey Fabre jeweits eine Landtageperiode ?
Wornoch , wie wirk ich der Commiſſtonsbericht will , un⸗

ter den vier Jahren im §. 31 - nih 8 anderes alg zwey

Landtegeperloden verſtanden wuͤrden ? Wie lange

Dauert aber im letern Golle eine Landtagsperſode ?
Der Commiſſionsbericht verſteht unter einer Landtagspe⸗

riode einen Landtag , auf welchem ein Budget zu Stande

kommt , und das darauf folgende Jahr . Dieſe Erklaͤrung ,

obſchon ſie die Beſeitigung einiger bey der Rechnung
nach Kalenderjahren aufſtoßender Schwierigkeiten beab —

ſichtigt ( welchen jedoch auch auf andere Weiſe z. B .

durch Beſtimmung einer gewiſſen Jahreszeit fuͤr die je —

weilige Zuſammenberufung , koͤnnte geſteuert werden )
låft aber gar manche Zweifel uͤbrig , und um ſo mehr ,
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da die Commiſſion zugleich einen Unterſchied zwiſchen
ordentlichen und außerordentlichen Landtagen
macht . Dieſe Unterſcheidung kommt zwar in der Conſti⸗

tutlon vor , jedoch nur gelegentlich , und ohne daß eine

ſtaaterechtliche Grenzlinie zwiſchen beiden gezogen waͤre⸗

Sollte vun dieſer Unterſchied wirklich aufgeſtellt werden ,

ſo wuͤrde dadurch der Regierung die Macht gegeben , zu

einem androg nach ihrem Gefalen entweder rie Mits

glieder , deren vier oder acht Jahre fhin verflofen må ”

ren , oder die neu eintretenden zu berufen ; fie dárfte

naͤmlich bloß im erften Fall den Landtag einen außerors

dentlichen , im zweyten einen ordentlichen nennen . Ja

es moͤchte geſchehen , daß wenn ein ſo genannter außer⸗

ordentlicher Landtag bis gegen die fuͤr den ordentlichen ,

oder fuͤr die Erneuerung des Budgets beſtimmte Zeit

ſich verlaͤngerte , man demſelben dieſes Budget fuͤr die

zwey folgende Jahre auch noch vorlegte , wornach eine

volle Landtagsperiode gewiſſermaßen herausfiele , d. b-

die Sendung der neu Gewaͤhlten erſt zwey Jahre ſpaͤter
ihre Wirkſamkeit erhielte . Aber iſt denn das Budget ſo

ſehr die Hauptſache der Landtagsverhandlungen , daß

außer demſelben alles andere gar nicht duͤrfte gezaͤhlt
werden ? — Das Jahr 1819 z3. B . warum ſollte man

es nicht unter die zu zaͤhlenden Jahre aufnehmen ?
Auf ſolche Weiſe wuͤrde ſich nothwendig die Dauer der

repraͤſentativen Eigenſchaft aller Deputirten uͤber die Ab⸗
ſicht unſerer Conſtitution verlaͤngern , die Erneuerung

des Landtag durch neugewaͤhlte traͤte ſpaͤrlicher ein ,

und er wåre alfo minder geeignet , cein jemeilg treues ,

lautereg Abbild oder Organ von den Gefinnungen ,

Wuͤnſchen und Intereſſen des Volks zu ſeyn . Auch der

Wortlaut der 68. 29 . 38 . und 79 . ſtimmt mit meiner An⸗

ſicht uͤberein , und ſo auch der Zuſammenhang mit meh⸗
teren andern Artikeln ( der Redende fuͤhrte dieſes aus )

Auf jeden Fall aber , weil eine Ungewißheit oder Unbe⸗
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ſtimmtheit in einem ſo wichtigen und tiefgreifenden Punct

der Verfaſſung die ſchlimmſten Folgen nach ſich ziehen

muͤßten , erhellt die Nothwendigkeit einer authentiſchen

Huglegung Der hier befprohenen Paragraphen :
Wenn ich hier får die Beranlafuug folher authen :

tiſchen Erklaͤrung ſtimme , ſo geſchieht ſolches wei⸗

ter aus dem Grunde , weil ich die blos einſeitigen oder

factiſchen Auslegungen — wofern nicht die Dring lich⸗
keit des Handelnus ſie nothwendig , oder die Epi⸗

denz des Sinnes ſie unbedenklich macht , immer

fuͤr gefaͤhrlich, und da ſolche Auslegungen von verſchie⸗
denen Seiten in verſchiedenem Geiſte geſchehen koͤnnen —

får eine Quelle leicht eintretender Zerwuͤrfniſſe halte

Gleichwie naͤmlich die erſte Kammer , alſo kann auch Die

zweyte , und alſo kann auch die Regierung faetiſche
Auslegungen machen . Bwar bleibt im Fal einer uns

rich tĩgen Auslegung noch immer eine Heilung mò g?

lich durch Verwahrung der Beſchwerde der Betheiligten ,

und durch nachfolgende Einleitung in Den Weg Der us

thentiſchen Erklaͤrung . Aber alsdann iſt res nicht mehr

integra , und die Uebereinſtimmung der drey Factoren

der Geſetzgebung weit ſchwerer zu erzielen . Die große

Bedenklichkeit ſolcher factiſchen Auslegungen erlaube ich

mir durch folgendes Beyſpiel zu befåtigen . Den §: 27 ;

der Verfaſſungs irkunde Nro . 6. hat die Regierung fa —

ctiſch d. h. in einzelnen Faͤllen auf drey verſchiedene Arten

ausgelegt .

Im Reglerungsblatt vom 17 . Hpril itg wurden

ſechs Mitglieder dieſer Kammer fuͤr 2 ordentliche Land⸗

tage , im Jahrrgeo zwey Mitglieder ohne Zeitbeſtimmung ,

und im Jahr 1822 acht Mitßlieder blos fuͤr den gegenwaͤrti⸗

gen Landtag von dem Fuͤrſten ernannk . Nach demſlben

Principe koͤnnten auch dieſe Mitglieder waͤhrend der Dauer

eines Landtages von einem Sitzungstag zum andern ent⸗

fernt werden . Ware es nun nicht moͤglich , daß gegen

igProtokolle der Crſten NRammer.
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folde factihe Auslegung mifbiligende Stimmen im

Publicum , oder in den Kammern fich erhdben ? Jf diefe

precåre Art der Ernennung von Landtagágliedern , fo

midte man fagen , nicht ein ifolirteg Beyfpiel in der

Verfaſſungsgeſchichte ? Werden niht in Franfreidh

Cngland und in den Nicderlanden , fo- wie in Baiern ,

SMRirtemberg und Nafau , die vom Kónig ernannten Mits

glieder der erſten Kammer es wenigſtens auf lebens⸗

lang ? Muß nicht die Selbſtſtaͤndigkeit einer Kammer —
die ſchon durch das Vorhandenſeyn von zehn Mit —⸗

gliedern fuͤr vollzaͤhlig gilt — und ihre repraͤſentative
Würde in den Augen des Volks als hoͤchſt verkuͤm —

mert erſcheinen , wenn acht jener Mitglieder durch einen

Wink zu entfernen ſind ? — Solche Betrachtungen wuͤrden

allerdings durch den perſoͤnlichen Charakter der jetzigen
Mitglieder , ſo wie durch den Geiſt unſerer wirklichen Re—⸗

rung beſchwichtigt werden ; aber ſie bleiben bedeutungs —
voll im Allgemeinen . Mein Antrag geht nun dahin :

die hohe Kammer moͤge um eine authentiſche Auslegung
ſaͤmmtlicher , von mir zur Sprache gebrachten § § . ter

Verfaſſungsurkunde bitten , auch eine eigene Commiſſion
ernennen , welche diejenigen Punkte feſtzuſtellen habe ,
úber welde man etwa noh weiter um geſetzliche Ausle⸗

gung nachſuchen wolle .

Se . Durchloucht der Hr . Fuͤrſt v. Loͤwenſtein , ſo wie

der geh . Hofrath Zachariaͤ unterſtuͤtzen dieſen Antrag⸗

Frhr . v . Tuͤrkheim : Mir ſcheint , daß der verhrte
Redner ſchon zu frühe in das Materiele einge angen

ſey . Auf dieſes behalte ich mir vor , ſeiner Zeit beym

Verfolg der Discuſſion zuruͤckzukommen . Gegenwärtig
aber iſt die Frage blos die : Iſt der Fall vorhanden , daß

ſich die Kammer weiter mit dem vorliegenden Gegenſtand
zu beſchaͤftigen hat , oder iſt deſſen Eroͤrterung durch die

Erllaͤrung des Herrn Regierungseommiſſaͤrs befeitigt ?
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Nur am Schluſſe feines Vortrags hat der Redner einigèg

gefagt , was fich auf diefe Frage bezieht , da , wo er von der

Gefaͤhrlichkeit einer faetiſchen Auslegung ſprach . Allein ,

was wird unter einer factiſchen Auslegung verſtanden ?

Nicht eine eigenmaͤchtige , uͤberhaupt keine Auslegung im

ſtrengen Sinn , welche die Anerkennung einer moͤglichen
Ungewißheit uͤber die Abſicht eines Geſetzes vorausſegzt ,

und welche daher als Verbeſſerung dieſes Mangels , als

etwas Neuhinzugefuͤgtes erſcheint , ſondern eine bloße

Geſetzanwendung , bey welcher die Majoritaͤt nach ihrer

Ueberzeugung ausſpricht , daß dieſer oder jener ihr nicht

zweifelhafter Sinn mit einer Stelle des Geſetzes zu ver —

binden ſey . Wenn nun in dem vorliegenden Falle die

Majoritaͤt keinen Zweifel in dem Geſetze findet , ſo kann

ich es unmoͤglich fuͤr bedenklich halten , daß ſie daben ftes

hen bleibt , da es einem ieden Mitgliede frey ſteht , einen

Zweifel mittelſt einer eigenen Motion zu erheben , auch

eine jede ſolche Auslegung des einen Faetors der geſetz —

gebenden Gewalt von jedem der beiden andern beſtritten ,
und dadurch weitere Eroͤrterung herbeygefuͤhrt werden

kann . Uebrigens iſt , um einſtweilen nur Eines bey⸗

ſpielsweiſe uͤber die in das Materielle des Commiſſions⸗

berichts eingehenden Bemerkunzen des geehrten Redners

vor mir anzufuͤhren , die Eintheilung der Landtage in ot

dentliche und außerordentliche , keine Erfindung der

Commiſſion . Ich finde ſie klar im H. 57 . der Verfaſ⸗

ſangsurkunde.

v . Rotteck : Was ich Materielles angefuͤhrt habe,
iſt blos zur Begruͤndung des Formellen vorgebracht wor⸗

den . Die behauptete Unbedenklichkeit einer factiſchen
Auslegung ſcheint mir deshalb nicht ſo klar zu ſeyn , als

ſte dargeſteltt werden wil , weil fih jeder der drey Facto -
ten der gefeggebenden Gewalt fhwer dazu verſtehen

wàrde , von einer einmal angenommenen Xusiegung we -
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gen einer dabon abweichenden Anſicht der andern wieder

abzugehen . Deßhalb ſchiene mir der Weg der au thenti⸗

ſchen Interpretation der ſchicklichſte .
Se Dinchlaucht der Herr Fuͤrſt p. Loͤwenſtein :

Um ſchnell zum Ziele zu gelangen , duͤrften zwey Wege

ofen feon : Die Wahi einer Commiffion naih Dem An —

trage des Herrn Horak v. Rotted , oder der Weg

einer beſondern Motion ,
s

Zaͤchariaͤ : Auch meiner Meinung nach hat ſtch der

tand ber Siche durch die Erklaͤrung des Herrn Regie⸗

rungscommiſſaͤrs weſentlich veraͤndert . Ich erlaube mir

uͤber dieſe Erklaͤrung nur die Bemerkung , Daf man ge

neigt ſehn koͤnnte, den Herren Regierungseommiſſaͤren

Die Frage vorzulegen , ob ſie die Meinung der Regierung ,

oder nur die eigene augfpriden ?
Bwey Dinge bedaure ich : erting , dag Der Gegenſtand

der vorliegenden Verathung mittelbar mich betrifft ; zwey —

teng , daf die Neibenfolge der Gegenfånde der Tages⸗

ordnung abgeåndert worden ift , Da Doch die vorliegend ?

Berathung eine Anvendung der Grundfaͤtze iſt , welche

beh der folgenden zuͤ eroͤrtern ſind . Die erſte Bedenk⸗

lichkeit hat mich bisher abgehalten , an der oͤffentlichen

Berathung uͤber den Sinn deg H. 31 . der Verfaſſungs⸗
urkunde Antheil zu nehmen . Da joii im Staate ein

Jeder die Vermuthung fuͤr ſich hat , daß er gut fep , bis

daß das Gegentheil erwieſen wird , ſo darf ich hoffen ,

Glauben fuͤr die Verſicherung zu erhalten , daß ich , was

die vorliegende Berathung betrifft , nur die Gefahr

ſcheue , in einer Art individueller Abhaͤngigkeit von der

Regierung zu bleiben , welche nach meiner Ueberzeugung

mit der Eigenſchaft eines Abgeordneten unvereinbar iſt —

Die Haupftfache anlangend iſt es mir nicht zweifel⸗

haft , daß die Kammer durch einfache Gtimmenmeht ”

heit entſcheiden köͤnne , daß ſie einſtwellen den und den

Sinn mit einer Stelle der Verfaſſungsurkunde verbinde ,
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dder dag fe * esia Auslegung der Stelle niht
fuͤr nothwendig erachte . Der 8. 64 . ſpricht nur von

auslegenden und ergaͤnz — Geſetzen ; auch iſt ſchon
bemerkt worden , dag in dem entgegengeſt — Falle die

Thaͤtigkeit der Kanaet in jenem Augenblick gehemmt
werden koͤnnte . Nur i ein foler Befhfug nidt
unmittelbar eine Muglegung des Geſetzes , ſondern nur

( und es iſt von Wichtigkeit , in dieſen und in andern

Faͤllen die zu beantwortende Frage genau zu ſtellen )
die Entſcheidung , daß es keiner Auslegung beduͤrfe .

In zwey Faͤllen jedoch wuͤrde ich einen Beſchluß
dieſer Art nicht fuͤr zulaͤſſig halten :

Fuͤrs Erſte , wenn der aufgeworfene Zweifel die

Rechte eines einzelnen Mitgliedes der Kammer , ein
ĩus singuli betrifft , und fuͤrs zweyte , wenn durch ei —
nen Beſchluß dieſer Art bie Selbſtſtaͤndigkeit der Kam⸗
mer gefaͤhrdet werden koͤnnte . Beide Ausnahmen

feinen mir in dem vorliegenden Falle einzutreten .
Uebrigens ſcheint pei die Deutung , welche Der

Commiffiongberidht tem §. 31 . der Verfaſſungsurkunde
giebt , gegen den Wortlhaut dieſes Paragraphen zu
fem ; hingegen durch die Abſicht des Geſetzgebers
vollkommen gerechtfertigt zu werden ; und da muß ich
wohl mit der , einem Mitgliede der Kammer geziemenden ,
Offenheit bekennen , daß es mich befremde , wenn die

Regierung die Verfaſſungsurkunde in dem vorliegen -
den Falle nach der Abſicht des Geſetzgebers , oder nah
dem Grunde des Geſetzes deutet , da ſie doch in ei —

nem andern nicht unaͤhnlichen Falle , welcher den

Sinn des 29ſten Hen betraf , die woͤrtliche Auslegung
nachdruͤcklich — — hat . In der That erhaͤlt der

vorliegende Fall dadurch ein eigenes Intereſſe , daß er
mit der allgemeinen Frage : welche Auslegungsart
bey der Verfaſſungsurkunde den Vorzug verdiene ?
auf das genaueſte zuſammenhaͤngt .
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Regierungs - Commiſſaͤr , Staatsrath v. Gulati

Die Regierungë - Commiffarien fónnen nie anders , als

in dieſer Eigenſchaft ſprechen . Sie koͤnnen daher in je⸗

nem Sinn , in welchem die Mitglieder der Kammer ihre

Meinungen aͤuſſern , keine eigene Meinung haben .

Indeſſen beſtehet dennoch ein Unterſchied zwiſchen ſol⸗
chen Aeußerungen , die ſie vermoͤge der dieſen ihren Cha⸗
rafter begleitenden General - Holfmaht , und denjenigen ,

die ſie in Gemaͤßheit eines beſondern Auftrags der Re —

gierung in der Kammer abgeben . Die erſteren , oder wie

ſch mich ausdruͤcke, ihre perſoͤnlichen Anſichten , muͤſſen ſie

bey der Regierung zut vertreten wijfen , und bey den Leg ?

tern find fie blog dag Organ dDerfelben ,

In die Claſſe der Erſtern gehoͤren meine fruͤhern Aeuſ⸗

ſerungen , und in die Kathegorie der Letztern meine heu⸗

tige Erklaͤrung .

Indem ich dieſes auf den Eingang der Rede des Herrn

Geh . Hofraths Zachariaͤ bemerke , glaube ich auf den

Mntrag zur Ernennung einer Commiffion nur nod ermit ?

dern zu muͤſſen : daß nach der Geſchaͤftsordnung §. 48e

und 49 . es nur zwey Wege gebe , einen Geſetzvorſchlag

in der Kammer zur Berathung zu bringen , entweder mit⸗

telſt eines Geſetzentwurfes , den die Regierung vorlegt /
oder durch eine Motion ,

Ein Geſetzentwurf liegt nicht vor , und eben ſo wenig

iſt bis jetzt einde Motion gemacht worden . Ich wiederhole

daher , daß eine Commiſſion ſchon dermalen nicht wird

ernannt werden koͤnnen .

Zahari : Ich kann dieſe Anſicht nicht theilen⸗
Die Geſchaͤftsordnung ſpricht nur deswegen blos von Ge⸗

ſetzentwuͤrfen , welche die Regierung vorlegt , und von

Motionen , welche die Bitte um einen Geſetzentwurf zum
Gegenſtand Haben , weil dag die; beiden Hauptfålle find
wie die Erlafung eines Geſetzes zur Sprache kommen
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finn . Hingegen fHlieft fie nirgendë alle andern Fålle
aug ; 4. B . den Fal , Da die Kammer die Nothwendig »
feit einer fothen Bitte Durch einen Beſchluß anerkennt ,
oder wenn ein Commiſſionsbericht einen Antrag dieſer
Art enthaͤlt . Man wuͤrde ſonſt die Geſchaͤftsthaͤtigkeit
der Kammer in viel zu enge Grenzen einſchraͤnken .

Nachdem hierauf der Landoberjågermeifter v. Kett

ner bemerft hatte , daß der - leihtete Weg , die Sade
du erleoigen , der feyn mwårde , daf ein Mitglied der Kam

mer die Einreichung einer Motion wegen deg vor ' iegens
den Gegenfandeg úbernehme , und der Hofrath v. Rots

ted fid hieu bereit erflårte , ſtellte der Vicepraͤſi⸗
dent die Frage :

Ob die Sache megen der Erflårung deg Herrn Re -

gierung - Commiffirg einftweilen auf fich gu beru -

hen habe ? l

Die Rammer erflåârte fich ( mit Wugnahme zweper

Stimmen ) hiemit fuͤr einverſtanden .

Hier entfernte ſich der Herr Regierungs - Commiſſaͤr ,
Staatsrath v. Gulat .

Der Vicepräſident eroͤffnete hierauf die Dig -

cuſſion uͤber die Stelle des von dem Frhr . v. Tuͤrkheim

erſtatteten Commiſſionsberichts , welche den §. bq. der

Verfaſſangsurkunde betrifft . Es wurde uͤbrigens von

Mehreren mit Bedauern bemerkt , daß kein Regierungs —

Commiſſaͤr dieſer Sitz ing mehr beywohne .

Der Frór . v .3 ylinhardt verliest diefe Stele , in

welcher die Frage aufgeworfen . wird : ob die Kammer

fhon durch einfache Mehrheit der Stimmen entfcheiden

fónne , daf eine Stelle der Verfaſſungsurkunde nicht erſt
einer Muglegung bedårfe , fondern , den und den betimm
ten Gian habe .

v. Rotteck : Ich trete der Anſicht des Commiſſtons⸗

Berichtes , nach welcher die einfache Majoritaͤt in dem
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angegebenen Falle zu Faſſung eines Beſchluſſes hinreicht ,
vollko mmen bey . Auch wuͤrde ich den Grundſatz , daß

ein ſolcher Beſchluß zulaͤßig ſey , unbedingt feſthalten ,

ohne die beiden Faͤlle auszunehmen , = deren der Herr geh

Hofraih Zahariå gedacht bare Bon einem jure singuli ,
welches einem ſolchen Beſchluß der Kammer nicht unter⸗

worfen waͤre , kann wohl hier nicht die Rede ſeyn , da

die fraglichen Rechte immer nur dem oͤffentlichen , und nicht

dem Privatrecht angehoͤren , alſo wie jede andere conſtl⸗

tutionelle Beſtimmung dag Eigenthum Al ler und nicht

der Einzelnen find .
Auch kann die Nothwendigkeit einer vorlaͤufigen oder

factiſchen Auslegung ſo dringend ſeyn , daß ein jeder Auf⸗

ſchub , waͤre der Gegenſtand auch noch ſo wichtig , bedenk⸗
lich ſeyn wuͤrde.

Zachariaͤ : Meine Meinung uͤber die aufgeſtellte

Frage habe ich ſchon bey der vorigen Berathung geaͤußert .

In den Grundſaͤtzen mit meinem verehrten Freunde

einig , kann ich deſto eher in Einzelheiten von ihm ab⸗

weichen . Ich bemerfe alfo , dag von einem jure sin -

guli zmar niht in Bezichung cuf ein Gefeg , wohl aber

in Beziehung auf einen Befchlug der Kammer die Nede

feon fanne Jh bemerfe ferner , daß die Dringlichkeit

eines Falles , von welcher die Rede geweſen iſt , eher bey

einer Verwaltungsbehoͤrde , als in dem vorliegenden Fall

eintreten kann , daß uͤbrigens dieſe Bedenklichkeit nicht

den Rechtsgrund der von mir gemachten Ausnah⸗

me entkraͤftet .

Es giebt jedoch der 8. 64 . der Verfaſſungsurkunde

noch zu einem weit bedenklichern Zweifel Veranlaſſung ;

Wie if eg zu halten , wenn ein Geſetzentwurf , welcher

die Verfaſſung ergaͤnzt , oder erlaͤutert , Genn zwiſchen

beiden Faͤllen duͤrfte ſich kein ausreichender Unterſchied

feſtſetgen laſſen in der einen oder in der andern Kammer nur
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mit einfacher Stimmenmehrheit angenommen wird ? Man

kann nicht ſagen , daß es alsdann bey dem , was beſteht ,

ſein Bewenden behalte . Denn es iſt eben zweifelhaft ,

was beſtehe , oder das Beſtehende iſt unzureichend . Man

wird eben ſo wenig behaupten , daß die Regierung nun

nach der Anſicht , die ſie von der Sache hat , vorſchrei⸗
ten koͤnne ; ſonſt wuͤrde die Verfaſſung ſelbſt gefaͤhrdet

ſeyn . Auch der Ausweg iſt nicht uͤbrig , daß alsdann

nur ein Beſchluß fuͤr dieſen einzelnen Fall zu faſſen ſey .

Den der einzelne Fall kann gerade einer bleibenden

Regel beduͤrfen . Endlich beſeitigt man die Schwierig —

keit auch nicht dadurch , daß man zwiſchen eonſtitutionel⸗

len , und nicht conſtitutionellen Erlaͤuterungs - oder Er⸗

gaͤnzungsgeſetzen unterſcheidet . Mit dieſer Unterſchei⸗

dung hebt man vielmehr die Vorſchrift des 6aſten Şen

ſelbſt auf . Und in der That moͤchte es ſchwer , ja uns

moͤglich ſeyn , dieſe Vorſchrift gegen die Einwendung zu

vetten , daf fie leicht den ganzen Gang der Verfaſſung
und der Regierung hemmen koͤnne .

Zur Unterſtuͤtzung dieſes Zweifels fuͤhre ich noch an ,

daß dieſe , oder eine aͤhnliche Vorſchrift andern Verfaf —⸗

ſungen , z. B . der brittiſchen , fremd iſt , daß die beſte

Gewaͤhrleiſtung fuͤr die Unveraͤnderlichkeit der Verfaſſung

in dem Eifer und der Anhaͤnglichkeit ihrer Vertheidiger

liegen duͤrfte , endlich , daß auf dem Landtage des Jahrs

1820 , als das die Amortiſations - Kaſſe betreffende Ge -

feg angenommen murde , der G. 6g . in der That unbe »

ruͤckſichtigt geblieben iſt .

In die Schicklichkeit des Augenblicks ein Mißtrauen

ſetzend , ſchließe ich jedoch nur mit dem Wunſche , daß

die Regierung diefe Bedenklichkeit nicht unberuͤckſichtigt

lafen mzee

v. Rotteck : In der Hauptſache bin ich mit dem vo⸗
rigen Redner vollkommen einverſtanden . Aber das kann

nanana Q Y y.
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ich nicht zugeſtehen , daß einem Beſchluſſe der Kammet

ein jus singuli entgegengeſetzt werden koͤnne . Bey der

Pruͤfung der Wahlen ſpricht ja die Kammer ebenfalls
uͤber jura singulorum und zwar unbeſtritten durch

Mehrheit der Stimmen . Nur wird freylich die Kammer

ſtets mit deſto groͤßkerer Behatſamkeit verfahren , wenn

bey einem Gegenſtand auch eines ihrer Mitglieder pers

ſoͤnlich betheiligt , oder die Sache von Wichtigkeit iſt .

Frhr . v. Weſſenberg : Damit bin ich ganz ein⸗

verſtanden , daß es der Kammer zuſtehe , durch die bloße
Stimmenmehrheit von Ziel der Stimmen in vorkommen⸗

den einzelnen Faͤllen zu entſcheiden : ob ein Zweifel uͤber

einen Verfaſſungs - Artikel Stait finde . Denn ſobald
die Kammer keinen Zweifel hat , ſo bedarf es uͤberhaupt
keiner Erlaͤuterung . Erkennt ſie aber : es walte ein

Zweifel yor , fo kann eine Erlaͤuterung , die fuͤr die Zu⸗
kunft maaßgebend und verbindlich ſeyn ſoll , nur nach
Anweiſung des 8. 64. zu Stande kommen .

Frhr . v . Tuͤrkheim : Die Commiſſion hatte nicht
die Abſicht , jetzt ſchon auf eine Abaͤnderung des 6aſten
Sen anzutragen , ſondern nur darauf aufmerkſam zu

machen , daß Faͤlle eintreten koͤnnen , wo ein Zweifel ,
welcher eine Auslegung erfordert , nicht nach dem buch⸗

ſtaͤbllichen Inbalt jenes Sen gelóét werten fann . Es

wird aber am beſten ſeyn , wenn man fuͤr jetzt die Sache
auf ſich beruhen laͤßt, und erſt dann eine Abaͤnderung

zur Sprache bringt , wenn man einmal in den Fall kom⸗

men folte , dag Ftel der Stimmen zur Faſſurg eines
Beſchluſſes uͤber eine Verfaſſungs - Erlaͤuterung noth⸗
wendig und nicht vorhanden waͤren .

Der Fror . v. Zyllnhardt , Se . Durchlaucht , der

Herr irt v. Lómenftein , und der Frhr . v. Weffen

berg machen darauf aufmerffam , daf die zur Berar
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Sechzehnte Sitzung vom 22 . May . esr

thung auggeftelite Frage nur die fey , 06 durch einfache
Mehrheit der Stimmen , der Beſchluß gefaßt werden

koͤnne, daß der Sinn einer Sielle der Verfaſſungsur⸗
tunde nicht ald zweifelhaft zu betrachten fey .

Auf die hierauf von dem Vicepråfidenten gehal :

tene Umfrage

beſchloß

die Kammer ,

wegen dieſes Zweifels dem — des Commiſſi⸗
onsberichts beyzutreten .

Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , erſtat⸗
tete der Frhr . v. Gemmingen : Preftened den Com⸗

miſſtone bericht uͤber den Erlaß der zweyten Kammer , den

Bau des Staͤndeh auſes betreffend
Beylage Ziffer 52 .

Die Kammer

beſchloß

die Berathung daruͤber in der naͤchſten Sitzung vor⸗

zunehmen .
Weiter wurde die Begruͤndung der an Se — Koͤnigl .

Hobit , den Großherzog , zu erlaſſenden Bitte wegen

Errichtung einer Anſtalt fuͤr Blindgebohrne von dem

Irhrn . v. Weſſenberg verleſen , und einſtimmig an⸗

genommen .

Beylage Ziffer 53 .

Die Kammer

beſchloß :

dieſelbe der zweyten Kammer zur Berathung mit⸗

zutheilen .

Die oͤffentliche Sitzung verwandelte ſich nunmehr in
eine geheime , in welcher das Protokoll der letzten ge⸗

heimen Sitzung verleſen und genehmigt , auh
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pet titen

murde ,
Das verlefene Protool durch den . Drud befannt

enmachen zu laſen .

Frhre v. ZylInhardt .

Zachariaͤ .

læ
LDE y Lag eiff sa

Commiſſionsbericht

die Erbauung des Staͤndehauſes betreffend —

Erfattet

bon dem

Zrphr . v. Gemmingen Prefened .
t

Die zweyte Kammer der Staͤndeverſammlung beſchloß
in der Sitzung vom 4ten May die uͤber den Bau des

Staͤndehauſes Statt gefundenen Verhandlungen mit Bey⸗
ſchluß ſaͤmmtlicher Akten und dem Protokollauszug an

die erſte Kammer gelangen zu laſſen , woruͤber ich die

Ehre habe , alg Mitglied der Bau⸗- Commiſſion den Be -

xicht zu erſtatten .

ten Griesbach vom 2ten April und v. FJgfein vom zten

April verhandelte Gegenſtand zerfaͤllt , nebſt den hierauf
gefaßten Antraͤgen, in folgende Theile :

I . Den Bau des Staͤndehauſes nach ſeiner jetzigen

Ausfuͤhrung betreffend .

Die Commiſſtons - ⸗Berichte ſowohl , als die hierauf

exfolgten Debatten der zweyten Kammer exoͤrtern hiet

Dieſer durch die Commiſſtonsberichte der Abgeordne⸗
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umſtaͤndlich die Frage , ſo wie die Beweggruͤnde , wa⸗

rum die gemeinſchaftliche Baukommiſſionden anfaͤnglich
vorgezeichneten Plan des Herrn Oberbaudirektors We in⸗

brenner in der Folge verlaſſen , und das Gebaͤude um ii

ein Stockwerk hoͤher gebaut habe ?

Die Entdeckung verſchiedener Mißverhaͤltniſſe in der

innern Eintheilung , vorzüglich die unverhaͤltnißmaͤßige
Hoͤhe der Gemaͤcher von 19 Schuh haͤtten die Bau⸗Com⸗

miſſion anfaͤnglich bewogen , auf eine paſſende Abaͤnde⸗

rung des Planes zu denken , welche zugleich mit einer

Koſten - Erſparniß verbunden ſey , worauf ſich uͤberzeu⸗

gend ergeben babe , Dag in den beiden Etagen des Gez

y; baͤudes nur der nothdarftigſte Raum fuͤr die Unterkunft

der Staͤnde gefunden werden duͤrfte.

Der Herr Hauptmann Arnold , welchem die Di⸗

rection des Baues mit Verfolgung des Weinbrenner ' ſchen

Plans aufgetragen worden , habe hierauf vorgeſchlagen ,
den Bau durch einen dritten Stock zu erhoͤhen , indem

man die allzugroße Hohe der 19 Schuh hohen Zimmer

okonomiſcher auf 13 redutirte , wodurch nur ein Mehrbe⸗
* G e
) trag der Kofien von Goco f , verurfaht würde .

Sowohl diefe Gründe , alg die eben fo wichtige

Betrachtung , daß der Plan des Herrn Oberbaudirectors
Weinbrenner fuͤr das zweyſtoͤckigte Gebaͤude ohne Bau⸗

plag , obne Erd : und Gandfuhrlohn , und andere un - ji

A vorhergeſehene Ausgaben niht zu gedenfen , fon auf

p 89,727 fl - berehnet mar , Und dagegen diefer abgeaͤnderte

if Plan mit Einſchluß des Bauplatzes ſich nur auf 93,515 f

beliefe . Dieſe Grúánde bewogen die Vau - Commiffon

n laut ihreg Protofolg vom r6ten Már 1820 „ in Ber guz

„verſichtlichen Erwartung , daß dereinſt die verſammelten

f
„ Staͤnde der Commiſſion ihren Beyfall nicht verſagen

wuͤrden , wenn ſie mit wenig Koſten - Aufwand fuͤr alle in

eF
Ruf int Qi i ri i ii

Zukunft eintretende Faͤlle durch Hinzufuͤgung eines Dritten
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„ Stocks geſorgt haͤtte““ die Ausfuͤhrung des Gebaͤudes

mit dieſer Abaͤnderung zu beſchlieſſen .

Die Hierauf an die zweyte Kammer geſtellte Frage !
O6 die von der Bau - Commiffión gefhehene Ausfuͤhrung
des Staͤndehauſes , wie es dermalen angelegt iſt , und

noch weiter ausgefuͤhrt werden ſoll , genehmigt werde ?

wurde beynahe einſtimmig bejaht .

Die Commiffion ift der Meinung , daf eine Hohe
Kammer dieſen Beſchluß der zweyten Kammer gleichfalls
genehmigen moͤchte.

Ihre Anſicht bey dieſem Antrage fann feine anders

ſeyn , als daß die Bau - Commiſſion im Kampfe mit den

widrigſten Verhaͤltniſſen , einer unguͤnſtigen Localitaͤt , und

beſraͤnkten Mitteln , mit einer dankwuͤrdigen Intention

gehandelt habe , indem ſie einen koſtbaren Plan , als ſich
deſſen Fehler zeigten , verließ , um mit minderen Keſter
eln geraͤumigeres und zweckmaͤßigeres Gebaͤude durch Eu

richtung eines dritten Stocks herzuſtellen .

Dieſe erlangten Vortheile ſind wohl ſo ſehr zur Evidenz
erwleſen , daß die Bau - Commiſſion zuverſichtlich voraus⸗

ſetzen durfte , daß die verſammelten Siaͤnde dereinſt ihr

ihren Beyfall nicht verſagen wuͤrden , um ſo mehr , als in

der Zwiſchenzeit der Staͤndeausſchuß nach dem Beſchluſſe
der erſten Kammer vem Iſten September 1820 nicht da⸗

mit beauftragt worden war , in wichtigen oder zweifelhaf⸗
ten Dingen ſeine Entſcheidung zu geben , indem keine Ent⸗

ſchließung der zweyten Kammer hierauf erfolgte . Folg⸗
lich blieb der Bau : Cemmifion fein Verbindungsmittel
mit ten Õtånõen , um eine Anfrage an fie gelangen zu

laſſen , und fie befand fih in der Nothwendiçcfeit , ent »

weder auf eine ſchaͤdliche Weiſe die Bauarbeiten einzuſtel⸗
len , oder aber nach ihrer eigenen beſten Ueberzeugung
zu handeln .
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II . Den Verkauf eines Stuͤcks des Bauplatzes an den

Baumeiſter Fiſcher um den zur Rechnung gebrachten Au⸗

kaufspreis betreffend .

Der Commiſſionsbericht der zweyten Kammer fuͤhrt
die Beweggruͤnde der Bau⸗Commiſſion an ; daß man

dag Landſchafis - Gebaͤude nicht an den rohen Giebel des

Fiſcherſchen Hauſes habe anreihen koͤnnen , ohne demſelben
tine úble Lage hinter der Kirche zu geben , Man hare tas

ber um fo meper das Auskunftsmittel erwaͤhlt, den Bau⸗

meiſter Fiſcher durch Ueberlaſſung eines geeigneten Bau —⸗

platzes zu vermoͤgen , dieſen Mißſtand zu heben , ſo wie

man ſich habe uͤberzeugen muͤſſen , wie ſchwierig es ſey ,
mit der vorgeſchriebenen Summe auszureichen .

Der Commiſſionsbericht der zweyten Kammer bemekt

zum Schluſſe , daß der ausgeſprochene einzige Zweck ,

wegen welchem die Bau Commiſſion den fraglichen Platz

an Fiſcher uͤberlaſſen , noch nicht erreicht ſey , indem er

darauf antraͤgt , daß Baumeiſter Fiſcher baldigſt der vor —⸗

gezeichneten Bedingung nachkomme , unter welcher er

den Platz erhalten habe , um einen Ruͤckgriffdeſſelben uͤber⸗

fluͤßig zu machen .

Aus der hieruͤber eroͤffneten Debatte erg ' ebt ſich die

Erlaͤuterung , daß der Baume ſter Fiſcher nach dem Kauf —

Accord uͤber den Kreglinger ' ſchen Garten vom 7ten Octbr .

1820 erklaͤrt habe : als Mitkaͤufer dergeſtalt einzutreten ,
dag der Bauplatz zwiſchen der ftándifhen Bau : Commif
fion und ibm nach Beduͤrfniß getheil werde , weſches in

tiner ſpaͤtern Uebereinkunft vom 29ten Dezember 1820

uͤbereinſtimmend mit jener Convention geaͤuſſert , und nur

von Theilung und Uebernahme nach dem Kaufpreife ges

fprochen wurde ,

Cinige mit tem Yreife der Hiefigen Bauplåge befann
ten Mitglieder beftåtigen das Bortheilbafte viefer con »

tractmaͤßigen Ueberlaſſung , wodurch die Bau⸗Commiſſton
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ſich eines uͤberfluͤſſtgen Platzes entledigt , aiT noth

wendige Erſparniß dadurch bezweckt habe .
Die an die zweyte Kammer hieruͤber geſtellte Frage :

ob dieſelbe den geſchehenen Verkauf eines Theils des Bau⸗

platzes an den Baumeiſter Fiſcher genehmige ? — wurde

mit Stimmenmehrheit bejaht ; dagegen der Commiſſioens⸗
Antrag ; daß die Kammer dahin wirken ſolle , daß der

Baumeiſter Fiſcher den Giebel ſeines Hauſes verbaue/ ,

unter welcher Bedingung der Platz an ihn uͤberlaſſen wor⸗

den , verworfen . i

Da fih nun hieraus ergiebt ; Dag die Bau - Com

miſſton einen notoriſch ganz uͤberfluͤſſigen Plaş obne irgend
einen Nachtheil für das Staͤndehaus auf eine ſehr vor⸗

theilhafte Weiſe veraͤuſſerte , und dadurch eine fuͤr die

Bau⸗Kaſſe ſehr nothwendige Erſparung von 3273 fl. 27 br :

erzielte , ſo glaubte die Commiſſion , daß dieſer Beſchluß
Der zweyten Kammer . gleichfalls von Ciner Hohen Kammet

anzunehmen ſey , ſo wie man der Verſchoͤnerungs - Po—
lizey der Reſidenz uͤberlaſſen duͤrfte , welche Vorkehrun⸗

gen dieſe wegen des Giebels des Fiſcherſchen Hauſes zu

ergreifen gedenkt .

II . Die vollzogene Vermiethung der Keller auf 10

Jahre zu 256 fl . jaͤhrlich betreffend .
Der Commiſſions - Bericht der zweyten Kammer er

kennt zwar , daß die Vermiethung nicht zu gering ſey /

glaubt aber , daß es mit dieſem Geſchaͤfte nicht fo ſehr ge⸗
eilt haͤtte , um die Bau⸗Commiſſion , welche nicht hiezu

broolmåchtigt gewefen , zu betimmen , yor dem Eintritt
der . Srándeverfammiung . diefen Mieth - Contrast abat ?

ſchließen .
In der hierauf erfolgten Debatte wird aber von ei⸗

nigen biefigen facdfundigen Mitgliedern qeacigt , dap DeF
Miethzins in Vergleichung mit andern ſehr vortheilhaft
ſey , und derſelbe JJahr ſpaͤter wohl ſchwerlich haͤtte et⸗

reicht werden koͤnnen .
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Es ſeye daher keine Zeit zu verlieren geweſen , den

Contract mit den Liebhabern abzuſchlieſſen , die darauf
gedrungen haͤtten .

Die Kammer beſtaͤtigte hierauf einſtimmig die Vermie—
thung ter Keller :

Die Commiiffon glaubt , dag die Bau - Commiſſion
in der Abſicht durch eine vortheilhafte Vermeithung , die

uͤhrlichen Erhaltungskoſten des Gebaͤudes zu gewinnen ,
ſehr zum Vortheil gehandelt habe , wenn ſie eine darge⸗
botene Gelegenheit ohne Aufſchub benutzte . Sie traͤgt
daher darauf an : Daf eine hohe Kanmer diefe Keller - Bers

miethung gleichfalls beſtaͤtigen moͤchte.
IV . Den Antrag der Bau - Commiſſion zur Verwilli⸗

gung von weitern 20,000 fl . betreffend . Dieſer iſt auf
die Berechnung der ſaͤmmtlichen Baukoſten gegruͤndet , wel⸗

che Berechnung dem Berichte des Abgeordneten Gries⸗

bach beygefuͤgt ſind . Gie enthålt eine detallirte Speci -
fication Der im Accord bereits fchon vollendeten , theilg

noch au verfertigenden Arbeiten inclufive deg Plages
— — 485,130 f

Außer dem Akkord fuͤr Stukkator , Vergolder , Oefen ,
Bleche und dergleichen , das Ameublement mit 5500fl .
Wegfuͤhrung des Sandes , Koſten wegen Grundſteinle —

gung und 1439 fl. fuͤr noch moͤglichen Aufwand , belaufen
ſich dieſe nicht veraccordirten Ausgaben , welche ſich auf
die Summe von 18143 fl . 27 kr . belaufen , folglich

zuſammen 103273 fl. 27 kr .

Es bleiben daher nach Abzug der von dem Baumei⸗

ſter Fiſcher erdaltenen Summe von — 3273 fl . 27 Ér . fúr
Platzverguͤtung , und die Arbeiten an der Landveſte —

100,000 fll. als Summe fuͤr den ganzen Koſtenbedarf
uͤbrig.

Obgleich die Commiſſion der zweyten Kammer dieſe
weitern unvermeidlichen Koſten nicht uͤberſetzt ſindet , und

daher jetzt ſchor auf die Anweiſung von 20,000 fl. an⸗

Vro tokolle der 1. Kammer . 19
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288 Yrotofole der Erien Kammer .

tragen wirde , fo glaubt dieselbe um jede weitere Nadz

forderung abgeſchnitten zu fehen , får jegt nurauf 15,000 fle

antragen 3u måfen , mit dem Beyfuͤgen , daß die Vaus

Commiſſion ſchleunigſt eine moͤglichſt genau und ſpecifi⸗
eirte Nachweiſung des Ameublements , ſo wie der erfor⸗

derlichen Oefen einreiche , forner , daß fie Accorde mit

dem Stukkator und Vergolder , ſo wie mit dem Anſt eicher

und Pflaͤſterer ſchließe , und alle noch ſonſtige wahrſchein⸗

liche Ausgaben verzeichne , damit die Kammer in den

Stand geſetzt werde , die noch noͤthigen Summen defini —
tiv zu bewilligen .

Die zweyte Kammer genehmigte hierauf durch die ge⸗

ſchehene Abſtimmung die Anweiſung von 15,000 fl . , ſo

wie den desfalls in dem Berichte geſtellten Auftrag an

die Bau⸗ - Commi ſſion ſeinem ganzen Inhalte nach.

Die Commiſſton findet die ſchon ſpecificirten weitern

Ausgaben von 17,14 3fl . 27 kr . gleichfalls nicht uͤberſetzt ,

und dabey unvermeidlich zur Beendiguug eines Gebaͤudes ,

zu deſſen Auffuͤhrung man glaubte ſich entſchließen zu duͤr⸗

fen , und traͤgt daher darauf au , daß die hohe Kammer

dem Beſchluß der zweyten Kammer beytrete , fuͤr jetzt

15,000 fl. zu verwilligen , ſo wie dem weitern Inhalte

deſſelben beyzutreten , die Anweiſung an die Bau⸗Com⸗

miſſton ergehen zu laſſen , wegen moͤglichſt genauer Nach —

weiſungen aller noch moͤglichen Ausgaben , um erforder —

lichen Falls die noch noͤthige Summe definitiv bewilligen
zu koͤnnen .

Da es ſich hier keineswegs von eitler Oſtentation

und einem Luxus handeln kann , der der Zeiten ſpottet ,

ſo glaubt die Kommiſſion noch die bedingte Vorausſetzung

hinzufuͤgen zu duͤrfen , daß dieſe bewilligte Summe von

15,000 fl . hinreichend ſey , um das nothwendig Erfor⸗

derliche und Schickliche davon zu beſtreiten , und daß

man nicht jetzt erſt einen allzu ſichtbaren Mangel hieran

zti

De:
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tintreten laffe , nahdem dag Werf einmal fo weit gedtez
ben ifi .

\

Die Commiffion der zwepten Kammer geht zulegt auf
die von dem Archivar Hauer geſtellte Baurechnung uͤber,
welche von dem Abgeordneten Baſſermann gepruͤft worden ,

wodurch ſich ergeben , daß die Accordſummen nicht uͤber⸗

ſchritten , und die Rechnung in calculo richtig ſeye , nach⸗

dem ein aus Irrthum doppelt verrechneter Poſten zu 64fl .
zo kr . wieder in Einnahme geſetzt wurde .

Der Commiſſions - Bericht der zweyten Kammer han⸗
delt hierauf von der Zahlung des Diaͤtenzettels des Ab⸗

geordneten Meſſing .

Derſelbe habe naͤmlich fuͤr 79 Tage , welche er vom

7ten Sept . 1820 bis roten Maͤrz 1821 mit Beſorgung
der landſtaͤndiſchen Hausbau - Geſchaͤfte zugebracht haben

wolle , 5 fl . pr . Tag angerechnet , alſo im Ganzen
— 395 ff.

ferner o Tagg - Diåten auf die mit Hinz
und Herreifen verwendete Zeit m

g5 fE
fuͤr 12 Chaiſenfuhren — 68 fl . 24 kr .

und 6 Pferdritte mit — 12 fi .

LEa fh 2At

Serner fúr beforgte Zahlungen får das Mbfúhren von Sand

und Erde zufammen cine Auslage von beylaͤufig — 300 fl .

woran derſelbe den 22ſten Oct . und 2ten Nov . 1820 ei⸗

nen Vorſchuß von 600 fl . empfieng . Derſelbe fordere nun

noch zur gaͤnzlichen Berichtigung ſeiner Auslagen und

Diaͤten einen Reſt von einigen hundert Gulden . Die

Bau- Commiſſton habe demſelben bemerkt , daß es auſſer

ihren Befugniſſen liege , ſich ſelbſt Diaͤten zu decretiren ,

wesſswegen die Sache den Kammern uͤberlaſſen bleiben

muͤſſe.
Die Commiſſton der zweyten Kammer haͤlt dafuͤr,

daß dem Abgeordneten Meſſing , inſofern er wirklich die

Beſchaͤfte eines Bauaufſehers eine Zeit lang verſehen
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habe , zwar nicht die Diaͤten eines Abgeordneten , ſon⸗

dern jene eines Bau⸗ - Aufſehers , bewilligt werdenmuͤſſen,
wobey fuͤr die angeſetzten Hin⸗ und Herreiſen aber nie⸗

mals Diaͤten paſſiren koönnten . Der Abgeordnete Meſ—⸗

ing und die Vau - Commiffion mÍten daher vorderſamſt

zu einer beſtimmten Angabe in Ruͤckſicht des Umangs

der beſorgten Geſchaͤfte , der darauf verwendeten Zeit ,

ſo wie der nothwendigen Reifen aufzufordern fevn , um

úber feine Forderungen , fo wie úber die in feinen Hånden

noch beruhenden 217 fl. 8 kr . verfuͤgen zu koͤnnen .

Auf Antrag des Praͤſidiums wurde die Berathung der

zweyten Kammer uͤber dieſen Gegenſtand fuͤr jet fu penz

dirt , bis die von der Bau - Commiſſion zu erhebenden

Erlaͤuterungen eingekommen ſeyn wuͤrden , indem die Kam —

mer einſtimmig beſchloß , die alte Bau⸗Commiſſton uͤber

dieſe Diaͤtenforderung naͤher zu hoͤren.

Die Commiſſion theilt dieſe Melnung der zweyten Kam⸗

mer mit dem Antrage , daß eine hohe Kammer dieſem Be⸗

ſchluſſe nach ſeinem ganzen Inhalte beytrete .

Nachdem fich hiemit die Verhandlungen uͤber den Beu

des Staͤndehauſes in der zweyten Kammer beendig en ,

wurden die erwaͤhnten Beſchluͤſſe einer hohen Kammer mit

dem Anſinnen mitgetheilt : daß die gefaͤllige Ruͤckaͤuſſcrung

wegen der bey der Amortiſations - Kaſſe anzuweiſenden wal⸗

ter noͤthigen Fonds bald moͤglichſt wieder an dieſelbe zuruͤck⸗

gelange , weil bereits ruͤckſtaͤndige Zahlungen zu leiſten ſeyen .

Gewiß bedarf es keines Autrags der Commiſſion an

eine hohe Kammer , daß ſaͤmmtlichen Mitgliedern der Bau⸗

Commiſſion ebenfalls der Ausdruck des achtungsvollſten

Dankes fuͤr ihre gelungenen Bemuͤhungen brzeugt werde ,

indem ſie unter vielen , auch den unangenehmſten Hinder⸗

niſſen ſich unablaͤſſig beſtrebten , die Wuͤnſche ihrer Mitſtaͤnde

durch ein gedeihliches Reſultat zu erreichen , und dadurch

den Werth des Opfers vermehrten , tas fie ihnen dureh diefe

große , unverkennbare Gefaͤlligkeit brachten .
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Beylage Ziffer 53 .

Durchlauchtigſter Großherzog !

In unſerer letzten Verſammlung haben wir unſere Wuͤn⸗

fde får Errichtung einer allgemeinen Anſtalt zur Bildung
der Taubſtummen im Lande in echrerbietigſtem Vertrauen

ber Dem Throne niedergelegt . Eure Koͤnigliche Hoheit ha⸗
ben ung Fey Eióffnung des gegenivårtigen Landtags bie erz

freuliche Verſicherung ertheilen laſſen , daß dieſe Wuͤnſche
bald werden in Erfuͤllung geſetzt werden . In der landes⸗

vaͤterlichen Geneigtheit Euer Koͤniglichen Hoheit , fùr die

Milderung des Elendes huͤlfsbeduͤrftiger Klaſſen zweckmaͤ—
ßige Fuͤrſorge zu treffen , fanden wir eine beſondere Auf⸗

munterung , uns in unſerer dermaligen Sitzung mit den

Mitteln zu beſchaͤftigen , wodurch das Loos der Blindgebohr⸗
nen , und der in der Kindheit Erblindeten , die der Huͤlfe
und Unterſtuͤtzung gleichfalls in hohem Grade beduͤrfen ,

gemildert und verbeſſert werden koͤnnte. Wir haben uns

uͤberzeugt , daß dem Beduͤrfniß einer zweckmaͤßigen Bil —

dung dieſer Ungluͤcklichen nur eine eigene al gemeine Lan⸗

desauſtalt auf eine ſolche Art abzuhelfen vermoͤchte, die

die Anforderungen der Menſchlichkeit einigermaßen befriedigt .
Was die Auswahl des Orts fuͤr ein ſolches Inſtimt ,

und die innere Einrichtung deſſelben betrifft ; ſo glauben
wir vertrauens voll von der Einſicht und Weisheit der Re —

gierung , das in jeder Beziehung Zweckgemaͤßeſte erwarten

zu duͤrfen.
Wir beſchraͤnken uns dermalen auf die unterthaͤnlgſte

Bitte an Eure Koͤnigliche Hoheit , daß Hoͤchſtdieſelben
die Errichtung einer eigenen Landesanſtalt får vie anges

meſſene Bildung der Blindgebohrnen , und der in der Kind⸗
heit Erblindeten huldreichſt anzuordnen , und zu dieſem
milden Zweck eine jaͤhrliche Unterſtuͤtzung von drey tauſend

Gulden aus der Staats - Kaſſe anzuweiſen geruhen moͤch⸗
ten ,
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Nach unſerer Ueberzeugung wird die Begråndung und

Sicherung der Fortdauer einer Anſtalt , deren Wohlthaͤ⸗
tigkeit ſich auf das ganze Land ausdehnt , dieſen Aufwand
von Staatsmitteln vielfach verguͤten , und wir uͤberlaſſen
uns zugleich der gerechten Hoffnung , daß der menſchen⸗

freundliche Gemeinſinn in allen Klaſſen des Badiſchen

Volks ein ſolches Werk , das ſeine Empfehlung in allen

Gemuͤthern findet , zu einer immer hoͤhern Stufe von Vol⸗

lendung foͤrdern werde .

Moͤge auch dieſe von uns erbetene Anſtalt dazu bey⸗

tragen , den Glanz der Regierung Eurer Koͤniglichen Ho⸗
heit , erhoͤht von der Liebe und Achtung eines dankbaren

Volkes , noch auf die entfernteſten Geſchlechter zu uͤber⸗

tragen .

Karlsruhe den 22 . May 1822
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Siebenzehnte Sitzung
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+

Gegenwaͤrtig
die bisher erſchienenen Mitglieder mit Aus nahme :

|

Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Pråfidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten der Herren Markgrafen Leo pold ya
'

Marimilian ju Baden ,

des Herrn Staatsminiſters Frhrn . v. Berſtekt ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

des Herrn Praͤlaten Hebel ,

des Frhrn . v. Gemmingen - Treſchklingen , und — 900

deg Frhrn . v. Falkenſtein ,
Weiter anweſend

die Herren Regierungscommiſſaͤre , Staatsrath v. Gu — nii

Lat , und geh . Referendår v. Lieben frein : 90

7 à —
— T 9

Unter dem Vorſitze des dritten Vicepraͤſidenten , 0 —
Oberhofmarſchalls Frhrn . v. Gayling . i

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verleſen Sok MA

und genehmigt .



294 Protokolle der Crfen Kammer .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein
trugen hierauf der Kammer vor , daß Sie ſchon am

14 . May eine Motion auf Ergreifung von Repreſſalien
gegen Frankreich , um die unter dem 16 . Jaͤnner und

23 . April l . J . gegen den Handel des fuͤdweſtlichen
Deutſchlands gerichteten , ſo verderblichen Beſchluͤſſe
moͤglichſt unſchaͤdlich zu machen , aufgeſetzt haͤtten ,
Sich jedoch , nachdem bereits in der zweyten Kammer

eine aͤhnliche Motion gemacht worden , auch die Sache
in der Erſten Kammer zur Sprache gekommen ſey ,
darauf beſchraͤnkten , die Motion zum Protokolle zu
geben .

Bon dem Bicepråfidenten aufgefordert , be -

grůndete nunmehr der Hofrath v. Rotted feine in

der vorigen Gigung angezeigte Motion wegen Ausle —

gung zweifelhafter Stellen der Verfaſſungsurkunde auf
folgende Weiſe :

Auf Verlangen Einer hohen Kammer habe ich
einen Antrag , welchen ich juͤngſt bey der Discuſſton
der úber den §. 31 . der Verfaſſungsurkunde in Mnre -

gung gefommenen Zweifel zu machen mir erlaubte , in

die Form einer eigentlichen Motion gebracht , deren

Begråndung durch einen befondern Bortrag mir nun

obliegt , obſchon ich gewuͤnſcht und auch fuͤr zweckfoͤr —
dernd gehalten haͤtte , daß Einer hohen Kammer ge —

faͤllig geweſen waͤre, die , wie mir ſchien , durch eine

bereits Statt gehabte Folge von Berichtserſtattungen
und Discuſſionen hinreichend vorbereitete Sache durch
unmittelbare Schlußfaſſung zu erledigen .

Es hat naͤmlich , wie Einer hohen Kammer erin⸗

nerlich iſt , gleich in der erſten dießjaͤhrigen Sitzung
ein verehrtes Mitglied den Antrag auf Ernennung
einer ſtaͤndigen Commiſſſion zur Begutachtung
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der uͤber Verfaſſungsartikel , oder uͤber Punkte der Ge⸗

ſchaͤftsordnung ſich ergebenden Fragen und Zweifel

geſtellt , und als Beyſpiel ſolcher zweifelhafter Artikel

zumal den 6. 31 . der Verfaſſung angefuͤhrt , aus wel⸗

chem naͤmlich nicht klar erſichtlich ſeye , wie lange die

Sendung eines Univerſitaͤts Abgeordneten daure , wenn

ſeine Wahl nach dem außer der Ordnung geſchehenen

Austritt eines Vorgaͤngers geſchehen .

Die zur Berichtserſtattung ber diefe Motion erz

nannte Commiffion hat auf Berwerfung der : in Bor -

ſchlag gebrachten „ ſtaͤndigen “ Commiſſion angetra —

gen , und zugleich beylaͤufig ihre Anſichten uͤber den

Ginn deg 6. 31 . der Verfaſſungsurkunde , fo wie uͤber

einige von dem Urheber der Motion gleichzeitig auf —

geworſene Fragen , die Geſchaͤftsordnung , insbeſondere

die Wiederaufnahme der an einem fruͤhern Landtag

unerledigt gebliebenen Geſchaͤfte betreffend , der hohen

Kammer vorgelegt . Dieſelbe verehrliche Commiſſion

hat ſodann in einer ihr weiter aufgetragenen zweyten

Berichtserſtattung ihre von der Kammer im allgemei —

nen gebilligten Anſichten noch naͤher erlaͤutert , und

deren ſpecielle Anwendung auf die verſchiedenen davon

umfaßten Faͤlle gezeigt .

Bey Gelegenheit dieſer zweyten Berichtserſtattung

hat die Commiſſton ſich ſelbſt noch die allgemeine Frage

aufgeworfen : Von welcher Natur ſind die in

der Kammer gepflogenen Eroͤrterungen

über den Ginn der Verfaſſung , und wie

muͤſſen ſie daher behandelt werden ? — und

ihre Meinung daruͤber lichtvoll und gruͤndlich entwickelt .

Billig hielt jedoch die Kammer dafuͤr , daß eine ſo

vielſeitig wichtige Frage eine reifliche Erwaͤgung an⸗

ſpreche ; und es ward demnach beſchloſſen , dieſelbe ge —
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trennt pon dem úbrigen — fofort durch Gutheißung
erledigten — Jnhalt deg Berichts , erft in viner fol
genden Sitzung der Discuſſion zu unterwerfen .

Protofolle der Erfien Rammer .

Muf der Tagesordnung derſelben Sitzung — es

war die juͤngſte — ſtund zugleich auch die erneuerte

Discuſſton uͤber die Auslegung des §. 31 . der Verfaſ⸗
ſungsurkunde , deren Anregung durch meinen verehrten
Freund , den Abgeordneten der Univerſttaͤt Heidelberg ,
zu der ganzen Folge dieſer Verhandlungen den erſten
Anſtoß gegeben .

Obſchon naͤmlich die Commiſſton , ſchon in ihrer
erſten Berichtserſtattung den zur Sprache gebrachten
Zweifel uͤber den Sinn jenes Paragraphen alg unbes

gründet dargeſtellt , oder durch eine auf Analogie ge -
fügte Auslegung heben zu koͤnnen geglaubt hatte ,
ſn trug die hohe Kammer gleichwohl Bedenken , ſolche
Auslegung durch foͤrmliche Schlußfaſſung ſich anzu⸗
eignen , ſondern ſie ſprach vielmehr ihren Wunſch da —

hin aus , daß die hohe Regierung durch dieſe Ver⸗

handlung ſich zur Vorlage eines authentiſchen Erklaͤ⸗

rungsentwurfs moͤchte veranlaßt finden . Die hohe

Regierungscommiſſton , welche ſich Anfangs zum Vor⸗

trage dieſes Wunſches an die Regierung bereit erklaͤrt

hatte , nahm in der Folge ſolche Erklaͤrung zuruͤck, und

aͤußerte ſich dahin , daß , da die Regierung ſelbſt keinen

zweifelhaften Sinn in dem fraglichen Paragraphen
anerkenne , ſondern vielmehr die von unſerer Commiſ⸗
ſion daruͤber aufgeſtellten Anſichten theile , eine weitere

authentiſche Erklaͤrung nicht mehr nothwendig fheine
Die Kammer hålt diefe Eröffnung für wichtig genug ,
um daruͤber zuerſt eine eigene Vorberathung , und

ſohin eine weitere foͤrmliche Discuſſton anzuordnen .
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Bey Gelegenheit dieſer letzten mit der fruͤher ers

waͤhnten , jedoch in enger wechſelſeitiger Verbindung

ſtehenden , Discuſſion nun mwar eg , daf ich den An⸗

trag darauf ſtellte , Eine hohe Kammer moͤchte nun⸗

mehr durch eine foͤrmliche , an Se . Koͤnigl . Hoheit zu

erlaſſende , und auch der zweyten Kammer zur Bey⸗

trittserklaͤrung mitzutheilende Bitte die Vorlage eines

Geſetzentwurfs zur authentiſchen Auslegung des oft

erwaͤhnten Verfaſſungsartikels zu bewirken ſuchen , da⸗

bey aber auch den weitern — von mir ſelbſt aus An⸗

laß des juͤngſten Commiſſtonsberichts angeregten , und

wie mir ſchien , noch viel wichtigern , und der Hebung

noch dringender beduͤrfenden — auch mit dem fruͤher

erhobenen in naher Verbindung ſtehenden Zweifel uͤber
die allgemeine Zeitbeſtimmung aller periodi —

ſchen Wahlen fuͤr beide Kammern , . he uͤber die Dauer

der Bevollmaͤchtigung , oder deg repråfentativen Chas

rakters bey den Gewaͤhlten aller Claſſen ( demnach uͤber

den Sinn der 65. 29 . 31 . u . 38 . etwa auch der 88 . 46 .

u . 79 . ) mit in die Bitte um authentiſche Erklaͤrung auf⸗

zunehmen . Der Faden der Betrachtung , die ich zur

Motivirung dieſes gedoppelten Antrags aufſtellte , fuͤhrte

mich endlich dahin , Einer hohen Kammer vorzuſchla⸗

gen , ſie moͤchte bey dieſem natuͤrlich ſich darbietenden

Anlaß uͤberhaupt alle diejenigen Artikel der Conſtitu —

tion , deren Unbeſtimmtheit nach Maaßgabe der bereits

gemachten Erfahrungen eine Erlaͤuterung wuͤnſchens⸗

werth mache , der hohen Regierung als mitbegriffen in

derſelben Bitte um einen authentiſchen Auslegungs⸗

oder Ergaͤnzungsentwurf , vorlegen . Unter diefe Arti -

kel ruͤhmte ich vorlaͤufig den nach ſeinem Gegenftand

ohnehin der eben beſprochenen 66. 29 . 31 . u. 38 . ver⸗

wandten §. 27 . Nr . . , als welcher uͤber die Dauer
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der Bevollmaͤchtigung der vom Großherzog er⸗

nannten Mitglieder der Erſten Kammer die gleichwohl
hoͤchſt nothwendige Beſtimmung nicht gibt . Es muͤſſen

auch darunter gerechnet werden die § § . 6o . u. 73 . OM
Begriff von „ Finanzgeſetzen “ und die Mitwirkung der

Erſten Kammer zu denſelben betreffend ) um deren Er —

laͤuterung —
zum Theil Modifieirung — jedoch ſchon

in einer geſonderten Vorſtellung gebeten werden . Aus
verſchiedenen , in der zweyten Kammer vorgefallenen ,
Discuſſtonen ſcheint ferner die Raͤthlichkeit einer Erlaͤu⸗

terung der SS. 37 . u. 4t , Und aug ciner in dieſer
erſten gemachten Anregung jene der naͤhern Beſtim⸗
mung deg erten Gages im §. 45 . hervorzugehen .

Zum Behuf der Ausmittelung ſolcher , der Erlaͤu⸗

terung oder Ergaͤnzung beduͤrfender Verfaſſungsartikel ,
und zur Ausarbeitung eines hiernach der hohen Kam⸗

mer zu erſtattenden umfaſſenden Gutachtens uͤber den

Inhalt und die Tendenz der zu jenem Zwecke an
Se . Koͤnigl . Hoheit zu erlaſſende Bitte war es , daß
ich die Ernennung einer Commiffion in Bor :

flag brachte , worauf ungeachtet einer vieffimmigen
Biligung deg Antrags im Ganzen mir gleichwohl die

Weifung zuging , die Gathe im Wege einer foͤrmlichen
Motion zur Verhandlung zu bringen .

Indem ich hiemit ſolcher Weiſung gehorche , wird
es wohl hinreichend ſeyn , mich zur Rechtfertigung mei —
nes Antrags auf dasjenige zu berufen , was ich bereits
in der vorigen Sitzung daruͤber umſtaͤndlich geſprochen .
Nur wuͤrde es jetzt zweckwidrig , weil den Verhand⸗
lungsweg verlaͤngernd , ſeyn , die Ernennung einer

Commiſſion als den Gegenſtand der Motion zu

bezeichnen , da ohnehin eine Commiſſion ernannt werden

muß , ſobald eine , auf einen Geſetzvorſchlag gehende
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Motion in Erwaͤgung gezogen wird . Ich ſtelle daher

meinen Antrag nunmehr beſtimmt auf Beſchließung
einer an Se . Koͤnigl . Hoheit zu erlaſſenden Bitte um

einen Geſetzentwurf zur authentiſchen Erlaͤuterung oder

Ergaͤnzung der durch die bisherigen Verhandlungen

beider Kammern , und insbeſondere durch dieſen gegen -

waͤrtigen Vortrag als ſolcher Erlaͤuterung oder Ergaͤn —

zung beduͤrftig dargeſtellten , und auch der etwa nach
den weitern Vorſchlägen der zur Pruͤfung dieſes An —

trags niederzuſetzenden Commiſſion von der hohen Kam —

mer noch ferner in die Bitte aufzunehmenden Verfaſ —
ſungsartikel .

Die Motion wurde von dem Frhrn. v. Tuͤrkheim,
bon Sr . Durchlaucht dem Herrn Fuͤrſten v. Loͤwen⸗

kein und dem geh . Hofrath Zachariå unterftúgt .
Œg wurde i

HefHhloffen :
diefefbe in einer Borberathung in Betrachtung
3u ziehen . :

In Gemaͤßheit der Tagesordnung erſtattete ferner
der Staatsrath Frhr . v. Zyllnhardt den Commiſ —

ſionsbericht uͤber den Geſetzentwurf wegen Verantwort⸗

lichkeit der oberſten Staatsdiener ,

Beylage Ziffer 54 .

und uͤber den Geſetzentwurf wegen des Verfahrens in

Faͤllen der Anklage gegen dieſelben .

Beylage Ziffer 55 .

Ueber denfelben Gegenſtand erſtattete der Hofrath
D. Rotteck , als Mitglied der Commiſſion , folgenden

Beybericht .
Beylage Ziffer 56.

Ein anderes Commiſſionsmitglied , der Frhr . V.

Weſſenberg , behielt ſich vor , dasjenige , worin er
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von dem Commiſſtonsbericht abweiche , bey der Dis⸗

cuſſton weiter auseinander zu ſetzen .

Nach einigen Bemerkungen uͤber die Nothwendig⸗
keit , die Sitzung fuͤr die Berathung uͤber die vorlie —

genden Gefetzentwuͤrfe ſo anzuſetzen , daß der Herr Re⸗

gierungscommiſſaͤr , geh . Referendaͤr v. Liebenſtein ,

nicht durch die , in der zweyken Kammer demnaͤchſt be⸗

vorſtehende , Discuſſion uͤber die Gemeindeordnung

verhindert werde , der Berathung uͤber jene Geſetzent⸗
wuͤrfe beyzuwohnen , wurde

———

die ſo eben verleſenen Commiſſtonsberichte ſchleu⸗

nigſt drucken , und unter die Mitglieder vertheil⸗
len zu lafen , hierauf aber wegen der , Beras

thungszcit , den Umftånden nah , dag Weitere

au befimmen .
À ;

Endlich eröffnete der Bicepråfident die

Discuſſion uͤber den Erlaß der zweyken Kammer den

Bau des Staͤndehauſes und den deshalb erſtat —
teten Commiſſionsbericht betreffend .

Die Kammer genehmigte
den Antrag des Commiſſionsberichts , den wegen

dieſes Gegenſtandes von der zweyten Kammer

gefaßten Beſchluͤſſen beyzutreten ,

jedoch mit der von dem Frhrn . v. Tuͤrkheim vorge —

ſchlagenen Ausnahme ,

daß der dem Baumeiſter Fiſcher zugeſicherte Ein ?

tritt in den Kauf des Bauplatzes nur unter der

Bedingung genehm zu halten ſey , daß Fiſcher
der bereits uͤbernommenen Verbindlichkeit , den

Giebel ſeines Hauſes zu verbauen , und zwar
( auf eine Bemerkung des geh. Hofraths Zachariaͤ)
binnen hier und

Weihnachten 1823 nachkomme .
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iĝ - Uebrigens bezeugte die Kammer der Baucommiſſton
| ihren Danf får die úbernommene , und befteng beforgte

ig Muͤhewaltung , welchen Dank der Vicepraͤſident

iez im Namen der Vaucommıffion der Kammer fúr die i

kes gerechte Anerkennung ihres Beſtrebens , auch im Kampfe

n ;
mit den gröften Hindernifen , den Zweed und dag ihr i

be⸗ vorgeſteckte Ziel , ſo viel es in ihren Kraͤften lag , zu

ng erreichen , erwiedern zu måfen , fich verpflichtet pielt .

nt⸗ Frhr . v. Zyllnhardt . RON

Zachariaͤ . ani
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te — Beylag e ZSiffer s4

—
Commiſſionsbericht

y ber den neuen Geſetzentwurf , die Verant⸗

at⸗ wortlichkeit der oberſten Staatsdiener

betreffend .
*

Erſtattet von dem Staatsrathe

d Sreyherrn v. Zyllnpardt 9
⸗ i n

e⸗ D a H
er §. 8. des Geſetzes uͤber die Verantwortlichkeit

o der oberſten Staatsdiener , oder eigentlicher uͤber die

* Anklage gegen dieſelben , welches im Jahre 1820 auf

s
dem erfien Landtage zu Stande fam , behält die Begim -

— mungen uͤber das gerichtliche Verfahren in den Faͤllen

ar
die ſer Anklage beſondern geſetzlichen Vorſchriften vor .

— Durch dieſen Vorbehalt fand fich die Regierung veran —

laßt , nicht allein das zugeſagte Procedurgeſetz vorzule —
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gen , ſondern auch in einem eigenen Entwurfe Abaͤnde⸗

rungen des Geſetzes von 1820 vorzuſchlagen . Da jedes

Geſetz im verfaſſungsmaͤßigen Wege abgeaͤndert werden

kann , ſo laͤßt ſich , ſo wuͤnſchenswerth es auch iſt , daß

dieß nicht ohne Noth , nicht ohne neue Gruͤnde , und ſo

ſelten und ſo ſpaͤt als moͤglich geſchehe , dagegen im

Allgemeinen nichts einwenden .

Was in und außer Teutſchland , was auch ſchon

in unſerer Staͤndeverſammlung uͤber den Gegenſtand -

welcher uns jetzt wieder beſchaͤftigt , geſchrieben und

geſprochen wurde , uͤberhebt mich , da es als bekannt

vorausgeſetzt werden darf , der allgemeinen Be —

trachtungen ſowohl uͤber dieſen Gegenſtand uͤberhaupt ,

als uͤber die einzelnen Fragen , worauf es dabey an —

kommt . Dieſe Betrachtungen haben in den fruͤhern

Vortraͤgen und Discuſſtonen der beiden Kammern ihre

Stelle gefunden ; jetzt handelt es ſich von der Abaͤnde —

rung eines beſtehenden Geſetzes . Die Commiſſion , in

deren Namen ich zu ſprechen die Ehre habe , glaubt

ihren Standpunkt nicht zu verfehlen , wenn ſie ſich ſo —

gleich und zuerſt mit den von der Regierung vorgeſchla⸗

genen Abaͤnderungen beſchaͤftigt , und auf den Fall ,
wenn dieſe wenigſtens zum Theile angenommen werden ,

weiter eroͤrtert , ob und welche Gruͤnde zu noch andern

Abweichungen von dem bisherigen Geſetze vielleicht in

den fruͤhern Discuſſtonen , oder in ihren eigenen An⸗

ſichten liegen . Nur unter dieſer Vorausſetzung hält

ſie ſich zu eigenen Verbeſſerungsvorſchlaͤgen fuͤr befugt ,

nicht aber im entgegengeſetzten Falle , wenn der neue Geſetz⸗

entwurf durchaus verworfen werden ſollte , weil alsdann

jeder , von den Kammern ausgehende , Antrag zu Ab⸗

aͤnderung des beſtehenden Geſetzes im Wege einer

Motion zur Sprache gebracht werden muͤßte .
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Ich komme daher zur Pruͤfung des jetzt vorgeleg —

ten neuen Entwurfes des Hauptgeſetzes nach ſeinen

einzelnen FFen . Der Eingang blieb unveraͤndert , mit

Ausnahme des Schlußſatzes , welcher ohne Zweifel bey

der wirklichen Publikation wieder eingeruͤcktwerden wird .

Dagegen erſcheint , uͤbrigens ohne Veraͤnderung des In⸗

— V r . mwas frher $. 3. war Der Grind

dicfer neuen Stellung ii ohne Bweifel der , dag man

es fuͤr zweckmaͤßig hielt , zuerſt den Fall zu bezeichnen ,

auf welchen dies Geſetz kei ne Anwendung findet , und

alsdann alle Beſtimmungen fuͤr die Faͤlle , wo es zur

Anwendung kommt , ununterbrochen folgen zu laſſen .
Die Commiſſton laͤßt ſich dies gerne gefallen , haͤlt jea

doch dieſe Aenderung nicht fuͤr wichtig genug , um

darum , wenn nicht andere weſentlichere als zweck⸗
maͤßig erſcheinen ſollten , fuͤr eine neue Redaction a
beſtehenden Geſetzes zu timmen. i

§. 2. fpricht , gleichlautend , mit . § . . . deg ie
Geſetzes , den Gegenſtand der foͤrmlichen Anklage im

Allgemeinen aus . Nur iſt ausdruͤcklich hinzugefuͤgt,
daß die Anklage nicht allein wegen einer von einem ,
ſondern auch wegen einer von mehreren oberſten
Staatsbeamten begangenen verfaſſungswidrigen That
Statt findet . Diefer Zufag feint zwar fich von ſelbſt
zu verſtehen , iſt jedoch unbedenklich , da hierdurch der

Şrage nicht pråjudicirt wird , o6 in dem legten Fall
die Anflage nothwendig gegen Die mehreren Thåter ,
Berichtet werden muf .

Die § en 3. u . 5, enthalten dagegen . eing mwefents
lihe Aenderung Deg- bisherigen ged q- in der naͤhern

Beſtimmung, wer der foͤrmlichen Anklage unterworfen
iff . Doh fol nadh § . 6 . die Beſtimmuns fortbeſtehen ,

Protokolle der J. Kammer . Aid
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dag ake auf die Berfafung und , verfafunggmáfige
Rechte fich: beziehende Verfuͤgungen und Beſchluͤſſe
durch einen oder mehrere der nach F. 3. verantwort⸗

lichen Staatsdiener unterzeichgfet werden . Fruͤhſer
war , nach dem vorausgeſchickten Grundſatze , dag fie

gegen alle keiner vorgeſetzten Behoͤrde untergeordneten
Staatsbeamte Gtatt babe , gefagi , daß fe ingbefonderé
gegen diejenigen oberſten Beamten angeſtellt werden

koͤnne welche einen verfaſſungswidrigen Beſchluß
unterſchrieben haben . Jetzt wird dieſe letzte Beſt im⸗

mung uͤbergangen , und die Anklage nur geſtattet ,

a) gegen eingefne obere Gtaatgbeamte . wenn diefe

ſelb ſt ſt aͤn dieg etwas Verfaſſungswidriges verfügt

habena |
b ) gegen die ſaͤmmtlichen Mitgliederder oberſten

Gtnatsbehórde, went die Ne erfaſſungsverletzung von

die ſe roherruͤhrt ; dabey Died jedem dieſer Mitglieder

vorbehalten , fih von der Anklage durch den Beweis

der Abweſenheit oder Nichttheilnahme an der angeſoch⸗

ichen Verfuͤgung zu befrehen

Allerdings iſt hierdurch die Anklage gegen den

unter ſchreibenden nicht ausgeſchloſſen , indeſſen ſcheint

es doch die Abſicht zu ſeyn , daß , wenn die Verfaſ —

firigsverleging von Der oberſten Staatsbehoörde aus

ging , die Klage niemals gegen den Unterſchreibenden
aflein angeſtellt werden koͤnne , ſondern immer gegen
die ſaͤmmtlichen Milgli eder dieſer Behoͤrde angeſtellt
werden muͤ ſſe , und daß in jedem Falle aud der Un⸗

terfehreibende fich durch die §. 3. erwaͤhnten Einreden

ſchuͤtzen koͤnne .

E$ mare ein ſchon durch den Wortlaut deg bis⸗

herigen 5. 4 . und des erſten Commiſſions berichts ,

Werhandtungen der erſten Rammer 182001 . Abth . 38 Hft .
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S . 501 . ) widerlegtes Miß verſtaͤndniß wenn man ans

nehmen molte , die Anklage ſolle nach jenem gen

ausſchließend auf den cder Vie Unter ſchreibenden

befchraͤnkt werden ; allein immer bleibt die Frage uͤbrig,
ob denn wirklich die bloße Unterſchrift zur An —

klage berechtigen kann ?

Es laͤßt ſich kaum laͤugnen , váj nach den ben
ing befehenden Einrichtungen die Gerechtigkeit fuͤr die

verneinende Beantwortung dieſer Frage zu ſprechen

ſcheint , indem nicht nur jedes einzelne Miniſterium ,
ſondern auch unſere oberſte Staatsbehoͤrde eine colles

gialiſche Verfaſſung hat , auch die letzte eigentlich nur

ein berathendes Collegium iſt , und daher die tit :

terſchrift nur als eine Beurkundung des gefazten

Beſchluſſes , nicht als eigener Aus ſpruch des Un⸗

terſchreibenden angeſehen werden kann . Eine entgegen⸗

geſetzteBeſtimmung aber wuͤrde eben darum wahrſchein —

lich zu einer veraͤnderten OOrganifirung der hoͤchſten

Behoͤrden fuͤhren .

Die Verhandlungen vom Jahr 1820 beweiſen, daß
dieſe Betrachtungen ſowohl von den Commiſſionen und

ihren Berichterſtattern , als von den beiden Kammern

und dem damaligen Hrn . Regierungscommiſſaͤr r- F

dig gewürdigt wurden , und wenn dennoch die Beſtim⸗

mung , ſo wie ſie in dem bisherigen Geſetze ſteht , da

mals in daſſelbe aufgenommen wurde , ſo muß ohne

Zweifel vorausgeſetzt werden daß auch die Regierung

dieſelbe zuvor hinlanglich pruͤfte Gegen jene Einwen⸗

Dung wurde damals bemerkt : Die Moͤglichkeit der Reas

liſtrung des verfaſſungsmaͤßigen Anklagerechts haͤnge

davon ab , daß man wiſſe , gegen wen dafelbe in eine
zelnen Faͤllen geltend gemacht werden koͤ n ne , und

nizgendwo Habe man big jeer ein andere , auch
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nur einigermaßen befriedigendes Mittel gefunden , dieß

leicht zu erkennen , als die Unterſchrift ; die von den

Geſchaͤftsfſormen und von ſo vielen andern zufaͤlligen

Umſtaͤnden abhängende Einſicht der Akten und Protos

kolle ſey durchaus kein genuͤgendes Surrogat dafuͤr ;

eine Anklage gegen ein ganzes Collegium als fol⸗

ches , ſey nach bekannten Rechtsgrundſaͤtzen unſtatt⸗

haft ; die Beſtimmung , daß dieſelbe in jedem Falle

gegen alfe einzelne Mitglieder der oberſten Behoͤrde

gerichtet werden måfe , wúrde dag Anklagerecht in der

That beynahe zernichten , um ſo mehr , da man , obne
die groͤßte Ungerechtigkeit , keine Einreden , welche ſich

auf das Daſeyn , Die Art und die Stufen der Theil —

nahme beziehen , abſcheiden koͤnne ; die Ruͤckſicht auf

die moͤgliche Verwirklichung und auf die Erhaltung
der verfaſſungsmaͤß igen Rechte muͤſſe jeder andern , und

insbeſondere jener auf den jetzt beſtehenden wandelba —

ren Geſchaͤftsorganismus und auf die denkbaren Folgen

fuͤr denſelben vorgehen ; endlich falle die Beſchwerde
des Unterſchreibenden uͤber eine ungerechte Beſtimmung

hinweg , vielmehr werde es ſelbſt ein Schutz des Mini⸗

ſters , wenn die Folgen des Unterſchreibens verfaſ⸗

ſungsmaͤßig vorausgeſetzt ſeyen . Es laͤßt ſich wohl
noch hinzuſetzen : eine auf das Gerathewohl hin ange —

ſtellte Anklage gegen alle Mitglieder , in Faͤllen , wo

doch vielleicht nur Einzelne ſchuldig ſind , wuͤrde

gegen die Unſchuldigen immer eine große Ungerechtig⸗
keit ſeyn , da , wenn auch eine Freyſprechung erfolge ,

doch ſchon das Angeklagtwerden den oberſten
Staatsbeamten aͤußerſt nachtheilig ſeyn wuͤrde ; noch

wichtiger ſcheint die Ruͤckſicht auf die Gefahr , welche
der Wuͤrde und dem Anſehen der Behoͤrde ſelbſt , dem

Vertrauen und der oͤffentlichen Achtung , welche die
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unerlaͤßliche Bedingung ihrer Wirkſamkeit , und ſelbſt

des Staatswohls ſind , drohen , wenn alle ihre Mitglie —

der , mithin im Grunde die Behoͤrde ſelbſt , wegen der

Schuld Einzelner in Anklageſtand verſetzt werden muͤſſen .

Ja , es traͤte dann , aber auch nur dann ein , was

bey den Discuſſionen vom Jahre 1820 in dieſer Kam—
mer bemerkt wurde , daß wenn der Anklagbare nicht

bekannt iſt , die Anklage indirect gegen die ( durch ihre

hoͤchſte Behoͤrde vertretene ) Regierung gehe . — Dief

ſcheint ſo einleuchtend , daß man ſich nicht wundern duͤrf—

te , wenn , um dieſe Kebel zu vermeiden , niem als vom

rconſtitutionellen Anklagerecht Gebrauch gemacht wuͤrde,

und es waͤre in der That die Frage , ob dies unter je —

nen Vorausſetzungen nicht vorzuziehen waͤre

Zw eben dieſem Ziele — daß die Faͤlle der Anklage

niemals , oder doch ſelten Statt finden werden — gleich
erwuͤnſcht fuͤr diejenigen , welche der Anklage unterwor —⸗

fen , und fuͤr diejenigen , welche dazu berechtigt find , wird

ohne Zweifel die verfaſſungsmaͤßige Beſtimmung uͤber die

Bedeutung der Unterſchrift fuͤhren , ohne daß dadurch

die moͤgliche Realiſtrung eines durch die Conſtitution

garantirten Rechtes gefaͤhrdet , oder doch erſchwert wuͤr⸗

de . Die Einwendung , welche von der Eigenſchaft un⸗

ſerer hoͤchſten Behoͤrde als einer nur berathenden , her⸗
genommen iſt , ſtoͤßt gegen das erſte monarchiſche Prin —

cip , die Unverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit des

Fuͤrſten an , und wuͤrde die conſtitutionelle Verantwort⸗

lichkeit der oberſten Staatsbeamten geradezu aufheben .

Die Regierung ſowohl als beide Kammern fanden

im Jahr ig20 die Gruͤnde fuͤr die Beſtimmung , wie ſie

damals in das Geſetz aufgenommen wurde , uͤberwiegend ;

entgegenſtehende fuͤr die jetzt vorgeſchlagene Veraͤnde —

rung , ſind in dem Vortrage des Herrn Regierungscom⸗

———
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miſſaͤrs nicht enthalten , und auch die Commiſſton vermag

deren keine neue , welche die Aenderung eines ſo we —

ſentlichen Theils des beſtehenden Geſetzes motiviren koͤnn⸗

ten , zu entdecken . Nur das muß noch bemerkt werden ,

daß das Stehenbleiben des jetzigen 96 mit der Anſicht
des neuen Geſetzentwurfes kaum vereinbar zu ſeyn ſcheint ,

denn wenn die Unterſchrift nicht zur Anklage berechti⸗ —

gen , ſondern nur als Beurkundung der richtigen Ausfer⸗

tigung und als Buͤrgſchaft dafuͤr gelten ſoll , ſo laͤßt

ſich ſchwer einſehen , wie dieſe Beſtimmung in einem Ge⸗

ſetze ihre Stelle finde , welches ſich — ſeiner Ueberſchrift
ungeachtei — aus ſchließend mit dem verfaſſungsmaͤßigen

Anklagerecht der Staͤnde , nicht mit der Kanzleyordnung
und nicht mit der Verantwortlichkeit der Staatsdiener

uͤberhaupt , auch nicht mit jener der oberſten Beamten ,

beſchaͤftigt . 2

Gegen den §. g fheint fich , mit der Befrånfung

jedoch , Daf nach dem ; - mag porgeiragen wurde , diefer
Vorbehalt dem Unterſchreibenden nicht zu Statten kom —

men koͤnnte , mit Gerechtigkeit nichts einwenden zu laſ —

ſen , doch verſtehen ſich dieſe Schutzmittel , wenn ſie —

wie es auch fruͤher nicht geſchah — nicht ausdruͤcklich

entzogen ſind , wohl von ſelbſt . P
i

Nach dieſen Vorausſetzungen kann die Commiſſton
nur darauf antragen , entweder den g. 4 deg bisherigen
Geſetzes unperaͤndert beizubehalten , oder , wenn einmal

Abaͤnderungen zweckmaͤßig gefunden werden , die hieher

gehoͤrigen Hen des neuen Entwurfes ſo zu modifieiren ,

daf im §. 3unterb ) dad Wort „ ſammtlich “ ausgelaſſen ,
und am Schluß des den 6 beygefetzt werde: „ der Unter —

ſchreibende iſt fuͤr dieſe Beſchluͤſſe und Verfuͤgungen zwar

nicht ausſchlleßlich , jedoch in jedem Balle verant⸗

Ueh, und kann die im borhergehenden den erwaͤhnte Ein⸗
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reden nicht fuͤr ſich anfüͤhren . ““ Sie wiederholt uͤbrigens ,

was ſchon in dem Vortrage vom Jahr 1820 geſagt war,
Daf eine Verordnung , wer unterſchreiben ſolle , nichk

dierher gehoͤre , ſo wie fie auch nicht dazu berufen iſt , ih —

re Anſichten uͤber die collegialiſchen und bureaukratiſchen

Formen hier auszuſprechen .

§. 4 Yes neuen Entwurfes unterſcheidet ſich von dem

bisherigen gen 2 dadurch . dag dié augerorden tti

ch en Mitglieder des Staatsminiſteriums nicht mehr un —

ter den Mitgliedern der oberſten Staatsbehoͤrde genannt
find . Dieß mag in der gegenwaͤrtigen zuſammenſetzung

des Staatsminiſteriums feinen Grund haben ; da es ſich

indeſſen von ſelbſt verſteht , daß wenn ' es keine außeror —

dentlichen Mitglieder des Staatsminiſteriums giebt , die -

fe auh nicht afg Mitglieder Der oberſten Behoͤrde ange —

ſehen werden koͤnnen , im entgegengefetzten Falle aber ei⸗

ne Anklage gegen ſie immer denkbar iſt , ſo haͤlt die Com⸗
miſſion dieſe Aenderung nicht fuͤr noͤthig ; doch hat fre
nichts dagegen zu erinnern , daß wenn überhaupt das

beſtehende Geſetz modifteirt wird , und nicht etwa der

ganze . 4als unndthig hinwegbleibt , ausdruͤcklichweder

der ordentlichen noch der außerordentlichen , ſondern ohne

dieſe Unterſcheidung nur der Mitglieder des Staatsmi —

niſteriums erwaͤhnt werde !

Der g. gdes neuen Entwutfs ( enn der § 7 if der

unveraͤndert geblichene bisherige S. 5 ) enthålt tamar ei -

gentlich keine ausdruͤckliche Abaͤnderung des Inhalts des

biSherigen Sen 6, jedoch am Schluſſe als Zuſatz ein

Verweiſung auf die in dem zugleich vorgelegten Proce⸗

durgeſetze enthaltenen Vorſchriften uͤber das Verfahren
der Kammern vor der gerichtlichen Anklage . Diep ift eie

ne wirkliche Veraͤnderung , indem nach dem Geſehe von

1820 der Antrag auf eine Anklage , wie jede andere Mo —
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tigt und nei den får diefe geltenden Vorſchriften der

ainena und Geſchaͤftsordnung behandelt werden

foll , nur mit ’ der Beſchraͤnkung , daß dabey niemals ein

abgekuͤrztes Verfahren Statt findet .

Zwar ſcheint die Conſtitcutionsurkunde 867 , unter

der Procedur , woruͤber ſte auf ein beſonderes Geſetz ver⸗

weiſt , nur die gerichtliſche zu verſtehen , und alſo be

ſondere Vorſchriften uͤber das Verfahren in den Kam —

mern nicht fuͤr noͤthig zu erklaͤren ; indeſſen ſind dieſe

Vorſchriften hierdurch doch wohl nicht geradezu ausge —
ſchloſſen , ſo wenig als die Geſchaͤftsordnung dadurch aug -

geſchloſſen war , daß ihrer in der Verfaſſungsurkunde
nicht erwaͤhnt wurde . Die eigenthuͤmliche Natur des

Gegenſtandes fordert mit gleich gebietender Nothwendig —
keit die Ruͤckſicht , daß die Realiſtrung eines wichtigen

verfaſſungsmaͤßigen Rechts nicht zu ſehr erſchwert , und

die , daß dies Recht nicht von der Leidenſchaft und dem
Leichtſinne mißbraucht , und daß daher ſchon vor der ge⸗
richtlichen Verhandlung mit der hoͤchſten Unbefangenheit
und Gruͤndlichkeit verfahren werde . Die Commiſſion

konnte daher nicht verkennen , daß wenigſtens einige naͤ⸗

here Beſtimmungen hier zweckmaͤßig ſind . Kaum bedarf

es der Bemerkung , daß — dies vorausgeſetzt — eine Ers

gaͤnzung der Geſchaͤftsordnung in dieſem Punkte unbe —

denklich geſchehen kann ; wie denn ſchon das Geſetz von

1820 durch die Erklaͤrung , daß das abgekuͤrzte Verfah —
ren in dieſen Faͤllen nicht Statt finde , eine Modification
derfelben enthielt .

Eine andere Frage if eg , ob diefe Beftimmungen am

beften in dem Hauptgefege úber die Anflage , oder indem

nun : ugleich vorgelegten befondern Gefege uͤber das

Berfahren ihren Plag finden . Für das Erſte ſcheint die

natuͤrliche Verbindung der Gegenſtaͤnde , der Wortlaut
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des .67 der Conſtitution, melher alle naͤhere Beſtim⸗

mungen uͤber die Anklage der oberſten Staatsbeamten in
ein nachfolgendes Geſetz verweiſet , und ſchon der Um—

ſtand zu ſprechen , daß in den vorgelegten Entwuͤrfen die

Vorſchriften uͤber das Verfahren in den Kammern theilg

( naͤmlich die bisherigen ) im Hauptgeſetze , theils

Cnåmlich die : neuvorgefhlagenen ) in dem beſon⸗

dern ſtehen . Die Anſicht der Commiſſion ſtimmt da⸗—⸗
her zwar nicht mit der am Schluſſe des Hhen 8 geſchehe —

nen Verweiſung auf das Letzte , wohl aber mit der Yna

erkennung der Zweckmaͤßigkeit naͤherer Beſtimmungen

uͤberein . Da indeſſen einmal dieſe Beſtimmungen in dem

Entwurfe des Procedurgeſetzes ſtehen , ſo muß ſie die

Pruͤfung des Einzelnen derſelben auf ihren Vortrag uͤber

waes
legten Entwurf þhinaugfegen .

- 9 behátt vonden Sen 7und gdes beſtehenden Ge⸗

ſetzes nur die Beſtimmung bey, daß der Anklageproceß
eintreten ſoll .

Dem Oberhofgerichte , — in den Faͤllen der

Anklage fuͤr competent erklaͤrt war , wird nun ein beſon —

derer Staatsgerichtshof ſubſtituirt .Der eigentliche Vor —

ſchlag hieruͤber und andere damit in Verbindung ſtehen⸗

de Beſtimmungen finden ſich ebenfalls in dem Geſetzent⸗

wurfe uͤber das Verfahren . Da man wohl nicht behaup⸗

ten kann , daß die Verfuͤgung des Geſetzes von 1820 die

abſolut beſte ſey , und darum jede andere ausſchließe ,

ſo laͤßt ſich hier nicht daruͤber abſprechen , ſondern die

Unterſuchung uͤber dieſen Punect kann wohl wieder nur :

in dem Vortrage uͤber dieſen beſendeen Entwurf ihre

Steffe erhalten :

Am Ende diefeg Gen - wird jedel , mithin — das

bisher zugelaſſene Rechtsmittel der Reſtitution für un —

ſtatthaft erklaͤrt .
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So vieles ſtch mit Grund auch dafuͤr anfuͤhren laͤßtk,

und angefuͤhrt worden iſt , daß ein ſo außerordentlicher
Proceß , wie die Anklage eines Miniſters , ohne durch

Rechtsmittel und Rekurſe verzoͤgert werden zu koͤnnen ,

ſchnell und definitiv ein für allemal entſchieden wer —

den muͤſſe, ſo vermochte doch die Commiſſton es nicht
mit der Gerechtigkeit zu vereinigen , daß dies auch auf

den zwar nicht wahrſcheinlichen , aber doch immer moͤgli⸗
den Fall ausgedehnt werde , wenn ein Angeklagter neue er⸗

hebliche Beweismittel zu ſeiner Vertheidigung auffin⸗
det , welche er ohne ſein Verſchulden früher nicht be—⸗

ſaß , deren fruͤhere Benutzung ihm alſo unmoͤglich mwar .

Ueberzeugt , daß den Forderungen der Gerechtigkeit je —

de andere Ruͤckſicht weichen muͤſſe, kann ſie nicht fuͤr

diefe Veraͤnderung ſtimmen .

812 . ( denn Şen 10 ndr . nd dDie unyerånderten

bisherigen FFen g und ro . ) ift eiw gangy newer Bufa ,

wodurch den Beſchuldigten ein geſetzlicher Anſpruch auf

Genugthuung gegen die Staͤndemitglieder vorbehalten

wird , welche die Motion auf Erhebung einer Anklage

angebracht haben ,

1) wenn die Kammer , in welcher die Motion ge —

macht wurde , dieſelbe verwirft , und die Motion auf

falſch befundene Thaͤtſachen gebaut , oder mit ehrenruͤh —

rigen Ausdruͤcken begleitet ,
2 ) wenn dine Motion auf Mnflage zmar pon beiden

Kammern angenommen wurde , eS fich aber bep der ge -

richtlichen Verhandlung ergeben hat , daß ſie auf erdich⸗

tete oder falſche Thatſachen gebaut war .

Im erſten Falle ſoll die Kammer ſelbſt , und im zweyken

der Gerichtshof uͤberdie Genugthuung erkennen , welche

nach Umſtaͤnden in Mißbilligung , Verweis oder Aus⸗

ſchließung q" der Kammer beftehen fann .
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Dieſe Beſtimmungen ſcheinen ſchwer zu vereinigen
mit dem verfaſſungsmaͤßigen Rechte der Staͤndemitglie —
der , ihre eigene Ueberzeugung auszuſprechen , ohne da⸗

fuͤr verantwortlich zu ſeyn ; auch waͤre im erſten Falle

die Kammer , welche doch keine richterliche Attributionen

hat , Rich ter uͤber den Anſpruch des Angeſchuldigten
auf Genugthuung , und ſogar uͤber peinliche Verbrechen ,

Falſum und Verlaͤumdung ; im zweyten waͤre der be —

ſondere Gerichtshof zugleich Richter beider Kam —⸗

mern , welche in dieſem Falle den Antrag zu ihrer Sa —

che gemacht haͤtten . Beides ſcheint nicht Statt finden

zu koͤnnen ; da jedoch die Mauern des Staͤndehauſes
keine Schutzwehr fuͤr Verlaͤumder und Injurianten ,
oder auch nur fuͤr leidenſchaftliche und leichtſinnige Anklaͤ⸗

ger ſeyn duͤrfen , und ein Vergehen darum , weil es dort

begangen wurde , nicht ſtraflos bleiben , noch dem or —

dentlichen Richter und den allgemeinen Gefegen entzos

gen merden Darf — da endlich die Ehre der Kammern

ſelbſt in dieſen Faͤllen die Strafe eines unwuͤrdigen

Mitglieds ſo laut fordert , daß eine Partheylichkeit fuͤr

daſſelbe von ihnen nicht zu beſorgen iſt , ſo glaubt die

Commiſſion , das , was ſie der Gerechtigkeit , der freyen

Aeußerung , der Ueberzeugung und der Wuͤrde der

Kammern ſchuldig it , anzuerfennen , wenn fie atf die

Beſtimmung antraͤgt : „ der Angeſchuldigte fann feinen

Anſpruch auf Genugthuung bey dem ordentlichen Rich⸗
ter verfolgen , wenn die Kammer , worin der Antrag
auf Anklage geſchah , ihm dies Recht zugeſteht ; denn or —

dentlichen Richter bleibt auch die Beſtröfung der etwa

damit verbundenen gemeinen Vergehen vorbehalten . “

Damit ſchließen ſich die in dem neuen Entwurfe

enthaltenen Abaͤnd erungen .

ti
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Die Commiſſion erlaubt ſich nun noch einige an —

dere Bemerkungen hier anzureihen , wozu ſie in den

fruͤhern Verhandlungen , vorzuͤglich in jenen der zwey⸗

ten Kammer , weil dieſe in der erſten noch nicht beruͤck⸗

ſichtigt werden konnten , und in ihren eigenen Anſichten

Veranlaſſung fand . Auch dabey wird ſie ſich fein Bers

weilen bey den laͤngſt bekannten , und ſo oft wiederhol⸗
ten allgemeinen Betrachtungen geſtatten , ſondern ſo —

gleich zum Einzelnen , worauf es hier ankommt , üͤber⸗

gehen .
Die Ueberſchrift des Geſetzes von 1820 bezeichnet

daſſelbe als ein Geſetz uͤber die Verantwortlichkeit der

oberſten Staatsdiener . Nicht von dieſer Verantwort⸗

lichkeit uͤberhaupt , welche ſich viel weiter erſtreckt , und

welche in der Conſtitution und in andern ſchon beſte⸗

henden Geſetzen gegründet iſt , ſondern nur von der

foͤrmlichen Anklage durch die Staͤnde we —

gen Verletzung der Verfaſſung iſt indeſſen

þier Die Rede ; nur auf diefe beziehen fih alle Beftim -

mungen des Gefeges , daher folte fte fon inder Uebers

ſchrift als ſein Gegenſtand bezeichnet werden . Auch

ſcheint es angemeſſen , daß wenn eine neue Redaction

des Geſetzes von 1820 erfolgt , der naͤchſten Veranlaſ⸗

ſung , — naͤmlich des Vorbehalts im Ş. 3. diefes Gefer

tzes , im Eingange des neuen erwaͤhnt werde .

. Dem Şen r . ( nun §. 2) wurde vorgeworfen , daf
er theils die Faͤlle der Anklage nicht genan genug pe

ftimme, - theilg in Berbindung mit §. . 3. Mum r ) dié

Verantwortlichkeit der untergeordneten Staatsbeam —

fen zu ſehr beſchraͤnke Dieſen Vorwuͤrfen ſcheint ſchon
in den Verhandlungen von 1820 zur Genuͤge begegnet
worden zu ſeyn , ohne daß es einer neuen Ausfuͤhrung
beduͤrfte . E
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Noch wurden zwey andere Einwendungen gegen

dieſen Fen erhoben , wovon die eine ihn fuͤr zu hart ,

die andere fuͤr zu mild erklaͤrte ; die erſte war , daß

die Anklage nicht auf die Faͤlle der vor ſaͤtzlichen
Verfaſſungsverletzung beſchraͤnkt worden ſey — die

zweyte , daß der Verſuch von der Anklage ausgeſchlof⸗
ſen werde . Der Commiſſtonsbericht und die Discuſſio⸗

nen der erſten Kammer von 1820 enthalten die Wider —

legung der erſten Einwendung ; was die zweyte betrifft ,

ſo erklaͤrte der damalige Herr Regierungscommiſſaͤr aus —

druͤcklich , daß nicht von der voll brachten That al —

lein die Rede fey . ( Verhandlungen der Hten Kammer

I820 . Heft g. Seite 109 . ) Indeſſen laͤßt ſich niht

läugnen , daf die Worte deg Şe 1. „ That “ und „ wirklich

verlegt morden ” nicht nur jene Zweifel , fondera auch

einen andern daruͤber veranlaſſen koͤnnten , ob die An⸗

klage wegen eines Rath ss ausgeſchloſſen ſey — ob —

gleich der von dieſer Kammer genehmigte Bericht ſich

hieruͤber deutlich aus ſpricht . Die Commiſſion haͤlt es

daher fuͤr zweckmaͤßig , wenn , faſt ganz nach dem Wort⸗

laute deg den 67 der Conſtitution , geſagt wird : „ Ge —

genſtand der foͤrmlichen Anklgge durch die Kammern iſt

jede von einem , oder mehrern keiner vorgeſetzten Be —

hoͤrde untergeordneten Staatsbeamten herruͤhrende Ver —

letzung der Verfaſſung oder anerkannt verfaſſungsmaͤßi⸗
ger Rechte . “

Gegen den Şen 2. (nün 5. . ) wurde in der zwey —
ten Kammer bemerkt , er ſey unnoͤthig und ſelbſt be —

denklich , da man moͤglicherweiſe eine Beſchraͤnkung der

§. r . enthaltenen allgemeinen Bezeichnung darin finz

den koͤnnte . Die Richtigkeit dieſer Bemerkung iſt , ob⸗

gleich dieſer F. nur eine unverfaͤngliche Erlaͤuterung
des 8. 67 . der Conſtitutlon ſeyn ſollte , nicht zu verken⸗
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nen , und es ſcheint wirklich kein hinreichender Grund

für feine Beybehultung vorhanden zu feyn .

Vey Sı 3. Mun . ) murde erinnert : Mit Unredt >

i werde Darin alternativ einer Ahndung gegen die unters

geordneten Etaatöbeamten entweder im Wege der

Dienftordniung oder duró die compétente

Juſtiz ſtelle “ erwaͤhnt , indem
BSS Verletzung der

Verfaſſung eine Recht sſach e ſey . Indeſſen iſt kaum

eingufehen, , warum Das §. 24 . der Verfaſſungsnkunde |
garantirte neueſte Dieneredikt in dieſen Faͤllen durchaus

unanwendbar , und warum unter der 6. 7. der Conſti⸗
tution ausgeſprochenen allgemeinen Verantwortlichkeit

aller Staatsdiener immer nur eine geriſchtliche

verſtanden ſeyn ſollte . Daß dieſe uͤbrigens durch das

Dieneredikt keineswegs ausgeſchloſſen werde, vere |

ſteht ſich von ſelbſt .

In Beziehung auf $. 4 . iin 3. 5. und . ) murde

außer den allgemeinen Bemerkungen uͤber die Folgen
des Unterſchreibens , weßhalb ich mich auf das oben

Geſagte berufe , bald eine Bedenklichkeit gegen die fuͤr
zulaͤſſig erklaͤrte Unterſchrift Mehrerer , bald der Wunſch ,
daß immer der Referent unterſchreibe , bald endlich die

Nothwendigkeit der Buͤreaukratie und einer conſtitutio⸗
nellen Beſtimmung daruͤber , ob dieſe oder dag collegia⸗
lifhe Sytem gelten fole , vorgetragen . Die Commif
fion fann nur wiederholen , dag fie fich niht berufen
glaubt , dber dDiefe Fragen fh hier zu erklaͤren , da

ihre Aufgabe bey den Beſtimmungen dieſes ger nur

war , ohne Ruͤckſtcht auf die gerade deſtehenden Einrich —

tungen und ihre denkbare Veraͤnderungen , auszuſpre —
chen , was ihr als weſentliche Bedingung zur moͤglichen

Realiſtrung des conſtitutionellen Anklagerechts erſchien .
Sie that dieß durch ihren Antrag , entweder den . 4 .
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unveraͤndert beyzubehalten , oder doch nur die oben bes
zeichneten Modificatidnen anzunehmen . Nur das fuͤgt
ſie noch hinzu , daß ſie auch die Beſtimmung , daf in
mer nur einer unterforeibe , fùr fein e diefer flecht
bin unerláflihen Bedingungen Hált , und daf fie noch
Weniger fich davon uͤberzeugen kann , daß — wie von

einem Redner der zweyten Kammer ( Verhandlungen von

1820 . Heft 90 Seite 81 . ) behauptet wurde — „ die Un

terzeichnung von Einem nach unſerer Ve — rfa ſ⸗
ſung notbwendig ſey , wenn der Befehl oder die Bers

fügung je von guͤltiger Wirkſamkeit ſeyn
folen . ”

Den fen 5. Cnun- . ) fand daſſelbe Mitglied duns

tel , opne úbrigeng gegen den — von ihm ſell ſt richtig
derſtandenen — Sinn deſſelben Etwas einzuwenden .
So wenig Zweifel hieruͤber die Berathung in der erſten
Kammer uͤbrig laͤßt ( Verhandlungen der erſten Kammer
don 1820 . Heft 4. S . 669 . ) , ſo wird es doch keinem An —
ſtande unterworfen ſeyn , wennſtatt „vorbehaltlich uͤbri⸗

gens der uͤber die Verjaͤhrung der Vergehen und Bers
brechen beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften “ geſagt
wird ; „ es ware denn , daß eine Verzahrung nach den

beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften fruͤher ſchon einge⸗
treten waͤree “ — —

Die §. 6, qund 8. ( nun 8 und . ) betreffen theils
das dem gerichtlichen vorausgehende Verfahren in ven
Kammern , theilg Den Gerichtghof , vor welem die Mn
klage verh andelt werden ſoll . Die Commiſſion hat oben
ſchon geaͤußert , daß ſie naͤhere Beſtimmungen uͤber den

erſten Gegenſtand fuͤr zweckmäßig , und andere über
en zweyten wenigſtens nicht fuͤr an ſich unzulaßig haͤlt .

Da nun die Vorſchlaͤge zu dirſen neuen Beſtimmungen
in dem beſondern Geſetzentwurf uͤber das Verfahren
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enthalten ſind , ſo muͤſſen wohl des Zuſammenhangs twe?

gen , auch alle Bemerkungen uͤber dieſe Punkte in den

` Vortrag uͤber dieſen letzten Entwurf verwieſen werden .

Nur in Beziehung auf die Frage von der Zulaͤßig⸗

keit der Rechtsmittel glaubt die Commiſſton hier anfuͤh—

ren zu duͤrfen , daß ihr die in den fruͤhern Verhandlun⸗

gen fuͤr die Ausſchließung der uͤbrigen Rechtsmittel und

Beſchraͤnkung der Reſtitution vorkommenden Gruͤnde

uͤberwiegend ſcheinen . Um jedoch dieſe Beſchraͤnkung
beſtimmter auszuſprechen , traͤgt ſte darauf an , daß die

Stelle ſo gefaßt werde : auger Der Wiedereinfegung
in den vorigen Stand wegen neu aufgefundener er —

heblicher Beweismittel , welche jedoch nur dem Ange—⸗

klagten zu Statten kommt , iſt kein Rechtsmittel zulaͤ—

fig . m Şen ğ ( nun To ) fand ein Mitglied der zwey⸗

ten Kammer den „ Verweis “ in dieſen Fällen nicht

paſſend ; mit Recht wurde indeſſen fruͤher ſchon bemerkt ,

daß gerade hier ein Verweis ſchon eine harte Strafe ,
fey , und daf der oberſte Staatsbeamte , welcher ihn

erhielt , ſich kaum werde auf ſeinem Poſten behaupten
wollen oder koͤnnen . Dagegen wurde , wie aus dem in

der erſten Kammer erſtatteten Commiſſtons - Bericht

WVerhandlungen von 1820 . Heft 3. S . 511 ) hervor⸗

geht , die Dienſtentſetzung — eine peinliche

Strafe — nur mit der Vorausſetzung unter die hier
anwendbaren Strafen aufgenommen , daß die Behoͤrde ,
welche ſie aus ſpricht ,entweder ein ordentlicher ſtehender

Gerichtshof , oder doch groͤßtentheils aus Mitgliedern
der ordentlichen Gerichte zuſammengeſetzt ſey . Wenig⸗

ſtens kann der Berichterſtatter nur in dieſem Falle

ſich fuͤr die Beybehaltung jener Beſtimmung erklaͤren

Sehr erheblichen Bedenklichkeiten iſt die — mit der

Wirtembergiſch . Conſtitution uͤbereinſtimmende — Verfuͤ—
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gung am Schluſſe dieſes ßen unterworfen , daß , wenn

—
tes Verbrechen uͤbergeht , das gewoͤhnliche Verfahren
und die geſetzlichen Strafen vorbehalten bleiben ſollen

Zwar ſcheint das Wort : „ vorbehalten “ der im Jahr

1820 . in der zweyten Kammer gemachten Auslegung
zu widerfprechen , daß in dieſen Faͤllen die Anklage

durch die Staͤnde ausgeſchloſſen ,und hierdurch ein

verfaſſangsmaͤßiges Recht beſchraͤnkt werde ; — viel —

mehr war es ohne Zweifel die Abſicht des Geſetzes ,

daf zuerſt uͤber die Verfaſſungsverletzung als ſobche
ein beſonderes Verfahren und eine beſondere Entſchei —

dung Statt finde , und alsdann uͤber das damit verbun —

dene fogenannte gemeine Berbrechendor demordentlichen
Richter nach den beſtehenden Formen und Strafge feger
verfahren und geurtheilt werde ; auch laßt ſich fuͤr die ſe Be⸗

ſtimmung der 8. 15 . der Conſtitution anfuͤhren , weler

verbietet , Jemanden in Criminalſachen ſeinem ordentli —

chen Richter zu entziehen ; ferner das Dienerediet vom

30 . Jenner 1819 . 8. 10 . und endlich die Anſicht , daß
die Verletzung der Verfaſſung ein politiſches Vergehen

ſey , worauf die gemeinen Strafgeſetze keine Anwen⸗

dung finden , welches daher als ein fuͤr ſich beſte —

hendes nach dem vorliegenden Geſetze und vor einem

eigenen Staatsgerichtshofe behandelt werden , und rwo

bey, wenn ein anderes gemeines Verbrechen damit ver —⸗

bunden it . die Beſtrafung dieſes letzten dem ordentli⸗

hen Richter uͤberlaſſen werden muͤſſe. Dagegen wurde

theils in den fruͤhern Discuſſionen , theils in der Com⸗

miſſton bemerkt : wenn der hier vorausgeſetzte Fall ein⸗

trete, daß ein ſogenanntes gemeines Verbrechen Mit

der Verfaſſungsverletzung in einer und derſel —
ben Handlung zuſammentreffe ( wie es denn

VPrototolle der Erſten Kammer , 2i
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beynahe immer der Fall ſeyn werde , z. B . Hochverrath -

Dienſtuntreue , Meineid u. ſ. w ) ließen ſich beide der

Natur der Sache nicht trennen , ohne daß die ſeltſam —⸗

ſun Erſcheinungen wenigſtens die moͤglichen Folgen da —

vyn waͤren ; — es wuͤrden z. B . wegen einer und der —

ſelben Handlung in einer Ruͤckſicht ( welche zudem

vielleicht als die minder wichtige erſchiene ) ein imponi —

rendes Verfahren mit beſondern Feyerlichkeiten — in der

anderm (vielleicht wichtigeren ) die gewoͤhnlichen Pro —

ceßformen Statt ſinden ; das außerordentliche Verfah⸗

ren koͤnnte am Ende zu einer geringen , das gewoͤhnli⸗

che zu einer hohen Strafe , oder umgekehrt dieſelbe

Handlung , von ihrer minder ſtrafbaren Seite

betrachtet , zu einer groͤß ern , von der ſtrafbarern

—zu einer kleinern Strafe fuͤhren ; wegen eines

und deſſelben Vergehens koͤnnte der eine Gerichtshof

verurtheilen , der andere losſprechen u. ſ. we ; in jedem

Falle ſtehe ein doopeltes Verfahren und eine doppelte

Strafe mit bekannten rechtlichen Grundſatzen im Wi —

derſpruch ; der §. 67 . der Berfağfung mache einmal

zwiſchen Verfaſſungsverletzungen , womit ein anderes

Verbrechen verbunden , und jenen , wobey dieß nicht

der Fall iſt , nicht nur dinſichtlich des Anklagerechts ,

ſondern auch hinſichtlich des Verfahrens und der Com -

petenz keinen Unterſchied , und ſetze eben hierdurch fuͤr

diefe Faͤlle verfaſſungsmaͤßig ſelbſt eine Ausnahme
vom 6. 15 feſt , wenn man dieſen uͤberhaupt als wider —

ſprechend einer Beſtimmung anſehen koͤnne , welche fúr

eine gane Klage von Berbrechen , und von Berbrez

chern , und fuͤr alle kuͤnftige Fálfe gelte ; -alle Verletzun —

gen der Verfaſſung , wenn deshalb eine foͤrmliche An —

flage Statt finde , ſeyen einmal durch die Conſtitution

und durch dieß Geſetz zu einem gerichthichen Ber —
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fabren und an einen Geridtshof , night gu einer poz
lizeylichen Procedur und micht an eine Dienſtpolizey⸗

behoͤrde, verwieſen , und die ſer Gerichtshof , welcher

daher immer nach dieſer Ruͤckſicht gebildet werden

muͤſſe, und zu verfahren habe , koͤnne auch uͤber die da —

mit verbundenen peinlichen Vergehen erkennen ; das

Dienerediet koͤnne in jedem Falle im conſtitutionellen

Wege modificirt werden ; dieß ſey jedoch nicht noͤthig,
da daſſelbe 5. 16 . von bloßen Die nſt verbrechen
mithin niht von die ſem Falle ſpreche ; endlich

ſcheine die im Geſetze von 1820 ausgeſprochene Zulaͤßig⸗
keit der Dienſtentſetzung ein mit der Verſaſſungs⸗

verletzung verbundenes peinliches Verbrechen voraus⸗

zuſetzen . Dabey verſtehe ſich jedoch von ſelbſt , daß im⸗

mer nur der Fall angenommen werde , wo das ſogenannte

gemeine Verbrechen nicht fuͤr ſich beſteht , ſondern als eine

und dieſelbe Handlung mit der Verletzung der Verfaſſung

zuſammentrifft , ſo wie daß in dieſem Falle der Gerichts⸗

hof die allgemeinen Strafgeſetze anwende , endlich daß
es ihm , wie jedem Richter , immer zuſtehe , uͤber ſeine

eigene Competenz zu erkennen .

Die Meinungen uͤber die ſenGegenſtand waren und

blieben in der Commiſſion , aller Bemuͤhungen , ſich zu

vereinigen , ungeachtet , getheilt , und zwar ſo,Idaß nicht

einmal eine entſchiedene Majoritaͤt ſich herausſtellte .

Zwey Mitglieder erklaͤrten ſich fuͤr die letzte Anſicht ,
und trugen daher auf die Beſtimmung an : wenn mit

der Verletzung der Verfaſſung und verfaſſungsmaͤßiger
Rechte ein anderes in den Geſetzen beſtimmt bezeichne⸗
tes Vergehen oder Verbrechen , als eine und dieſelbe

Handlung verbunden ift , fo urtheilt der Staatsgerichts⸗

hof, vorbehaltlich des ihm zuſtehenden Rechts , uͤber

feine eigene Competeng gu erfennen , auch hieruͤber ;
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alsdann treten die in den allgemeinen Strafgeſetzen
enthaltenen Beſtimmungen ein . — Die beiden uͤbrigen
erklaͤrten ſich im Weſentlichen fuͤr die Beybehatt ing
der bisherigen Beſtimmungen , waren jedoch unter ſich
nicht . gang einig , indem das eine es lediglich bey dem

Geſetze von 820 laſſen wollte , das andere dagegen vor⸗

ſchlug, der Staatsgerichtshof ſolle uͤber die Verfaſſungs⸗
verletzung in jedem Fall erkennen , das damit verbun —

dene gemeine Verbrechen aber zur , Beurtheilung und

Beſtrafung, ſo wie zum Erkenntniſſe uͤber den Scha⸗
dener ſatz, an den ordentlichen peinlichen Richter aus⸗

druͤcklich verweiſen . Der Commiſſion blieb daher nichts
uͤbrig, als dieſe verſchiedenen Anſichten vorzutragen , und ,
ohne einen gemeinſchaftlichen Antrag , die Entſcheidung
uͤber dieſen Punkt der hohen Kammer zu uͤberlaſſen .

Karlsruhe , den 21 . Mah 1822

Beylag e Ziffer 55

Commiſſions - Bericht
über den Geſetzentwurf , das Verfahren in

Faͤllen der Anklage gegen Miniter und

Mitglieder der oberſten Staatsbehorde ,
wegen Verletzung der Verfaſſung oder an —

SAONA n a TI bi pamp igei Repre
; betreffend :

Crftattet von tem Etaaterath

reperin v. Zylilnpardt

Durg die Vorlage dieſes Geſetzentwurfs wurde nicht
nug - die - §. 8. des Gefeges uͤber die Verantwortlichkeit
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der oberſten Staatsdiener vom Jahre 1820 enthaltene

Zuſage erfuͤllt , ſondern es geſchah ſelbſt mehr , denn

er enthaͤlt Beſtimmungen , welche weit uͤber jenen Vor⸗
behalt hinausgehen .

Ich beziehe mich deshalb auf den Vortrag uͤber

den neuern Entwurf des Hauptgeſetzes , und gehe

ſogleich zu den einzelnen Beſtimmungen des vorliegen⸗
den uͤber .

Erter Sateh
Bon den der Anflage vorhergehenden Verhandlungen

in den landftándifhen Kammern .

Die Zweckmaͤßigkeit naͤherer Vorſchriften úber . die -

ſen Gegenſtand wurde in dem ſo eben erwaͤhnten Vors

trage im Allgemeinen anerkannt ; ohne Zweifel kommt

es daher nur auf die Pruͤfung der deshalb aiia
E

ane

I . fimmt gany mit §. ° 67 . der gastaria— und §. 6. des Geſetzes von 1820 uͤberein , und

iſt daher , wenn auch nicht gerade noͤthig , doch unbe⸗

denklich.

§. 2. duͤrfte als theils uͤberfluͤſſig theils in mig.
lichen Faͤlen bedenklich hinwegfallen — Durch

d. 3. ſoll leichtſinnigen und leidenſchaftlichen An⸗
klagen vorgebeugt werden . Gegen dieſen Grund laͤßt
ſich, obgleich die Conſtitution und die Geſchaͤftsordnung
keine darauf berechnete beſondere Beſtimmung enthal —
ten , nichts einwenden ; nur darf er nicht zur Vereit⸗

lung oder zur großen Erſchwerung der Ausuͤbung eines

einmal durch die Verfaſſung gegebenen Rechts fuͤhren .
ach dieſen Vorausſetzungen ſcheint — ſo wenig ein

Unterſchied im Princip in Anfpruh genommen mer -
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den ſoll — die Forderung , daß wenigſtens fuͤnf Mit⸗

glieder die Motion auf Anklage unterſchreiben ſollen ,

der Zahl der Mitglieder der erſten Kammer , und der

Art ihrer Zuſammenſetzung nicht angemeſſen zu ſeyn ,
und es duͤrfte an drey genuͤgen .

§. 4 . verſteht ſich in Beziehung auf die Beſtim⸗

mung , daß die Kammer zu entſcheiden habe , ob die

Motion auf ſich beruhen ſoll , ganz von ſelbſt . Inſo —⸗

fernZer aberi , wenn diefe Entfheidung nicht erfolgt ,
nothwendig dag Einholen einer Auskunft von der

oberſten Staatsbehoͤrde vorſchreibt , ſcheint kein

hinreichender Grund dazu vorhanden zu ſehn .

Dieſe Beſtimmung waͤre nicht vereinbar mit dem

im 6. 3. des neuen Entwurfs des Hauptgeſetzes ents

haltenen Vorſchlage , daß , wenn eine Entſchließung der

oberſten Staatsbehoͤrde Gegenſtand der Anklage iſt , die

Anklage gegen alle Mitglieder dieſer Behoͤrde
gerichtet werden ſoll . Die Auskunft waͤre alsdann zugleich
eine anticipirte Verantwortung des Anzukla —

genden , und dieg fol fie nadh § § . 9 . u . 10 . Deg vors

liegenden Entwurfs dodh wohl nicht feyn . — Wegen
der Frage úbrigeng , ob eine folde vorlaͤufige Auskunft
darum nöthig fey , weil Dadurch vielleicht die Anklage

fogleich Oefeitigt werden fónne , darf ih mih auf čen

im abr 1820 in diefer Kammer cerftatteten Vortrag ,

auf die ausdruͤckliche Erklaͤrung des damaligen Herrn

Regierungscommiſſaͤrs ( Verhdl . der Erſten Kammer von

1820 Heft 4. S . 672 . Verhdl . der zweyten Kammer

von 1820 , Heft 9. Seite 119 . ) und auf die von der

Regierung genehmigte Abaͤnderung des urſpruͤnglichen
Geſetzentwurfs beziehen . Die Commiſſton traͤgt daher

auf die Auslaſſung dieſes hen an .
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§. 5. fegt voraus , daß eine vorlaͤufige Auskunft

bey der oberſten Staatsbehoͤrde eingeholt werden

muͤſſe ; — dieſe Vorausſetzung ſteht und faͤllt mit dem

§ . 4 . —Die fernere allgemein ausgedruͤckte Anordnung ,

daß entſchieden werden fol , ob die Motion an die

Abtheilungen zu verweiſen , oder ohne dieſe Verwei⸗

ſung die Berathung fortzuſetzen ſey , paßt nicht zur

Einrichtung der Erſten Kammer , welche bekanntlich

keine Abtheilungen hat , und wohl auch nicht ganz zu

§. 6. deg Gefegeg von I820 , tnd §. 8. Deg neuen

Entwurfs deg Hauptgeſetzes , wo das abgekuͤrzte Ver⸗

fahren ſchlechthin , mithin mit allen ſeinen Modifica —

tionen , unterſagt iſt . Die Commiſſion muß ſich daher

auch gegen diefen Sen erflåren .

§. 6. indem er in jedem Falle die Ernennung einer

Commiſſion verordnet , beſtaͤtigt die Ausſchließung deg

abgekuͤrzten Verfahrens . Gegen dieſe ſchon in dem

bisherigen Geſetze enthaltene Beſtimmung wurde in

der zweyten Kammer bemerkt : es ſeyen Faͤlle denkbar ,

wo jede Verzoͤgerung der Anklage gefaͤhrlich werden

koͤnne . — Die Commiſſion haͤlt indeſſen die Gruͤnde

fuͤr die Beobachtung aller als Regel vorgeſchriebenen

Formen , und fuͤr die Vermeidung jeder moͤglichen

Uebereilung in dieſen Faͤllen fuͤr zu uͤberwiegend , um

hierin eine Abaͤnderung vorzuſchlagen . Sie erwaͤhnte

uͤbrigens dieſes Punktes , welcher nicht hier , ſondern

wieder im neuen Entwurf des Hauptgeſetzes ausdruͤck⸗

lich vorkommt , nur darum hier , weil er offenbar mit

den uͤbrigen Vorſchriften uͤber das Verfahren in den

Kammern zuſammenhaͤngt .
Wenn ferner dieſer 6. eine jedesmalige Verſtaͤr⸗

kung der Commiſſion verlangt , und zugleich feſtgeſetzt

wird , daf die Mitglieder , welche die Motion unter⸗
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ſch rieben haben , ( deren Zahl ſich jedoch bey der Erſten

Rammer nach der obigen Bemerkung zu 86. 3. aͤndern

wird, ) nicht in dieſelbe gewaͤhlt werden koͤnnen , ſo be⸗

ruht dieß ohne Zweifel auf Gruͤnden , welche ſich aus

der Natur der Sache von ſelbſt rechtfertigen ; uͤbrigens
liegt in dieſer letzten Beſtimmung ein Beweggrund
mehr , fuͤr die Erſte Kammer die Zahl derjenigen ,
welche die Motion unterſchreiben muͤſſen , etwas zu
beſchraͤnken . Dagegen ſcheint es den Verhältniſſen der

Erſten Kammer ' nicht ganz angemeſſen , daß dieſe Com —

miſſton wenigſtens aus ſieben Mitgliedern beſtehen
muͤſſe ; das fuͤr die Budget - Commiſſton in der Ge —

ſchaͤfts Ordnung beſtimmte Minimum von 5 duͤrfte
genuͤgen.

§. 7. entzieht denjenigen , welche die Motion auf

Anklage unterſchrieben haben , auch das Stimmrecht in

den Kammern . Dieß ſcheint mit dem Geiſte , und

ſelbſt mit dem Wortlaute der Vorſaſſung , welche bey

keiner Motion eine Ausnahme macht , und mit den

Rechten dieſer Mitglieder , insbeſondere mit ihrem An —

ſpruche darauf , daß man ſie nicht als perſoͤnlich
befangen betrachte , fich nicht vereinigen gu lafen .

Im Jahre r820 murde dagegen die Frage úber

dag Stimmrecht der Collegen deg Angetlagten , welche
zugleich Mitglieder der Staͤndeverſammlung ſind , zur

Sprache , jedoch zu keinem foͤrmlichen Beſchluſſe ges

bracht ; die Commiſſion enthaͤlt ſich hier eines Antrags ,
da ſich vorausſetzen laͤßt, daß der Fall eines Mitſtim⸗

mens dieſer Mitglieder ohnehin nicht eintreten werde .

§. 8. erſcheint zwar , da , wenn keine Ausnahme

rerordnet iſt , immer die Regeln der Geſchaͤftsordnung
beobachtet werden muͤſſen , nicht als noͤthig , jedoch als
unbedenklich .
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. 9 . entſpricht den Auſichten der Commiſſton . Un⸗

ter „ den Verhandlungen in beiren Kammern “ find

wohl mit Redt jene in den Commiffionen niht mit -

verſtanden , und in dieſen werden nach der darauf

folgenden Beſtimmung die Angeſchuldigten nur ge —

hoͤrt, wenn ſie es verlangen ; daher duͤrfte , um

jeden Zweifel zu beſeitigen , ſtatt „ allen Verhandlun⸗

Sen in beiden Rammern ” , gu fagen fepn : pin dn

Sigungen beider Kammern . ” Dagegen trågt die

Commiffion aug den in dem Wefen deg ganzen Bers

fabrong liegenden Grinden auf - den Zufaş an : „die

Sitzung , worin uͤber die Anklage abgeſtimmt wird —

iſt immer oͤffentlich . “

§. 10 . Dieſe Beſtimmung , ſo allgemein ausge⸗
druͤckt , ſchien bedenklich , da ſie zur Vereitelung einer

vielleicht gegruͤndeten Anklage fuͤhren koͤnnte und ins —

beſondere Mitglieder der oberſten Staatsbehoͤrde , welche

weder angeſchuldigt , noch Mitglieder der Kammern

ſind , darauf keinen Anſpruch haben ; vielmehr duͤrfte

die hier geſtattete Akteneinſicht auf die Einſicht der

Sitzungs - Protokolle mit ihren gedruckten und ung e —
druckten Beylagen ( hierdurch erhaͤlt ſie Bedeutung

genug ) und darauf zu beſchraͤnken ſeyn , daß die Com⸗

miſſion verpflichtet ſey , die Angeſchuldigten immer von

den bey ihr etwa vorkommenden neuen Thatumſtanden

und Aktenſtuͤcken , wovon fie in ihrem Bortrage Ges

brauch zu machen dDenft , in Kenntniß zu feen , und

ſie daruͤber zu hoͤren.
Da ſpaͤter von einer Anklageakte die Rede iſt , des⸗

halb jedoch nirgendwo eine Beſtimmung ſich findet , fO

ſcheint auch der Zuſatz gerechtfertigt : „ die Kammer , in

welcher der Antrag auf die Anklage zuerſt verhandelt

worden iſt , entwirft eine foͤrmliche Anklageakte , und
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theilt ſie der andern Kammer mit , von welcher ſie
dieſelbe nach erſolgter Genehmigung zuruͤckempfängt . “

§. 10 . Durch dieſen Şen , welchen die Commiſſton fuͤr
ſehr zweckmaͤßig erkennt , werden die fruͤher in der zweyh⸗

ten Kammer geſußerten Beſoraniſſe beſeitigt , daß das

Anklagerecht ein bloßes Petitionsrecht ſey , und die Kam —

mern von aller Theilnahme am Proceſſe entfernt wuͤr—

den . Nur ſcheint , um moͤglichen Zweifeln im Laufe des

Proceſſes zu begegnen , die Beſtimmung geeignet : jede
Kammer waͤhlt einen erſten und zweyten Anklagecommiſ⸗
ſaͤr; der erſte Commiſſaͤr der Kammer , von welcher die

Anklage ausgieng , leitet dasGeſchaͤft , und hat bey Stim —

mengleichheit eine entſcheidende Stimme . Im Verhin —

derungsfalle erſetzt ihn der zweyte Commiſſar eben die⸗

fer Kammer . Auch wird von jeder Kammer ein erſter

und ein zweyter Stellvertreter ausdruͤcklich gewaͤhlt .
Dieſen neuin Beſtimmungen muß nun nothwendig

der bisherige 5. 6 des Gefeges von 1820 oder 8. g des

neuen Entwurfs des Hauptgeſetzes angepaßt werden .

Die Commiſſion glaubt in dieſer Beziehung bemerken zu

muͤſſen : es iſt nicht ganz klar , was mit der im Anfange
dieſes hen vorgeſchriebenen beſtimmten Bezeichnung der

Anklagepuncte eigentlich gemeint ſey .

Die Anklageacte kann es wohl nicht ſeyn , weil die⸗

ſe erſt das Ergebniß der Berathung iſt , mithin nicht , wie

hier angenommen wird , der Pruͤfung in den Commiſſio —
nen vorausgehen kann . Vielmehr ſcheint die Abſicht zu

ſeyn , daß die beſtimmte Bezeichnung ſchon in der Moti —

virung der Motion geſchehen ; alsdann aber iſt es wohl

niht gang richtig , 3u facen : „ Wenn die Ståndel

flagend auftreten zu múffen glauben ”—denn die G tån »

de Verſammlung hat ſich zur Zeit der Motivirung

noch nicht ausgeſprochen . Darum , und da es ſich
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von ſelbſt verſteht , daß ſowohl dieſe Motivirung ,

als die Anklageacte eine beſtimmte Bezeichnung der An⸗

klagepunete enthalten muͤſſe, duͤrfte dieſe Beſtimmung

hinwegzulaſſen ſeyn . Dagegen iſt die in dieſem Sen aug -

geſprochene Ausſchließung des abgekuͤrzten Verfahrens

durch das im Commiſſions Berichte von 1820 und oben

zu 6 6 des Geſetzentwurfs uͤber das Verfahren Geſagte

wohl hinlaͤnglich gerechtfertigt . Eben dieß gilt von der

Beſtimmung , daß die Klage ( worunter ohne Zweifel die

Anklageacte verſtanden wird ) durch eine Deputation dem

Regenten uͤberbracht , und der hoͤchſtenStaatsbehoͤrde
davon Nachricht gegeben werden ſoll . Nur duͤrfte auch

der Bele ge der Anklageacte zu erwaͤhnen ſeyn , welche

mit dieſer in beglaubter Abſchrift zu uͤberbringen ſind .

Zugleich glaubt jedoch die Commiſſien , daß es in

der Natur Des gerichtlichen Verfahrens liege , daß die

Antlageacte und die Belege im Originale durch die An -

klage⸗Commiſſarien dem Praͤſidenten des Gerichtshofs

zugeſtellt werden . Gie findet um fo weniger Anand

hierauf anzutragen , da durch die o orausgebende Ueber⸗

bringung an den Regenten , der von dem vorigen Herrn

Regierungs - Commiſſar angegebene Zweck , daß namlich

dag Gtaats : Oberhaupt von der Anflage vollſtaͤndige

Kenntniß erhalte ( Verh . der II . Kammer v. 1820 . gg H.

© . 92 ) volltommen erreiht wird . Dief wird darum

hier ſchon erwaͤhnt , weil dieſer Vorſchlag mit jener

ſchon beſtehenden Beſtimmung in einiger Verbindung

ſteht .
Ob die am Schluſſe dieſes Len befindliche Hinwei⸗

ſung auf das beſondere Geſetz bleiben kann oder nicht .

haͤngt von der Beantwortung der in dem Vortrage uͤber
den neuen Entwurf des Hauptgeſetzes aufgeworfenen ,

and weiter unten wieder vorfommenden Frage abs WA
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die Vorſchriften ber dag Verfahren in den Kammern
ihre Gtelen finden folen . .

E ERRE ER

Von dem Gerichtshof .

Dieſer Titel beſtimmt , daß die Anklage gegen die

oberſten Staatsdiener vor einem eigenen Staats Ge⸗

richts hofe ( nicht mehr vor dem Oberhofgerichte ) verhan⸗
delt , und von demſelben daruͤber entſchieden werden foll.
Dhne Zweifel it dieg die wichtigſte Veranderung des bis⸗

herigen Geſetzes .
Der Vorſchlag , das Oberhofgericht fuͤr competent

zu erfleren , fam im Jahre 1820 bekanntlich von der Rez

giceruna s die Meimungen dariber waren in beiden Kam -
mern fehr getheilt .

E3 ware niht an feinem Orte , die in unſerer Ner -
ſam nlung und anderwarts bey den Fragen , worauf es
hier ankemmt , vorgetragenen Gruͤnde und Gegengruͤnde
zu wiederholen , doch das darf als das Reſultat unſerer
Verhandlungen bemerkt werden , daß nicht das geringe
Gewicht der entgegenſtehenden Gruͤnde , ſondern vorzuͤg⸗
lich die Furcht vor einem Spreial⸗Gerichtshofe , und die

Schwierigkeit , dieſen ohne Gefahr får die Gerechtigkeit
zuſammenzuſetzen / es war , was die Annahme jenes Vor —⸗

ſchlags motivirte . Der jetzige Geſetzentwurf geht von
einer veränderten Anſicht aus , begruͤndet — nach dem
Vortrage des mit der Vorlage deſſelben beauftragten
Herrn Regierungscommiſſirs — durch die in der Natur
der Sache , und ſelbſt in den gerechten Anſpruͤchen der

Angeklagten liegenden Aufforderung , ein von den gewoͤhn⸗
lichen gerichtlichen Formen abweichendes , impoſantes und

dennoch ſchleuniges , oͤffentliches, und muͤndliches Ver⸗ n
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fahren vor einem beſondern Staatsgerichtshof einzufuͤh⸗

ten . Die Commiſſion konnte die Bedeutung die ſer Be⸗

trachtungen um ſo weniger verkennen , da ſte mit den

ſchen im Jahre 1820 in den Kammern ausgeſprochenen

Anſichten durchaus uͤbereinſtimmen . Die Bildung eines

eigenen Gerichtshofs wird ihre Folge ſeyn , ſo bald es ge⸗

lingt , dieſen auf eine Weiſe zuſammenzuſetzen , wel⸗
che die kruͤher geaͤußerten Beſorgniſſe entfernt ; das

Ob und das Wie ſtehen in dieſem Falle in unzertrennli⸗

chem Zuſammenhange .

Nach den neuern Vorſchlaͤgen ( . 12 und 14) ſoll ein

beſonderer Staats - Gerichtshof , beſtehend aus 16 von

dem Regenten und aus 16 von den beiden Kammern —
wovon jede 8 waͤhlt —beſtimmten Mitgliedern , immer im

Voraus auf 8 Jahre ernannt werden . Unter den vom

Regenten ernaunten Richtern koͤnnen die Miniſter und

Mitglieder der oberſten Staatsbehoͤrde ſo wenig als un⸗

ter den , von den Kammern gewählten , Mitglieder dieſer

letzten , dagegen muͤſſen unter den von jeder Kammer ges

wåhtten g Richtern immer menigteng v ier rechtsge⸗

lehrte Staatsdiener ſeyn . Der Regent ernennt

jedesmal den Praſidenten nach freyer Wahl ( 6. 19 . )

Aus der Geſammtzahl der 32 Mitglieder werden 6,

wenn aber der Angeklagten mehr als vier ſind , uͤber die

Zahl 16 hinaus , ſo viele weiter , als die Zahl der Ange —

ſchuldigten die Zahl vier uͤberſte gt , durch das Loos be —

ftimmt ( $. 15 ) ugd zwar in Gegenwart der von den Kam⸗

mern zu ernennenden Anklage - Commiſſarien und von

Commiſſarien der Regierung , auch in Gegenwart der

Angeſchuldigten , wenn ſie es verlangen ( F⸗16 ) . Von die⸗

ſen durch das Loos bezeichneten 16 Richtern : fónnen die

Angeſchuldigten vier verwerfen ; ſind der Angeſchuldig⸗
ten mehr als vier , und alſo auch mehr als 16 Rihter
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durch dag Loog bezeichnet , fo fann jeder der Angefhut
digten cin en Richter verwerfen . Wenn durch dag Loos

mehe afg 16 Richter bezeichnet find , aber von den Anges
ſchuldigten keiner verworfen wird , ſo muß die Zahl der

Richter wieder auf 16 zuruͤckgebracht werden ( 5. ) . Die⸗

fe von den Angefchuldigten nicht verworfenen Richter bil :

den den Staatsgerichtshof fuͤr die en beſondern Fall der

Anklage ( 5 . 18 ) — der Praͤſident ernennt den Gerichts⸗
ſchreiber ( K. 23 ) .

Bey der Pruͤfung dieſer Vorſchlaͤge erſcheint es of⸗
fenbar als ſehr wichtig , daß um das Gefaͤhrliche und

Gehaͤſſige einer Specialeommiſſton zu vermeiden , der

Gerichtshof nicht fùr jeden einzelnen Fall , ſondern im

Voraus ernannt werden ſoll . In Wirtemberg gieng man

bey der Conſtituirung des Stastsgerichtshofs noch wei⸗

ter , indem derſelbe dort als ſtaͤndige Behoͤrde beſteht ,
und feine Mitslieder lebenslaͤnglich ernannt ſind ,
waͤhrend dies bey uns immer nur auf 8 Jahre geſchehen
ſoll . Die Commiſſtion fand in dieſem Vorſchlage eine

hinreichende Garantie gegen Willkuͤhr und Empfaͤnglich⸗
keit fuͤr verderbliche aͤuſſere Einfluͤſſe ; auch ſchien es ihr ,
da die gewaͤhlten Richter die Eigenſchaften , welche ſie zu

dieſem Geſchaͤfte tauglich machten , und das Vertrauen ,
welches ſie dazu berief , verlieren koͤnnen , paſſend , daß
die Dauer ihrer Ernennung mit jener der Wahl zur Staͤn⸗

deverſammlung einigermaßen in Uebereinſtimmung ge⸗
bracht wird , ſo daß es ſich wenigſtens treffen kann , daß

idr Auftrag zum Theil gerade ſo lange dauert , als dee

Auftrag derjenigen , von welchen ſie gewaͤhlt wurden .

Nur duͤrfte ausdruͤcklich hinzuzuſetzen ſeyn , daß der Auf⸗

trag waͤhrend dieſer acht Jahre unwiderruflich iſt . Da

uͤbrigens offenbar die Eigenſchaft eines Staͤndemitglie⸗
deg mit der Theilnahme an den Geſchaͤften des Staats⸗
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gerichtshofs unvereinbar iſt , ſo muͤßte ferner beſtimmt

werden , daß die Mitglieder des Staatsgerichtshofs ,

welche etwa zu Staͤndemitgliedern gewählt werden , wäh —

rend der Dauer dieſer letzten Eigenſchaft an den Geſchaf —
ten des erſten nicht Theil nehmen können

Ueber die Bildung dieſes Gerichtshofes werden die

Anſichten immer ſehr verſchieden bleiben . Dieſe Ver —

ſchiedenheit beruht vorzüglich theils auf der Zuſammen⸗

ſetzung , dem Verhaͤltniſſe und den Attributicnen der

ſtandiſchen Kammern , theils darauf , ob man bey den

Anklagen die Regierung und die Stande ſich als

feindlich gegenuͤberſtehend denkt , ob man beſorgt , daßbei

Anſtellungen von Staatsbeamten ſchon im Voraus die

Ruͤckſicht auf den moͤglichen Fall , daß die Angeſtellten

einmal Richter derjenigen werden fónnen , welde auf

die Beſetzung der Stellen den meiſten Einfluß haben , nach⸗

theilig einwirken werde , endlich eb man bei der Anklage

mehr die rechtliche , oder mehr die politiſche Natur der

Sache in das Auge faßt . Daher die Verſchiedenheit der
Beſtimmungen und Verſuche , auf welche man allenthal —
ben und auch in unſern Verhandlungen vom Jahr 1820

in die ſer Beziehung Rgt

Die Commiffion erkennt eg an , daf die befondere

Und gemifchte Natur Deg Gegenftandeg cine andere Zuz

fammenfegung. als die eines gewoͤhnlichen Gerichts ,

ihre Wichtigkeit eine betraͤchtliche Zohl von Richtern

wuͤnſchenswerth macht ; ſie verkennt ferner nicht , daß ,
wenn die Ernennung auf lange Zeit im Voraus ge —

ſchieht, eine Concurrenz der Kammern zu dieſer Ernen⸗

nung unbedenklicher wird , alsdann aber auch dem Re —

Benten eben dies Recht zuſtehen muͤſſe. Dagegen glaubtke
thre Majoritaͤt ( denn ein Mitglied behielt ſich einen

beſondern Vortrag hieruͤber vor ) die Gruͤnde , welche
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die Regierung und die Kammern im Jahr 1820 bewo⸗

gen hatten , einen ſtehenden Gerichtshof ( unfer Dber -

hofgericht ) vorzuziehen , nicht aufgeben , wohl aber fuͤr

cine Modification ſtimmen zu duͤrfen , welche auch dem

Welentlichen der entgegenſtehenden Anſicht ſein gebuͤh⸗
rendes Recht wiederfahren lagt , obne dag pofu

Geſetz umzuſtoßen .

Cie fchlagt nåmlid vor , den Stantsnaritegf
aug den 12 . èrm Dienftalter nach åltefen Mitgliedern

deg Oberhofgerichts , welche noͤthigenfalls aus den Mits

gliedern der Hofgerichte ergaͤnzt werden , ſodann aus

vier andern von dem Regenten , vier von der erſten , und

vier von der zweyten Kammer zu ernennenden , mit —⸗

þin im Ganzen aus 24 Richtern zu bilden . Dieſer An —

trag ſtimmt , wenigſtens was die Verdopplung der Mit⸗

glieder des Oberhofgerichts betrifft , mit einem von

dem jetzigen Herrn Regierungscommiſſaͤr ſchon im Jahre

1820 gemachten Vorſchlage uͤberein ( Verhe der U. Kam⸗

mer von 1820 . Heft 9. S . 120 ) . Wenn hiernach im⸗

mer die Haͤlfte aus angeſtellten rechtsgelehrten Staats⸗

dienern beſteht , ſo ſcheint es weder noͤthig , daß die

Zahl der außer dieſen vom Regenten zu ernennen⸗

den Mitglieder jener gleich ſey , welde von den bei

den Kammern ernannt werden , noch daß auch unz

ter dieſen Letzten nothwendig eine beſtimmte Zahl Rechts⸗
gelehrter , oder vollends rechtsgelehrter Staatsdiener

ſich befinden muͤſſe.

Dagegen konnten in keinem Falle Mitglieder der

oberſten Staatsbehoͤrden unter den vom Regenten , noch

Mitglieder der Kammern unter den von dieſen Letztern

ernannten Richtern ſeyn .

Gegen die Ernennung des Praͤſidenten durch den

Regenten hat die Commiſſion nichts einzuwenden ; nut
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ſcheint es angemeſfen , daß dieſe Ernennung jedes mai

fuͤr eben die Zeit geſchehe , fuͤr welche der ganze Staats⸗

gerichtshof zuſammengeſetzt wird , naͤmlich auf acht Jahre .
Den im Entwurfe vorgeſchlagenen Beſtimmungen

uͤber die Wahl , Vermehrung , Verminderung und Re -

cuſation der Mitglieder , welche im einzelnen Falle

den Gerichtshof wirklich bilden , liegt eine dankenswerthe

Sorgfalt für die Unpartheylichkeit des Gerichts und fuͤt

die Rechte der Angeklagten zum Grunde ; indeſſen iſt

es kaum zu verkennen , daß , da ſie ſehr ſpeciell ſind ,

bey der Ausfuͤhrung manche Schwierigkeiten und Zwei ?

fel àu erwarten wåren , melde G. B . bey dem Recuſa⸗

tiongrechte , borzúalidy in Dem Galle , menn Yer Anges

ſchuldigten mehrere ſind ) noch genauere Beſtimmungen
und ein cafuiſtiſches Eingehen in das Einzelne , eben

hierdurch aber immer wieder neue Beden klichkeiten ver —

anlaſfen wuͤrden . Sies Uebel , keines der kleinern in der

Geſetzgebung ſcheingt durch den Vorſchlag der Commiſe

ſton vermieden zu werden ; ſie fuͤgt zu die ſem nur noch

dinzu : da das Recht der Recufation ( wie ebenfalls ſchon

ſfrüüher bemerkt wurde S . Verh . der II . Kammer von

18260 . a . a : O ) keinem Theile verweigert werden

kann, jedoch auch nicht ſo ausgedehnt werden darf ; Dag

die Zahl det Richter zu ſehr vermindert , oder dadurch ,

wenn noch andere Verhinderungen einzelner Mitglieder

hinzukommen , die Nothwendigkeit einer Ergaͤnzung

leicht herbeygefuͤhrt werden koͤnnte , ſo waͤre zu beſtim⸗

men : jedem Theile ( d. h. den Angeklagten ſowohl als

den ſtaͤndiſchen Anklage - Commiſſarien ) ſteht es frey ,

von den 24 Richtern zwey ( alſo im Ganzen v ie ) ohne

Angabe der Gruͤnde zu verwerfen .

Sind der Angeklagten mehrere , und ſie koͤnnen ſich
übet die zwey , welche ſie verwerfen wollen , nicht Herek

Protokolde der erſten Kammer . 22
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nigen , fo gebt jerem Anngcflagten frey , får fich ein be :

ſonderes Verfahren zu verlangen , und alsdann zwey

zu verwerfen .

Noch ſcheint die Beſtimmung ſachgemäͤß , daß zur

Vollzehligkeit des Gerichts hofs bey der Eroͤffnung ſei⸗
nes Geſchaͤfts wenigſtens 168 Richter erfordert werden .

Die Commifſion muß vorzuͤglich in dem Falle auf

der von ihr vorgeſchlagenen Zuſammenſetzung beſtehen ,

wenn , nach der ſchon fruͤher vorgetragenen Meinung ei —

niger ihrer Mitglieder — der 8. 10 . des Hauptheſetzes
tapin abgeändert werden ſollte , daß der Staatsgerichts⸗

tot aud tann , und zwar gur Anwendung Der allgemei⸗

nen ſtrafgeſetzlichen Beſtimmungen competent ſey , wenn

mit der Verletzung dor Verfaſſung ein anderes beſtimm⸗

teg Verbrechen alá eine und Diefefbe Handlung verz

tunden ift .
; :

In dieſem Falle ſcheint es ihr ganz unerlaͤßlich ,

daß ( wie es nach ihrem Vorſchlage der Fall ſeyn wuͤrde )

* — uAfte der Mitglieder aus Perſonen beſtehe , welche

z Richteramt nach den beſtehenden Geſetzen zu verə

kal en gewoͤhnt ſind ; im entgegengeſetzten Falle , wenn

3 ben dem bisherigen §. 10 . bleiben folte , wirde fie

. eniger gegen Die in dem CEntwurfe vorgeſchlagene Zu⸗

ſammenſetzung einzuwenden haben , da hiernach nicht

nut die Strafen im aͤußerſten Falle nicht ſo hoch an —

ſteigen , ſondern es ſich * hier nur von einem Berz

brechen mehr politifher Natur handelt , auf welches

die beſtehe ngen Allgemeinen Gefege feine Anwendung

finden .Ei

zu Den cingelnen $$. 13 —18 . ( enn gegen §. r2 . if

auch nach ihrem erſten Antrage nichts zu —
folgendes :
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§. 13 . wuͤrde in dieſem Falle bleiben .

Eben ſo der erſte Abſatz des S. 14 . Muh - die

Beſtimmung , daß unter den von den Kammern zu er —

nennenden acht Richtern vier Rechtsgelehrte ſeyn

folen , wird als zweckmaͤßig anerkannt ; doch moͤchten

wohl die Kammern Vertrauen genug verdienen , um

keiner andern Beſchraͤnkung ihrer Wahl — auch nicht

der hier feſtgeſetzten auf vier rechtsgelehrte Staat s⸗
diener — zu beduͤrfen .

. I5 . Theils um die Faͤlle einer nothwendigen

Ergaͤnzung ſeltener zu machen , theils um dem Geſetze

mefr Einfachheit - au geben , duͤrften in jedem Fall

ſtatt 16 , 24 Richter durch das Loos zu beſtimmen ſeyn .

Dabey ſcheint aber derſelbe Grund , welcher die Zu⸗

fammenſetzung des Gerichtshofs aus Mitgliedern , wo —

von die eine Hålftgvom Regenten — dic andere ton

Den Kammern ernannt iſt , motivirte , folgerecht darauf

gu fùhren , Daf niht unter der Gefammtzahl der 32

fondern unter den 16 pom Regenten , und Den I6 . von

Den Kammer ernannten Rih tern beſonders gelooſet

werde , ſo daß I2 der von jeder Geite Ernani

ten durch das Loos beſtimmt werden .

Vey 6. 16 . fand die Commiſſion nichts zu erinnern .

5. 17 . wuͤrde ſich in ſeinem erſten Abſchnitte nach
den obigen Bemerkungen nun dahin aͤndern : von den

durch Dag Loos bezeichneten 24 Richtern koͤnnen ſowobl

die Angeſchuldigten , als die Anklagecommiſſarien jeder

Theil vier , im Ganzen alſo acht ohne Angabe der

Gruͤnde verwerfen .

Von dieſem Recuſationsrechte machen die Anklage⸗

Tommiſſarien zuerſt , die Angeklagten zuletzt Gebrauch

dies tritt auch dann ein , wenn die Anklage - Commiſ-
ſarien ankaͤnglich nur eventuell fuͤr den Gal , wenn der
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Angeſchuldigte daſſelbe thun wuͤrde , auf das Recuſa⸗

unionsrecht verzichtete , der Angeſchuldigte aber erklarte ,

von dieſem Rechte Gebrauch machen zu wollen . Sind

der Angeklagten mehrere , und ſie koͤnnen ſich uͤber die

vier , welche ſie verwerfen wollen , nicht vereinigen , ſo

kann jeder ein beſonderes Verfahren fuͤr ſich verlan⸗

gên ; und algdann vier Riter recufiren .

Es bedarf kaum erwähnt zu werden , daf diefe

Abaͤnderungen den Angeſchuldigten guͤnſtig ſind , und

insbeſondere ſcheint die lezte den Forderungen der

Gerechtigkeit zu entſprechen .

Der zweyte Abſatz dieſes Şen wårde run heißen!
wenn von den durch das Loos bezeichneten 24 Rich⸗

fern niht acht recufirt werden , fo wird die Bahl det

Richter durch Dag Loog mwicder auf 16 zuruͤckgebracht . “
S: 18 : Dürfte richtiger fo lawecns „ die nicht durch

Das Loos , und nit durch Recuſation ausgeſchloſſenen
Richter bilden den Staatsgerichtshof fuͤr dieſen beſon —
dern Fall . “

Nach dieſen unter der Vorausſetzung , daß ihr

erſter Antrag nicht genehmigt wuͤrde , von cer Cems

miſſton eventuell gemachten Bemerkungen komme ich

zu den uͤbrigen 868. des vorliegenden Entwurfs .

Zu 6. 19 . beziehe ich mich auf das wegen der €r-
nennung des Praͤſidenten oben Geſagte .

Bey 8 . 20 . u . 21 . ſand man nichts zu erinnern .

§. 22 . im 2ten Abſchnitt ſollte es gleichlautend
mit $. 18 . heißen : „ die Einberufung der nicht aue ge⸗
ſchloſſenen Richter . “

Auch waͤre hier nach dem weiter * gemachten

Vorſchlage die Beſtimmung einzuruͤcken :

1) daf dem Práfidenten , welcher nah diefem Ser -
den Gerichtshof zuſammenberufen ſoll , die Anklage⸗

ta

®t
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ey Xite mit ihren Belegen im Originale von den An

rte, klagecommiſſarien zuzuſtellen iſt , ſo daß der Gerichts

inp hof in der 8. 21 . beſtimmten Friſt zuſammentreten fann ,

ae ] ) daß zur Vollzähligkeit des Gerichtshofs bep
ſo der Eroͤffnung ſeines Geſchaͤfts 10 Mitglieder erfor —

an⸗ dert werden .

i Im 6. 23 . duͤrfte , fals der erſte Antrag der Com⸗

ieſe miſſton genehmigt wird , beyzuſetzen ſeyn , daß das

und Kanzleyper ſonal aus dem des Oberhofgerichts genom⸗

ber men werde .

ent

* Dritter Titel

it
VBom gerichtlichen Verfahren ,

irch Die nun folgenden Vorſchriften gehen vom Grund⸗

nen ſatze der Oeffentlichkeit aus . Die Verhandlungen pom

fons | Jahre 1820 beweiſen , daß man ſchon damals wuͤnſchte ,

dieſen Grundſatz in den Faͤllen der Anklage gegen die

ihr oberſten Staatsbeamten anwenden zu koͤnnen , und

cms daß man es nur ſchwer fand , dies mit unſern beſte —⸗

ich henden Einrichtungen zu pereinigen .

Die Aufgabe ſcheint in dem vorliegenden Entwurf

€r- im Ganzen gluͤcklich geloͤſet zu ſeyn . — Doch glaubte

die Commiſſion , zu einzelnen Bemerkuͤngen Veranlaſ⸗

ſung zu finden . dolzendes
iſt das Reſultat ihrer

end Vruͤfung:
ge⸗ §. 24 . wúrde bleiben .

§. 25 - fållt hinweg , Da nah dem obigen Bots

yten ſchlage die Zuſtelung der Anklageakte an den Praͤ⸗

fdenten durch die Anklagecommiſſarien geſchieht
sen §. 26 . bleibt , nur mit dem Zuſatze , daß es eben⸗

ige⸗ fais nach dem vorigen im Anfange beifen wirde i
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„ Nachdem der Gerichtshof durch den Praͤ Fat Eet
f

die Anklageakte empfangen ꝛc.

Bey den 66. 27 —36 . fand man nichts zu erinnern .

§. 37 . Die Commiſſion glaubt , daß die Zahl der

Richter , melde nothwendig gegenwaͤrtig ſeyn müſſen ,

auf 14 zu beſtimmen , und , wenn der Fall der Ergän⸗

zung eintritt , zwey mehr als zur Ergaͤnzung der Zahl

14 noͤthig iſt , durch das Loos zu bezeichnen waͤren ,

endlich , daß ( in Uebereinſtimmung mit den fruͤhern

Antraͤgen ) nicht allein dem Angeſchuldigten , ſondern

auch den Anklagecommiſſarien das Recht zuſtehen

muͤſſe , von den Neugewaͤhlten einen zu verwerfen .

Dieſe letzte Beſtimmung iſt der Grund der wep -

ten . Die erſte hat den ihrigen darin , damit die Zahl

der Richter nicht leicht waͤhrend der Berpanbtngek zu

tief , d . h. unter die §. 53 . feſtgeſetzte Zahl von 10

herabſinken , und eine Ergaͤnzung noͤthig werden moͤge

Uebrigens beſteht kein Widerſpruch zwiſchen dieſem

Sen und der frühern Beſtimmung , daß zur Vollzaͤh —

ligfeit 16 Richter erfordert werden . An dem einen

Orte iſt von der Vollzaͤhligkeit bey der Eroͤffnung , oder

dem Anfange des ganzen Geſchaͤfts , an dem an⸗

dern von jener bey der Eroͤffnung der oͤffentlichen

muͤndhichen Verhandlungen die Rede . Doch moͤchte

eben darum dieſe letzte Bezeichnung hier mehr hervor⸗
zuheben ſeyn .

Bu §. 38 . wird in Beziehung auf dag , mag ſo

eben au §. 36. bemerkt wurde , und um jedes Mißver —

ſtaͤndniß zu vermeiden , vorgeſchlagen, fatt : „ Nah

dem der Gerichtshof eroͤffnet iſt “ — zu ſagen : „ in

dieſer oͤffentlichen Sitzung . “

8 . 39 . bleibt .

5. 40 . duͤrfte durch die im Anfange einzuruͤckende Be⸗
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ſtimmung bevollſtaͤndigt werden : „ Der Gerichtshof er⸗

fennt uüber die Zulaͤßigkeit der Zeugen , und der ihnen

nach dem Vorſchlage der Partheyen vorzulegenden

Fragen .
§. 41 . u . 43 . koͤnnten auf folgende Weiſe dufam .

mengezogen werden : „ es ſteht beiden Partheyen , ſo

wie dem Praͤſidenten und den Richtern frey , den Zeu -

gen dabey Fragſtuͤcke vorzulegen , uͤber welche dieſe

ebenfalls zu vernehmen ſind . “

§. 42 . wårde einfacher ſo lauten : „ uͤber die Zulaͤf—

ſigkeit dieſer Fragſtuͤcke entſcheidet jedoch der Gerichts⸗

hof nach Stimmenmehrheit . “

§. 44 . bleibt .

§ . 45 - ES feint fehe wichtig , dag. eine fange

Unterbrechung deg Verfahrens . vermieden merde , und

die Commiſſion hielt dieſe Ruͤckſicht fuͤr entſcheidender ,

als jene auf eine lange Vorbereitung zur Deduction

und Gegendeduction , da der Gerichtshof durch die

Verhandlungen ſelbſt hinlaͤnglich unterrichtet , und der

Angeklagte eben hierdurch , zum Theil auch ſchon durch

das vorbereitende ſchriftliche Verfahren , zu ſeiner Wers

theidigung in den Stand geſetzt iſt . Sie ſchlaͤgt daher

vor , daß der Praͤſident fuͤr das weitere Verfahren in

der Regel den naͤchſten Tag feſtſetze , dieſer Termin

jedoch aus erheblichen Gruͤnden hoͤchſtens auf drey Tage

verlangert werden koͤnne .

§. 46 . Durch die fruͤher vorgeſchlagene Beſtimmung

uͤber die Aufſtellung eines erſten Anklagecommiſſaͤrs

wird dieſem das Geſchaͤft in der Regel zu Theil wer —

den . Hiernach aͤndert ſich dieſer Ş.

§- 47 . bleibt .

§ . - 48 . eben fos Nur folte , Da man gewõhnlid
unter „ Rechtsfreund “ einen Sachwalter verſteht , die
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Wahl des Vertheidigers aber ganz frey ſeyn muß ,

dieſer Ausdruck permieden werden . Statt „ wenn der

— Angeſchuldigte ſich durch einen Rechtsfreund verthei⸗
digen laͤßt “ koͤnnte es daher heißen : „ im letzten Falle “.

S. 49 . Der ganze vorliegende Entwurf enthält
aufer diefer Beftimmung nichts . ùber tag Contumagials

Verfahren . In ſofern diefem Mangel nicit noh im

Ganzen nachgeholfen werden ſollte , wuͤrde es die

Commiſſion vorziehen , daß auch dieſe einzelne , aus

dem Ganzen abgeriſſene Anordnung ausgelaſſen werde —

§. 50 . bleibt , da aus einleuchtenden Gruͤnden die

Berathung niemals oͤffentlich ſeyn kann .

§. 51 . In dem hier vorausgeſetzten Falle darf
wohl der Praͤſident nicht nur , ſondern er muß die

verlangte Bedenkzeit bewilligen .
Dagegen faͤnd die Commiſſton — jedoch nur durch

Stimmenmehrheit — eine 10rͤgige Friſt bedenklich ,
und glaubte ſie auf 3 Tage beſchraͤnken zu muͤſſen .

§. 52 . erſcheint als zweckmaͤßjg .

5. 53 . ebenfalls . Hiermit iſt die zu F. 37 . gemachte
Bemerkung zu vergleichen .

Zu §. 54 . glaubt die Commiffon , da fe die Abh

ſt i mmung ( wohl zu unterſcheiden vron der Veras

thung ) fuͤr einen der Hauptmomente des oͤfſentlichen

Verfahrens haͤlt , nach dem Worte „ muͤndlich “ auf
den Zuſatz antragen zu muͤſſen : „ und oͤfſentlich mit

Angabe der Gruͤnde . “

§. 55 . bleibt .

. 56 . Hier ſcheint zwiſchen der Entſcheidung uͤber

Ehud oder Unſchuld , und jener uͤber die Art und

Dag Maag der Strafe mit Necht unterſchied en werden

gu koͤnnen ; auch waͤre wohl eine einfachere Faſſung der

in die ſem den enthaltenen Berechnung vorzuzieben . Die
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Commiſſton ſchlaͤgt daher folgende Beſtimmung vor :

um das „ ſchuldig “ auszuſprechen , wird eine Mehrheit

den wenigſtens drey Stimmen erfordert . Bur Enfə

ſcheidung uͤber die Art und das Maaß der Strafe ge —

nuͤgt die einfache Mehrheit ; bey Stimmengleichheit

entſcheidet die mildere Meinung .

g. 57 . Die Kuͤrze und ſelbſt die Deutlichkeit moͤchte
gewinnen , wenn die Worte : „ und durch das von dem

gewoͤhnlichen abweichenden oͤffentlichen Verfahren ſich

ergeben, “ hinwegbleiben , da die hierdurch bezeichnete

Koſten , inſofern ſie der Staatskaſſe zur Laſt fallen

ſollen , ſchon unter den vorhergehenden mitbegriffen find .

§. 58 . Da es keinen Unterſchied zwiſchen feyer —⸗

lichen und nicht feyerlichen oͤffentlichen Sitzungen gibt ,

ſo waͤre das Wort „ feyerlich “ auszulaſſen , dagegen

hinzuzuſetzen : „ durch den Praͤſidenten . “

§. 59 . Der Nachſatz duͤrfte beſſer vorausgehen,
da die Mittheilung der Abſchrift wohl fruͤher erfolgt ,

als der Druck ; auch ſollte geſagt ſeyn , daß der Druck

auf Staatskoſten geſchebe .

§. 60 . wuͤrde hinwegfallen , wenn nach dem An —

trage von zwey Commiſſionsmitgliedern der Staats⸗

gerichtshof auch uͤber die mit der Verletzung der Ver —

faſſung verbundenen andern Verbrechen zu erkennen hat

— und auch dann wenigſtens eine Aenderung leiden ,

wenn dieſer Gerichtshof in dieſen Faͤllen nach dem Vors

ſchlage eines Mitglieds , die Entſcheidung ausdruͤcklich

an den ordentlichen Richter verweiſet , indem alsdann

der oberſten Staatsbehoͤrde zwar hievon Nachricht zu

geben , die Akten aber dem ordentlichen Gerichte mit⸗

zutheilen waͤren .

F. 61 . wurde als noͤthig und ſeht zweckmaͤßig er⸗

dannt , Nux duͤrfte , ohne Zweifel nach der Abſicht die⸗
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ſer Beſtimmung , und umnicht der richterlichen Wills

kuͤhr einen ungemeſſenen Spielraum zu laſſen , zu ſagen

ſeyn : „ in Hinſicht des durch dieſen Titel beſtimmten

eigenthuͤmlichen Verfahrens . “

Die Commiſſion glaubte , hier darauf aufmerkſam

machen zu muͤſſen , daß in dem vorliegenden Entwurfe

die Vorſchriften uͤber das Contumacialverfahren , ſo

wie uͤber die Verhaftung der Angeklagten fehlen . Sie

konnte ſich nicht zu Antraͤgen in dieſer Hinſicht für be⸗—

fugt halten , da dies uͤber den Begriff von Verbeſſe —

rungsvorſchlaͤgen hinausgehen wuͤrde . Es bleibt daher

nichts uͤbrig, als Daf diefe Lüde entweder im gefegs

lihen Wege ausgefållt , oder dag nach - §. 6r . auch die

Beantwortung der in dieſer Beziehung entſtehenden Fra —

gen imeinzelnen Falle dem Gerichtshofe uͤberlaſſen werde .

B tel .

Von dem Vollzug des Urtheils .

Zu den 66 . 62 . u. 63 . ſchlagt die Commiſſion

den durch die Natur der Sache gerechtfertigten Zuſatz

am Schluſſe des letzten vor : ihre ( der oberſten Staats⸗

behoͤrde ) Mitglieder ſind dafuͤr verantwortlich . “

Mit dieſen Aenderungen , Modificationen und Zu⸗

ſaͤtzen traͤgt die Commiſſton auf die Annahme der beiden

vorliegenden Geſetzentwuͤrfe an .

Es entſteht nun die Frage , ob die beiden Geſetze ,

ſo wie es dieſe Entwuͤrfe ſind , zu trennen , oder ob ſie

in eines zu vereinigen , oder ob nicht die Beſtimmun —⸗

gen uͤber das Verfahren in den Kammern , und die

Bildung des Gerichtshofs in das Hauptgeſetz aufzu⸗

nehmen , und nur die Vorſchriften uͤber das gerit ?
liche Verfahren zu trennen waͤren .
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Gür die erfte Meinung forach feine Stimme in

der Commiffion , da in jedem Falle die Beſtimmung

iber dag Berfabren in den Kammern , und die Zufamz

menſetzung des Gerichtshofs zu enge mit dem Weſen

der Inſtitution verbunden ſind ; fuͤr die zweyte erklaͤr⸗

ten ſich zwey Mitglieder , weil das Geſetz durch eine

Vereinigung zu einem Ganzen nur gewinnen koͤnne,

und dieg auch dem Wortlaute des §. 67 - Der Verfaſ⸗

ſungs⸗Urkunde entſpreche ; fuͤr die Dritte entſchieden

ſich die beiden uͤbrigen , theils weil fie bey der Mig -

lichkeit , daß Aenderungen in dem Verfahren durch die

kuͤnftige Erfahrung herbeygefuͤhrt werden koͤnnten ,

wuͤnſchten , daß dieſe alsdann erfolgen moͤchte , ohne

die uͤbrigen weſentlichen Beſtimmungen auf irgend eine

Weiſe zu beruͤhren , theils weil einmal ſchon im Geſetze

von 1820 durch den Vorbehalt im §. 8. diefe Tren :

nung auggefprohen fey , und auch ſelbſt nach den vor⸗

liegenden Entwuͤrfen die Vorſchriften uͤber das Ver⸗

fahren in den Kammern nur groͤßtentheils ,
niht alle in dém Procedurgefege enthalten fejn

wirden .

Vón der EntfHeidung der Hohen Kammer úber

diefe Frage hångt niht nur die Bereinigung oder Ab -

theilung der Geſetze ab , fondern fie muf nothwendig

aud auf die Redaction im Ganzen , md in alen ihren

Theilen einen entſcheidenden Einfluß haben ,

Den 21 . May 1822 .
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Beylage Ziffer s6

Beybericht
über die Geſetzes ent wuͤrfe , die Verantwort —⸗

lichkeit der oberſtenStaatsdiener , und das

inğållen ihrer Anflage cintretende
gerihtlihe Verfahren betreffend

Erſtattet

von/dem

Hofrath v. Rotteck .

Ciner popen Kammer lege ih nah dem . Wizen Ih »
rer ComMmifion meine , von dem Gutachten der Mehr

Heit abwe henden Anfichten úber die ung zur Prifung

úbergebenen, die Verantwortlichkeit der oberſten Staats⸗

diener betreffenden Geſetze , in Form eines geſonderten
Beyberichts oder Berichts Anhangs gehorſamſt vor .

Dieſe meine Anſichten beruden auf zwey Hauptbetrach⸗

tungen , welche unter ſich in innigem und gegenſeitigem
Zuſammenhang ſtehen , und deren Reſultate daher ſich
me ſtens wechſelſeitig bedingen .

Eine derſelben bezieht ſich auf den Gewaltsumfang
des aufzuſtellenden Gerichts , und die andere auf deſſen

Zuſammenſetzung .
In beiden Punkten weicht meine Meinüng von dem

Commiſſions - Antrage weſentlich ab , in einem auch
von dem , uns zur Berathung vorgelegten Geſetzesent⸗
wurf

Doch iſt mein Feſthalten an den erſten Punkt bedingt
durch die Aufrechthaltung des zweyten , und entgegen

dieſer zweyte , wenn auch nicht eben ſo ſtrenge bedingt
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durch den erſten , doch wenigſtens ſeines Anerkenntniſſes

beduͤrftig zur eigenen mehreren Befeſtigung .

J. Welches iſt die Natur des hier beſprochenen Ge⸗

richt ? Welches iſt oder ſoll hiernach ſeyn ſeine Gewalt⸗

ſphaͤ re ?

Daß bey dieſem Gericht eine ganz eigene , mit

der keines andern zu vergleichende Natur obwalte , und

daß ſeinen Functionen die bdoͤhere Politik mehr als die

Jurisbrudenz , zumal als die blos poſitive Juris :

pruden Dag Gefez geden måffe , geht wehl Har aug

nachtehenden Betrachtungen fervori —Die Gerichte , iñ

fo fern fe eine wirtliche Gewalt ausuͤben , ſind ein

Zweig der vollſtreckenden Macht . Ihre Ausſpruͤ⸗

che ſind blos logiſche Functionen — Arwendungen

des Gefeges auf eine That — an und fuͤr ſich nur

der Urtheilskraft angehoͤrig und aͤuſſerlich wirkſam —

wo nicht etwa freywillige Folgſamkeit eintraͤte —

einzig darch die vollſtreckende Mach. ‘ . Daher werden auch

die UÜrtheile in buͤrgerlichen und peinlichen Fallen ĩm

Namen des Koͤnigs vollſtreckt , in den erſten auf

Anrufen der Partey , in den letzten vermoͤge allgemeiner

Bevoamaͤchtigung , oder auch kraft ſpecieller Willenser⸗

klaͤrung der oberſten Staatsgewalt .

Eine richterliche Gewalt , welche uͤber der vollſtre⸗

denden wäre , de he welche ath gegen den Wilten

Dder gegen die Perfõnlidhfeit der vollſtreckenden

Macht ihre Urtheilsſpruͤche vollzoͤge , waͤre nicht weniger

als eine folche , die uͤber der geſetzagebenden ſtuͤnde,

eine Monſtruoſitaͤt oder vielmebr ein Unding .

Die vollſtreckende Macht , ſo wie die geſetzgebende ,
iſt in hrer Sphaͤre entweder die hoͤch ſte, oder gar keine ,

und man hat alſo die Regierung vernichtet , ſo bald wan

ſte in der Sphaͤre der ihr angehoͤrigen Gewalt dem Tri⸗

bunal unterwirft Dte Rihter find fdann Fuͤrſt en.
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Die geſetzgebende und die vollſtreckende Gewalt nun

ſind nach unſerer Conſtitution getheilt zwiſchen cer Nez

gierung und den Gtåmen ; die Volired : ng ift faft aus⸗

ſchieſſend der erſten , die Geſetz zebung te den gemein⸗
ſchaft ch eigen . Ene richterliche Maͤcht , we che uͤber

der enen oder der endern dieſer Auter taͤ en — in dem

Gere ihrer Gemalgibung — ſtuͤnde , laßt ſich nicht ge⸗
denken ohre Wider pruch wit ihrem Begriff . Wehl koͤn—

unm b ide Unr ſchtthun , wohl kann eine der andern , und

pere er Geammth it tes Rolfes , oter ¢ nze nen Unt r

tian n Grund der Befdmwerde geben : adr erer rids

terlidhen Gewalt , mwedertarkber mit Machtroll
„ fommenbeit enifHeide , find fie wat untewcrfens
~ dern fie fiehen fih rein nach naturrechtlichem Verhaͤ tniß

ge⸗

genuͤber ſie h ben keinen gemeinſhaflichenObenn ,

von welchem die Moechtoollkommenheit des Richters ber⸗

råhren fonn e. Wenn irgend etwas auf Erden uͤber ih⸗

nen iſt , fo its nur dùie ioecale Gefammtperf óna
lich keit des StaatsVereins , von welcher es

jedoch keine andere juridiſche Erſcheinung giebt , als

die vereinderten zwey hoͤchſten Aut ritaͤ en, welche aber

im vorliegenden Fall als entzweytgedahbt werden , naͤm⸗

uͤch Regierung und Volksrepraäͤſentation ! Die —

ſe wey im Verhaͤltniß zu einander als getrennte Per —⸗

foͤnlichkeiten erſcheine den , wiewodl in der Idee zur

hoͤhern Repraͤſentation der Staatsge ammtheit vereinig⸗

ten Autoritaͤten muͤſſen wr uns im Streit gedenken ,
wenn wir den Gegeuſtaud unſeres Geſetzes deutlich ins

Auge faſſen wellen .

Es wuͤrde thoͤricht und alle Graͤnzen einer vernuͤnfligen
Del eaiteſſe uͤberſchreikend , weil den Standpuunkt der Be⸗

urtheilung und Schlußfaſſung ganz verruͤckend ſeyn , weun

man dieſe Grund⸗Anficht verlaͤugnen wollte .

DEs mag ſeyn , daß unter hundert Faͤllen , wo die Ver⸗

faſſung verletzt wird , 99 in alleiniger Schuld des Mini⸗
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nin
ſters beruhen . Aber nicht tiefe 997 fendern der huns

mel
dDertie Fall — wo der Miniter , cb aud miti { ig ,

us⸗
doch nicht der ofle nice und nidi ter S aupt uctor ift —

J
ma bt cin Gefeg sóhig , we deg ibn gur ver nno tung

aͤber
auh als dann fonen p wenn der Airt ſelbſt ihn der⸗

dem
felten . zu entheben , oder zu en ' ehen geneig mère :

ge⸗ In den 99 andern Faͤllen våde čie Beſchnerde —

fón :
| führung boym Fuürſten , die bloße Kundmachung des

ani a begangeen Fehllr tts genuͤgend ſeyn zur Achuͤlfe und zur

Ee
Beran ' afung g búhrénder Rige . ; i

ich⸗ | Auf dieſen hundertſten Fall alſo laßt uns unſer Haupte⸗

a A
augenmerk richten : Er allein bedarfe der beſondern — zu⸗

fen ;
mal verhindernden — Fuͤrkehr , und nur von pm

ge⸗
fann das leitende Printip fuͤr unſer be onderes Geſetz

S entrommen - merden ; ta får die uͤbrigen 99 Falle ſchon

i dag allgemeine Gefeg und tag naturgemáf wirk⸗

7 ſame Intereſſe des Fuͤrſten geſorgt haben .

—
Damit alſo in dem nunmehr deurlich beſtimmten Fall

e3
des Streites zwiſchen der Voſksreproͤſentation und ter

al ?
Regierung der taat nicht in unheilbare Zerruͤttung gez

— rathe , muͤf vorerſt die Perſon de Regenten ſelbſt

A

`
alg heilig und unantaftbar dem Streite entruͤckt , und

Nia durch eine Rechtsfiction der geſchehene Bruch der Wurz

ers faſſung als alleinige Schuld der Miniſter oder Mitglie⸗

zur
der der båchten Etaatebehórde, melchen ohnehin eine Wits

rigs
fdu megen Anratheng ,soder nicht Widerrathens , oder

fen, wegen Volzichurg immer gus - Llak ft - — betrach⸗

ikg
tet merren . ES muf aber cuh cine mógtióft

suyertágige Erfenntnif : Quelle der W ahrs

icen
heit einer angeblich geſchehenen Verfaſſungs — Verle⸗

Bis
ung , ein hoͤchſes und unbeſtechliches Gericht vor —⸗

handen ſeyn , damit alle Welt fich uͤberzeugen koͤnne ,

auf welcher Seite , der Klagenden oder der Beklag⸗

Bers ten , dag Necht : fey , und damit der Gtreit feinen - 467

regelten , die Gerechtigkeit befriedigenden Ausgang neh⸗
me Doch nur zum Ausſpruch uͤber das Factum

senn

tinis
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und deſſen Strafwuͤrdigkeit wird foleg Ge

9 — richt aufgeſtellt , ohne Macht vollkommenheit , ohne
—J eigene Vollſtreckungs - Gewalt . Sein Geſchaͤft

iſt nicht das eines vom gemeinſchaftlichen O be —

ren über die Partheyen conſtituirten Gerichtes ; ſondern
blos das eines durch freyen Vertrag der Partheyen ernann⸗

ten Schiedsrichters , deſſen Spruch blos durch die

Kraft des Vertrags Buͤltigkeit und Rechtswirkung ,
aber keine andere Sanction als die Heiligkeit des

naturlichen Vertragsrechts hate Denn die Vol

ſtreckung des Urtheils kann bey fortbeſtehendem Staats⸗
Bertand dodh nur ven der erefutiven Staa tég é

Halt ; d. H. alfo von dDerfelben Regierung auégehen ;
welche eben als ſtreitende Parthey unterlegen . Sie iſt

zwar rechtlich fchuldig , dem Urtheile ſich zu fåsenş
aber es giebt keine poſitive Autoritaͤt , die ſie durch Zwang

dazu anhalte .
Was kann nun vernunftgemaͤß — nach rechtlichen

und politiſchen Prinzipien , derFnhalt des Vertrags

ſeyn , wodurch die Regierung ( oder vie mehr der Fuͤrſt )
gegen Die Bolfgrerráfentation ( oder vieimehbr gegen das

Volf ) fich verpfihter þat , bey einem etwa fih erheben -

den Streit Aber eine ihr angeſchuldigte Verfaſſungs —

Verletzung , dem Ausſpruch eines Schiedsrichters ſich
zu fügen ?

Nicht mehr als geeignet iſt , zu freywilliger Erfuͤl⸗
lung , weil eine hoͤhere Machtvollſtreckung
hier ermangelt . Man kann dem Regemen nicht

zumuthen , denjenigen dem Henkerbeil — uͤberbaupt ei —

ner eigentlichen Criminalſt rafe — zu uͤbergeben,
deſſen Verbrechen vielleicht nur in Erfuͤllung des koͤnig—
lichen Willens , vielleicht nur in Unterzeichnung eines von

ihm ſelbſt misrathenen Befehles beſtund . Serafbar bleibt

er zwar immer , wenn er auch nur ſeine Unterſchrift het

gab , zur Verwirklichung einer Verfaſſungs - Verletzung ?

|
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i

Ges | Und diefe Berfegung fann — man gedenfe fich etwa dag

ohne Voryhaben einer Veraͤnderung der Thronfolge odre

chaͤt eines Prov nyen Berfaufs an Fremde — auch ſchon die

bes | Mirfhuld bis aum hoͤchſten Grad der Strafbarkeit

Dern | fteigern , Aber fónnre der Rechtsſinn , oder das humas

nns
| Ne Gefúpl eg billigen , dağ der Rezent in dem uns

die terſtellten Falle jene hoͤchſte Strafe vollziehen lieſſe , und

ung ,
fann man ihm zummhen , was man nicht billigen kann ?

de s Aber wenn man es auch billigen oder ſelbſt for⸗

Bols |
dern fónnte , fann man verninfrig erwarten , daß es

atg -
| geſchehe ? und wird nicht pſychologiſch nothwendig die ⸗

zg e⸗ Vertheidiguns gegen ſo hartes Anſinnen unbeugſam , hef —

hen , tig , unheilbringend , nach dem aͤußerſten greifend ſeyn ?

e iſt Wird nicht ſchon die bloße Moͤglichkeit einer fo weit

Jen ; gehenden Schaͤrfe des Gerichts ein Grund zum angelegent⸗

sang lichten und ångtlihen Wivertand gegen den Eintritt eines

jeden Anklageprozeſſes hervorrufen ? — Hat man alſo

chen nicht darch Lufſtellung eines ſolchen Prinzips die Schwie⸗

ags rigkeiten vermehrt , erſtens ein im uͤbrigen gutes , d. h. zur

ári ) praktiſchen Anwendung geeignetes Geſetz durch gemeinſa⸗

das mes Einverſtaͤndniß zu Stande zu bringen , und zweytens

ben⸗ ein ſchon zu Stande gebrachtes in vorkommenden Faͤllen

ngês wirklich , ohne harten oder verderblichen , den ganzen Staat

ſich mit Zerruͤttung bedrohenden Kampf , in Ausuͤbung zu ſe⸗

tzen ?

tfuͤl⸗
Endlich , wozu ſollte es nothwendig ſeyn , daß der au⸗

mg ßerordentliche Gerichtshof auch uͤber die eigentlichen Cri —

cht minalverbrochen ſpreche ? — Wo von einem ſolchen Ver⸗

tejs brechen die Spur erſcheint , da mird in hundert und mehr

ben , Fallen gegen einen , namlich in allen denjenigen , wo in

nig : Bezuz auf dieſes Criminelle jene oͤfters erwaͤhnte Unter⸗

von ſtellung nicht Platz greift , d. h. wo das Verbrechen den

leibt Angeklagten ſelbſt zum Haupt oder alleintgen Urheber hat ,

her dem Einſchreiten der ordentlichen Gerichte nichts im Wege

ngi
ſtehen , vielmehr die Einleitung von Seiten des Regenten

Protokolle der Erſten Kammer . 23



A

352 Protokolle der Erſten Kammer .

aus eigenem Antrieb geſchehen , daher keine Anrufung ei⸗

nes außerordentlichen Gerichts hofs noͤthig ſeyn . Die Er⸗

klaͤrung des letztern , es ſeyen Inzich en eines Criminal⸗
Verbrechens vorhanden , wird zur Veranlaſſung einer

Criminal Unterſuchung in allen denjenigen Faͤllen genuͤ⸗
gen , wo nicht Abhaltungsgruͤnde von ſo heikler und Un—⸗

heil Drohender Natur vorliegen , daf befer tie ftrevgere

Werfolgung unterbleibt . In Faͤllen , wie der letzterwaͤhnte ,
naͤmlich wo die beleidigte National⸗Repraͤſentation zu

ſelbſteigener Verfolgung eines Miniſters auf Leib und

Leben ſchreiten zu muͤſſen glaubt , iſt immer ſchon ein un—⸗

natürlicher Zuſtand , eine feindſelige Spannung zwiſchen
Reglerten und Regierung eingetreten , die Leiden⸗

ſchaffen ſind aufgeregt ; kein außerordentlicher Ge —

richtshof , mag er zuſammen geſetzt ſeyn , wie man wolle ,
wird hier zuverlaͤßig , beiden Partheyen Vertrauen einfloͤ—
bend , unzugaͤnglich den Einwirkungen politiſcher Eralis

rung ſeyn .
Es iſt da ein ruhiges , auf reine Rechtsanſicht gebau⸗

tes Urtheil faſt unmoͤglich ; wenigſtens wird die Welt das

rin meiſt nur das Machtwort der ſiegenden Parthey zu
erblicken glauben , und fuͤrchterliche Reaktivnen bey etwai⸗

gen Aenderungen der politiſchen Verhaͤltniſſe werden un⸗

vermeidlich ſeyn .

Dagegen iſt es wohl immer eine billige Forderung ,
vnd welche von dem rechtliebenden Fuͤrſten ohne alles Wi —

derſtreben mag gewaͤhrt werden , daß , welcher Miniſter

durch den Ausſpruch einer moͤglichſt partheyloſen Jury als

Verletzer der Conſtitution erklaͤrt worden , die in unſerm
Geſetzentwurf beſtimmten Strafen — deren hoͤchſte die

Dienſtentſetzung iſt — erdulde . Man ſollte meinen , daß
wer auch nur das Vertrauen der Nation verloren , ihr

Mißvergnuͤgen wie immer gegen ſich erregt hat , zur fer ⸗

nern Bekleidung der Miniſterſtelle ungecignet ſey , und

daß alſo ein Geſetz , welches die Entfernung des Minl⸗
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ſters an die Bedingung eines ſtrenggerichtlichen Erkennt ⸗
niſſes aber wirkliche Verfaſſungs - Verletzung bindet , in

keinem gedenkbaren Falle anderſt als gerecht und heilſam

in ſeiner Anwendung ſeyn koͤnne .

Eine Beſchraͤnkung der Competenz dieſes Gerichtes

aber auf die ebengenannten Strafen wird ſeine Aurufung

minder bedenklich und leichter ausfuͤhrbar , daher ſeine

Wirkſamkeit zur Abhaltung von Conſtitutlons⸗Verletzung
viel fráfiiger madhen .

Uno eg wird auh — da dag Meuferie , mwa der

Gerichtshof erfennen darf , niht mehr ift , afs was ſelbſt

ohne erwieſenes Verbrechen blos aus dem Grund des ein⸗

gebuͤßten Zutrauens koͤnnte gefordert werden — die befrie⸗

digende Zuſammenſe zung ſolchen Gerichtéhofs minder

ſchwierig ſeyn .

Ich habe bey dieſer Ausfuͤhrung abſichtlich von aller

Autoritaͤt — von ſchriftſtelleriſchen Lehren nicht minder als

von den bereits beſtehenden Einſetzungen anderer Staaten

—weggeblickt , blos allein die Grundidee verfolgend und

die vorkommenden Abweichungen von derſelben , dort der

fo leicht eintretenden Vefangenheit , hier der Einwisiung be -

ſonderer Umſtaͤnde , oder des Zuſammenhangs mit andern

politiſchen und rechtlichen Inſtitutionen zuſchrelbend. Ich

habe mich auf das Feld einer moͤglichſt reinen Theorie ge⸗

Reir , und meine nadh ernſter Erwaͤgung gewonnene Uez

berzeugung gleich anſpruchslos als freymuͤthig ausgeſpro⸗

chen . Doch wird nicht verkannt werden , daß auch ge⸗

wichti ge Autoritaͤten und impoſante Erfahrungen mir gut

Seite ſtehen . Den Vorwurf leerer Traͤumerey habe ich

wohl nicht zu beſorgen .
I . $ d gebe zum zweyten Hauptpunkt úber , zur

Bildung des Staatsgerichtshofs . Wie und aus welchen

Elementen foll er gebildet werden ? Jh muf mich hier

gleichmaͤßlg gegen den im Geſetzentwurf , wie gegen den im

Tommiſſtonsbericht vorgeſchlagenen Gerichtshof erklaͤren .
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Die Grinde , auè welchen ich dem im S efeg : Ent

wurf vorgeſchlagenen — — nicht beyſtimmen kann ,

ind die folgenden .

Ich wuͤnſchte keinen ſtaͤndigen ( alſo aud Feinen

8 Jahre dauernden ) ſondern einen je veils fuͤr die

tingelnen Fåálle orf zu bildenden Gericdtéhof , d. b»

die Perfonen , — das Richteramt in ſolchen Faͤllen
aus zuͤben haben , ſollen nicht fehon vorhinbekaunt

ſeyn . Wenn ſie e find , fo kann leicht — zu —

mal in Zeiten politiſcher Partheyung — die Betrachtung ih⸗

rer Perſoͤnlichkeit entweder ermunternd zum Boͤſen
oder abſchreckend von Guten wirken ; und auch zu Berfu

chen der Corruption einladen ; es kann eine eventu⸗

elle Gewinnung derſelben durch Gunſt und Befoͤrderung

Statt finden . Da weiters die Richterſtelle von der De —

putirtenſtelle ausſchließen ſoll , ſo faͤllt die Unbilligkeit auf ,

Jemanden zuzumuthen , ſein hoͤchſtes politiſches Recht , die

Waͤhlbarkeit zum Landtags - Deputirten hinzugeben eder

8 Jahre ruhen zu laſſen , wegen einer wills Gott in hun⸗

dert Jahren nicht einmal eintretenden Amtsverrichtung /
Daher fordere ich ein Bildungs - Geſetz fur den Ge⸗

richts hof , wornach — ob auch etwa nicht die Klafſe
oder die Klaſſen , woraus die Richter moͤgen genom⸗

men werden — doch die Perſonen unbekannt bleiben , bis

zum Augeublick der Conſtituirung . Nur dann kann der

Miniſter mit Wahrheit von ſich ſagen ( was ſelbſt jeder
Privatmann ſollte ſagen koͤnnen ) : Nur dem Geſſetz , nicht

aber beſtimmten Men ſchen ſtehe die Macht zu , ihn zu
verdammen . í

2. Der Vorſchlag , 16 Richter durch den Grof bere
zog und 16 durd die Kammern ernennen u lafet ,

entſpringt offenbar aus der Idee , Dag merer die rcm

Fuͤrſten ( vielleicht anuf den Rath eines Freundes des

Beklagten ) noch die von der anklagenden Volksre
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praͤſentation zu ernennenden Richter zuverlaͤßig ,
d. b. der Partheylichkeit unverdaͤchtig ſeyen ; daß alſo
durch eine Miſchung der beyden Elemente die be —

füͤrchtete Partheylichkeit moͤchte neutraliſirt , der ganze

Gerichtshof alſo gleichwohl moͤchte unpartheyiſch
werden . Allein mag es angehen , daß in buͤrgerli —
chen Gaben tie beyden Peariheyen jede ein paar

Sdiedsrichter erwaͤhlen , deren Ausſpruch per ma -

jora entſcheiden ſolle , ( dier kann der Wille keiner

Parthey anders wohin als aufs Recht gehend ſeyn ;
ſie wollen durch Sachverſtaͤndige blos unterrichtet

werden , uͤber das , was ihnen zuſteht , oder nicht, )
bey Anklaͤgern und Beklagten in peinlichen oder uͤber —

haupt Strafſachen iſt das Verhaͤltniß anders . Kein

Beklagker will blos wiſſen , ob und welche Strafe

er verdient habe , ſondern er wuͤnſcht ſich der obwohl

verdienten Strafe zu entzie hen , und auch die Be —

fangenheit des Anklaͤgers iſt
SRA

die Anſtrengung
der Klage , und durch die fuͤrihn nachtheilige Zurüͤck⸗
wirkung von deren Verwerfung bis zur Leidenſchaft⸗
lichkeit geſteigert ; er will ſiegen wie ein Streiter

im Zweykampf .
So wenig nun ſolche Streiter ſich ſelbſt wech—⸗

ſels veiſe neutraliſiren , d. h. harmoniſch in der Teu⸗

denz werden , ſo wenig ſind die von beyden Partheyen
ernannen Richter geeignet , durch Zuſammenſtitzen cine
Neutrale Autoritaͤt zu erzeugen ,

Dieſes Bedenken wird hier um ſo gewichtiger bur
den Umſtand , daß unter den 16 von den Kammern zu
waͤhlenden Richtern 8 von der erſten Kammer — mora
in die — zur Zeit unſtaͤndigen — Reglerungsglieder
tine vorherrſchende Stimme fuͤhren , Ernannte ſeyn
folen , Das tem Beklagten dazu noch eingeraͤumte
Recht, vier Richter zu berwerfen , vervolſtandigt

die Nothwendig keit , daß dle Mehrzah ! ſeiner
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Richter aus fùr Jon gåúftig Geſtimmten beſtehe.
( Den al auggenommen , da die Regierung felbft wi⸗

der Ihn aufſtuͤnde , in welchem Fall aber die Anklage

durch die Kammern —— ja oft ſehr be —

denklich , und die Stellung des Beklagten gegenuͤber
dem vorgeſchlagenen Gerichtshof allzu unſicher ſeyn

wuͤrde . )
Es ſchelnt alſo nothwendig , die Richter aus el —

ner andern , durchaus zuverlaͤſſigen und unbe —

theiligten , oder wofern betheiligt , doch nur fuͤr das

Recht bethelligten Quelle zu nehmen .

Ži nun wohl dag von der Commiffion vorge

ſchlagene Gericht ein zuverlaͤßiges , der ein der gter
maßgebenden Idee entſprechendes ? — *

Es beſteht zum Theil aus denſelben widerſtreiten⸗

den Elementen , die im Geſetzentwurf vorgeſchlagen ſind ,

muß alſo in ſo fern auch denſelben Bedenken unterlie⸗

gen , die ich ſo eben in Anſehung des letztern aufge⸗

worfen . Es ſoll aber noch weiter und zwar als

Grundlage und vorherrſchende Potenz euthal⸗

ten , die grofe Mehrzahl der Oberhofgerichtsraͤthe . Ge⸗

gen die Mitglieder des Oberhofgerichts ſtreltet jedoch

gleichfalls das unter Nr . 1. angeregteBedenken , und es

geſellt ſich dazu noch das weitere , von mir bereits

1820 zur Sprache gebrachte Bedenken eines moͤgli⸗
chen mittelbaren Einfluſſes ſolcher neuen dieſem Tribu ”

nal einzuraͤumenden Gewaltſphaͤre auf die Beſetzung

ſeiner Stellen , demnach auf den allgemeinen Geiſt

der oberſten , alſo der geſammten Juſtiz . Eudlich

wuͤrde die Beiziehung aller , oder der meiſten Oberhof⸗

gerichtsraͤthe zum Staatsgerichtshof unmoͤglich machen ,

die Competenz des letzten auf geringere Strafarten zu

beſchraͤnken , und daher die Ueberweiſung ſchwererer ,
de h. elgentlich erimineller Verbrechen an die gemei⸗
nen Gerichtshoͤfe zu verordnen . Denn jetzt waͤre
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das Oberhofgericht , als hoͤchſte ordentliche Inſtanz , um

ſeine Unbefangenheit gebracht , und koͤnnte, da es ſchon

einmal im Sitaatsgerichtshof eine entſcheidende Stimme

fuͤhrte , nicht abermals als ordentliches Tribunal

erkennen . Wer alſo jene Ueberweiſung will , der muß

ſchon aus dieſem Grunde , der Conſequenz willen , die

Beiziehung ſo vieler Oberhofgerichtsraͤthe zum Staats —

gerichtshof verwerfen .

Dagegen erhellt , daß wofern wirklich der Anſicht

Der Commiſſion gemaͤß der Staatsgerichtshof aud uͤber

Leib und Leben ſoll erkennen duͤrfen , die von ihr vor —

geſchlagene Zuſammenſetzung weniger bedenklich , aló jene
deg Geſetzentwurfes ſey .

Nicht ohne Furcht , der Anmaßung beſchuldigt zu

werden , wenn ich in einer ſo hochwichtigen und uner —

meßlich ſchwierigen Sache mit einem eigenen Vorſchlag

auftrete , doch auch durch die Betrachtung ermuntert ,

daß jede in die Discuſſion einer der vielſeitigen Be —

leuchtung ſo febr beduͤrftige Sache geworfene neue Idee ,

ſollte ſie auch unhaltbar ſeyn , doch Mutter von : an

dern und beſſern Ideen werden , ja eben durch ihre

Widerlegung den Anlaß geben kann zu fruchtbringender

Beleuchtung der Hauptfache, unterwerfe ich die folgenden ,

aus meiner Grundanſicht von der Natur und Beſtim —

mung des in Frage ſtehenden Gerichts fließenden Ge —

danken uͤber deſſen zweckgemaͤße Zuſammenſetzung , dem

erleuchteten Ermeſſen Einer hohen Kammer .

Wenn es wahr iſt , daß Regierung und Landtag ,

obſchon in ihrer Wechſelwirkung als zwey verſchiedene ,

ja ſich gegenuͤberſtehende Perfoͤnlichkeiten erſcheinend ,

geichwohl in einer hoͤhern Geſammtperſoͤnlichkeit , naͤm⸗

lich in jener des Staatsganzen oder der Nation , als

in ihrer gemeinſchaftlichen Wurzel ideal vereinigt ſind ,
alſo jeweils im Recht befindlich nur alsdann und in

ſofern ſeyn koͤnnen , als ſie in Uebereinſtimmung mit
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dem Geit der Nation , oder der hoͤhern Geſammtheit
handeln , wenn elfo Der Fårf ald foler und in Re

gierungs - eder Staats ſachen nie anderes wollen fann ,

als was die Geſammtheit ; was auch der boͤhere Sinn

teë beruͤhnten , aber nur in dieſem Sinne wahren
Wortes : „ der Fuͤrſt iſt der Staat, “ iſt ; — mwenn fer

ner daſſelbe auch in Anſehung der Volksrepraͤſentation
Statt findet , daß naͤmlich dieſe nur als dann als wahre

Repraͤſentation handelt , wenn fie im Sinn und Geiſt

ter Geſammiheit handelt , — wenn alſo der aͤchte

Pruͤfſtein , ob, was die Regierung , eder wos die Kam⸗

mern wollen , gerecht und gut ſey , in der Uebereinſtim⸗

mung mit tem Einn und ollen der Geſammtheit

beſteht , und alſo der Fuͤrſt perſoͤnlich zur ſelbſteigenen

Ueberzengung , ob in dem Streit der Miniſter mit den

Kammern hier vder dort das Necdt , ob er felti von

Hier oder dort aug wehl beratben fen , nur turd Aps

pellation an die grofe Gefammtheit ( wie bey ter Aufz

loͤſang einer Staͤndeverſammlung und Zuſamwenberu⸗ —

fung einer neuen ) gelangen kaun : ſo ſcheint das beſte ,
lauterſte , zuverlaͤßigſte Ceridt , får tie in Frage ſte —
henden Zerwuͤrfniſſe nur unmittelbar aus dem Scherße

jener großen Geſammtheit , welcher etwas Unrechtes zu
wollen nicht nur ideal , ſondern ſelbſt pſyſologiſch un⸗

moͤglich iſt — hervorgehen zu koͤnnen,

Dieſe Geſammtheit iſt pariheylos zwiſchen ihrer

Regierung und ihren Kammern , fie fann nur fúr dag

Recht Parthoy nehmen , weil vonmi Necht allein ihr Hetl
abhaͤngt . Ja in der Idee , der Wille des Fuͤrſten als

ſolchen koͤnne nicht onders als identiſch ſeyn mit jenem
der Geſammtheit , liegt der Grund der Heiligkeit und

Unantaſtharkeit des Fuͤrſten.
Nach ſolchen Voxrausſttzungen duͤrften die Richter

in ſorgfaͤltig geregelten und gelaͤuterten Urverſammlun⸗

gen , oder cuh in den von dieſen ausgegangenen Col⸗
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legien pen Wahfminnern zu waͤhlen ſeyn . Wenn z . B .

die Urverſammlungen aus den beſtehenden Buͤrger us⸗

foit der Gemeinden eines Amtsbezirks Calfo . gemaͤß

des in Berathung befind! lichen Entwurfs der Gemeindes

ordnung , in gleicher Anzahl aus Hoͤchſt⸗ Niedrigſt⸗ und

Mittelbeſteuerten gebildet wuͤrden , und das Geſetz die

Eigenſchaften der zu waͤhlenden Wablmaͤnner oder Rich⸗

ter ) , nah Alter , Vermoͤgen ꝛc. mit moͤglichſter Sorg⸗
falt fetege , fo fhe ih nidt ein , welcher rechtliche

Miniter und welcher rechtliche Landſtand , alo aud

nicht welcher Fuͤrſt dieſem Gericht , zumal nach dem

fråher betimmten engen Kreig feiner Competeng , das

Zutrauen verſagen koͤnnte .

Ich enthalte mich vorerſt einer naͤhern Detailirung

die es Vorſchlag ? . — Viele ſpecielle Reſtimmungen waͤren
bidr freplich norbwendig , und ein arofer Spielraum fuͤr die

Aluswahl derſelben nach allgemenen und beſendern Gruͤnden

iſt gegeben , Aber es ſollle nicht ſchwer werden , ſich uͤber
die Einzelnheiten zu verſtaͤndigen , wenn man eiwvmal
uͤber die Grundidee einig waͤre . Wuͤrde ſie nicht ab —

ſolut verworfen , ſo moͤchte wohl die Zuruͤckweiſung der

Gahe an die Commiſſion zur Ausarbeitung waͤhe er

Vorſchlaͤge und vorlaͤufiger Eroͤrterung derſelhen mit den

Herin Regierungs - Commiſſarien nothwendig ſeyn .

Doch vielleicht moͤchte die Idee der aus dem

Shooße der Geſamtheit als Nation hervorgehenden

Richter , wegen moͤglich dabey eintretender Mißverſtaͤnd⸗
niſſe , Vielen bedenklich ſcheinen .

Man wmoͤchte glauben , darin das demokratiſche

Princip in gefaͤhrlicher Vorherrſchunz zu erblicken.
Hieruͤber ſich allſeitig zu verſtaͤndigen , ift faum moͤg⸗

lich , ſo lange der Streit zwiſchen den politiſchen Haupt⸗

— nicht aus⸗

geglichen , zumal , ſo lange der Begriff vom demokrati⸗

ſchen Princip nicht im Reinen ifte Aber man erhebe
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ſich vom politiſchen Standpunct zum rein rechtlichen
und humanen , und appellire demnach nicht an tag

Volk , oder an die Sſaats geſammiheit, ſendern an die

ganze menfdlidhe Geſellchaft , oder an die Menſchen —

Vernunft Ein nadh ) dem obigen Vorſchlag conſtiuir⸗
tes Gericht moͤchte wohl , vorausgeſetzt , daß es aus dem

Schooß eines geiſtig muͤndigen , und nicht in morali —

ſches Verderbniß verſunkenen Volkes hervorgegangen
woaͤre , nicht nur als Organ einer beſtimmten Nation ,

oder einer beſtimmten Staatsgeſammtbeit , ſondern aud
als Organ der Menſchenbernumft uͤberbaupt , als Re⸗

praͤſentant der allgemeinen menſchlichen Urtheilskraft
gelien , ein Geſchwornen - Gericht in dieſes Nameus

hoͤchſter Bedeutung .
Indeſſen waͤre es Eigenſinn , auf dieſer Songituirung eines Staatsgerichtshofs von Hochgeſchwornen ,

Protokolle der Erſten Kammer .

naͤmlich auf Ernennung der Richter durch Volkswahl , A
ausſchließend zu beſtehen .

Das Haupterforderniß iſt nur , daß kein Parthey⸗
geit bey j ner Conſtituirung wirkſam ſey , und daß die

Eſemente des Gerichts , nåmli die einzelnen Stim⸗

menden , natuͤrlich faͤhig zur Beurtheilung der hier in

Frage kommenden Sachen ſeyen . Der Partheygeiſt hat
nur Einfluß auf menſchliche Willkuͤhr : das Loos iſt
ihm unzugaͤnglich . Fordert alſo vom Loos , wie vom

Himmel ſelbſt , euer Geſchwornen - oder Gottesgerickt .
Aber gegen Feine ter Perfonen , unter welchen es zu
entſcheiden hat , daher auch gegen keine derjenigen , fuͤr
die es entſchied , moͤge ein allgemeiner oder beſonderer

Verdaͤchtigungsgrund , oder ein Verdacht der Unfaͤhig —
keit vorliegen . Dieſe Zwecke wuͤrden erreicht werden ,
wenn durch das Geſetz eine gewiſſe Klaſſe oder mehrere

Klaffen vou Perſonen beſtimmt wuͤrden , aug welchen

das Loos die Richter nehme . Notablen , nach einer
liberalen Deutung deë Wortes , die Municipalbeamtet :
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der groͤßern Gemeinden , die Mitglieder der hoͤhern Ge⸗

richte , die Hoͤchſtbeſteuerten der Bezirke ( mit einiger

Bechraͤnkung nach erſcheinenden Bildungsſtufen , oder

nach dem Obensalter ) moͤchten die Klaſſen ſeyn , deren

Mitglieder Is Loeos kaͤmen . Die große Anzahl derſel⸗

ben ließe der Corrupſien , durch was immer fuͤr einen

Einflaß , keinen Raum .

Wer will tauſende beſtechen , von welchen das

Loos eiwa zwandig zu Richtern machen wird ? Man

fertige alſo nach Aemtern oder Bezirken ſolche Liſten der

Motablen , und laſſe durchs Loos eine Zahl von z. . .

50 Richtern herausziehen , Von dieſen moͤgen ſodann

Klaͤger und Beklagten eine beftimme Anzahl verwer⸗

fen ; die uͤbrigen bilden dann gewiß den partheyloſen zu⸗

verlaͤßigen , in jeder Hinſicht unbedenklichen Gerichtsbof .

Auch bey dieſem , wie beym vorigen Vorſchlag

wuͤrde es unnuͤtz und vereilig feyn , ein Detail ſpeciel⸗

ler Beſtimmungen , deren ſich gar ver chiedene erdenken

laſſen , zur Sprache zu bringen , beror die Hauptidee

Eingang und Billigung gefunden . Geſchaͤhe das Letz⸗
tere , ſo wuͤrde hier abermals , wie beym erſten Vor —⸗

ſchlag bemerkt worden , die Zuruͤckweiſung an die Cem⸗

miſſion unvermeidlich ſeyn .

Moͤge Eine hohe Kammer dieſe meine geſonderte

Anſicht uͤber die beyden Hauptpuncte des uns vorlie⸗

genren neuen Gefegentwuris — die fich jedoch in An -

ſehung des erſten zum Theil anch der Beyſtimmung

eines pon unë allen bechserehrten Commiffiong - Mitgliedes

erfreut — mit Nachſicht aufnehmen .

In denjenigen Puncten , die niht unbedingt von

den zwey erdrterren Grundideen abhaͤngen , bin idh faſt

durch aus einverſtanden mit dem Commiſſionsbericht , ja

får den Jal der Berwerfung meiner befondern Bors

ſchlaͤge , demnach auf das jenſeits derſelben gelegene

Selo beſchraͤnkt , ſtimme ich jenem Berlcht im Ganzen

mit wenigen Ausnahmen bey .
—
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Achtzehnte Sitzung .

Karlgruhe , Den 3. Juny . 1822 .

Gegenwaͤrtig :
Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafoen Wilhelm zu Baden ;

Sr . Hoheit des Herrn Markgrafen Leopold zu
Baden ,

des Herrn Praͤlaten Hebel ,

des Herrn Staatsrathss Baumgaͤrtner , und

der Frhrn . v Gemmingen — Treſchklingen und

v. Falkenſtein .

Weiter anweſend :
die Herren Regierungs - Commiſſaͤre , Staatsrath Boͤck h,

und die geheimen Referendaͤre v Bauer und v. Lie⸗

benſtein .

Unter dem Vorſitz des zweyten Viecepraͤſidenten ,
Staatsraths Frhrn . v. Baden .
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Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verleſen und

Herr Regierungscommiſſar Staats⸗
daß mittelſt eruer hoͤchſten

J . die Einfuhr des Blaͤt⸗

Hierauf machte der

roth Boechh die Ereͤffnung ,

Velordnung vom rgten Map L

lertabacks aus Sranfreich verbeten , forner mitteli einer

andern hoͤchſten Vererdnung ven demſelben Datum die

Erhebung der Grund : Håufer : und Gewerbſteuer in den

erten 6 Monaten deg Ginang - Jahré 1822 , und awar ,

tvie in Der ablaufenden Butgetsperiode mit 19 fr . von ico fle

Sieuercapital anbeſohlen worden ſey .

Beylage Ziffer 57 . (ungedruckt)

(vergl . Regierungsblatt Nro . 11 . von tiefem Jakre - )

Er bezog fih zualeich wegen der erſten Verordnung

auf ſeinen in der Sitzung vom 18 . Wan gehaltenen Bers

traz , indem die vorliegende Verordnung auf denfelten

Grånden , wie die Damals der Kammer mitgetheilten , bes

ruhe . Wegen des Steuerausſchreibens fuͤr die erſten

6 Monate des Fipanzjahres 1822 berief ſich derſelbe Hr .

Regierungscommiſſar auf die Verfaſſungsurkunde 8. 62 .

Auf Antrag des Vicepraͤſidenten
beſchlosß

die Kammer ,

beite Verordnungen in ciner Vorberathung in vorläu⸗

fige Erwaͤgung zu ziehen.
Sodann legie der Herr Regierungẽcommiſſaͤr , ger

deime Referendär v. Baur , einen Geſetzentwurf wegen

Ausgleichung der Centralkriegslaſten vor .

Beyhlage Ziffer 58 .

und begruͤndete denſelben durch den unter

Beylage Ziffer 59 .

enthalt nen Vortrag⸗

Die Kammer

beſſchloß
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dieſen Geſetzentwurf der Geſchaͤftsordnung gemaͤß,
iu einer Vorberathung vorlaͤufig zu beſprechen .

Auf Veranlaſſung dieſer Mittheilung aͤußerte der

Frhr . v. Tuͤrkheim : Der Geſetzentwurf wegen Uug -

gleichung der Kriegskoſten , welcher im Jahr 1820 den

Kammern vorgelegt wurde , enthielt zugleich die Grund⸗

faͤtze , nach welchen die Abrechnungen uͤber die Kriegslei⸗
ſtungen in den einzelnen Gemeinden unter den Mitglie —

dern derſelben , und mit den Ausmaͤrkern bewerkſtelligt

werden ſollten . Der dermalen an die Kammer gelangte

Geſetzentwurf uͤbergeht dieſen Gegenſtand mit Still⸗

ſchwe gen , gleichwohl ſteht derſelbe in einem bereits an⸗

erkannten Zuſammenhange mit dem Inhalte des vorlie⸗

genden Geſeßentwurfes .
™ :

Eg ift dringend nothwendig , auch þieråber beftimmte

gefegliche Regeln aufzuſtellen , ta in den einzelnen Ges .

meinden auf jeden Fall eine Abrechnung wegen ver Kriegs »

laſten ge chehen muß , und bey dieſer , in Ermangelung ge⸗

ſetzlicher Rgeln , nur Willkuͤhr und Unordnung herr⸗

ſchen koͤnnen . Ich erlaube mir daher , an den Herrn
Regierungseommiſſaͤr die Frage zu richren , ob die Res

gierung auch dieſen Gegenſtand in Berathung gezogen

dabe , und wegen deſſelben einen Geſetzentwurf an die

Rammen gelangen zu laffen geme nt fey ?

Regierungecommifår , geh , Ref . v. Baur : Fn Bes

trachtung bat die Regierung dieen Gegenfand allerdings
gerog n : fie ha fich aber zugleich úberzeugt , taf die Bes

rathung uͤber den vorliegenden Geſetz ntwurf in mehr als

einer Hinſicht praͤjudiciell ſuͤr die Grundſaͤtze ſeyn wurde ,

welche mam fuͤr die Ausgleichung der Kriegsſchäden in

den einzelnen Gemeinden aufzuſtellen habe . Sie hat

ferner erwogen , daß auch die dermalen in Berathung

ſtehende Gemeindeordnung auf die Erledigung dieſes Ge⸗

genſtandes entſcheidenden Einfluß habe . Sie behaͤlt ſich

jedoch vor , nach Beendigung der Verhandlungen , úber
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bag eine und dag andere Gefeg weitere Mntråge úber den

in Anregung gebrachten Gegenftand an die Kammern gts

langen ĝu tajen .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich beruhige mich bey dieſer

Erklaͤrung , da theils der Herr Regierungscommiſſaͤr der

Sommer Honung zur Vorlegung eines , den fraglichen

Gegenſtand betreffenden , Geſetzentwurfs gemacht hat ,

thels die Berathung uͤber den dermalen vorliegenden Ge —

ſetz ntwurf der Kammer Veranlaſſung gebeu kann , die en

Gegenſtand vorlaͤufig in naͤhere Betrachtung zu ziehen .
Der Vicepraͤſident : Allerdings iſt der angeregte

Gegenſtand von hoher Wichtigkeit , da er , wie der Frhr .

v. Tuͤrkheim als Kreisdireetor am beſten wiſſen kann

und wird , fuͤr jetzt die Quelle ſehr vieler und oft ſehr

weit ausſehender Streitigkeiten in den Gemeinden iſt .

In Gemaͤßheit der Tagesordnung erſtattete nunmehr

ter Frhr . von Gemmingen - Praͤſteneck den Vor —

trag uͤber den Bericht des ſtaͤndiſchen Aus ſchuſſes wegen

Pruͤfung der Amortiſationscaſſe Rechnnng vom 1820/251.
Beylage Ziffer 60 .

Auf den Antrag des Vieepraͤſidenten
befdlof

die Kammer

dieſen Bericht demnaͤchſt in Berathung ju nehmen .

Der Vieepraͤfident erklaͤrte hierauf die Discuſ —

fion uͤber die Geſetzentwuͤrfe wegen Verantwort —⸗

lich keit der oberſten Staatsdiener , und des

in Faͤllen einer gegen dieſe Staatsdiener

bor pen Kammern gerichtete Anklage zu

bebbachtenden Verfahrens fuͤr eroͤffnet .

Der geheime Hofrath Zachariaͤ hielt als einge —

ſchriebener Redner nachſtehenden Vortrag :

So wenig ich auch ein Freund von vorlaͤufig allge —

meinen Vortraͤgen uͤber einen Geſetzentwurf bin , ſo

Slaubie ih doch fuͤr dießmal eine Ausnahme von der Mea
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gel machen zu duͤtfen , da eg ben der Verathung kher
Den voriiegenden Geſctentwurf vorzugsweiſe auf die Mei⸗

nung ankommt , welche man uͤber zwey Hauptaufgaben

begt , ù: er ticjenigen namlich , welde die §§. 6 und 19

deg die Verantwortlichkeit der oberſten Staatediener

beneenden Geſctzentwurts beantwortet , terzu beant

worten verſucht hat . Indem ich bey dieſem Vortrage

inebeſendere dneſe Aufſgahen vor Augen haben werde ,

glaube ich durch denſelben eder zur Abkuͤrzung der Be⸗

ramung etwas beytragen zu koͤnnen .

Der Gegenſtand unſerer Berathung hat inſofern ein

eigenttuͤmliches Intereſſe , als er mehr in das Gebiet
der Wiſenſchaft , alg in das der Wirklichkeit eingreift⸗

Jie mõgen , nie werden meine Augen ren Tag

hen , da das vorgeſchlagene Geſetz zur Anwendung kom⸗

men muͤßte. Es iſt uns eine Ehrenſache , daß vns die

Loͤſung einer Aufgabe gelinge , Deren Beantwortung ven

fo sielen rerfucht worden ifte Eit lange befreht der Grund ?

fag . ten Die sortiegenden Geſetze aus fuͤhren ſollen , in Eng⸗

fan : ; nur felten und núr unter außerordentlichen Faͤllen,

iſt er dort ſeit der Thronbeſteigung des Hauſes Hannover

zur Anwendung gekommen . ( Der Redner fuͤhrte dieſe
Thatſache weiter aug . )

Wohl ites cin febr garter Gegenſtand , welcher hier

gur Bera hung kommt . Der Weg , den ung die Vere
|

fafung roͤffnet hat , iſt ſuͤr uns reh au neu , alé daf e $

immer fo teidbt wåre , in einem Tadel oder in der Neufe

rung eines Mißtrauens den Fuͤrſten von der Regierung

zu uͤnterſcheiden. Uber ich bin auf das Innigſte uͤber⸗

zeugt , daß der Grundfag , um welien es fh hier handelt,
bie Hauptgrundlage ter einherrſchaftlichen Verfaſſung

feys ta eg Unfinn ſeyn wuͤrde , gur Gewalt zt greifen

menn man den Weg Rechteng betreten ann . . Xd bin

Wenſo innig uberzeugt , daß dieſer Grundſatz auch den

oberſten Staatsbeamten den unſchaͤtzbaren Vortheil ge⸗ mp
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gewaͤhrt , ſich in entſcheidenden Augenblicken , in Faͤllen ,

die doch moͤglich, wenn auch nicht wahrſcheinlich ſind , auf

ihre Pficht deſto nachdruͤcklicher zu berufen .

Es giebt , in Beziehung auf die Aufgabe : wie kann

ſich an Voſk , das unter der Hesrfhaft eineg Einzigen

ſeht , gegen den Mißbrauch der Regierungsgewalt fichern ?

drey Arten von Verfaſſungen . — In der einen beſteht

uͤberall keine geſetzliche Einrichtung fuͤr dieſen Zweck . So

in der Tuͤrkey, in Perſien , in mehreren oder den meiſten

aſiatiſchen Staaten . Da iſt alfo , im Falle eines ſolchen

Mißbrauchs , dem Bolle nur ein einziges Mittel uͤbrig,
das aͤußerſte und das ſchrecklichſte , — die gewaltſame

Entfernung des Fuͤrſten . — In andern Staaten iſt

der Fuͤrſt felbſt dem Volke verantwortlich ; ſey es ibri

geng , Daf diefe auh die Diener deg Fuͤrſten und des

Staates zur Verantwortung ziehen kann , oder nicht .

So war es einſt in den Laͤndern des deutſchen Reichs ;

ſo im Mittelalter im Koͤnigreiche Aragonien , nach deſen

hoͤchſt merkwuͤrdiger Verfaſſung der König , auch in Bers -

faſſungsſachen , vor dem Landrichter ustitia ) Rech

nehmen mufte : Man ſieht jedoch leicht , deg eine

Einrichtung dieſer Art , mit dem Weſen der Einherr⸗

ſchaft kaum vereinbar ſey , wenn anders nicht der Staat

einer hoͤhern Staatsgewalt untergeordnet iſt .— In an⸗

dern Staaten endlich kann in keinem Falle der Fuͤrſt

ſelbſt , wohl aber koͤnnen die Staatsbeamten wegen eines

Mißbrauchs der Regierungsgewalt von dem Volke oder

deſſen Vertreter , zur Verantwortung gezogen werden ,

Staaten diefer Art find diejenigen , in welchen ( um mih
3

cines allgemein uͤblichen Ausdrucks au bedienen ) eine

conſtitutionelle Monarchie beſteht . Sehr ridtig it in

diefer Rammer ( im Jahr 1820 ) bemerkt worden , daß je⸗

ner Grundſatz auf deutſchem Grund und Boden eine

neue Pflanze ſey . Er ift eg , weil ynd in wie fern er nut

Die Staatsbeamten verantwortlich macht .

Vrotokolle der 1X. Kammer 24
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Die Verfaſſungen der dritten Art beruhen auf fot

genden zwey Grundfaͤtzen : ( bride Grundſaͤtze , was
man bey der vorliegenden Unterſuchung nie uͤberſehen

darf , ſind weſentlich mit einander verbunden und ver —⸗

ſchraͤnkt. )
Erſtens : Der Fuͤrſt fuͤr ſeine Perſon iſt heilig und

unverletzlich . Er kann nie Unrecht thun , nie zur Bers

antworting gezegen weiden ! — Denn ſein Intereſſe

kann nicht verſchieden ſeyn von dem Intereſſe deg

Volks ; er iſt reich und maͤchtig , wenn das Volk reich

und maͤchtig iſt ; er kann wohl als Menſch irren ; aber ſo
wie man ihm , ſelbſt als Menſchen , nicht die Abſicht

zutrauen kann , gegen das Wohl ſeines Volkes zu han⸗

deln , ſo laͤßt ſich auch der auſgeſtellte Grundſatz ſelbſt ge -

zen die Gefahr des Irrthums retten , ſobald die Ver —⸗

faſſung Mittel an die Hand giebt , das Gewiſſen des

Fuͤrſten , ſo weit es durch menſchliche Auſtalten moͤglich
iſt , aufzuklaͤren .

Zweytens : Für die Handlungen der Regierung

ſind die Staatsbeamten ,—und zwar dem Volke

die oberſten — verantwortlich . — Denn ſonſt wuͤ de

durch den erſteren Grundſatz die Verfaſſung ſelbſt gefaͤhr⸗
det und vernichtet werden . — Und nicht beſchweren
moͤgen ſich die oberſten Staatsdiener uͤber dieſe Berant :

wortlichkeit . Sie haben dem Fuͤrſten nicht die Erwaͤgun —

gen genuͤgend vo gelegt , die ſie ihm vorzulegen verpflich —
tet waren . Nicht gegen das Weſen der Einherrſchaft

verſtoͤßt dieſe Verantwortlichkeit , erſtreckt ſte ſich auch bis

zum Rechte der Anklage . Es muß dem Volke oder

den Kammern erlaubt ſeyn , den Fuͤrſten darauf , daß er

nicht wohl berathen geweſen ſey , aufmerkſam zu machen ,

ſich a principe male informato ad principem
melius informandum zu berufen , Klagen die Kamz

mern die oberſten Staatsdiener an , fo ift , eben zufolge
des erſten Grundſatzes / und damit die Wuͤrde des Fuͤrſten

ei
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in ihrem ganzen Glauze hervortrete , anzunehmen , daß
die Anklage , die Verhandlung daruͤber , und der Erfolg —

die Sache und der Wille des Fuͤrſten ſey . Da braucht
man nicht ( wie mein verehrter Freund in dem Beyhberichte

gethan hat ) zu einer ſchiedsrichterlichen Entſcheidung ſeine

Zuflucht zu nehmen . — So urtheilt auch das Volk uͤber

feine Abgeordnete . Es waͤhlt ſie wieder öder niht .

Bey der Ausfuͤhrung oder Anwendung dieſer

Grundſaͤtze bieten ſich eine Menge Aufgaben dar ; Auf —

gaben , die bald ſo , bald anders beantwortet worden

ſind . Denn wir ſtehen hier auf dem Gebiete der Staats⸗

klugheit . Nur zwey von vieſen Aufgaben will ich hier

herausheben ; diejenigen , welche mir uͤber den Geiſt
und Wertih der Ausfuͤhrung zu entſcheiden ſcheinen , die —

jenigen , welche zugleich fuͤr die vorliegenden Geſetzent⸗

wuͤrfe von entſcheidender Wichtigkeit ſind .

Erſtens : Unter welcher Bedingung , mittelſt wel⸗

cher Maaßregel , ſind alle und jede Regierungshandlun —
gen — auch die Befehle des Fuͤrſten — als Handlun⸗
gen der oberſten Staatsbeamten zu betrachten ? — Das

einzige Mittel , welches der menſchliche Verſtand bis

jetzt zur Loͤſung dieſer Aufgabe entdeckt hat , beſteht da⸗

rin , dag cin jeder Regierunggbefehl ie . von einem Nez

glerungsbeamten zu unterzeichnen ift , und daf diefer Be -

mte fúr den Inhalt des Beſchluſſes ausſchließlich oder

doch unbedingt zu haften hat . An ihn halten ſich die

Rammern, weil er nicht den Geifegmuth gehabt hat , Tie -

ber feine ganze bårgerliche fage , alg die Berfafung zt

gefaͤhrden. An ipn Hált man fih , damit die Berant -

wortlichkeit deſto wirkſamer , und nicht zu umgehen fep .

Zweytens : In welchen Faͤllen ſind die oberſten
Staatsbeamten den Kammern verantwortlich ? — Hier

ſcheint mir nun das weſentlich zu ſeyn , daß ſie wegen

einer jeden Verlegung der Berfajfung von den Kam -

mern ( over von der zweyten Kammer ) zur Verantwortung
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gezogen werden koͤnnen . Sonſt wuͤrde man gegen den

Mißbrauch der Regierungsgewalt nur eine halbe Maaßre⸗
gel orgreifen ; und gerade in einem Falle, in welchem die

Verfaſſung ſelbſt auf dem Spiele ſteht . — Hiermit iſt

jedoch nicht geſagt , daß gegen die oberſten Staats beam⸗

ten jederzeit der Weg der Anklage einzuſchlagen if

Vielmehr wuͤrde ich ( um die allgemeine Unterſuchung fi”
fort an das urkundliche Recht zu knuͤpfen) min der prit?
ſchen Verfaſſung⸗ — welder mehrere andere ge D. dit

baieriſche gefolgt ſind , den Unterſchied zu machen : Eine
Anklage findet nur wegen der Verbrechen Statt , wel⸗

che das allgemeine Recht des Lande mit einer Strafe
belegt Yn. alen andern Faͤllen ſteht nur der Weg

der Beſchwerde offen . Nur ſo ſcheint mir die Berant

wortlichkeit der oberſten Staats beamten mit der weſent⸗

lich nothwendigen Selbſtſtaͤndigkeit der Regierung verein⸗
bar zu ſeyn .

Eniſpricht nun unſere Geſetzgebung den Forderun⸗

gen , die ich fo eben als weſentlich aufzuſtellen verſucht
dabe ?

Unſere Verfaſſungsurkunde hatte die Nothwendigkeit

und die Folgen der Unterzeichnung aller Regierungsver⸗

ordnungen ( gegen den Vorgang aͤhnlicher Verfaſſungen)
mit Stillſchweigen uͤbergangen . Der vorliegende erſte

Geſetzentwurf hilft , ſo wie ihn die Commiſſion zu ver⸗

beſſern vorgeſchlagen hat , dieſem Mangel wenigſtens in

einem , den Umſtaͤnden nach, genuͤgenden Grade ab .

Was den Umfang der den oberſten Staatsdienern

obliegenden Verantwortlichkeit betrifft , unterſcheidet un⸗

ſere Verfaſſungsurkunde Ç. 67 . gang čen vorhin aufge

ſtellten Grundſaͤtzen gemaͤß zwiſchen dem Rechſe der

Kammern uͤber die oberſten Staatsbeamten Beſchwerde

zu fuͤhren , und zwiſchen dem Rechte der Kammern , eine

Anklage gegen dieſe Beamten zu erheben , und zwar
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Achtzehnte Siqung Vom 3. Suny. F7

mit dem Zuſatze , daß die Faͤlle der Anuklag e durch

ein Geſetz beſtimmt werden ſollen .

Hingegen der vorliegende ; die Verantwortlichkeit der

oberten Staaarsdiener betreffende Geſetzentwurf , ent⸗

ſpricht jenen Grundſatzen eben fo wenig , als das denſel⸗

ben Gegenſtand umfaſſende Geſetz vom Jahr 1820 .

Das Recht der Beſchwerdefuͤhrung wird in

dem Geſetzentwurfe überall nicht erwaͤhnt ; und doch

wuͤrde es wohl fuͤr die ganze Faſſung dieſes Entwurfes

entſcheidend geweſen ſeyn , wenn man zugleich diefes

Rechtes gedacht haͤtte.

Das Recht der Anklage anlangend giebt uns der Ge⸗

ſetzentwurf bezeichnungsweiſe zu viel und au wewig :

Er giċbt ung zu viel , weil er wegen einer jeden

verfaſſangswidrigen That die Anklage offen laͤßt, ohne

die Faͤlle der Anklage , zu beſtimmen . Jedoch

wil th bey dieſer Ruͤge nicht weiter verweilen ; da man

vielleicht inſofern bey der Faſſung des Geſetzes die beſon⸗

dern Verhaͤltniſſe eines kleinern Staates in Erwaͤgung

gezogen hat .
Er giebt oder laͤßt uns zu wenig : denn ob er wohl

nur 6. 2. den Grundſatz der Verfaſſung zu wiederholen

ſcheint, ſo beſchraͤnkt er doch weſentlich das Anklagerecht

der Kammern . Denn der Staatsgerichtshof , der uͤber

die Anklage der Kammern erkennen ſoll , kann nach 8. 10 .

nur gewiſfe Strafen verhaͤngen . Er ift in Der That

nur eine dienſtpolizeyliche Etele ; mit dem eingtgemw Uns

terſchiede , daß er auch auf Dienſtentſetzung erken⸗
nen fann .

Dieſe Beſchraͤnkung des den Kammern zuſtehenden

nklagerechts ſcheint mir aber nicht nur mit den vorhin

aufgeſtellten allgemeinen Grundſaͤtzen , nicht nur mit dem

ortlaute unſerer ( wohl auch hier mit Beruͤckſichtiguug

der franzoͤſiſchen Charte entworfenen ) Verfaſſungsur —

funde , fondern auch mit der bekannten , auf Dem- RBefen
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der Sache beruhenden , in unſern geſammten Rechtszu⸗
ſtand auf das Innigſte verflochtenen Rechtsregel :

daß Niemand wegen derſelben That zweymal be —

firaft merden darf ; *)

ſchlechthin unvereinbar zu ſeyn . Und giebt es wohl

irgend eine Verletzung der Verfaſſung , welche nicht

zugleich , als eine Verletzung der Amtspflichten , ein

beſtimmtes Vergehen , oder ein Vergehen des ge —

meinen Rechtes waͤre ? Ich trete daher dem im

Commiſſionsbericht von zwey Mitgliedern der Com —

miſſion gemachten Antrage auf Abaͤnderung des Fen J0 .

unbedingt bey .

Da ich jedoch , wie billig , geneigt bin , die Mel

nungen Anderer nach Gebuͤhr zu achten , mich ihnen

moͤglichſt zu naͤhern , ſo wuͤrde ich ſchon folgende Faſ⸗
fung deg Şen ro : Mbfag 2. får genågend erachten :

„ Wenn die Verlegung der Verfafung , oder ver -

faſſungsmaͤßiger Rechte von der Art it , daf
der Angeklagte eine andere und ſchwerere Ahn —

dung nach dem allgemeinen Rechte des Landes

verwirkt hat , ſo hat der Staatsgerichtshof , als

Dienſtpolizeyſtelle , gemaͤß dem §. 16 . des Edicts

uͤber die Rechtsverhaͤltniſſe der Staatsdiener zu

verfahren . “
© o wird den gegen den Şen ro . fo eben erhobes

nen Einwendungen wenigſtens in einem gewifen Grade

begegnet . Auch die Verfafunggurfunde eineg benade

barten Königreichs , welhe man wohl bey der Fafung
ded ro . Şen berådfichtigt hat , — eine Urfunde , deren

* ) L. 14. D. de accus . » Senatus censuit , we quis ob idem

» , crimen pluribus legibus reus fieret . ««
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Achtzehnte Sitzung vom 3. Juny .

Anſehen uͤbrigens , ſo hoch ich es ſonſt anſchlage , doch

in dem vorliegenden Falle nicht fuͤr entſcheidend zu

halten ſeyn duͤrfte — naͤhert ſich dieſer von mir in

Vorſchlag gebrachten Abaͤnderung oder Erlaͤuterung des

Paragraphen .
Der Vicepraͤſident ſtellte hierauf die Frage :

Welche Regeln bey derBerathung über die vor⸗

liegenden Geſetzentwuͤrfe zu befolgen ſeyn duͤrften ?

Frhr . v. Weſſenberg : Ich erlaube mir zum

Voraus , darauf aufmerkſam zu machen , daß es noͤthig

ſeyn duͤrfte , zur Erleichterung der Discuſſion den Leit:

faden , nach welchem ſie Statt haben ſoll , feſtzuſetzen .

Die vorgelegten neuen Geſetzentwuͤrfe ſind hierzu wohl

am geeignetſten . Nur duͤrfte es zweckmaͤßig ſeyn , die

Digcuffion uͤber die Hauptfragen vorangehen zu lafen ,

die den weſentlichen Unterſchied des neuen Geſetzent —

wurfs uͤber die Anklage der oberſten Staatsdiener

durch die Kammern von dem ſchon beſtehenden Geſetz

betreffen , und uͤber diejenigen , woruͤber abweichende

Anſichten in der Comm ' iſſion ſelbſt ſich hervorgethan haben .

Als ſolche Hauptfragen moͤchte ich folgende in

Antrag bringen :

1) Soll der Staatsgerichtshof auch uͤber die mit

der Verletzung der Verfaſſung verbundenen peinlichen

Verbrechen aburthéeilen ? oder ſoll er dieſe Ahurthei —
lung blos den gewoͤhnlichen Gerichten uͤberlaſſen? oder

ſoll er ſie denſelben ausdruücklich zuweiſen ?

2 ) Goll ein eigener gewåhlter Staatsgerichtshof
aufgeſtellt werden ? kaa

3) Wie fol dieſer eigene Staatsgerichtshof gebil⸗
det werden ?

Soll das Verfahren deg Staatsgerichtshofes
šffentlich feyn ? yii
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59) Soll die Unterſchrift eines Beſchluſſes der ober⸗

ſten Staatsbehoͤrde unbedingt verantwortlich machen ?

( 6 . 3. und . )

Soll den Angeklagten ein geſetzlicher Anſpruch
auf Genugthuung gegen die Mitglieder der Kammer

vorbehalten werden , welche die Motion auf Erhebung
der Anklage gemacht haben ? ( G. 12 . )

Regierungscommiſſaͤr geh . Referendaͤr v. Lieben⸗

ſte in : Indem ich mir vorbehalte , auf die von dem

Herrn geh . Hofrath Zach ariaͤ vorgetragenen Bemer :

kungen bey den Paragraphen zu antworten , auf welde

fie fich beziehen , wil ich jegt nur úber Die Ordnung

der Berathung meine Anſicht dahin aͤußern : daß es
am angemeſſenſten ſeyn dürfte , iber einen jeden der

beiden Gefegentwårfe befonderg , und nach Der Ordnung ,

in welcher die Paragraphen , fhon in den son der Rer

gierung vorgelegten Gefegvorfhlágen auf einander fob

gen , 3u discutiren . Zu dieſer Anſicht beſtimmt mich

nicht blos die der Regierung zuſtehende Initiative , ſon⸗

dern auch , und noch mehr , die Eigenthuͤmlichkeit des

vorliegenden Falles . Es iſt naͤmlich der eine der bei —

den Geſetzentwuͤrfe nur eine neue Redaction eines ſchon

beſtehenden Geſetzes , der andere hingegen ſeinem In —

halt nach durchaus neu . Es waͤre nun moͤglich , daß

entweder dieſe Kammer die neue Redaction des Haupt⸗

geſetzes verwuͤrfe , und die Beybehaltung des alten vor⸗

zoͤge, oder daß die zweyte Kammer einen ſolchen Be—⸗

ſchluß faßte , oder daß endlich Die Regierung Abaͤnde⸗

rungen , welche die Kammern am Hauptgeſetz beſchloͤſſen ,

zu genehmigen nicht fuͤr gut faͤnde, und daher vorzoͤge ,
die neue Redaction dieſes Geſetzes zuruͤckzunehmen ,
und das alte fortbeſtehen zu laſſen . In allen dieſen
verſchiedenen Faͤllen der Zurůcknahme des neuen , und
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des Fortbeſtehens des alten Geſetzes iſt es gar leicht

moͤglich , daß das Procedurgeſetz mit Uebereinſtimmung
aler 3 Factoren der legislativen Gewalt doch zu Stande

komme . Denn das Procedurgeſetz ſchließt ſich eben ſo

licht an dag ate Hauptgeft , alg an. den neuen

Entwurf defelben an . Würden nun aber Theile deg

Procedurgeſetzes jetzt ſchon in das Hauptgeſetz hinuͤberge⸗

zogen , ſo muͤßte beym Eintreten jenes Falles daraus

nothwendig Verwirrung entſtehen . Es wuͤrde entwe⸗

der nur mangelhaft zu Stande kommen , oder viel —⸗

leicht auch — gegen die Abſicht aller Theile — ganz

ſcheitern .

Deshalb iſt es unerlaͤßlich , daß beide Geſetzent⸗

wuͤrfe beſonders , und in der Ordnung , wie ſie vorge⸗

legt ſind , discutirt werden . Werden beide Entwuͤrfe

angenommen , ſo iſt dann eine Vereinigung derſelben

zu einem Geſetz , ſie geſchehe ganz oder zum Theil , die

Sache der definitiven Redaction .

Frhr . v. Zyllnhardt : Dieſe Anſicht war auch

die der Commiſſion . Eben deswegen iſt uͤber einen

jeden der beiden Geſetzentwuͤrfe ein beſonderer Bericht

erſtattet worden . Ohnehin waren die Commiſſionsglie⸗
Der uͤber die Vereinigung der beiden Geſetze zu einem

einzigen getheilter Meinung .

Frhr . v. Weffenberg : Bey meinem Antrag auf

Entſcheidung einiger zuerſt zu eroͤrternder Hauptfragen

war es keineswegs die Abſicht , daß die beiden Geſetz —

entwuͤrfe nicht geſchieden bleiben , und abgeſondert uͤber

einen jeden im Ganzen und Einzelnen abgeſtimmt wer —

den ſolle . Vielmehr bin ich hierfuͤr aus den naͤmlichen

Gruͤnden , welche der Herr Regierungscommiſſaͤr vorge⸗

tragen hat . Nur ſcheint es mir , die Discuſſion wuͤrde
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febr erleichtert , menn die Hauptfragen , von deren Ent -

ſcheidung die Erledigung der meiften - andern nur als

Schlußfolge ſich ergeben wird , zuerſt eroͤrtert , und

dann zur Eroͤrterung der beiden Geſetzentwuͤrfe nach

der Ordnung der Paragraphen uͤbergegangen wuͤrde .

Beſteht aber der Herr Regierungscommmiſſaͤr darauf ,

daß gleich jetzt mit der Erórterung der einzelnen Şen
der Gefegentwúrfe angefangen . merde, - fo nehme ich
meinen Antrag ohne Anfand zuri , obgleih ih be -

forge , der Gang der Digcuffion : merde Dadurch ers

ſchwert .

Nach einigen weitern Bemerfungen úber die aufges

felte Frage wurde dber die Ordnung der Berathuns
beſchloſſen :

D daf die Berathung durch die Ordnung der von

der Regierung vorgelegten Gefegentwårfe beftimmt , und

daher

2 ) der eine und der andere Entwurf nah der

Reihenfolge der Paragraphen , auch bey einem jeden
einzelnen Paragraphen der Commiffiongbericht , mit

Vereinigung der fámtlichen , Aber - den Paragraphen in

dem Commiffongbericht enthaltenen Bemerfungen yers

leſen werden ſolle , endlich

3) daß man uͤberdie einzelnen Foen nur in ſofern
foͤrmlich abſtimmen wolle , als eine Verſchiedenheit der

Meinungen dazu Veranlaſſung gebe .
Hierauf wurde zur Berathung uͤber den Geſetzent —

wurf mit der Ueberſchrift : uͤber die Verantwort —

lichkeit der oberſten Staatsdiener geſchritten ,
und der Frhr . v. Zyllnhardt uͤbernahm es , als Vez

richtserſtatter , die einzelnen FHen, und jedesmal die ein —

ſchlagenden Stellen des Commiſſionsberichts zu verleſen .
Bey dem Eingange des Geſetzentwurfs erklaͤrte der
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Achtzehnte Gigung vom . - Juny .

Herr Regierungscommmiſſaͤr , daß man ben ber Bez

kannntmachung des Geſetzes die gewoͤhnliche Publica —

tionsformel dem Eingange einzuverleiben unvergeſſen

ſeyn werde .

Bey dem

—

erklaͤrte zuvoͤrderſt der Herr Regierungscommiſſaͤr , daß

man das Geſetz vom Jahr 1820 , was die Reihenfolge

der ertern vier § Sen betreffe , in dem vorliegenden Gez

fegentwurf allerdings aug dem in dem Commiffiongs

bericht angegebenen Grunde abgeändert habe .

Gerner wurde auf - die von dem Frrn . V. Tuͤrk⸗

heim gemachte , und von dem Frhrn . v. Zyllnhardt

unterſtuͤtzte Bemerkung , daß dieſer F. nach Maßgabe

der in dem Commiftongbericht fùr den Sen A vorges

fhlagenen Mbánderung , wegen der Gleichheit deg Grun -

deg , ebenfalls abauåndern feyn wirde , wenn anderg

die letztere Abaͤnderung die Zuſtimmung der Kammer

erhalte ,

beſchloſſen :

die bty dem 2. Fen in Vorſchlag gebrachte Ab—⸗

aͤnderung unter der nur gedachten Bedingung

auch auf Den r . Fen auszudehnen .

Sey dem

a

erklaͤrte der Herr Regierungscommiſſaͤr , daß die Regie —

rung gegen die im Commiſſionsbericht vorgeſchlagene

Abaͤnderung nichts einzuwenden finde .

Frhr . v. Tuͤrkheim Der zweyte Abſatz des

3. Şen und der 5. 8. des Geſetzentwurfs , welche von

der Anklage gegen die Mitglieder eines Collegiums

handeln , geben mir Anlaß , auf die Grundprincipien
deS ganzen Verantwortlichkeitsſyſtems zuruͤckzugehen.
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Es iſt bey dem ganzen Beſtreben , dieſes Syſtem

bey uns einheimiſch zu machen , eine Verlegenheit

nicht zu verkennen , ſie ruͤhrt aber nur von Unvollſtaͤn⸗

digkeit der Grundſaͤtze her , von einem Zwieſpalt zwiſchen
neuen Ideen , welche wir gerne nachahmend auch bey

uns verwirklichen moͤchten , und zwiſchen alten Ge —

wohnheiten und Beſchraͤnkungen , von welchen es ſchwer

wird , uns loszuſagen . Indeſſen iſt es auch wahr daß

der Uebergang in eine gang nexe Berfafung nicht auf

einmal fo vollftåndig gefhehen fann , daß nicht einzelne

alte Einrichtungen wirklich noch hier und da Der cons

ſequenten Ausbildung des conſtitutionellen Syſtems im

Wege ſtehen ſollten , allein ſie muͤſſen weichen , oder

man verzichte lieber auf Halbheit des Neuen .

Daß eine Anklage gegen die Miniſter und oberſten

Staatsbeamten wirklich eine gegen die Regierung —

wenn gleich nicht gegen die heilige Perſon des Regen —

ten angebrachte Klage ſey , indem es ſonſt genuͤgen

wuͤrde , dieſe Klage bey der Regierung anzubringen ,

habe ich ſchon vor zwey Jahren geſagt ; man wollte es

zwar damals nicht allgemein gelten laſſen , es iſt aber

jetzt wieder in dem Beybericht eines geehrten Commiſ —

ſtonsmitgliedes ſo gruͤndlich ausgefuͤhrt worden , daß

ich nichts Beſſeres und Weiteres daruͤber zu ſagen

vermag , und mich blos darauf berufen will . Die An—

klage eines oberſten Staatsbeamten bezeichnet nichts

anderes , als einen Fall , wo die Repraͤſentanten des

Volkes ſich mit dem Repraͤſentaͤnten Deg får feine Per

ſon unverletzlichen Regenten in Streit und Zwieſpalt

befinden . Daß der Regent per ſoͤnlich als heilig und

unangreifbar aus dem Spiele bleibe , iſt darum noͤthig ,

weil fuͤrs erſte das Gegenuͤberſtehen eines Einzigen mit

der hoͤchſten Gewalt gegen die Geſamtheit der Staats -
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angehoͤrigen nur mit ſolcher Heiligkeit moͤglich iſt , und

dann auch darum , weil ſo nur bey momentaner Spal⸗

tung die Idee des Staatsvereins in ſeiner , uͤber den

Streit erhabenen Perſon erhalten wird .

Weil aber ein ſolcher Streit in allen Faͤllen denk⸗

bar iſt , wo es ſich von der Verfaſſung und verfaſſungs⸗

maͤßigen Rechten handelt , ſo verſteht es ſich von ſelbſt ,

daß auch eine Anklage in allen ſolchen Faͤllen moͤglich

bleiben muß , und daß , weil die Perſon des Regenten

nicht dadurch beruͤhrt werden darf , immer ein Repraͤ⸗

fentant feiner Regierung da feyn muf , an. welden

man fich ohne alle Ungewifheit halten fann .

Die Grundidee if daher folgende : ede Verlegung

der Verfaſſung als des Socialvertrags , auf welchem

der ganze Staatsverein beruht , muß eine Klage begruͤn⸗

den . Dem Regenten ſteht aber die hoͤchſte Gewalt zu ,

und er iſt unerreichbar , er kann alſo alles thun , was

ihm gut duͤnkt , wenn er nur einen Diener findet , der

den Namen dazu herleiht , und die Verantwortlichkeit

dafuͤr in Beziehung auf die Verfaſſung übernimmt -

Dief ift dag ganze Geheimnif eineg conſtitutionellen

Staͤats . Daher wurde vor zwey Jahren , wiewohl

nicht ohne Kampf , als weſentliche Grundlage und Be —

dingung , dieſes Syſtem durchgeſetzt , dag alle anf Ber -

faſſung und verfaſſungsmaͤßige Rechte ſich beziehenden

Verfuͤgungen von einem dadurch verantwortlichen

Staatsbeamten unterzeichnet werden muͤſſen.

Von dieſem Geſtchtspunkt muß nun auch ben Bez

antwortung der Frage ausgegangen werden : in wiefern

ſich in ſolchen Faͤllen an ein ganzes Collegium , oder ,

damit man fich an dicem Mugdrud nicht ftofe , an die

Gefamiheit feiner Mitglieder gehalten werden fónne ?

Man ſagt , unſere oberſte Staatsbehoͤrde feye eine
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blog berathende , und habe eine collegialiſche Organiſa⸗
tion . Gut ! ſie berathet und begutachtet alſo nur , der

Regent beſchließt , und erſt dar aufhin , wenn er

dieß gethan hat , muß er nach dem , was eben vorhin

geſagt wurde , wegen der Heiligkeit ſeiner Perſon einen

dafuͤr verantwortlichen , durch die Unterſchrift zu er⸗

kennenden Staatsbeamten aufſtellen .

Die Unterſchrift bleibt alſo immer das Kriterium ;

an dieſe kann und muß man ſich halten , und der Nez

gierung jede beliebige , hiernach zu bemeſſende , und

auf mannigfaltige Art ausfuͤhrbare Einrichtung ledig⸗

lich uͤberlaſſen ; daraus folgt aber nach meiner Anſicht

auch , daß eine Anklage wegen Verletzung der Verfaſ —⸗

ſung und verfaſſungsmaͤßigen Rechte im Anfang immer

nur gegen den Unterſchreibenden angebracht werden

muͤſſe , und nur im Verfolg der Verhandlung auch an⸗

dere Mitglieder der oberſten Staatsbehoͤrde wegen ,
einer zwar aͤußerlich nicht erkennbaren , aber aus ihrer
innern Organiſation ſich etwa ergebenden Theilnahme
an der uͤbernommenen Verantwortlichkeit mit hineinge —
zogen werden koͤnnen . Die Erhebung der Anklage ge⸗—

gen ein Collegium oder die Geſamtheit ſeiner Mitglie —
der erſcheint mir aber jedenfalls als unthunlich , und

ich glaube , daf man fich nie an Die Ueberfehrift , fons

dern immer nur an die Unterfchrift einer Verfuͤgung
halten koͤnne .

Schwerer kann es auf dieſe Art doch der Regie —
rung gewiß nicht werden , fuͤr ihre Beſchluͤſſe einen

durch ſeine Unterſchrift verantwortlichen Repraͤſentan —
ten zu finden , denn wenn in einem , ſey es auch nur

berathenden Collegium , die Stimmenmehrheit ſich fuͤr
eine Maaßregel entſcheidet , und dadurch nach den Wor⸗

ten deg Geſetzentwurfs die Verantwortlichkeit fuͤr die -



E Eeed Ra
* EEeeetae e

|
:

Achtzehnte Sitzung vom 3z. Juny . 381

< felbe uͤbernehmen fónnte , fo wird eg unter alen . dagit

r kihmenden Mitgliedern doch niht an einem feplen ,

r welcher ſeine Unterſchrift unter den Abſchluß ſetzt .

n Unter die bey uns beſtehende aͤltere Einrichtungen,
n welche mit dem Syſtem conſtitutioneller Staaten , und

o namentlich mit dem Verantwortlichkeitsprincip nicht

recht harmoniren wollen , zaͤhle ich auch unſere Diener —

pragmatik , deren ich jedoch hier nur im Vorbeygehen

a erwaͤhnen darf .

poi In den Zeiten einer uneingeſchraͤnkt monarchiſchen

WVerfaſſung , oder unvollſtaͤndiger ſtaͤndiſchen Repraͤſen⸗

tation in einigen teutſchen Territorien war die Staͤn —

s digfeit , und die big auf einen gewiffen Grad geficherte

g Unabhaͤngigkeit der Staatsdiener der einzige , und ein

ſehr wohlthaͤtiger Damm gegen Willkuͤhr , eine Art von

Surrogat der Volksrepraͤſentation , deſſen wir nun im

Beſitz dieſer letztern nicht mehr beduͤrfen .

Der Regent aber ſollte jetzt bey der Theilung der

Gewalten , in der ſeinigen nicht auch noch durch ſeine

Werkzeuge gelaͤhmt werden ; diefe Regentengewalt hat

um ſo mehr intenſive Kraft noͤthig , jemehr ſie in ver -

faſſungsmaͤßige Graͤnzen gewieſen iſt , und innerhalb

dieſer Graͤnzen ſollten die eigenen Beamten der voll⸗

ziehenden Gewalt ſich nicht gegen dieſelbe hinter einer

Dienerpragmatik verſchanzen koͤnnen . Insbeſondere laͤßt

ſich aus dem Princip der Verantwortlichkeit ableiten ,

daß dem Regenten , welcher die Miniſter ſuchen muß ,

welche ſie uͤbernehmen , hierin die Haͤnde nicht gebun —
den werden koͤnnen .

Indeſſen wir haben nun einmal die Dienerprag⸗

matik als Beſtandtheil der Verfaſſung ; an der Regie —

rung iſt es , zu verſuchen , ob ſie dabey beſtehen kann ,

Und menn die Erfahrung das . Gegentheil zeigen folte ,
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ſo iſt von ihr die Anregung zu einer Abaͤnderung ab⸗

zuwarten .

Auf die Bemerkung der Frhrn . v. Baden und

v . Berſtett , daß die Sen - —6. in einer unzertrennli⸗

chen Verbindung mit einander ſtaͤnden , wurden ſofort

auch die

fsh

neb den darauf fih beziehenden Stelen des Commif

fiongberichts verlefen .

Regier . Commiſſaͤr , geh . Ref . vı Liebenftein ?

Als Regierungs Commifår habe ich die Pflicht auf mir,
die Grånde anzúgeben , welche die Regierung Gewogen

Haben , eine Abånderung derjenigen Beſtimmungen des

Geſetzes von 1820 , welche die Bedingungen der Ver —

antwortlichkeit betreffen , in den neuen Entwurf aufzu —

nehmen . Sie ſind folgende :

Erſtens : Die Unvertraͤglichkeit der Formen uns

ſeres Staatsorganismus mit dem Grundſatze , daß

derjenige , der einen Beſchluß der hoͤchſten Staatsbe⸗

hoͤrde unterſchreibt , alle Verantwortlichkeit allein zu

tragen habe , Da doch der Beſchluß von einer berathen⸗

den Verſammlung , oder oft nicht einmal von dieſer ,

ſondern von dem Regenten ſelbſt gefaßt iſt . Die Bey —

behaltung dieſes Grundſatzes muͤßte uns unausbleib —

lich zur Bureaukratie fuͤhren ; er wuͤrde eine andere

Organiſation der hoͤchſten Behoͤrde durchaus nothwen —

dig machen. Da man demjenigen Staatsbeamten , wel⸗

cher darin den Vorſitz fuͤhrt , ohne die groͤßte Unbillig⸗
fcit niht die an die Unterſchrift ſeines Namens ge⸗

knuͤpfte Verantwortlichkeit füͤr alle darin gefaßte , dem

Inhalt nach ihm oft mehr oder weniger fremde Be —

ſchluͤſſe aufbuͤrden koͤnnte , ſo wuͤrde daraus folgen , daß
jeder Miniſter oder Vorſteher eines Departements die
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b⸗n daſſelbe einſchlagenden Beſchluͤſſe unterſchreibe , und

dafůr alein verantwortlich måre . Mit andern Worten ;

id unſere hoͤchſte Staatsbehoͤrde muͤßte diejenige Einrich⸗
li⸗

tung erhalten , welche in einem benachbarten großen

st Reiche das Confeil der Minifer hat . Ein ſolches Sy —

ftem mürde aber , wie bereits von cinem Mitgliede Die :

fer Rammer anerfannt worden if , mit unferer Diener -

ifr pragmatik unvertraͤglich ſeyn , einem Geſetze , welches ,

| indem es den Staatsdienern eine gewiſſe Unabhaͤngig⸗
n : keit ſehert , den Staatsbuͤrgern ſo viele Buͤrgſchaft
it gegen Willkuͤhr gewaͤhrt .
en Der zweyte Grund war die Abſicht , die Ver —

es antwortlichkeit auch wirklich gegen alle diejenigen zu

er⸗ realiſtren , welche ſte von Rechtswegen treffen ſoll .

u⸗ Wird die Verantwortlichkeit lediglich auf den Unter —

ſchreibenden beſchraͤnkt , muß dieſer allein fuͤr einen

ns Beſchluß buͤßen , zu dem er vielleicht nicht einmal ge —

aß ſtimmt hat , ſo koͤnnen ſich die wirklichen Urheber eines

és verfaſſungswidrigen Beſchluſſes ganz bequem hinter der

zu Verantwortlichkeit ihres Collegen verſchanzen . Sie

n waͤlzen die Folgen ihrer Handlung auf fein Haupt ,

er, und gehen fuͤr ihre Perſonen frey aus . Geſetzt der

Unterſchreibende ſtuͤrbe , ehe die Anklage gegen ihn er —

hoben werden kann , dann fehlt es der Anklage an

re Alem Subject . Gie fann nicht mehr geltend gemacht
* werden . Diejenigen aber , welche den verfaſſungswi —

el⸗ drigen Beſchluß gefaßt haben , behalten ihren Sitz in

g7 der hoͤchſten Behoͤrde , und bleiben frey von aller Ver —⸗

j8? antiwortlichteit und Strafe . '

rt Jn Beziehung auf . Den §. 6. muf ih gegen Die

ze⸗ im Commiſſionsbericht ausgeſprochene Meinung bemer⸗

aß ten , dag die Beſtimmung , die er enthaͤlt , auch nach
Pi dieſem Syſtem nicht überfluͤſſig ſeyn duͤrfte . Es iſt

Protokvlle der 1. Kammer , 25
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hier keineswegs die Rede von ciner blog der Kanzleys
ordnung angehórenden Vorſchrift Åber die Form der

Geſchaͤftsbehandlung . * Es iſt die Nothwendigkeit aus —

geſprochen , daß jeder die Verfaſſung oder verfaſſungs —
maͤßige Rechte betreffende Beſchluß von einem verant —⸗

wortlichen Staatsdiener unterſchrieben ſeyn ſoll Wenn

auch die Unterſchrift an ſich die Verantwortlichkeit nicht

zur Folge hat , ſo ſoll ſie doch ein unzweydeutiges Zei —

chen ſeyn , daß der Beſchluß von der oberſten , der con⸗

ſtitutionelen Verantwortlichkeit unterworfenen , Staats —

behoͤrde ausgegangen iſt . Was endlich den 4. Şen

betrifft , ſo mag dieſer entweder ganz wegbleiben , oder

cS mag in demſelben das Wort „ ordentliche “ geſtrichen
werden . Wollte man hingegen die Faſſung im aͤltern

Geſetz beybehalten , und auch die außerordentlichen Mit —

glieder des Staatsminiſteriums in dem Şen erwåbnen ,

ſo wuͤrde man die Verantwortlichkeit auf Maͤnner er —

ſtrecken , welche hoͤchſtſelten oder nie in den Fall kom —

men , an den Berathungen und Beſchluͤſſen der oberſten
Staatsbehoͤrde thaͤtigen Antheil zu nehmen .

Frhr . v. Zyllnhardt : Die Meinung der Com —

miffion ging durchaus nicht dahin , daß der Unter —

ſchreibende ausſchließlich verantwortlich ſeyn ſoll , ſon —

dern nur dahin , daß der Unterſchreibende auf jeden
Fall verantwortlich ſeyn muͤſſe , damit man uͤberhaupt
oder vorerſt eine beſtimmte Perſon habe , gegen welche

Die Anklage gerichtet werden koͤnne . Der får §, 6. von

der Commiſſion vorgeſchlagene Zuſatz ſcheint mir daher

wefentlih . So , wie diefer §, in dem neuen Entwurfe

gefaßt iſt , und von der jetzigen Anſicht der Hohen

Regierung ausgehend , muͤßte ich ihn ſonſt fuͤr entbehr⸗

lich , und gar nicht in ein Geſetz iber die Berantwort -

lichkeit der obecſten Staatsbeamten gehoͤrig halten .

Protokolle der Erſten Kammer .
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Srhr . v. Berfheim : Mir dúnft , es koͤmmt hier
aleg darauf an : wag bedeutet , wag bezeithnet eigent -
lich die Unterſchrift des Miniſters , oder des vorſitzen —
den Mitglieds der oberſten Staatsbehoͤrde ? Iſt ſie nur

allein die Beurkundung , daß ein Beſchluß von der

oberſten Staatsbehoͤrde emanirt ſeye ; ſo kann dem Un—⸗

terſchreibenden ſeiner alleinigen Unterſchrift wegen , keine

Verantwortlichkeit zugemuthet werden , da dieſe Unter —

ſchrift nur als ein Theil des Mechanismus ſeiner Dienſt —

obliegenheit angeſehen werden muß , und er alſo fuͤr
den Inhalt des Beſchluſſes nicht verantwortlich ſeyn
kann ; eben ſo wenig als derjenige , welcher von dem

Staat dazu aufgeſtellt , das Gepraͤge auf das Metall

ſchlaͤgt, und es durch dieſe Operation zur Muͤnze ſtem⸗

pelt , dafuͤr verantwortlich iſt , wenn uͤber den nicht voll⸗

wichtigen innern Gehalt der Muͤnze Klage entſteht .
Bedeutet hingegen jene Unterſchrift : daß der Un —

terzeichnende der Veranlaſſer , der eigentliche Urheber
des Beſchluſſes der oberſten Staatsbehoͤrde war ; als —

dann freylich iſt derſelbe dafuͤr verantwortlich

Daß dieſer letztere Fall hier aber nicht eintrete ,
erkennt der Commiſſtionsbericht ja ſelbſt , und ich ſtuͤtze

mich hierauf , um zu bemerken , daß eben dieſes An —

erkenntniß mit dem Schlußreſultat der Commiffion ,

daß die Anklage nur gegen den Unterſchreibenden Statt

finden koͤnne, nicht ganz im Einklange ſteht .

Die Commiſſion ſcheint einen weitern Grund gegen
die Abaͤnderung in dem neuen Geſetz darin finden zu

wollen , indem ſie behauptet , daß man annehmen duͤrfe,

die Regierung habe das Geſetz vom Jahr 1820 hinlang —

lich gepruͤft . Ich bin weit entfernt , das Gegentheil
zu behaupten , kann es mir aber als ganz natuͤrlich ,

und in jeder Hinſicht als lo giſch denken , daß elne
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hohe Regierung , indem ſie mit Faſſung eines Procedur⸗
geſetzes ſich beſchaͤftigte , nothwendigerweiſe das Geſetz

vom Jahr 1820 uͤber die Verantwortlichkeit , noch ein⸗

mal genau pruͤfen mußte , und dabey den innern Orga⸗

nismus der dermalen beſtehenden oberſten Staatsbe —

hoͤrde genau abwaͤgend , dieſe Abaͤnderung alg noth -

wendig erkannte , da ſie auch dem beſtehenden Verhaͤlt⸗

niß des Staatsminiſteriums am angemeſſenſten iſt .

Die weitern Gruͤnde , welche der Commiſſionsbe —
richt wegen einer Anklage gegen alle Mitglieder der

oberſten Staatsbehoͤrde , im Fall nur einzelne ſchuldig
ſind anfuͤhrt , ſcheinen mir dadurch leicht widerlegt
werden zu koͤnnen , daß alle dieſe moͤglichen Unbilden

eben ſo gegen den einzelnen , naͤmlich den Unterſchrei⸗
benden , wenn er unſchuldig iſt , Statt finden ; im Ge —

gentheil aber es viel ſchoönender erſcheint , wenn auf

das Ungewiſſe hin die moraliſche Perſon angeklagt wird ,

als wenn eine beſtimmte Perſon ihren bis dahin un —

befleckten Namen bey jeder Gelegenheit der —Brandmarkung Preis geben muß .

Uebrigens kann dieſe Anklage , wenn ſie gegen die

oberſte Staatsbehoͤrde iim Allgemeinen gerichtet iſt ,

eben ſo wenig , als wenn der Vorſitzende derſelben nur

allein angeklagt wird , den immer unantaſtbaren

Centralpunkt der hoͤchſten Staatsgewalt beruͤhren
Die Eroͤrterung dieſes Gegenſtandes wird Ihnen ,

meine Herren ! inzwiſchen die Ueberzeugung gewaͤhrt

haben , daß ein Geſetz uͤber die Verantwortlichkeit der

Miniſter , das bis jetzt nur allein in England zur wirk⸗

lichen Ausfuͤhrung gebracht wurde , in Frankreich aber

bis jegt nur dem Namen nah in die Berfafung auf ”

genommen iff , nach unferer , von jenen Låndern fo

himmelweit entfernten , adminiſtrativen Organiſation
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keine leichte Aufgabe war , da in England und Frankreich
den verantwortlichen und anklagbaren Miniftern die fhd -
pferiſche Kraft des Willens , und die Hieraus folgende
That zu Gebot ſteht , Hatt dag bey ung núr der gu gez

bende, oder zu unterlaſſende Rath der Mitglieder der

oberſten Staatsbehoͤrde durch eine Aſklage in Anſpruch
genommen werden kann und dieſer Rath , dem bey uns

dermalen beſtehenden Organismus der oberſten Staats⸗

behoͤrde zufolge , nicht durch die Un ter ſchrift , ſondern
nur allein durch die Theilnahme , oder Mitwirkung an

dem gefaßten Beſchluſſe ſich bewaͤhrt .

Ich ſtimme deshalb aus dieſen eben entwickelten

Gruͤnden får die Beybehaltung der Faſſung des neuen

Geſetzes, daß naͤmltch nicht der Unterzeichnende , ſondern
nur die Geſammtperſoͤnlichkeit der oberſten Staatsbehoͤrde

verantwortlich ſey , und in Anklagezuſtand verſetzt wer —

den koͤnne

Irhrvb . 3y11nhardt : In Beziehung auf eine

Stelle dieſer Aeuſſerung , und um einem Mißverſtaͤnd⸗
niſſe zu begegnen , welches oͤfters wiederzukehren ſcheint ,
muß ich nochmals bemerken , daß nirgendwo im Commiſ⸗

ſionsberichte geſagt iſt , daß der Unterſchreibende a u s —

ſchließlich verantwottlich ſey , vielmehr enthaͤlt ver

der Commiffóngantrag mit deutlichen Worten das Ge —

gentheil .
Frhrev Weſſenberg : Die Commiſſton hat ſich

einſtimmig dahin erklaͤrt , daß die Unterſchrift weſentlich
als Kennzeichen , oder bezeichnendes Merkmal der Ver —

antwortlichkeit angeſehen werden muͤſſe, weil ſonſt kein

anderes ſicheres Kennzeichen denkbar iſt , das im Allge⸗

meinen bey den Beſchluͤſſen der oberſten Staatsbehoͤrden

feſtgefetzt werden koͤnnte . Da ſte jedoch ſich nicht fuͤr be -

rufen hielt , auf einen Vorſchlag zu irgend einer Art von

Drganiſitrumg der oberſten Staatsbehoͤrden einzugehen ;
ſo mußte ſie die Moͤglichkeit annehmen , daß auch Andere
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alg die Unterſchreibenden , als ſchuldig einer Verletzung

der Verfaſſung zur Verantwortung zu ziehen waͤren . In⸗

dem ſie daher darauf antrug , daß die Beſtimmung des

§. 4. des Geſetzes von 1820 , welcher verlangt , daf alle

auf die Verfaſſung , und ſperfaſſungsmaͤßige Rechte ſich be⸗

ziehenden Verfuͤgungen und Beſchluͤſſe von einem oder

mehreren der oberſten Staatsdiener unterzeichnet werden

ſollen , beybehalten werde , hat ſie zugleich den Beyſatz

vorgeſchlagen daş die Unterſchreibenden zwar dadurch

ſchlechthin verantwortlich werden , daß ſie es aber deswe⸗

gen nicht ausſchließlich ſeyn ſollen . Die ganze Comiſ⸗

ſion war davon iunigſt uͤberzeugt , dag wenu die - Unter

ſchrift nicht als Kennzeichen der Verantwortlichkeit ange⸗

nommen werde , dieſe ſelbſt blos illuſoriſch ſey , und in

Nichts zerfalle , indem in den mehrſten Faͤllen der Traͤger
der Verantwortlichkeit verſchwinden wuͤrde . Ein gauzes
Collegium , als ſolches , kann nie der Gegenſtand einer

Anklage der Kammern ſeyn , obgleich alle einzelnen Mit⸗

glieder angeklagt werden koͤnnen . Es war uͤbrigens nicht
die Sache der Commiſſion , zu unterſuchen , ob der jetzt
beſtehende Organismus der oberſten Staatsbehoͤrden mit

dieſer geſetzlichen Beſtimmuug , ohne welche die Verant⸗

wortlichkeit in Nichts zerfiele , im Einklang ſtehe ; aber

ich halte die Kammer fuͤr berechtigt , von der hohen Re⸗

gierung vertrauensvoll zu erwarten , ſie werde ſich ſelbſt
veranlaßt finden , den Organismus ſo einzurichten , daß

ein weſentlicher Artikel der Verfaſſung vollſtaͤndig zut

Ausfuͤhrung gebracht werden koͤnne .

Frhr . v. Berf heim : Wir find allerdings nicht hier
die Drganifation ter Verfaſſung in Erwaͤgung zu ziehen ;

aber ich fann . nicht einfehen , wie die Verantwortlichkeit
der oberſten Staatsbeamten blos illuſoriſch ſeyn mårge

weunn man den Unterſchreibenden nicht ſchlechthin verant⸗
wortlich machte . Der Vorbehalt , daß man noch uͤber⸗

dieß auch die andern Mitglieder des Staatsminiſterii in An-
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ſpruch nehmen koͤnne, iſt kein Grund , den Unterſchreiben —
den ſchlechthin verantwortlich zu machen . Die Regierung
bat die Unterſchrift ihrer Beamten noch nie fuͤr etwas

anderes gehalten , als fuͤr die Beurkundung , Daf ein Be -

ſchluß wirklich von der betreffenden Stelle ausgegangen ſey .

Frhr . v. Turkheim ? Mit dieſer Anſicht , welehr

aus der Unterſchrift eine bloße Beurkundung macht , ſteht

gleichwohl dag noch beftehende , vor zwey Jahren erlaſ⸗

fene , Geſetz im Widerfpruch . Alles kommt am Ente

darauf zuruͤck, daß der Regent jemanden finden muß ,
der ihn repraͤſentirt , d. h. der ſeine Beſchluͤſſe unter —

ſchreibt , und ſomit die Veranfwortlichkeit uͤbernimmt .

Der von dem Herrn Regierungseommiſſaͤr ange —

fuͤhrte Fall , daß der Anzuklagende ohne geſchehene An —

klage geſtorben ſey , iſt eben ſowohl bey jeder andern An —

klage denkbar , und außer dem Bereich eines menſchlichen

Geſetzes . Auch fann man fich . dann im Berfolg teg Ber :

fahren nech immer an diejenigen Milglieder des Staats⸗

minifterii balten , welche den Beſchluß veranlagt paben ,

obgleich nach dem , was id ) vorhin bemerkt habe , die Unz

terſchrift allein jene aͤußere Erſchcinung iſt , an welche man

ſich vor weiterer Unterſuchung und Erhebung der Anklage
mit Beſtimmtheit halten kann . Wenn aber auch dieſe

Weinung feinen Eingang findet , fo ift dodh mwenigftens
der von der Commiffion vorgefdtagene Beyſotz zum Ş. 6 .

unerlaͤßlich , ohne denſelben bleibt das ganze Verantwort⸗

tichfeitggefcs obne Unterlage , nur eine halbe Maaßregel ,
ein Schwanken zwiſchen Wollen und Nichtwollen , und

eher wuͤrde ich mich dann fuͤr letzteres entſcheiden .

Frhr . v. Berkheim : Ich kann eine blos halbe

Magßregel in dem Geſetzentwurf nicht finden . Vielmehr
beſtimmt das Geſetz klar , daß die Urheber eines Be —

ſchluſſes, nicht aber Dritte und Unſchuldige verantwort

tich ſeyn ſollen .
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Regierungscommiſſaͤr geh . Ref . v. Liebenſtein :

Der von mir beruͤhrte Fall iſt ein ganz anderer , als der ,

defen der Frhr , v. Tirfheim gemacht hat . —Er unter ?

ſtellt den Fall , daß jemand , der eine geſetzwidrige Hand⸗
lung felbſt begangen hat , geſtorben iſt , ehe die Strafe

des Geſetzes ibn erreichen fonnte . Dieß iſt allerdings

eine ganz gewoͤhnliche Erſcheinung , und es verſteht ſich

ganz von ſelbſt , daß nun die Wirkſamkeit des Geſetzes
aufhoͤren muß Hier iſt aber von einem ganz andern Fall die

Rede , naͤmlich davon , daß Jemand , der einen geſetzwi —
drigen Beſchluß zwar nicht ſelbſt gefaßt , vielleicht nicht
einmal dazu mitgewirkt hat , aber toch dafuͤr buͤßen ſoll ,
todt iſt , die Urheber des Beſchluſſes aber , die wirklich

Schuldigen , ſich noch am Leben befinden , aber nun vom

Geſetz nicht mehr erreicht werden koͤnnen .

Die Frhrnv . Weſſenberg und v . Zyllahardt
bemerkten dagegen wiederholt , daß durch die Antraͤge
der Commiſſion die Verantwortlichkeit der uͤbrigen Mit⸗

glieder des Staatsminiſterii keineswegs ausgeſchloſſen
werde .

v. Kettner : Die Regierung kann ihre Geſchaͤfts⸗
ordnung einrichten , wie ſie will . Ehemals wunden die

Beſchluͤſſe des Staatsminiſterii nicht von einem Mini —

ſter , ſondern nur von einem Secretaͤr unterſchrieben .
Die Regierung braucht alſo nur die alte Form wieder —

herzuſtellen , und die Miniſter ſind nicht weiter der Ver⸗

antwortlichkeit unterworfen , welche der 8. 6. des Ge -

ſetzentwurfs feſtſetzen ſoll . Ich glaube , daß die Conſti —⸗
tution weit beſſer geſichert iſt , wenn die Verantwortlich⸗
keit auf mehreren ruht , als wenn fuͤr einen Beſchluß nur

einer verantwortlich gemacht wird . Wenigſtens ſollte die

Hauptverantwortlichkeit weit eher den Referenten , als

den , welcher unterſchreibt , treffen .

Frhr . v. Zyl lnhardt : ? In Beziehung auf das ,

was der Herr Landoberjaͤgermeiſter v. Kettner von der
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Geſchaͤftsordnung und der davon abhaͤngenden Beſtimmung

wegen der Unterſchrift geſagt hat , muß ich bemerken , daß

nach dem 8. 6. des vorliegenden Geſetzentwurfs , ſo wie

nach dem Geſetze vom Jahr 1820 , alle auf die Verfaſſung
und verfaſſungsmaͤßige Rechte ſich beziehenden Beſchluͤſſe
und Verfuͤgungen von einem oder von mehreren der verant⸗

wortlichen ober ſten Staatsdiener zu unterzeichnen find .

Frhr . v. Berſtett : Es gehen jedoch auch andere

Beſchluͤſſe , als die im ŞS. 6. bezeichneten ; don dem Staats -

minifterio atg . : Diefe Ennen noh immer blog : von eir

nem Gecretåriunterzeichnet werden : Und gleichwohl kann

in der Folge daruͤber ein Zweifel entſtehen , ob der Bez

ſchluß nicht dennoch die Verfaſſung oder verfaſſungsmaͤ⸗
ßige Rechte betreffe , ſo wenig man auch urſpruͤnglich
Veranlaſſung hatte , ihn aus dieſem Geſichtspunete zu

betrachten :
Srhr . v RWeffenberg : Gegenden Antrag , daß

jedesmal der Referent , der den Befchluf in Antrag ge -

brat hat , denfelben unterzeichnen foke , finde idh meiz

nerfeits nichts einzuwenden . Nur muf algdann der Ne -

ferent auch nothwendig die Berantwortlichteit úbernejmen :

v. Rotteck : Eg ift niht zu verfennen , daf dem

fraglichen Antrage des Commiſſionsberichtes einige Incon⸗

venienzen entgegen ſtehen . Aber es ſcheint mir nicht unmoͤg⸗

lich zu ſeyn , ſte zu heben . Dagegen wuͤrde , meiner Ueber⸗

zeugung nach das ganze Geſetz unwirkſam ſeyn , wenn nicht
der Unterſchreibende ſchlechthin verantwortlich ſeyn ſollte —

ſo halte ich es fuͤr unbedingt nothwendig , den Ç. 6. des

Geſetzentwurfes nach dem Vorſchlage des Commiſſtons⸗
berichtes abzuaͤndern .

Zachariaͤz Wie ich ſchon fruͤher bemerkt habe , der

Z. 6. des vorliegenden Geſetzentwurfs iſt entſcheidend fuͤr
den Werth und den Erfolg des Geſetzes .

gi

Xh behaupte offen und unumwunden , daf unfere

Verfaſſung niht gedeihen , nicht beftehen fann , ` wenn
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nicht der Staatsbeamte , welcher eine landesfuͤrſtliche
Verordnung , oder eine Verfuͤgung der oberſten Staats⸗

behoͤrde unterzeichnet , fuͤr den Inhalt der Verordnung

oder Verfuͤgung vermoͤge ſeiner Unterſchrift unbedingt

verantwortlich iſt .
Denn —damit ich den aͤußerſten Fall ſetze , und ſo

die Gefahr deſto ſchroffer hinſtelle — wie , wenn der

Fuͤrſt gegen den Beſchluß des Staatsminiſteriums , ſelbſt
gegen den einhelligen , einen Entſchluß faßt , eine Ent⸗

ſcheidung erlaͤßt — oder wenn , um einen Ausdruck der

Vorzeit zu gebrauchen , die Juſtiz aus dem Cabinete ver⸗

waltet wird — wer iſt dann verantwortlich ? — Nicht
der Fuͤrſt , er kann nicht unrecht handein , nicht die

Miniſter , ſie haben nicht gehandelt .

Noch mehr ! Ich bezweifle uͤberhaupt , ob die Mit —

glieder der oberſten Staatsbehoͤrde ſchon wegen eines ge⸗

faß : ! en Beſchluſſes , unbeſchadet des Geiſtes unſerer
Verfaſſaung , zur Verantwortung gezogen

werden koͤnnen .

Erſt durch die Zuſtimmung des Fuͤrſten wird ein ſol⸗
cher Beſchluß vollziehbar , ihn wuͤrden wir anklagen ,
wenn der Beſchluß Grund unſerer Anklage waͤre .

Aber der Staatsbeamte , welcher eine verfaſſungswi⸗
drige Verfuͤgung oder Entſcheidung unterzeichnet , und ſo

vollziehbar macht , kann wegen ſeiner Handlung , kann
als Werkzeug zur Verantwortung gezogen werden . Er

haͤtte ſich zur Ehre des Fuͤrſten , zum Beſten des Lan —

deg , Der tnterzeihnung weigern folen :
Wohl ift unter einem guten Férfen , mwopt ift unter

unſerm Fuͤrſten , das nicht zu fuͤrchten, was das Geſetz
mißtrauiſch vorausſetzt . Aber das Geſetz ſey mißtrauiſch ,
weil es die Menſchen uͤberlebt , oder uͤberleben ſoll .

Allerdings iſt hier von einer Neuerung die Rede ,

aber von einer Neuerung , welche allein den gegenwaͤrtigen
Herr Staats miniſtern und khren Nachfolgern diejenige

verfaſſungsmaͤßige Stellung ſichert , die mir zum Gedei⸗
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hen der Verfaſſung eben ſo nothwendig zu ſeyn ſcheint ,
als das Daſeyn und die geſetzliche Wirkſamkeit der bei —

den Kammern .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Was eben ſo ſchoͤn geſagt

worden iſt , beſtaͤtigt meine fruͤhere Bemerkung . Die

Klage muß zunaͤchſt gegen den Unterſchreibenden gerichtet

werden . Die erſte Richtung derſelben iſt immer gegen

das , was aͤußerlich erſcheint .
Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein :

Ich hatte mir vorgenommen , noch einige Bemerkungen
hinſichtlich des vorliegenden wichtigen Gegenſtandes zu

machen ; allen jetzt , nachdem ſich der geh . Hofrath Za⸗

char iaͤ ſo umfaſſund und ſchoͤn geaͤußert hat , wuͤrde eg

uͤberfluͤſſig ſeyn , noch etwas beyzuſetzen . Ich erklaͤre

ſonach lediglich hiemit , daß ich mich ſeinen Aeuſſerungen

vollkommen anſchließe .
Auf die nunmehr von dem Vicepraͤſidenten

geſtellten Fragen

beſchloß
die Kammer mit großer Stimmenmehrheit , ( ſo daß nur

bey dem zweyten Beſchluſſe die Minoritaͤt auf 6 Stim -

men von 13 anftieg , :

1 ) Den §. 3e und 6. des bon der Regierung vorgeleg⸗

ten Geſetzentwurfes nicht ohne Modifieation beyzube⸗

halten ; ſondern

2) dieſe Paragraphen ( 8. 3 und 6 ) mit den tur Cóm -

miſſtonsberichte vorgeſchlagenen Abaͤnderungen anzu⸗

nehmen ; endlich

3) dew g: 4. aus Bem Gefegentwurfe wegzulafen .

Wegen der fehon weit vorgerådren Zett wurde die wei -

tere Berathung des Geſetzentwurfs auf die naͤchſte

Sitzung ausgeſetzt .
Frhr . v. Zolinhardt .

Zachariaͤp
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Beylag e Ziffer 58.

Geſetzentwurf
die Ausgleichung der Central⸗ - KriegsLaſten

betreffend .

r kani

Die Kriegskoſten - Ausgleichung umfaßt jene allge⸗
meinen Kriegslaſten , welche an das ganze Land gefor -
dert , und von der Centralele auf ate Kreiſe repartirt
wurden , oder welche zwar nur an einzelne Landestheile
gefordert worden , ihrer Natur nach aber als Landeslaſt
zu betrachten ſind .

*

Dahin gehoͤren:

Hdie Lieferungen in die Armee - Magazine ;
M die Fleiſch - und Schlachtvieh - Lieferung ;
3 ) die Pferdelieferung ;
Rdie Lieferung verarbeiteter Producte an ganze Ar⸗

meeeorps ; th sid MiO igy
5) Saͤmmtliche Spitalkoſten ; ji ;

6 ) die Koſten fuͤr Errichtung und Unterhaltung der

baͤckereyen, Lager , Blocadecorps Feld⸗ und ſonſtiger Ar⸗

mee - Anſtalten ;

7 ) die durch Anlegung und Abtragung von Bruͤcken
und Verſchanzungen entſtandenen Koſten , einſchließlich

der Entſchaͤdigung fuͤr gaͤnzliche Vernichtung oder ſtarke Be⸗
ſchaͤdigung gewerbſchaftlicher und anderer Gebaͤude auh
ſonſtiger Grundelgenthums , welche dieſe militaͤriſch techni⸗
ſchen Anlagen verurſacht haben ;

8 ) der Aufwand fuͤr Transporte der Artillerle Maga⸗
zine und Spitaͤler , und anderer Effeteen , welche gewoͤhn⸗
lich mit eigenem Militaͤr - Fuhrweſen transportirt werden ;

9) die Koſteun fuͤr Ueberſchiffuug ganzer Atmeecorps
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10 ) die Entſchaͤdigungen fuͤr das auf Kriegsfrohnden
verlohren gegangene Vieh , Schiff und Geſchirr , nach den

daruͤber in der Normal⸗ Verfuͤgung vom 27 . Mayh 1812 .

enthaltenen Beſtimmungen ;n p
11 ) die fuͤr Marſch - und andere Kriegsgeſchaͤfte aufge —

laufenen Koſten bey Central - und Mittelſtellen ;

12 ) die Einrichtungs - Koſten fuͤr die großen Haupt⸗

quartiere .

2
Y ebhika : ;

2 Der Aufwand får diefe Gegenſtaͤnde wird nach jenem

t Betrag in Mufregnung gebracht , wie ſolcher , als wirklich

ie geſchehen , urkuudlich nachgewieſen iſt .

ſt
— S

Die Liquidation geſchieht nach Gemeinden von den be⸗

treffenden Diſtricts - oder Bezirksſtelleu unter der Leitung
der Central - ⸗Kriegscommiſſion , und unter allſeitiger ge—⸗

nauer Pruͤfung , ob die zur Liquidation gebrachten Gegen —
ſtaͤnde in eine der Art . 1. aufgezaͤhlten Ausgleichungs - Ka—

s
tegorieen gehoͤren.

Einer jeden Gemeinde wird dasjeuige als Verguͤtung
in Aufrechnung gebracht , was ſie aus Armee - Magazinen

empfangen ; auch , was ſie an den von den alltirten Maͤchten

bezahlten Entſchaͤdigungs- Summen erhalten hat .

we
h

In Erwaͤgung , daß der Beſtand des Landes im Jahr

1809 ſich bis zum Jahr 1813 durch Zugang und Abgang
bedeutend geaͤndert hat , und daß die zugegangenen Landes⸗

theile fuͤr dieſe Periode nicht ſo , wie fuͤr die ſpaͤtere von

1813 an in die Ausgleichung gezogen werden koͤnnen, ſoll

fuͤr die eiſte Periode eine beſondere Ausgleichung , jedoch
ruͤckſichtlich der Ausgleichungsgegenſtaͤnde nach denſelben

Normen ( Art . . ) gebildet werden .
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8

Die Etappenrechnungen aus der Perlode von 1809

bis 1813 werden bey dieſer Ausgleichung in ſo weit , als

WT fie vom gåtizen Land zu vertretende , ſoweit zur Ausglel⸗

> | chuug geeignete Leitungen enthalien , gum Grunde gelegt s
p

B doch bleibt jenen Gegeven , mwy in dtefer Periode Feire

ps Etappenſtationen Statr hatten , folglich auch feine Erap -
X

j pen⸗Rechnungen vorhanden find , unbenommen , thre Lets

È:
| naria ſtungen , die fie nach dem Art . J . beſtimmten Grnundſatz zur

—* Ausgleichung geeignet erachten , zur Liquidation zu bringen .

f
S

A r E 5.

Die Grafſchaft Hohengeroldseck bleibt von aller Activ -

bi und Paffiv - - Theilnahme an der Musglet hung betder Perto :

|
den ausgeſchloſſen .

*

| s
——66

*
Der Maaßſtab , nach weidem die confiatirteu Gúm -

`

men als Gegenſtand der allgemeinen Ausgleichung repartirt
werden ſollen , wird durch ein boſonderes Geſetz , und zwar

noch im Laufe des dermaligen Landtags beſtimmt werden .

G | Beylage Ziffer 59 .

Das Geſetz uͤber die Kriegskoſtenausgleichung , wel —

ches ich Ihnen , meine Herren ! vorzulegen die Ehre habe , iſt
im Weſentlichen auf das Reſultat gebaut , welches aus

den nicht ganz vollſtaͤndigen Verhandlungen hervo gegan —⸗

gen iſt , die uͤber dieſen Gegenſtand beh der Staͤndeverſrum⸗

lung von 1820 bey der zweyten Kammer Statt gefunden .
Die Reſultate dieſer Verhandlungen laſſen ſich in zwey

Hauptſaͤtzen darſtellen .
Eine Reihe von Kriegskoſten ſind als Centrallaſten

anerkannt.
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Wir verbinden mit der Bezeichnung Centralla —

ſten den Begriff , daß darunter nur ſolche Laſten ver —

ſtanden werden , welche nach unzweifelhaften Rechtsſaͤ⸗
tzen auf dem ganzen Staatsverbande ruhen .

Dagegen iſt uͤber eine andere , iu ihrem Betrag ſehr

anſehnliche Reihe von Kriegskoſten in den befragten Ver—
handlungen vor 1820 nicht entſchieden , ob dieſelben als

Centrallaſten , als Bezirkslaſten , oder als Locallaſten be —

trachtet werden ſollen .

Hierher gehoͤren die Koſten fuͤr Einquartiruug , oder

vielmehr die Ernaͤhrung der einquartirten Mannſchaft ,
und die Frohnden .

Der Geſetzesvorſchlag , welchen ich ſogleich vorzuleſen ,
die Ehre haben werde , beſchraͤnkt ſich lediglich auf die

erſte Reihe der Krieaskoſten , und erwaͤhnt der zweyten

gar nichte Es iſt damit ausgeſprochen , daß die Regie —

rung — nach der Weiſe vie die Sache dermalen an —

geſehen wird — die Ausgleichung der nicht benannten

Gegenſtaͤnde — wenigſtens auf das ganze Land — nicht
fuͤr zweckmaͤßig halte .

Ich werde nach Ableſung des Geſetzes , zu welcher
ich mich nun wende , die Ehre haben , diejenigen Gruͤnde ,

welche bey der Ausſchließung eben gedachter Gegenſtaͤnde

haupiſaͤchlich den Ausſchlag gegeben haben , kurz anzu⸗

fuͤhren. (Heier folgte die Verleſung des Geſetzes )
Ich habe Ihnen nun die Gruͤnde , warum gewiſſe

Kriegslaſten in die Ausgleichung nicht aufgenommen wor⸗

den find , zu entwickeln .

Sie ſinden vorerſt die allerdings in ihrem Betrag
bedeutenden , und ohne Zweifel fuͤr den Landmann

druͤckenden Koſten der Ernaͤhrung der Pferde , ſoweit ſol —
che auf Koſten der Quartiertraͤger , und ohne Aufrechnung
auf Magazinslieferung Statt fand , nicht in die Ausglei —
Dung aufgenommen .

Im Jahr 1820 war es anders vorgeſchlagen .
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Dieſe Koſten waren zur Ausgleichung berufen , waͤh—

rend die Koſten fuͤr Ernaͤhrung der einquartirten Solda⸗

ren , als Locallaſt behandelt waren .

Die Regierung fonnte aber feinen rechtlich be —

gruͤndeten Unterſchied zwiſchendieſen Aufwandsgegenſtaͤn⸗
den auffinden . i

Sodann mwirfte auh bey diefem Gegenftand der Um⸗

ſtand , welcher gegen die Ausgleichunz der Einquartirungs⸗
Verpflegung uͤberhaupt ſpricht . Naͤmlich es if eine red ?

nungsmaͤßige , vollſtaͤndige und zuverlaͤſſige
Erhebung des wahren Betrags der Quartierlaſt in Be —

zug auf Mannſchaft und Pferde , nicht moͤglich .

Die Materialien , welche dazu vorliegen , geben keine

vollſtaͤndige Ueberzeugung , und es iſt mit einem hohen

Grad von Wahrfheinlihteit zu behaupten , vafi ein Theil
der Soldaten , úber Deren Anweſenheit militaͤriſche Quit⸗

tungen vorgelegt werden , niðt gerade in der Gemeinde

berpfiegt worden find , mwåhrend andere Gemeinden Quar —

tierlaft und Verpflegung abgereicht haben , åber welde fie

feinen Mugmweig vorzulegen im Stande find .

Mus diefen Grånren wåre die Liquidation nur eine

zwar ziemlich wahrſcheinliche Approximation an die Wahr —

heit , ſie wuͤrde ſtch aber offenbar zu einer ſtrengen Ab —

rechnung nicht vereigenſchaften . Nun aber kommt zu be —

trachten , daß meiſt nur diejenigen Gegenden , welche an

gangbaren Heerſtraßen gelegen ſind , von der Einquarti⸗
rungslaſt vorzuͤglich bedruͤckt waren .

Dieſen gewaͤhrt aber ihre Lage und der lebhafte Ver —

kehr , welche ihnen dieſelbe ſichert , ſo viele Vortheile vor

andern Gemeinden voraus , daß ſie ſich eine Belaſtung ge⸗

fallen laſſen koͤnnen , die gewiß in den meiſten Faͤllen

ſchon erſetzt , wenigſtens verſchmerzt iſt .

Es wuͤrde unbillig ſeyn , dieſen beguͤnſtigten Gemein⸗

den wenigſtens nach demſelben Maaßſtab , wie den entle —

genen Orten, einen Erſatz auszumeſſen . In jedem Fall
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wuͤrde daher nur eine Verguͤtung Statt finden koͤnnen ,

deren Maaß aber nicht leicht auszumitteln ſeyn duͤrfte .

Indeſſen mißkennt die Regierung keineswegs , daß

ſich ſowohl in rechtlicher Hinſtcht , als aus oͤkonomiſchen

Betrachtungen vieles dafuͤr ſagen laͤßt , auch die Quar —

tierlaſt in Betrachtung zu ziehen , und ſie wird den

Waͤnſchen , welche ſich deshalb in dem Lauf der Dis -

cufſitvnen entwickeln duͤrften , gerne ſo meit eg ihre

Pflichten fuͤr das allgemeine Wohl zulaſſen , entgegen⸗

kommen . Frohnden ſind auch in dieſem Geſetzentwurf

niht alg Ausgleichungsgegenſtaͤnde aufgefuͤhrt . Dazu

ift ein doppelter Grund vorhanden : Ein gefeglihes

Uund ein facktiſcher —

Der geſetzliche liegt in der Verordnung vom 18 . Apr.
Igro ( Règ : Vi : von - 1810 Seite i20 . §- . ) , nad wel -

chem die Frohndpflicht zu Spannfrohnden auf Deni

zum Guͤterbau gebrauchten Vieh ruht . Der factiſche
Grund beſteht in der voͤlligen Unmoͤglichkeit , eine zu —

verlaͤßige Zuſammenſtellung der geleiſteten Kriegsfrohn —

den zu Stande zu bringen . Denn es iſt bey dieſer

Operation niht genug , daf vón einem odér Dem atis

dern Bezirk glaubhafte , dD. he einer : Controle ausge :

ſetzte Aufzeichnungen geliefert werden , ſondern dieß

muß wenigſtens bey einer eminenten Mehrzahl Der

Concurrenten geſchehen koͤnnen . Es genuͤgen auch bloße

Aufzeichnungen der Gemeinden ohne Beſcheinigungen

nicht , vielmehr muͤßte der Beweis ſtrenger gefuͤhrt wer⸗

dem : Muin find aber in Hånden der Gemeinden feine

Vorſpannsbelege mehr zu finden oder eg if eine in

vollkommene Saͤmmlung .

Bey den vorhandenen giquibationdriateriatien if

aber auf die Frohnden keine Rüͤckſicht genommen , denn

im Feldzug von 1313 und 1814 fand deren Vergulung
Protokolle der 1. Kammerne 26
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nicht Statt , und ſie wurden daher auch nicht aufge⸗

zeichnet . Fuͤr das Jahr 1815 ſind zum Theil Aufzeich⸗
nungen vorhanden ; allein dieſe genuͤgen nicht . Jeder

Verſuch der Ausgleichung wuͤrde daher zu neuer Be —

druͤckung fuͤhren . Zunaͤchſt findet ſich in dem neuen

Geſetzvorſchlag die weitere Abweichung , daß ( deſſen

§. II . gegen den Inhalt des §. IV . des Geſetzvorſchlags
voa 1820 ) der wirflihe Aufwand fuͤr die zur

Ausgleichung kommenden Gegenſtaͤnde als Aufrechnungs⸗

preis feſtgeſtellt iſt , und ſomit die in dem fruͤhern Ge—
ſetzvorſchlag enthaltenen Normalpreiſe umgangen wer —

den . Bey der Verfolgung der Arbeiten hat es ſich
gefunden , daß man weder die in dem Geſetzvorſchlag
von 1820 enthaltenen Normalpreiſe anwenden , noch
von denen bey der Discuſſion vom 28 . Auguſt 1820

in Anregung gekommenen anderen Preiſen Gebrauch

machen konnte . Viele Lieferungsgegenſtaͤnde ſind weder

im Marktpreis begrifſen , z. B . Kochmehl , Backmehl ,
Reis , Graupen , Branntwein ꝛc. , noch weniger in den

Steuerausgleichungs - Operationen enthalten . Die An —

wendung der Letztern , weil ſie fuͤr gewiſſe eigene Be —

zirke gelten , wuͤrde bey der Berechnung der Lieferun —

gen eine ins kleinliche gehende Calkulation erfordern ,
die das Geſchaͤft unfehlbar verwirren und aufhalten

muͤßte.
Es wuͤrde aber auch eine große Unbilligkeit darin

liegen , wenn man denjenigen Gemeinden , welchen auf⸗

gegeben war , indie fehr entfernten Maägazinsftationen
èu liefern , und die daher aug ihrer Unmigegend -die

Lieferungsgegenſtaͤnde nicht dahin verfuͤhren konnten ,

nicht den wahren Aufwand verguͤten wollte .

In den Verhandlungen , welche im Jahr 1820

Statt fanden , ift der Anfangstermin der Ausgleichung
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auf das Jahr 1809 feſtgeſetzt , und es ſind zwey Pe —
rioden der Ausgleichung angenommen ; von 1809 bis

1813 , als die Alliirten das Land betraten , und von

dieſem Augenblick an bis zum vollendeten Ruͤckmarſch
der Occupationsarmee .

Der Unterſchied begruͤndet ſich nach dem vorliegen⸗
den Geſetzentwurf nicht in einer Verſchiedenheit der

Ausgleichungsgrundſaͤtze , ſondern in der Verſchieden —
heit der zur Ausgleichung concurrirenden Landestheile .

Im Jahr 1809 , als die hauptſaͤchlichſten Laſten die —

ſer Periode getragen werden mußten , waren einige

Landestheile , die gegenwaͤrtig zum Großherzogthum

gehoͤren , noch nicht mit demſelben vereinigt , ſie trugen

daper mit ihren damaligen Landsleuten die befragten

Kriegslaſten . Erſt durch den Pariſer Frieden von 1810

und die aus demſelben hervorgegangenen Laͤnder - Ab —

tretungen conſtituirte ſich das Großherzogthum in ſei —
nem gegenwaͤrtigen Umfang . Es fanden aber in den

damals neu hinzugekommenen Bezirken ſeitdem bis

zum Jahr 1813 keine Kriegslaſten Statt , folglich con —

ſtituirt ſich auch erſt mit dem Jahr 1813 die neue

Gemeinſchaft , von welcher aber hinwiederum die Graf -

ſchaft Geroldseck als neuere Vermehrung ausgeſchloſ —
ſen bleibt . Und auch das Amt Steinfeld wird nicht
beygezogen werden , weil deſſen neue Regierung erklaͤrt

hat , daß fuͤr daſſelbe auf Vortheil und Laſten aus der

Ausgleichung entſagt werde . Das dieſſeitige Gouver —

nement hat jedoch daruͤber noch keine Erklaͤrung ge —

geben .

In den Verhandlungen des Jahrs 1820 iſt der

Wunſch ausgedruͤckt worden , daß die Liquidationsar —
beiten fortgeſetzt , und wo moͤglich auf dem gegenwaͤr—
tigen Landtag das Reſultat vorgelegt werden moͤchte.
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Lehteres beſonders zu dem Zwecke , damit darauf eine

Entſcheidung der Frage :

in wiefern die Einquartirungs - Verpflegung in

Peraͤquation zu ziehen ſey ?

zu begruͤnden . Man hat ſich zwar eifrig bemuͤht, die⸗

ſem Wunſche zu entſprechen , allein es iſt aller ange —

Zendeten Muͤhe ungeachtet nicht moͤglich geweſen , das

ganze Geſchaͤft zu vollenden . Die Hinderniſſe , welche

entgegenſtunden , waren zu mannichfaltig , und die

Maſſe der Geſchaͤfte , welche ſich am Ende vorfanden ,

war zu groß, als daß es moͤglich geweſen waͤre , damit

zu Stande zu kommen . Ich will hier nur kurz die

Gruͤnde anfuͤhren , welche die Vollendung hinderten ;

am beſten wird ſich die hohe Kammer uͤberzeugen , wenn

die zu waͤhlende Commiſſion auf dem Bureau der

Kriegscommiſſton ſelbſt die , aus andern Ruͤckſichten

wuͤnſchenswerthe naͤhere Einſicht der Sache nehmen

wird

Anfangs hoffte man , daf die Gemeinden deg fanz

peg im Gtande fenn mwùitden , die Ausweiſe uͤber den

ben ihnen Statt gehabten Kriegskoſtenauſwand anzu —

geben . Allein verſchiedene Verſuche gaben das Reful

tat , Dag nur wenige dief zu bemwirfen im Stande ſeyen ,

weil ſie ſaͤmtlich ihre Belege und Urkunden an die

Kriegscommiſſion abgegeben hatte . Die Kriegscommiſ⸗

ſon benutzte dieſe Belege zu den verſchiedenen Liqui⸗

dationen mit den alliirten Maͤchten , und es ergab ſich

als Reſultat : daß alle Liquidationspapiere von 1813

und 1814 zu Frankfurt in dem Archiv des Bundestags
verwahrt fen . Weil nun die Liquidation vom Jahr

1813 und 1814 mit den verbuͤndeten Staaten nicht

geſchloſſen war , weil es beſondern Schwierigkeiten aus⸗

geſetzt war , dieſe Belege aug dem Arhiv zu erhalten , |
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mufte man einen , andern Ausweg zu finden fuchen .

Es fehlten auh Die Materialien zu der Liquidation

von 1815 . Die Uréunden waren an die einzelnen Staa⸗

ten — mit welchen die Liquidationen Statt gefunden

hatten — ausgefolgt . Alſo auch hier fehlte es Jan

Ausweiſen . Man hoffte nun , daß wenigſtens die bey

der Kriegscommiſſton zuruͤckbehaltenen Specialetats und

andere Aufzeichnungen Aushuͤlfe geben wuͤrden . Allein

auch dieſe Erwartung ſchlug fehl . Alle Tabellen und

Zuſammenſtellungen , die ſich daſelbſt vorfanden , waren

ſo abweichend , und meiſt sine die et consule , wie ſich

das von der Eilfertigkeit , mit welcher die Abſendungen

der Liquidationspapiere betrieben werden mußte , und

von dem haufigen Wechſel des Reviſtonsperſonals nicht

anders erwarten ließ . Es blieb daher nichts anderes

uͤbrig , als noch einen Verſuch zu machen , ob die in

Frankfurt befindlichen Materialien nicht zum Zweck der

Landesausgleichung benutzt , und die Anſpruͤche des

Großherzogthums an die verbuͤndeten Staaten aus

diefer Abrechnung ſalvirt werden koͤnnten . Dieſer Ver —

ſuch iſt gelungen , und ſeit dem Monat November v. y :

find wir im Befig der Urfunden , ohne Daf dadurch die

Staatsanſpruͤche , welche auf dieſelbe begruͤndet ſind ,

gefaͤhrdet werden.
Im vorigen Spaͤtjahr ſind dieſe Materialien ein⸗

getroffen . Es ſind derſelben aber eine ſolche Menge ,

( ungefähr 15 Ctr . , ) Daf es niht móglih mar , bisher

damit fertig zut werden . Zwar if eg dem unermuͤdeten

Eifer des zu dieſem Zwecke hieher berufenen Kreisraths

Faller gelungen , bedeutend in der Liquidation vorzu —

ſchreiten ; allein ein ganz nahes Ende iſt nicht abzu

ſehen . Dagegen kann man die Verſicherung geben , daß

auf dem eingeſchlagenen Weg ein Refultat erſcheinen



,
——

fi

—

404 Protokolle der Erſten Kammer .

wird , mit welchem man unter den gegebenen Verhaͤlt⸗

niſſen zufrieden ſeyn duͤrfte .

Ich fordere Sie aus Auftrag der Regierung auf ,

durch Ihre Commiſſion , welcher alle erforderlichen

Notizen gegeben werden ſollen , die Beſtaͤtigung dieſer

Verſicherung erholen zu laſſen .
Es liegen zwar approximative Ueberſichten uͤber

den Kriegskoſtenaufwand vor , allein Sie werden leicht

einſehen , daß dieſelben bey den vorwaltenden Umſtaͤn⸗
den zu keinem Zweck dienen koͤnnen .

de
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K arlsruhe , den 4. Juni 1822

—

Gegenwaͤrtug :

die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausn — e :

Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Sr . Hoheit deg Herrn Markgrafen Maximilian

zu Baden ,

des Herrn Praͤlaten Hebel ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

der Frhrn . v . Gemmingen — Treſchklingen , und

v. S —
Weiter anwefend :

der Herr Regierungscommiſſaͤr , geh . Referendaͤr v:

Liebenſtein .

Unter dem Vorſitz des zweyten Bicepraͤſidenten ,

Staatsraths Frhrn . v. Baden .

—
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X

Da wegen Kuͤrze der Zeit das Protokoll der vorigen

Sitzung nicht hatte geſtellt werden koͤnnen , ſo wurde die

in jener Sitzung abgebrochene Berathung uͤber den Ge —

ſetzeutwurf wegen Verantwortlichkeit der oberſten Staats⸗
diener ſofort wieder aufgenommen .

Bey dem

F Te

murde die in dem Commiffiong - Leriht enthaltene , atif

eine blofe Erlåuterung abrwedende Veraͤnderung ange⸗

nommen .

Die

oᷣHen 8. und 9 , Mbfag r ,

wurden , unter Beziehung auf die , wegen deg zwepten

Geſetzentwurfes zu haltende Berathung nach Maaßgabe
des Commiſſionsberichtes , einſtweilen angenommen .

§. 9 . Abſatz 2.

Der Frhr . v. Zyl In hardt wiederholt hier kuͤrzlich
die Gruͤnde, aus welchen die Commiſſion auf die Wieder⸗

herſtellung des , in dem Geſetze vom Jahr 1820 vorbe⸗

haltenen Rechtsmittels der Wiedereinſetzung in den vori -

gen Stand , jedoch mit der in dem Berichte angedeuteten
Beſchraͤnkung , antragen zu muͤſſen geglaubt habe .

Regierungs⸗Commiſſaͤr , geh . Ref . v. Liebenſtein
Der Grund , welcher die Regierung zu dem Antrage be —

ſtimmte , dag gegen den Ausſpruch des Staatsgerichts⸗
hofes kein Rechtsmittel Statt finden ſolle , war kein an⸗

derer , als der bereits im Commiſſionsbericht angefuͤhrte .
Man hielt die Verlaͤngerung eines ſolchen Rechtsſtreites
fuͤr um ſo bedenklicher , je mehr Sachen dieſer Art ge⸗

eignet ſind , die Gemuͤther in Spannung zu verſetzen ,
und alle Leidenſchaften aufzuregen . Auch kann nach der

ganzen Beſchaffenheit des Verfahrens , und nach der Na⸗

tur ſolcher Anklagen , der Fall nur ſehr ſelten eintreten ,

Yaf der Angefiagte mit Grund auf Wicdereinfegung in

Pen porigen Stand wegen neuaufgefundener Thatſachen

nm

AGIs

—

~
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igen ober Bewelsmittel antragen kann . Ich bin jedoch er - R
e die maͤchtigt, zu der in Vorſchlag gebrachten Abaͤnderung ,

Ge⸗ wenn anders dieſe von der Kammer genehmigt wird , die

ats⸗ Zufimmung der Regierung zu erfláren , Migdann merde

ich noch einige , Dag fragliche RechtSmittelbetreffende, Zuz

ſatzartikel zu dem zweyten Geſetze vorzulegen die Ehre

baben ,
auf Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich timme . ganz dem Cem -

nge ? miſſtonsbericht bey : Das Rechtsmittel der Wiedereinſe —

tzung in den vorigen Stand kann der Angeklagte als ein

Recht fordern . Das von dem Herrn Regierungs Com —

miſſaͤr angefuͤhrte oͤffentliche Intereſſe iſt ſchon dadurch

yten genugſam gewahrt , daß dieſes Rechtsmittel auf die im

gabe Commiſſionsbericht enthaltene Art beſchraͤnkt wird .

Die Kammer trat hierauf einſtimmig
der im Commiſſtions - Bericht enthaltenen Abaͤnde⸗

zlich rung bey .

der⸗ §. 10 . Abſatz 1.

srbe Die im Commiffions- Berichte angeregte Frage : Ob

joris dem Staatsgerichtshofe auch die Befugniß einzuraͤumen
reten fey , auf Dienft : - Entfegung gzu erfennen ? wurde , wes

gen ihres genauen Zuſammenhanges mit den , bey tem

in ; zweyten Abſatze zu eroͤrternden Fragen einſtweilen aus⸗

evereeeeſenzt .
chts⸗ §F. 10 . Abſatz 2.

an⸗ Regierungs - Commiſſaͤr , geh . Ref . v. Liebenſtein :

hrte. Ich erlaube mir hier , auf den geſtrigen Vortrag des

ites geh . Hofraths Zach ariaͤ , inſofern er die Frage von der

t ge⸗ Competenz des Gerichtshofs beruͤhrt , folgendes zu er -

tzen, wiedern :

der Der Redner hat getadelt , daf derineue Gefegentwurf ,
Na wie fruͤher das Geſetz vom Fahr 1820 , ded Rechtg der

ten, Beſchwerdefuͤhrung gar micht erwaͤhne . Allein die Con »

g in ſtitution hat , indem ſie dieſes Rechts gedachte , auch ſchon

hen Yie Bedingungen und Formen feiner Nughbung fefsefegt -
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Es war daher nicht noͤthig , daß ein Geſetz , welches von

der Verantwortlichkeit der oberſten Staatsdiener , und

dem den Kammern zuſtehenden Rechte der Anklage gegen

ſie handelt , auch wieder auf jenes Recht der Beſchwerde —

fuͤhrung zuruͤckkomme .
Der Redner hat ferner geruͤgt , daß der vorliegende

Entwurf nicht die Faͤlle der Anklage aufzaͤhlt. Allein die
Kammer ſelbſt hat ſich ſchon im Jahre 1820 , nach reifer

Ueberlegung davon uͤberzeugt, daß eine vollſtaͤndige Auf —

zaͤhlung dieſer Faͤlle unmoͤglich ſey , daß man daher , wenu

man die Aufzaͤhlung verſuchen wollte , Gefahrliefe , das

verfaſſungsmaͤßige Recht der Auklage zu beſchraͤnken , ſtatt

es zu ſichern und zu befeſtigen . Was der vorgelegte Ent⸗

wurf in dieſer Beziehung vielleicht noch zu wuͤnſchen uͤbrig

ließ , das hat der Commiſſionsbericht , dieſelbe Anſicht

feſihaltend und verfolgend , durch den Antrag ergaͤnzt ,

die eigenen Worte des Hen 67 . der Verfaſſungsurkunde

zu wiederholen .
Der Redner behauptet ferner , daß der Entwurf in

dem zweyten Abſatze des Hen 10 . das Anklagerecht der

Staͤnde weſentlich beſchraͤnke . Gruͤnde fuͤr dieſe Behaup⸗

tung habe ich jedoch nicht vernommen ; der Entwurf laͤßt

den Staͤnden genau die Rechte , welche ihnen der H. 67 .

der Verfaſſungsurkunde zuſichert .
Nach einer weitern Aeußerung des Redners ſoll durch

den Geſetzentwurf das Anklagerecht der Kammern von der

Zuſtimmung der Regierung abhaͤngig gemacht werden .

So wichtig auch dieſer Vorwurf ſeyn wuͤrde, falls er ge —

gruͤndet waͤre, ſo habe ich doch auch dafuͤr den Beweis

vermißt .
Eben ſo wenlg kann ich di e Behauptung des Redners

begruͤndet finden , daß der Entwurf die Wirkſamkeit des

Slaatsgerichtshofes gaͤnzlich vernichte . Dem Staatsge⸗

richtshofe bleibt vielmehr die Befugniß , uͤber alle die An⸗

klagen zu urtheilen , welche eine Verletzung der Verfaſſung
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und verfaſſungsmaͤßlger Rechte durch die oberſten Staatsdie⸗
ner zum Gegenſtande haben ; es bleibt ihm die Befugniß ,
was hier offenbar das Wichtigſte iſt , die Entfernung des

Miniſters von ſeiner Stelle im Wege der Entlaſſung oder

Entſetzung zu verfuͤgen. Denn wenn ein hoher Staats -

beamter die durch ſein Amt ihm verliehene Gewalt zur

Verletzung der Verfaſſung mißbraucht hat , ſo iſt es im

Sinne des oͤffentlichen Intereſſes offenbar minder wichtig ,
daß er dieſe oder jene beſtimmte Strafe empfange , als

daß er von ſeinem Amt entfernt und fuͤr die Zukunft un⸗

ſchaͤdlich gemacht werde .

Der Staatsgerichtshof ſoll , nach der Anſicht des Red⸗
ners , durch den Entwurf zu einer bloßen Dienſtpolizey⸗
ſtelle gemacht worden ſeyn . Allein fuͤrs Erſte geht die

Competenz des Gerichtshofes welter , als die einer Dienſt⸗

polizeyſtelle . Er erkennt ohne weiters uͤber Dienſtentlaſ —

fung , die im adminiſtrativen Wege nur unter Beobachz
tung getwifer Formen verfågt werden fann . Er yerfigt
ferner Dienftentfegung , wag nach der Diener : Pragmatif
der Polizeyſtelle niemals zukommt . Der Hauptunterſchied
aber zwiſchen dem Staatsgerichtshofe und einer Dienſt —

polizeyſtelle liegt in der Form des Verfahrens . Jener

erkennt auf eine oͤffentliche und feyerliche Anklage , nach

einem oͤffentlichen und feyerlichen Verfahren . Durch
ſeine impoſanten Formen aber wirkt das Verfahren vor

dem Staatsgerichtshof hauptſaͤchlich als Abſchreckungs—
mittel . Und das iſt die Hauptſache . Denn ein Mann

von Ehre — und ein anderer wird nicht zu den hoͤchſten
Stellen gelangen , oder ſich doch ohnedem auf ihnen nicht

lange erhalten koͤnnen — wird eine ſolche Anklage als das

hoͤchſte Uebel ſcheuen , das ihn treffen kann . Dieſe Gefahr
wird das maͤchtigſte Motiv ſeyn ,das ihn von wiſſentlicher
Verletzung der Verfaſſung abhaͤlt.

Der Redner beruft ſich auf den Hen 67. der Verfaſ⸗
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ſungsurkunde . Aber eben dieſe Urkunde ſpricht in ihrem

Gen r5 . , fo wie dag Dieneredift får den Entwurf .

Nicht aus der Wirtembergiſchen Verfaſſung iſt —
wie der Redner vorausſetzt — die vorliegende Beſtimmung

unſeres Geſetzentwurfes , ſo wie des aͤlteren Geſetzes von

1820 entlehnt . Jene Beſtimmung hat , zufolge der von

mir eingezogenen Erkundigungen , eine entferntere und

aͤltere Quelle , naͤmlich die Verfaſſung der nordamerikani⸗

ſchen Freyſt daten .

In dieſer Verfaſſung des freyſten Staats der civiliſir⸗

ten Erde iſt uͤber die Verantwortlichkeit der hoͤchſten Staats⸗

beamten und die Anklage gegen ſie , daſſelbe Syſtem auf—⸗

geſtellt , wie in unſerer Verfuſſung , und dem ſie naͤher

entwickelnden Geſetze . ( Der Redner verliest die betref

fenden Stellen aus dver Verfaſſungsurkunde der nordame —

rikaniſchen Freyſtaaten ) .
Waͤre indeſſen von der Gruͤndung einer ganz neuen

Verfaſſung die Rede , ſo ließe ſich vielleicht Manches fuͤr

die Ausdehnung der Competenz des Staatsgerichtshofs
nach den Vorſchlaͤgen der Commiſſion anfuͤhren. Uber

wir haben es mit einer gegebenen Verfaſſung und beſtehen⸗
den Geſetzen zu thun . Und jene Ausdehnung der Com⸗

peſenz harmonirt weder mit dem §: 15. : unſerer Verfaſ⸗

fimmg, no mit der Dienerpragmatik . Wenn fuͤr dieſe

Behauptung ein Beweis noͤthig iſt ſo ergiebt er ſich am

klarſten aus der ſonderbaren Compoſition des Gerichts⸗

hofs , zu welcher die Commiſſion durch das Beſtreben ge⸗

fuͤhrt worden iſt , die Ausdehnung der Gewalt , welche

ſie dieſem Gerichtshof zutheilen mil , mit der Beſtimmung
der Verfaſſung , daß Niemand ſeinem ordentlichen Richter

ſoll entzogen werden duͤrfen , in Einklang zu bringen .

Zu dleſem Zweck hat man das Oberhofgericht in den Ge

tihtshof aufgenommen . Defen ungeachtet ift dief niht

mehr der ordentliche Rihter . Denn wenn dem drtent

lidhen Gericht noh andere Riter beygefúgt werden , went
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jenes in ein erweitertes Gericht nur eingeſchoben wird ,

ſo hoͤrt es auf , der ordentliche Richter zu ſeyn . Es iſt

ein anderer , von jenem weſentlich verſchiedener Richter .

Auch wird in manchen minder ſchweren Faͤllen der An -

klage nicht das Oberhofgericht der ordentliche urtheilende

Richter feyn , ſondern die Hofgerichte ſind es . Damit

ſich in dem Staatsgerichtshofe der ordentliche Richter im -

mer eivgefhaltet finde , måften taher auch die ſaͤmmt⸗

lichen Mitglieder der 4 Hofgerichte des Landes ihm ejne

verleidt werden .

Am Schluſſe ſeines Vortrags hat der Redner einen

Vergleichsvorſchlag hinzugefuͤgt . Er will den Staats -

gerichtshof zu einer Dienſtpolizeyſtelle machen , und ihm

die Attribute einer folden zutheilen , fo - wie fie in der

Diene progmatik ausgeſprochen find ,

Unter mehrern fuͤr dieſen Vorſchlag angefuͤhrten Gruͤn⸗
den hat der Redner auch den geltend gemacht , daß da⸗

durch der Mißſtand beſeitigt werde , daß uͤber dieſelbe That

zwey verſchiedene Straferkenntniſſe gefaͤllt werden ſollen.

Dieß iſt in der That auch Alles , was ſich zu Gunſten

eines Vorſchlags ſagen laſſen moͤchte , der ſich ſonſt unter

keinem Geſichtspunkt empfiehlt . Indem man den Staats⸗

gerichtshof in eine bloße Dienſtpolizeyſtelle verwandelte ,

wuͤrde er in ſeiner Beſtimmung herabgeſetzt . Nicht als

Dienſtpolizeyſtelle ſoll er wirken . Er ſoll frey und ſelbſt⸗

ſtaͤndig ͤber Verletzungen der Verfaſſung durch die Staats⸗

beamten urtheilen . Er fot die Ehuldigen : von ihren

Stenen entfernen , und fo Die Berfafung gegen fernere

Angriffe von ihrer Seite fhågen .

Zachariaͤ : Haͤtte der Geſetzentwurf das Recht der

Beſchwerdefuͤhrung erwaͤhnt , oder wenigſtens beſtimmt

ing Auge gefaßt , ſo wuͤrde das dazu gefuͤhrt haben , die

Falle der Anklage , wie es die Verfaſſungsurkunde an⸗

gekuͤndigt hatte , genauer zu beſtimmen .

Der Entwurf beſchraͤnkt das Anklagerecht der

Kammern . Denn es kommt hier nicht blos auf die Gegen :
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ſtaͤnde , ſondern zugleich auf die Wirkſamkeit der An —

klage an . Aber dieſer Staatsgerichtshof kann nur ge —

wiffe Strafen erfennen .

Der Entwurf vernidtet fogar die Wirkſamkeit
des Staatsgerichtshofes gaͤnzlich . Denn eine jede ver —

faſſungswidrige That muß zugleich , ais eine Verletzung
der Amtspflich ten , ein beſti mmtes Vergehen , oder

ein Vergehen des gemeinen Rechts ſeyn .

Der Entwurf machte das Anklagerecht von der Retg ie⸗

rung abhaͤngig . Denn er verpflichtet denStaats gerichts hof
/

die Sache an die oberſte Gtaalsbehoͤrde einzuſenden ,

wenn mit der Verletzung der Verfaſſung ein anderes be⸗

fimmtes Verbrechen verbunden war ,

Aus demfelben Grunde vermag er fogar weniger
alg die Dienftpolizeyftele . Den drohenden Formen ent

fpriht niht Der Muggange Wegen der Folgerungen , die

der Herr Regierungscommiſſaͤr aus dem Şen r5 . der

Verfaſſungsurkunde und aus der Dienerpragmatik gezo⸗

gen hat , beziehe ih midh auf den Commiffiongbericht .
Nicht der Berfafung eines Frey ftaateg , fondern

einperrfhaftliden BVefafungen , — der Brit -

tiſchen , der Franzoͤſiſchen , der Bayerſchen — ſollte der

Entwurf gefolgt ſeyn .

Allerdings iſt der von mir hinzugefuͤgte Vergleichsvor —⸗
ſchlag unvollkommen . Aber — weil er nur ein

Vergleichs vorſchlag iſt .

Regierungs - Commiſſaͤr geh . Ref . v. Liebenftein :
€ g it mir fhon mebrfach aufgefallen , daf der Redner

den Entwurf unrichtig zu deuten , und anzunehmen feheint ,

daß der Staatsgerichtshof Aber die That , fobald fie zus

gleich mit einem betimmten Berbrechen verbunden ift

gar nicht erkennen , ſondern das Urtheil dem gewoͤhnli⸗
chen Richter ganz uͤberlaſſen ſoll . In jedem Fall ſoll der

Gerichtshof erkennen , naͤmlich daruͤber , ob die Verfaſ⸗

ſung verletzt worden iſt . Und nur uͤber ein damit etwa

f



Neunzehnte Sitzung vom 4. May . 413

{ n verbundenes gemeines Verbrechen , ſoll er das Urtheil

ge: dem gewoͤhnlichen Richter anheimſtellen .

Uebrigens glaube ich die Schoͤpfer unſerer Verfaſſungs⸗
keit urkunde daruͤber nicht rechtfertigen zu muͤſſen , daß ſie bey

er⸗ der Materie von der Verantwortlichkeit der oberſten Staats⸗

mg diener lieber die Berfafung eneg Freyſtaats , als die

der ciner Monarchie zum Borbilde genommen haben . Die

Verfaſſung eines Staats mag feyn , wele fie wil , re >

iez publikaniſch oder monarchiſch , der Zweck eines Geſetzes

yof,
|

die oberften GtaatSdiener får verantwortlich er -

en , klaͤrt, und die Anklage gegen ſie regulirt , bleibt immer

pez derſelbe — Aufrechthaltung der Verfaſſung !

Zachariaͤ : Ich habe jenen Sinn dem Geſetze nicht

er Unterlegen mollen ; weil ih niht annehmen wollte , daf

ent⸗ der Entwurf von einem Grundſatze abgegangen ſey , wel —

die cher auf dem innerſten Weſen der Strafgerechtigkeitspflege
der beruht , in unſer geſammtes Rechtsyſtem auf das innigſte

—* verflochten iſt — von dem Grundſatze , daß man wegen

derſelben That nicht zweymal beſtraft werden koͤnne .

ern Regierungs - Commiſſaͤr geh . Ref . v Liebenſtein
rit⸗ Es ſcheint mir , daß hier — wie es oͤfters geſchieht —

der von einem an ſich richtigen Grundſatz eine irrige Anwen —

dung gemacht werde . Der Satz , daß Niemand wegen

Te derſelben That zweymal beſtraft werden koͤnne, ſcheint

ein nicht unbedingt anmeadhar , wenn dDiefelbe That zwey

verſchiedene Beziehungen hat . Der Staatsgerichtshof
in : erfennt ber die That , welche zugleich ein beftimmtes

— Verbrechen iſt , inſofern als fié eine Verletzung der Ver —⸗

int, faſſung in ſich ſchließt , als ſie in das Staatsleben uͤber—⸗

—* haupt eingreift . Das ordentliche Gericht aber erkennt

iſt, uͤber dieſelbe That ihrer beſonderen und gleichſam privat -

nliz rechlichen Beſchaffenheit nach .

der Frhr . v. Zyllnhardt : Allerdings iſt das , zufolge

faf der Verhandlungen des vorigen Landtags , der Sinn des

irca Gefetzes . Aber die auch in dem Commiſſionsbericht an⸗

gefuͤhrten Gruͤnde , aus welchen Niemand wegen derſel —
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ben That gweymal befraft werden fann , feinen mir

dringend und unwiderleglich zu ſeyn . — Uebrigens kann

man , was den vorliegenden Gegenſtand betrifft , zwar

bey der Entwerfung der Verfaſſungsurkunde die Conſti⸗

tution Der nordamerifanifhen Freytaaten vor Mugin ge ?

patt haben , Aber bep dem Gefege vom Jahre 1820 iſt
doch wohl zugleich die Conſtitution des Koͤnigreichs Wir⸗
temberg beruͤckſichtigt worden .

v. Rotteck : Ich muß zuvoͤrderſt meine Anſichten

von der Natur , und dem derſelben entſprechenden Ge⸗

waltumfang des Staatsgerichtshofs gegen die von mel—⸗

nem verehrten Freunde in ſeinem geſtrigen allgemeinen

Vortrag aufgeſtellten Betrachtungen vertheidigen . Da

ich meine Hauptideen uͤber das Ganze bereits in meinem

Beybericht entwickelt habe , ſo enthielt ich mich geſtern

eines zweyten allgemeinen Vortrags , und glaubte die

Discufſton der einzelnen Puncte zur naͤhern Rechtfertl⸗
gung meiner Aufichten uͤber dieſelben abwarten au mif

fen . Die vorliegende Erörterung deg Şen Io . fordert
mih num gu jener Rechtfertigung aufe

Mein verefrter Freund mil nicht zugeben , daf

unſer Geſetz ganz vorzuͤglich die Faͤle der Ent zweyung

der Volksrepraͤſentation mit der Regierung

im Auge habe . Er erkennt immer nur einzelne ob ér

ſte Staatsdiener als ſchuldig , und niemals den

Fuͤrſten ſelbſt als moͤglichen Ur heber der Beſchwerde —⸗
Denn dieſer Fuͤrſt koͤnne nach deſſen Begrifff , und

gemaͤß der dem monarchiſchen Princip inwoh enden
Grundidee ſtets nur das Guſte wollen , niemals das B oͤſe

Derſelbe muͤſſe alſo die Beſtrafung der boͤſen Rathge⸗

ber immer aufrichtig wollen , ſobald er von der Bos⸗
heit des Rathgebers uͤberzeugt worden , und es handle

ſich alſo blos von der Appellation à principe male in |
formato ad melius informandum .

Aber es if hier wohl eine Berwedhsiing tor

gegangen , desjenigen , was vom Fuͤrſten in der reinen
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Idee oder Abſtraction gilt , mit demjenigen , was

factiſch vorkommen mag , eine Verwechslung der Re ch tgr

fiction mit der wirflihen Natur und Wahrheit .

Wh habe nie begreifen fónnen , wie man dag moz

narchifche Princip in eine blofe Abffraction oder pur

juriſtiſche Fiction ſetzen mochte , oder wie man es

fuͤr zart und ehrerbietig , noch weniger wie man es fuͤr

klug oder derhoͤhern Politik angemeſſen halten konn⸗

te , von der wirklichen Perſon des Fuͤrſten gar keine No —

titz zu nehmen , und immer nur deſſen ideale Perföntich:
keit zu erblicken .

Die juriftifHe Fiction von der ftåten Bor -

wurfsfreyheit des Fuͤrſten , begruͤndet nur das aͤ u —

ßere poſitive Rechtsverhaͤltniß ſeiner perſoͤnlichen Unan —

taſtbarkeit ; aber ſie hebt die jeweils erſcheinende fartiſche

Wahrheit des Gegentheils nicht auf ; fo wie

auch bey andern Rechtsfictionen daſſelbe Statt findet ,

und immer dadurch blos ein aͤußerlich geltendes Recht ,

nicht aber ein anderes Factum erzeugt wird . Die Wir —

kung der Rechtsfiction geht alſo nicht uͤber das aͤußere

Recht der Unantaſtbarkeit hinaus ; und ſie vermag die

phyſiſche Moͤglichkeit der Antaſtung ſo wenig , als

die pſychologiſſche Moͤglichkeit der Schuld aufzuhe —

ben . Es bleibt daher eben die Aufgabe der Politik ,

durch kluge , auf Erwaͤgung der phyſiſchen und pſychi⸗

ſchen Natur der handelnden Perſonen , md auf die Na -

Tur des Staatsle bens begruͤndete Maaßregeln dem Un —

heil zuvorzukommen , welches ein der Fiction wider ſpre⸗
chendes Factum erzeugen koͤnnte .

Oder wie ? —und wer ſollte freymuͤthiger daruͤber

ſprechen koͤnnen, als der durch die Proben der Vaterguͤte

ſeines wirklichen Fuͤrſten hochbegluͤckte badiſche Buͤrger ?

Wie ! hat es noch nirgends und niemals Fuͤrſten gegeben ,

Protokolle der 1. Kammer . 27
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die niht gut maren ? — Goll die Politif auh vor

der Geſchichte ihr Auge verſchließen , die doch ganz

vorzugsweiſe ihre Lehrerin ſeyn ſollte , nur um der rein

juriſtiſchen Fiction willen ? — Oder ſoll ſie die wirkli⸗

che Perſoͤnlichkeit der Fuͤrſten fuͤr durchaus nicht s /

får durchaug feiner Beachtung werth erachten , ihre

Berechnungen und Anſtalten blos auf den metaphyſi⸗
ſchen Begriff eines von aller Erſcheinung in concreto

losgetrennten Fuͤrſten an ſich bauend ?

Wohrlich , durch eine ſolche Lehre bietet man nicht

nur der Natur Trotz , und zieht die verderblichen Folgen

ihrer Nichtachtung herbey , ſondern man wuͤrdigt auch

ſelbſt die Fuͤrſten herab dadurch , anſtatt ſie zu erhoͤhen .

Ihre wahre eigene Perſoͤnlichkeit gilt dann fuͤr nichts ,

und man ehrt in ihnen nur ein Gedankending ; ſie er —

ſcheinen blos als willenloſe Werkzeuge einer idealen Au -

toritaͤt , gleich unfaͤhig des perſoͤnlichen Verdienſtes ,
wie der Schuld . Wer nichts Boͤſes wollen kann , der

kann auch nichts Gutes wollen . Lob , Dank und Liebe

finden dann ſo wenig mehr Statt bey ihnen , als Tadel

und Furcht . Sie werden zu todten Goͤtzenbil dern

( wie etwa jene alten Frankenkoͤnige , in deren Naz

men der major domus regierte ) ehrwuͤrdig nur durch das ,

was ſie vorſtellen , nicht durch das , was ſie ſind .

Was wuͤrde man zu Geſetzen ſagen , die das Ver —

haͤltniß des Kindes zum Vater rein nach der Idee

beſtimmten , daß der Vater als Vaſter nichts anders

wollen koͤnne, als das Beſte des Kindes , und daß , wo

er was anderes will , er blos ſchlecht unterrich —

tet ſey ?

Wenn alſo der Fuͤrſt n icht unzugaͤnglich den menſch —

lichen Trieben , Verirrungen und Leidenſchaften iſt , ſo

kann er auch wirklich der Urheber einer geſchehenen
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Verfaſſungsverletzung ſeyn , und man muß ihm nichts

zumuthen , das unter dieſer Vorausſetzung von ihm mit

Ehre nicht Eann , oder nach pſychologiſchenGeſetzen nicht

wird gewaͤhrt werden. Immer fordere man von ihm die

Entfernung des boͤſen Rathgebers , oder des zum Werk⸗

zeug des Boͤſen gewordenen Dieners ; Gieſe Strafe hat

der Diener auf jeden Fall ſchon dadurch verdient , daß

er alſo zum Werkzeug ſich hingab ) aber man fordere

nicht von ihm deſſen Tod .

Man hat weiter geſagt , Erſtens : Die Verfaſſung

unterwerfe jede Verfaſſungsverletzung , alſo auch die ſchwer⸗

ſte , und des Todes wuͤrdige , der Anklage der Kammern ;

—eine Beſchraͤnkung der Competenz des Staatsgerichts⸗

hofs auf nicht eriminelle Verletzung ſtreite alſo gegen die

Verfaſſung .
Mber niht in Bezug auf die Gattungen der Ver⸗

faſſungsverletzung ſoll der Gerichtshof beſchraͤnkt werden ,

ſoudern blos in Bezug auf das Maaß der Strafe ,

dder in Bezug auf die beſtimmte Eigenſchaft der That ,

als Verfaſſungsverletzung — d. h. alſo mit Wegſehung
don der andern gemein peinlichen Eigenſchaft derſelben ,

z. B . als Mißbrauch der Amtsgewalt oder als

Hochverrath u. ſ. w.

Es iſt weiter geſagt worden , theils in der zweyten

Kammer im Jahr 1820 , theils im vorliegenden Commiſ⸗

fiongbericpt , theilg auch gefem von meinem verehrten

Freunde :

3weytens : Eine Verbindung eines rein peinlichen
Vergeheus mit der Verfaſſungsverletzung ſey immer vor⸗

bandens weil immer wenigſtens das Verbrechen der

mißbrauchten Amtsgewalt dadurch begangen werde .

Aber nicht eigentlich als Mißbrauch der Am t3 gewalt ,

( weil der Beamte ja Diener iff , und feinen Amt s⸗

obern hat , ſondern als Mißbrauch der Reg ieru ng gz
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gewalt — weil úber dem Miniter nichts hõheres juri
ſtiſch Erreichbares mehr vorhanden iſt — wird dte That

betrachtet und beſtraft . Nicht als Dienſtfehler , als Ue⸗

berſchreitung einer Dienſtinſtruction , — ſondern als un—⸗

gerechte Gewaltsuͤbung , als Ueberſchreitung des Regie —

rungsrechts , oder als Huͤlfeleiſtung dazu —

Drittens : Viele Uebelſtaͤnde und Inconvenienzen

ſeyen unvermeidlich beny fo beſchraͤnkter Gewaltsſphaͤre —
( Commiſſtonsbericht S . 319 und 320 . ) Allein nicht we⸗

gen der Schwere des Verbrechens , ſondern wegen der

beſondern Eigenſchaft der Perſon und wegen der

beſondern Natur des Verbrechens werden die im —

poſanten Formen gefordert . Ein Inhaber oder Traͤger
der Regierungsgewalt als ſolcher , oder ein unmittelba —

res Werkzeug des an hoͤchſter Stelle Befehlenden , vor

den Schranken des Gerichts wegen eines Regierungs —
Acts , als ſolches erſcheinend , kann nicht in denſelben
Formen gerichtet werden , wie ein gemeiner Verbre —

her , d. h. wie eine Perfon , von was immer får einem

Stande , doch nur in der Eigenfehaft alg Unterthan ,
und wegen eineg gemeinen Berbrecheng als folcher vor

dag Tribunal gefordert .

Gegen den erften erfcheint dann auch febon die blofe

Ruͤge als eine ſehr ſchwere , und die Dienſtentſetzung als

noch ſchwerere Strafe ; fordert der Fall noch weiter ſeine
Ueberlieferung an das Criminalgericht , ſo wird ſchon

durch das bloße Gutachten des Staatsgerichtshofs
ein aͤußerſt Schweres verhaͤngt . Giebt aber die Re —

gierung dem Gutachten Folge , ſo tritt er dort niht mehr
in der Eigenſchaft als Miniſter , ſondern als gemeiner
Beſchuldigter auf , und kann auf jene feyerliche Formen
keinen Anſpruch mehr haben .
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Es mag ſodann auch das Schwerſte gegen ihn ver —

haͤngt werden , wie gegen jeden Andern ,

Sollte aber das Criminalgericht den vom Staatsge⸗
richtshof Verurtheilten los ſprechen ; ſo haͤtte auch die⸗

ſes nichts auf ſich . Es kann die Verfaſſungsver —
letzun g erwieſen , das daruͤber hinausgehende gemeine

Criminal - Verbrechenaber — weil die Begriffe und

uriſtiſche Beweiserforderniſſe Beider ſehr verſchieden ſind
—unerwieſen ſeyn , obwohl Inzichten vorlagen , welche
die Unterſuchung rechtfertigten .

Auch das Bedenken der doppelten Beſtrafung iſt

unerheblich . Mag doch auch z. B . ein gedoppeltes , kirch⸗
lich es und buͤrgerlich e s Vergehen gedoppelt — von

beiden Behoͤrden , der kirchlichen und buͤrgerlichen , von

jeder in ihrer Sphaͤre — beurtheilt und beſtraft werden ,

und mag wohl auch wegen der ſelben Thatzugleich eine
—von dem Civilgericht auszutragende — onventio —
nelle Privatſtrafe , und eine von dem Corrections —

Tribunal zu erkennende oͤffentliche Strafe Gtatt finden .

Es iſt nicht eigentlich eine zweyfache Strafe fuͤr eine

That, ſondern es iſt eine zufaͤllige Vereinbarung zweyer

derſchiedener , und verſchiedenen Gerichtsbarkeiten unter —⸗

ſtehender Uebertretungen in einer That , welche That her —
nach als eine gedoppelte erſcheint .

Endlich wird , wer die Idee , worauf ſich meine

Anſicht gruͤndet , mit Ueberzeugung feſt haͤlt, durch das

Beyſpiel Enghands und Frankreichs nicht wan —
kend gemacht werden , ſo wenig als die Autoritaͤt Wir⸗

tembergs die Quelle jener Anſicht geweſen. Die engliſche
Berfafung ift mehr Dag Werf der Verfettung von B e -

Sebenpeiten und glådlicher , mehr oder minder fltg
benugter Umſtaͤnde , als der reinen Theorie , und in

Frankreich if aug diefer faft mifteriófen Gahe aug dem
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Kampf Der Meinungen noh fein Friede der Ueberzeu⸗

gung hervorgegangen . Wir , denen in Ruhe und Drd ?

nung den Staat zu erbauen gegönnt ift , haben cin freyt

reg Seld får die unbefangene Doctrin .

Nach allem dem fann ih nicht anders , alg meinet

im Beybericht enthaltenen Antrag wiederholen .

Much der von Dem verehrten Redner geftern auf Mrt

eines Vergleichs gepflogene Mittelweg — wornach der

Staatsgerichshof zwar nicht ſelbſt Criminalſtrafen verhaͤn⸗

gen , doch den Beſchuldigten an das Criminalgericht ſolle
uͤberweiſen duͤrfen — genuͤgt den Forderungen der Hier maaß⸗
gebenden Ideen nicht . In den Folgen oder Wirkungen waͤre
dieſes faſt ſo viel , als eine eigene Aburtheilung . Der Staats⸗
gerichtshof erſchienehter als Staatsgewalt , und das peinliche
Tribunal blos als die Waffe , womit jener den Beſchuldis⸗

ten ſchluͤge. In Anſehung des Fuͤrſten , und aller andern

Verhaͤltniſſe waͤre nichts Weſentliches geaͤndert ; alle po —

litiſchen Gefahren und alle Rechtsbedenken , die in dew

Beybericht dargeſtellt ſind , traͤten faſt unvermindert ein —

Auch die Vorſtellung , daß dabey der Staatsgerichtshof
blos als Dienſtpolizeygericht zu betrachten waͤre , ſcheint

mir durchaus unhaltbar . Denn die Dienſtpolizey ſetzt

einen Dienſtobern voraus , welcher ſie handhabe ; ſie fin—

det alſo nicht Statt gegen diejenigen , welche ſelbſt die

Oberſten ſind .

Unſer Staatsgerichtshof gehoͤrt nicht in die Reihe ter

ordentlichen Staatsgewalten , und ſeine Competenz hat
ſich ſo wenig an das Diener - Ediet als an das gemeine
Criminalgefſetz anzuſchließen , ſondern hier waltet ein ganz

eigenes , von mir juͤngſt umſtaͤndlich eroͤrtertes , Princip

Zachariaͤr Auf den wohl uͤberdachten und wohlge⸗

ordneten Vortrag meines verehrten Freundes kann ich in

dieſem Augenblicke nur folgendes erwiedern .

Wir ſind hier im Fache der Geſetzgebung . Das Recht
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und die Erfahrung find die Quellen der Geſetze . Das

Recht iſt eine Idee, oder ein Inbegriff von Ideen .

Allen Erſcheinungen der moral iſchenWelt , dem Staa —

te , der monarchiſchen Verfaſſung , liegen gewiſſe Ideen und

Ideale zum Grunde , zu welchem ſich die Wirklichkeit er⸗

heben ſoll .

Dieſe Ideen ſind namentlich der Grund unſerer Ach⸗

tung fuͤr die Staatsgewalt , fuͤr den Fuͤrſten , fuͤr die ober⸗

ſten Staatsdiener .

Aus ihnen geht die Aufgabe fuͤr die Politik hervor ,

durch Geſetze und Einrichtungen die Handlungsweiſe de⸗

rer , von welchen jene Idee dargeſtellt werden ſoll , den

Muſterbildern der ideellen Welt moͤglichſt zu naͤhern .

Ich glaube nicht , daß man bey dieſer Anſicht die

Perſoͤnlichkeit oder Individualitaͤt des Fuͤrſten verkenne ,

oder daß man durch dieſe Anſicht , den Fuͤrſten als Men —

ſchen ſogar herabſetze .

Ich achte einen guten Fuͤrſten deſto hoͤher, weil ich

in ſeiner Handlungsweiſe die Darſtellung einer Idee er⸗

blicke . Ich achte ſelbſt einen Fuͤrſten , der irrt oder fehlt ,

weil ich die koͤnigliche Gewalt , mit der er bekleidet iſt ,

als eine Idee hochſchaͤtze · Achtet man den Tugendhaften

weniger , weiler aug Pflicht , d. h. nach Jeen handelt ?

Ich erlaube mir Dag Einzige hinzuzufuͤgen , daß zwar

eine kirchliche oder Zuchtſtrafe neben der Strafe , welche

der Staat verhaͤngt , beſtehen kann , daß hingegen nicht

der Staat dieſelbe That zweymal zu beſtrafen befugt iſt .

v . Rottecke Ich koͤnnte unbedenklich alle von dem

verehrten Redner aufgeſtellten allgemeinen Grund faͤtze un⸗

terſchreiben , ohne in den mindeſten Wider ſpruch mit mei —

nen vorigen Behauptungen zu gerathen : pon jeher wurde

mir auch eher gu grofe Worliebe fuͤr das Ideale , als Ge⸗

ringſchaͤtzung deſſelben zum Vorwurf gemacht. Aber eine
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febr gute Idee iſt es auch , daß die Politik das Wirkli⸗

che beachten , und nicht auf bloße Abſtraetionen ihre Ge

baͤude errichten ſolle . Zudem iſt der Unterſchied zwiſchen
Rechtsfiction und Idee von Bedeutung , Hier

nach halte ich meine aufgeftelte Anficht fùr gerechtfertigt .
Betrachtet man die Fårften blog alg eine ideale Per

fónlichfeit , fo branchen wir gar feine Gefege , Feine Bers

faſſung — im Gemuͤthe des Fuͤrſten liegt unſer Schutz —
allein der Fuͤrſt vereinigt in ſich zwey Perſonen , die

ideelle und die wirkliche . Das ganze Streben der

Staatsweisheit muß dahin gehen , jener allen Spielraum

au laffen p und dieſer es unmoͤglich zu machen , daß ſie
von dem Wege der erſten abweiche .

Frhray . Weſſenberg : Weder der eigenthuͤmlichen
Natur , noch der erhabenen Stellung des Staatsgerichts⸗
hofs , kann ich es angemeſſen finden , daß er ſich mit dem

Geſchaͤft eines gewoͤhnlichen Criminalgerichts befaſſe , und

dber peinliche Berbrechen , Die mit der Berlegung der

Berfafung in Verbindung fiehen , nach den ordentlichen
peinlichen Geſetzen aburtheile . Dadurch wuͤrde er ſeiner
wahren Beſtimmung entruͤckt .

Er iſt naͤmlich blos zum Schutz der Verfaſſung gegen
Eingriffe der oberſten Staatsdiener aufgeſtellt . Dieß iſt

ſeine ganze und einzige Beſtimmung .

Dieſer Beſtimmung leiſtet er Genuͤge , indem er uͤber

den von den Kammern angeklagten oberſten Staatsdiener

wegen der ihm angeſchuldigten Verletzung der Verfaſſung
das Schuldig oder Nichtſchuldig , und im erſtern Fall
die in dem Verantwortlichkeits - oder Anklage⸗Geſetz be⸗

ſtimmte Strafe ausſpricht .

Es iſt fuͤrdas Anſehen des Staatsgerichtshofs hoͤchſt
wichtig , daß deſſen Obliegenheit genau hierauf begraͤnzt ,
und er auf ſolche Art unverruͤckt auf ſeinem politiſchen
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Standpunct erhalten , und gegen jeden Zweifel uͤber feine

Competenz , und gegen jede Colliſion irgend einer andern

Gerichtsbarkeit geſichert werde .

Die Aburtheilung ſonſtiger peinlicher Verbrechen , in

ſo fern ſie nicht als Verletzung der Verfaſſung erſcheinen ,

kann dieſem Staatsgerichtshof ſchon aus dem Grunde

nicht zugewieſen werden , weil dadurch die oberſten Staats⸗

beamten in peinlichen Faͤllen ihrem ordentlichen Richter

entzogen wuͤrden , was dem F. 15 . unſerer Verfaſſung

geradezu entgegenlaͤuft . Man wendet zwar ein , der

Staatsgerichtshof muͤſſe ein peinliches Gericht ſeyn ,

weil die Dienſtentſetzung , die er in gewiſſen Faͤllen aus —

zuſprechen befugt iſt , eine peinliche Strafe ſey . Ich

ſtelle das Letztere nicht in Abrede . Aber in ſo fern der

Staatsgerichtshof die Dienſtentſetzung erkennt , iſt ſie ei⸗

ne rein politiſche Strafe , und fommt nur alg - fol -

che in Betrachtung . Es iſt eine Strafe , die gegen ei —

nen oberften Gtaatgbeamten , wegen Verlegung der Her -

fafung , auf die Anflage der Kammern verhángt wird .

Sofern die Dienftentfegung eine peinliche Strafe ift , ge -

bört fie zur Competeng der ordentlichen Gerichte . Zwar

fann auch von dieſen ein oberſter Staatsbeamter wegen

Verletzung der Verfaſſung zur Dienſtentſetzung verurtheilt
werden . Mber dann find nicht die Kammern der Staͤn —

de die Anklaͤger . Sobald dieſe anklagend auftreten ,

tritt nothwendig der Staatsgerichtshof in Wirkſamkeit ,

aber weder als ein peinlicher noch als ein polizeylicher ,

ſondern als ein blos politiſcher Gerichtshof , deſſen Be -

fugniſſe und Obliegenheiten durch ein eigenes politiſches

Verfaſſungsgeſetz beſtimmt werden . — Weil der umſtaͤnd⸗

liche Vortrag deg Herrn geheimen Hofraths Zachariaͤ
zur Begruͤndung ſeiner Anſicht ſich vorzuͤglich auf das

Beyſpiel der engliſchen Verfaſſung berufen hat , ſo gibt
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mir dieß hier den Wunſch auszudruͤcken , daß von un⸗

ſerm Staatsgerichtshof auch die entfernteſte Moͤglichkeit
einer Blutſchuld entfernt werden moͤchte. Man erinnere

ſich nur der Schmach , die nun bald Jahrhunderte auf

jenem Parlament liegt , deſſen Leidenſchaftlichkeit den

ungluͤcklichen Freund des Koͤnigs Karl J. aufs Blutge⸗

ruͤſte geſchickt hat . Solche Blutflecken find unausloͤſch⸗
lich , wie die an den Haͤnden der Lady Macbeth bey Eha

kespeare .

Frhr . v. Tuͤrkhe im : Ich habe um ſo mehr Be—⸗

denken getragen , die Vortraͤge der Commiſſionsglieder
uͤber den vorliegenden en zu unterbrechen , je groper
dag Nergnågen war , fie 3u hören .

Insbeſondere hat Der Herr Hofrath v. Rotted

ganz nach meiner innigſten Ueberzeugung geſprochen , wenn

er auf die Folgen einer Verwechslung der ideglen , auf

einer politiſchen Fietion beruhenden , und der wirklichen
Per ſoͤnlichkeit des Regenten aufmerkſam machte . In der

That das monarchiſche Princip wird durch das Ignori⸗
ren dieſer letztern nicht geſtuͤtzt , ſondern vielmehr gaͤnz⸗
lich untergraben .

Dieſe Unterſcheidung iſt bey dem vorliegenden Ge

ſetzentwurfe ganz beſonders ins Auge zu faſſen , auf ſie

ſind unſere Inſtitutionen zu berechnen . Indeſſen iſt dieſe

nicht genug zu beherzigende Betrachtung doch nur als

Nachtrag zu den Aeuſſerungen gelegenheitlich der fruͤhern
Şen des Geſetzentwurfes zu betrachten , und findet hier
beym §. 10 . keine unmittelbare Anwendung . In Bezie⸗

hung auf dieſen habe ich nut noch weniges zu bemerken

Es iſt dem Antrage , den Staatsgerichtshof auͤber

Handlungen , wodurch die Verfaſſung verletzt wird , ſchlecht⸗ |
~ hin erfennen gu laffen , ohne den Damit verbundenen ge

|
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ter 3u perweifen , unter andern auch entgegengefegt wor -

den , daf niemand feinem ordentlichen Rihter entzogen

werden dürfe . Mein wenn durch ein Gefez fùr alle und

jede Gålle einer gewifen Art ein für allemal ein Gericht

befelnt wird , fo ift dag fein Specialgerichtshof , ſondern

das ordentliche Gericht .

Auf der andern Seite kann ich eben ſo wenig der

Behauptung beytreten , daß das Recht der Anklage gaͤn z⸗

lich vernichtet werde , ſobald der Staatsgerichtshof nicht

die That ſchlechthin zu beſtrafen befugt fey .

Dieſe Bedenklichkeit hebt ſich ; da , wie ſchon der

Herr Regierungs⸗Commiſſaͤr bemerkte , und in dem Wort

„ vorbehalten “ ausgedruͤckt iſt , der Staatsgerichtshof in

jedem Fall uͤber die Verfaſſungsverletzung erkennt , und

nur , wenn die That mit einem beſtimmten Verbrechen

verbunden iſt , dieſes nach Faͤllung ſeines Erkenntniſſes

an das ordentliche Gericht verweist ,

Nur wegen des Grundſatzes , daß niemand wegen

derſelben That zweymal zur Unterſuchung und Strafe ge⸗

zogen werden kann , trete ich dem Antrage bey , die Com⸗

petenz des Staatsgerichtshofes weiter auszudehnen .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v, Loͤwenſtein :

Ich kaun mit bieſer Ausdehnung nicht elnverſtanden ſeyn .

Der Staatsgerichtshof hat nur uͤber politiſche Vergehen

zu erkennen , und dagegen , wenn ein gemeines Verbre⸗

hen mit der verfaſſungswidrigen That verbunden iſt , die

Sache an den ordentlichen Richter zu verweiſen.
Frhr . v. Zyllnhardt : Wenn die Entſcheidung der

Kammer dahin gehen ſollte , daß der Staats gerichtẽ hof

nicht uͤber dasin ein er und derfelben Handlung

mit der Verletzung der Verfaſſung zuſammentreffende be⸗

ſtimmte Verbrechen erkeneen duͤrfe , ſo wuͤrde ich dafuͤr

ſtimmen , daß in dieſem Falle das ganze Geſchaͤft des

Staatsgerichtshoſs ſich mit ſeiner Entſcheidung uͤber die
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Verfaſſungsverletzung ſchließe , ohne daß er ſich weiter

darum kuͤmmert , ob die oberſte Staatsbehoͤrde oder der

ordentliche Richter wegen des damit verbundenen gemei -
nen Berbrecheng etwas vorkehre , da er meder Referent
noh Denunciant feyn fann , fo feheint nach jener Borang -

fegung alle weitere Einmifhung deg Staatsgerichtshofs ,
algdann aber auch feine Competeng zur €rfennung auf
Dienſtentſetzung , welche offenbar eine polizeyliche Strafe
iſt , ausgeſchloſſen zu ſeyn .

Regierungs - Commiſſaͤr geh . Ref ,v . Liebenſtein :
Vielleicht koͤnnte man die Frage , ob der Staatsgerichts⸗
hof in peinlichen Fallen die Sache , nach dem Antrage des

Herrn Bisthumsverweſers Frhrn . v. Weſſenberg an das
ordentliche Gericht zu verweiſen , oder nach dem Antrage
des Herrn Hofraths v. Rotteck an die oberſte Staats⸗

behoͤrde abzugeben habe , erſt beh Gelegenheit des

6o . Şen deg Procedurgefeges in Berathung ziehen :
v. Rotte : Die Frage betrifft nicht dag Bers

fahren , fondern unmittelbar die Competenz des Gtaatgs

gerichtshofs . Es iſt mithin ſchon hier über diefe Frage
zu entſcheiden , und die Entſcheidung dem vorliegenden
Geſetzentwurfe einzuverleiben . Hierzu kommt , daß das

vorliegende Geſetz , und nur dieſes , als ein Theil oder

Zuſatz der Conſtitution zu betrachten ſeyn duͤrfte ,

wogegen das Procedurgeſetz dieſer hoͤhern Sanction

nicht bedarf .

Reg . Commiſſ . geh . Ref . v. Liebenſtein Ich
habe nur auf die Moͤglichkeit aufmerkſam machen wol

len , dieſe Frage einſtweilen auf ſich beruhen zu laſſen
SFrhr . v. Weſſenberg : Die Anſicht , daß der

Staatsgerichtshof die Vorkehrungen wegen Beurthei —
lung und Beſtrafung der mit der Verlegung der Ver -

faſſung in Verbindung frehenden Verbrechen der ober :

ſten Staatsbehoͤrde lediglich uͤberlaſſe , weiß ich weder
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mit der Wuͤrde des Staatsgerichtshofes , noch mit

dem Gewicht der vor ihm Statt gefundenen Verhand —

lung in Uebereinſtimmung zu bringen .

Die Sache iſt einmal vor ihm oͤffentlich verhan —

delt . Es kann daher ſchlechterdings nicht mehr geſtat —

tet werden , daß irgend eine Behoͤrde , ſey es auch die

oberſte , die Aburtheilung dem ordentlichen Richter ent —

ziehen oder vorenthalten koͤnne . Schon die Perſoͤn —

lichkeit des hier Angeklagten macht es unſchicklich , daß

der Staatsgerichtshof deſſen noch unentſchiedene Rechts —

ſache an das Staatsminiſterium bringe , defen Mit :

glied er iſt . Vielmehr muß er mit ſtrengem Rechte

fordern duͤrfen , daß der ordentliche peinliche Richter

des Beklagten ſich damit befaſſe , und das uͤber ihn

ausſpreche , was der Gerechtigkeit gemaͤß iſt . Ein Ein-
ſchreiten des Staatsminiſteriums ſcheint mir in dieſem

Falle eben ſo unzulaͤßig als uͤberfluͤſſig.

Durch das , was von dem Herrn Hofrath v. Rot -

teck vorgetragen worden iſt , ſind die Gruͤnde , die ich

fuͤr meine Anſicht vorgebracht , nicht widerlegt . Das

Anſehen und die Wuͤrde des Staatsgerichtshofs leidet ,

ſobald er zum Bericht - oder Gutachtenerſtatter an die

oberſte Staatsbehoͤrde , deren Mitglied der Angeklagte
iſt , gemacht wird , und es iſt immer eine Mißachtung

des hohen Gewichts , das die einmal geſchehene oͤffent⸗

liche Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof in An—⸗

ſpruch nehmen muß , wenn jener oberſten Staatsbehoͤrde

alsdann noch die Wahl eingeraͤumt wird , die rechtlichen

Folgen , naͤmlich die dem Recht entſprechende Aburthei⸗

lung , durch die ordentlichen Gerichte aufzuhalten , zu

bemmen , oder zu verhindern . Sollte mein Antrag von

der Kammer verworfen werden , ſo wuͤrde ich dem , von

dem Herrn Staatsrath v. Zyllnhardt gemachten
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Antrage , auf voͤllige Weglaſſung aller Beſtimmung in

dem Geſetze uͤber die Behandlung dieſes Gegenſtandes
vor dem Antrage des Herrn Hofraths v. Rotteck den

Vorzug geben .

Zachariaͤ : Ich trete dem Antrage des Herrn

Bisthumsverweſers mit der lebhafteſten Theilnahme an

dem Erfolg defelben auf den Fall bey , daf die Gtraf

gewalt des Staatsgerichtshofes nicht uͤber die in dem

Entwurfe beſtimmten Graͤnzen ausgedehnt werden ſollte .

v. Rotteck : In dieſer Erklaͤrung erkenne ich die

Conſequenz meines verehrten Freundes . Denn im

Grunde if der Antrag Deg Herrn Bisthumsverweſers

v. Weffenberg von dem eigenen deg Herrn geh . Hof”
rath Bachariå nur wenig verfehieden . Der legt ?

will dem Staatsgerichtshof die peinliche Strafgewalt
unmittelbar , der er ſte will ſie ihm wenigſtens mit —⸗

telbar verleihen . Aber gegen Beides ſtreiten meine im

Beybericht ausgefuͤhrten Gruͤnde gleichmaͤßig , und es

werden dem Unbefangenen die Gruͤnde meiner Oppoſi⸗
tion nicht anders als harmonirend mit meiner allgemei⸗

nen Tendenz , moͤglichſte Sicherung des Rechts und der

Freyheit , erſcheinen .

Nach einer weitern Beſprechung , welche durch die

von dem Frhrn . v. Zyllnhardt aufgeworfene Frage :
Ob , wenn die Kammer dem Antrage auf Ausdehnung
der Strafgewalt des Staatsgerichtshofes nicht beytre —

ten ſollte , dieſem Gerichtshofe die Befugniß , auf Dienſt⸗
entſetzung zu erkennen , einzuraͤumen ſey ? fuͤr deren

verneinende Beantwortung derſelbe ſich ausſprach —

veranlagt wurde , und bey welcher idh Se . Durchlaucht
der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein , ferner die Freyherren

v . Weſſenberg , v. Zyllnhardt , v. Tuͤrkheim /
und der Hofrath v. Rotteck uͤber den Begriff einer

pein !
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peinlichen Strafeerklaͤrten ; wurden von dem Viſce⸗ —

praͤſidenten folgende

Sragen

aufgeſtellt :

) Soll die Competenz des Staatsgerichtshofes
ber die durch den Ş. 10 . des Geſetzentwurfes beſtimm⸗
ten Grånzen auggedehnt werden ? ;

2 ) Soll diefem Şen noch eine Erflårung hinzugefegt

werden ?

3) Soll dieſer Zuſatz nach dem Antrage des Frhrn .

. Weſſenberg , oder des Hofraths v. Rotteck ge —

faßt werden ?

M Soll die Dienſtentſetzung zu den Ahndungen ge —

hoͤren, auf welche der Staatsgerichtshof erkennen kann ?

Die erſte Frage

wurde mit 12 Stimmen gegen 4 verneint :

Die zweyte Frage

wurde mit - o Gtimmen gegen 7 bejaht .

Die dritte Frage

wurde mit ọ Stimmen gegen 7 får den Antrag deg

Hofraths v. Rotteck entſchieden .

Endlich
die vierte Frage

wurde mit 15 Stimmen gegen eine bejaht .

Bey Gelegenheit dieſer Abſtimmung wurde noch
die Frage aufgeworfen : Ob das vorliegende Geſetz

der Zuſtimmung einer Mehrheit von 2/3tel der anwes

ſenden Staͤndeglieder beduͤrfe ? Die Entſcheidung dieſer

Frage wurde bis zur Beendigung der Berathung uͤber

die vorgelegten Geſetzentwuͤrfe ausgeſetzt .

Es wurde hierauf zur Verleſung des
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§> FE
;

wnd , da diefer zu feiner meitern Erórterung Beraw

laſſung gab , ſofort zur Verleſung des

N A

geſchritten .
Frhr .v . Berkheim : Was den 6. 12 . des neu⸗

vorgelegten Geſetzentwurfs betrifft , ſo kann ich mich eben

ſo wenig mit der von der Commiſſton in ihrem Be —

richte ausgeſprochenen Anſicht uͤber dieſen Gegenſtand ,
als noch weniger mit dem von ihr gemachten Vorſchlag ,

wodurch ſie dieſen Fen zu umgehen ſucht , vereinigen ,

indem derſelbe folgenden , unſerer Verfaſſung ganz

fremden , Grundſatz aufſtellt , naͤmlich :

„ der Angeſchuldigte kann nur ſeinen Anſpruch
„ auf Genugthuung bey dem ordentlichen Richter

„ verfolgen , wenn die Kammer , morin der Aw

„ trag geſchah , ihm dDiefes Redt zuge ?

„ ſte ht . “

Niemand mehr als ich ehrt den Schutz , den die Mauern

des Staͤndehauſes dem freyen , nur durch die Geſetze

beſchraͤnkten, Ausſpruch , der innern Ueberzeugung eines

jeden Staͤndeglieds gewaͤhren , indem ich in dieſem

Schutze dag eigentliche Palladium einer geſetzlich buͤr—

gerlichen Freyheit erblicke , aber eben ſo wenig vermag

ich es , auch ſelbſt nur augenblicklich , dem

empoͤrenden Gedanken Raum zu geben , daß eben dieſe

Mauern jedem Verlaͤumder oder dem leidenſchaftlichen
Anklaͤger auf irgend eine Art zur Schutzwehr , gegen

ſeinen , von ihm verlaͤumdeten Mitbuͤrger dienen koͤnn⸗

ten . Unſere in jeder Hinſicht freyſinnige Verfaſſung

erfennt in ihrem 49 . Şen jedem Staͤndemitglied das be —

deutende Vorrecht zu : ?

„ daß daſſelbe waͤhrend der Dauer der Verſamm —

Unt

das

Dief
fere

Eig
erf

wer

Rei

den

fun

beti

Gt

ei

vör

Be

Nen

leu

ug

mii

der

den

dig



y

3

it

Neunzehnte Sitzung vom 4. Junh . 421

„ lung ohne ausdruͤckliche Erlaubniß der Kammer ,

„ wozu es gehoͤrt , nich t verhaftet werden koͤnne . “

und in ihrem 48 . Fen geſteht ſie jedem Staͤndemitglied
das Recht zu :

nàch eigener Ueberzeugung abzuſtimmen ; “
dieſe Berechtigungen aber ſind es allein , welche üns

ſere Verfaſſung den Abgeordneten des Landes in dieſer

Eigenſchaft als Vor zu g vor ihren Committenten zu —

erkennt , und ein jeder weiterer denſelben eingeraͤumt
werdender Vorzug , welcher eine Beſchraͤnkung der

Rechte und der perſoͤnlichen Freyheit der uͤbrigen Ba —

dener involvirte , waͤre eine Verletzung unſerer Verfaf —
ſung , die keiner unſerer Mitbuͤrger ruhig anſehen koͤnnte .

Ich muß aus dieſen Gruͤnden alſo dem von der

Commiſſton gemachten — von mir fruͤher angefuͤhrten
—Vorſchlag derſelben widerſprechen , da ich ihn nicht
anders , als einen Eingriff iù die nah §. 13 . der Bers

fafung jedem Badener zugeficherten Berechtigungen
betrachten fanns indem unſere Verfaſſungsurkun de dem

Staͤndemitglied , welches ſeinen Mitbuͤrger verlaͤumdet ,
weder einen beſondern Schutz , noch irgend ein Vorrecht
vor andern angedeihen laͤßt, undes nach der durch die

Verfaſſungsurkunde ſanctionirten , und bisher beſtande —
nen Geſetzgebung jedem Badener frey ſteht , einen Ver —⸗

leumder ohne Anſehen der Perſon noch des

Ranges vor ſeinem ordentlichen Richter wegen Ge —

nugthuung zu belangen .
Der uns nun neuvorgelegte Gefetzentwurf hat , wie

mir duͤnkt, nur aus dem Geſichtspuncte des Rechts und

der Billigkeit ausgehend , das Gleichgewicht zwiſchen
den Staͤndemitgliedern , und den von ihnen angeſchul —
digten Badenern herzuſtellen geſucht ; er hat naͤmlich
in ſeinem 12 . Şen quoad f . den Kammern jene Be -

VProtokolle der 1. Kammer . A
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rechtigung zugewieſen , die bereits ſchon als eine noth⸗

wendige Folge der ihnen in ihrem Innern zuſtehenden

Polizeygewalt erſcheint , eine Berechtigung , welche zu

den ſchoͤnſten Vorrechten der Kammern gehoͤrt , die der

Wuͤrde ihrer Stellung vollkommen angemeſſen iſt , und

weit entfernt , ihnen auch nur den Schein richterlicher

Attributionen zuzuwenden , nur dasjenige Recht gewaͤhrt,
was ohnehin ſchon jeder in dem Staat beſtehenden ge⸗

ſchoſſenen buͤrgerlichen Geſellſchaft zuſteht , ein irrendes

Mitglied derſelben naͤmlich zurechtzuweiſen , oder ein

unwuͤrdiges Mitglied aus ihrer Mitte zu entfernen .

Von einer Strafgewalt , die dem Richter zuſteht ,

iſt alſo hier nirgends die Rede , und die in dieſem Şen

ausgeſprochene Genugthuung fuͤr den Verleumdeten , in

Bezug auf die ihm geſchehenen Unbilden doch wahrlich
nicht uͤbertrieben .

Quoad 2. endlich des 6. 12 . , ſo werden doch wohl

die Kammern , welche als Anklaͤger dem Beklagten gegen⸗

iber por dem Gerichtshof erſcheinen , und denſelben

in dieſer Eigenſchaft als Richter anerkennen ; den Aus⸗

ſpruch derſelben , wenn er dem unſchuldig Angeklagten

Genuͤgthuung gewaͤhrt, als guͤltig anerkennen muͤſſen ;

beſonders , da dieſe Genugthuung nie die Kammer ſelbſt ,

ſondern die Staͤndemitglieder , welche die Verleumdung

bey der Kammer angebracht haben , betrifft .

Ich muß daher dieſen ſo eben entwickelten Gruͤn⸗

den gemáf fùr die Beybehaltung deg §. 12 , Deg neuen

Geſetzes ſtimmen .

Frhr . v. Zyllnhardt : Der Antrag des Commiſ⸗
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ſionsberichtes beruht auf der Meinung der Mehrheit
der Commiſſtonsglieder .

Ich ſelbſt war der Meinung , daß das vorgeſchla —

gene Auskunftsmittel auf keinen ganz haltbaren Gruͤn —

den beruhe , und daß es beſſer ſeyn wuͤrde , das Recht

der oberſten Staatsbeamten auf Genugthuung in dem

Geſetze gaͤnzlich unberuͤhrt zu laſſen . So bleibt den

oberſten Staatsbeamten ein jeder Anſpruch , welcher

ihnen von Rechts wegen zuſteht , und die Bedenklich —
keiten fallen hinweg , welche mit einer eigenen Beſtim —

mung hieruͤber in dem vorliegenden Geſetzentwurfe ver —

bunden ſeyn koͤnnten . Und auch jetzt noch richte ich
meinen Antrag auf gaͤnzliche Auslaſſung des Paragra —

phen . — Gegen die Annahme des 6. 12 . , wie er in

dem neuen Entwurf enthalten if , mug ih mih durh -

aus erflåren , denn im erſten Falle deg en mårde die

Kammer eine Gerichtsbarkeit ausuͤben , da ſie uͤber das

Recht des verletzten Theiles auf Genugthuung zu erken⸗

nen haͤtte. In dem zweyten Fall aber wuͤrde der Staats —⸗

gerichtshof die Eigenſchaft eines peinlichen Gerichtes
erhalten , da er uͤber das Verbrechen der Verfaͤlſchung
und Verleumdung zu erkennen haͤtte.

Frhr . v . Berkheim : Daß der Geſetzvorſchlag der

Kammer eine richterliche Attribution beylege , kann ich
nicht abſehen . Der Verweis , den die Kammer dem

Schuldigen ertheilt , den ſie außerdem fuͤr jede in ihrer
Mitte begangene Unziemlichkeit beſchließen kann , oder die

Ausſchließung des ſchuldigen Mitglieds von der Verſamm⸗
lung werden dem faͤlſchlich Angeſchuldigten die ſchoͤnſte
Genugthuung ſeyn , bey weitem genugthuender , als ein

Aus ſpruch des Richters zu ſeinen Gunſten .
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Frhr . v. Zyllnhardt : Ich wuͤrde gern alles un⸗

terſchreiben , was der Herr Miniſter geſagt hat , wenn

es ſich davon handelte , daß die Kammer aus eigenem

Antriebe von dem ihr zuſtehenden Rechte , eine geeignete

Ruͤge gegen ihre Mitglieder zu verfuͤgen, Gebrauch mate -

Hier aber ift von einer Klage , von Privaranfprůchen die
Rede : Es muͤßte alv eine Art von gerichtlicher Verhand⸗

lung bey der Kammer eintreten .

Frhr . v. Berkheim : Mir ſcheinen ketne weitern

Verhandlungen nothwendig zu ſeyn , ſo bald die Kammer

die Motion , weil ſie auf unrichtigen Thatſachen beruhte ,

verworfen hat .

Irhr . v. Zyllnhardt : Doch wuͤrde nach dem

Wortlaute des Paragraphen nur das Recht des —
iu Erwaͤgung zu ziehen ſeyn .

b . Rotted : JA Habe in der Commiffion får die

Auslaſſung des Ç. 12 . geftimmt , und bin alfo pier

nicht zut Majoritaͤt zu rechnen . Schon in dem Titel des

Geſetzes liegt ein Grund , ihn wegzulaſſen .

Er lautet naͤmlich : „ Von der Verantwortlichkeit der

oberſten Staatsdiener “ , und unter dieſe Kategorie

gehoͤren die Mitglieder der Kammer nicht . Doch ich will
Sachgruͤnde aufſtellen .

Ich frage zuvoͤrderſt , ob die Oeffentlichkeit der

ſtaͤndiſchen Verhandlungen zur Verringerung der Freyheit
in Berathung und Abſtimmung feſtgeſetzt worden , oder

nicht vielmehr zum Schutz und zur Garantie ſolcher

Freyheit? Niemand wird behaupten wollen , daß wir

hier weniger frey ſprechen duͤrfen , als wir bey verſchl A

ſenen Thuͤren thun wuͤrden . Sollte aber ein verun⸗
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glimpfendes Wort gegen einen Miniſter , in geheimer

Sitzung geſprochen , dieſem wohl Stoff zur Klage geben
koͤnnen ? und erhaͤlt er ein groͤßeres Recht dadurch , daß
die Sitzungen oͤffentlich ſind ? Was in dem Saale geſpro —

chen wird , bleibt immer ein nur unter uns , d .h. obwohl

vor dem Publicum , doch niht zum Publicum gefpro -
heneg Wort .

Man fege , daf im Staatgminifterium . beleidigende ,
ſelbſt ehrenruͤhrige , Ausdruͤcke gegen einen Deputirten

fielen . Wird der Deputirte , venn er auch zuverlaͤßige
Kunde davon erhalten , und Beweismittel in Haͤnden hat ,

deshalb Klage fuͤhren duͤrfen vor dem Gerichtshof ? Wenn

aber hier nicht , warum denn dort ?

Doch iſt wohl nicht zu beſorgen , daß hier und

dort die Faͤlle der Injuriirung haͤufig ſeyen . Laͤßt es

ſich denken , daß Maͤnner , welche hier das Vertrauen

des Fuͤrſten, dort das Vertrauen des Volks in die

hohen Verſammlungen berufen , ohne Anſtandsgefuͤhl
und ohne Achtung der Ehre Anderer ſeyn werden ?

Sollte jedoch in ſeltenen Ausnahmsfaͤllen ein ſolches
Statt finden , ſo iſt doch einerfeitg . der grofe Unters

ſchied auffallend , der zwiſchen der Beleidigung einer

Perſon und der Verletzung der Verfaſſung obwaltet ,

und daher auch klar , daß gegen beide , ſo himmelweit

verſchiedene , Faͤlle nicht daſſelbe impoſante Huͤlfsmittel

muͤſſe angewendet werden ; ander ſeits aber einleuchtend ,
daß die dem Praͤſidenten und der Kammer zuſtehende

Befugniß und Obliegenheit , jede unziemliche Aeußerung
der einzelnen Glieder zuruͤckzuhalten oder zu ruͤgen, eine

hinreichende Garantie gegen Ungebuͤhr der Rede fey. .

Es iſt alſo eine weitere Vorkehr unnoͤthig , aber
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zugleich hoͤchſt bedenklich , wegen der nahe liegenden

Gefahr des Mißbrauchs . Wenn eine Kammer durch

Stimmenmehrheit ein Mitglied ausſchließen kann , aus

dem Grund oder Vorwand einer beleidigenden Rede ;

ſo mag leicht , wenn eine Partey ſich die Majoritaͤt er —

rungen , der redlichſte Anhaͤnger der ſchwaͤchern Parthey

das Opfer des Parteygeiſtes , und die Kammer leer von

Vertheidigern des Rechtes werden . Nicht in unſern

Kammern werden wir eine Beſtaͤtigung dieſer truͤben

Beſorgniß auffinden , aber gedenkbar bleibt der Fall ,

und der Blick auf die Kammer eines benachbarten großen

Landes ſteigert die Furcht bis zum Schrecken . Wie

wuͤrde es dort ſtehen mit der Minoritaͤt , wenn die

Majoritaͤt ſolche Befugniß des Strafens und des Aus —

ſchließens haͤtte ?

Ueberhaupt aber haͤngt die Beftimmung der Ver -

antwortlichkeit der Staͤndeglieder in Faͤllen der gegen

die Miniſter erhobenen Anklage , wofern uͤberall hier

eine beſondere Vorkehr ſollte gefordert werden , wie —

wohl nach meiner Meinung hiefuͤr ſchon die Geſchaͤfts —

ordnung , und in subsidium die gemeinen Rechte ge —

nuͤgen , innig zuſammen mit den feſtzuſtellenden Grund —

ſaͤtzen uͤber Verantwortlichkeit derLandſtaͤnde

im Allgemeinen , wegen was immer fuͤr Vergehen ,

die ſie in ihrer Eigenſchaft als Landſtaͤnde begehen

moͤchten . Ein zarter , viele hoͤchſt wichtige , das Jn -

nerſte des Staatslebens beruͤhrende Seiten darbieten —

der Gegenſtand . Es iſt nicht rathſam , eine kleine Par —

tie deſſelben zum Voraus durch Geſetze zu regeln , bez

vor die allgemeinen Grundſaͤtze uͤber das Ganze feſtge —

ſtellt ſind . Wird das Beduͤrfniß dazu gefuͤhlt, ſo lege die
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Regierung einen eigenen umfaſſenden Geſetzentwurf uͤber

das Ganze jener Verantwortlichkeit den Kammern vor ,

auf jeden Fall aber bfeibe für jekt der §. 12 . Des vor -

liegenden Geſetzes weg .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Auch ich glaube , daß der

Paragraph ganz entbehrlich ſey , da der Anſpruch auf

Genugthuung wegen faͤlſchlicher Anklage ſchon in ges

meinen Rechten begruͤndet iſt . Soll aber gleichwohl

etwas hieruͤber in das vorliegende Geſetz aufgenom —

men werden , ſo ſcheint mir wenigſtens eine Veraͤnde⸗

rung deg §. 12 . nothwendig . In der mit Nummer 1.

bezeichneten Unterabtheilung deſſelben iſt von falſchbe⸗

fundenen Thatſachen die Rede , da doch in dem Abſatz

Nummer 2 . ridtiger von verfålfhten Thatfachen ge -

fprochen wird . Nur eine Berfålfdung , niht aber eine

nah aͤußerm Schein klagbar angebrachte , nach ange —

ſtellter Unteerſuchung aber falſch befundene Thatſache

kann hier gemeint geweſen ſeyn . Auch hat die Kam —

mer wohl das Recht , ihre Mitglieder zur Ordnung zu

verweiſen , nicht aber das Recht , eine Klage gegen ſie

anzunehmen . Es wuͤrde alſo der F. etwa ſo abzuaͤn⸗

dern ſeyn : „ der Angeſchuldigte fann fein Recht auf

Genugthuung bey dem ordentlichen Richter verfolgen ,

wenn ſich ergeben hat , daß die Anklage auf verfaͤlſchten

oder erdichteten Thatſachen gebaut war . “

Regierungs - Commiſſaͤr geh . Ref . v. ktebenſtein :

Der Herr Hofrath v Rotted in feinem getfivolen Bor »

trage þat immer nur ven Gall im Auge gehabt , wo der

Urheber einer von der Rammer verworfenen Motion einen

Hoben Staatëbeamten mit Worten beleidigt þat . Diep ift
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aber der minder bedentende Fall . Der wichtigere und

ſchwerere iſt , wenn eine Motion auf Anklage , auf erdich⸗
tete oder verfaͤlſchte Thatſachen gebaut , eine wiſſentlich
falſche Anklage erhoben worden iſt . Ich nehme zwar
mit dem verehrten Redner gern an , daß das Hervorgehen
ſolcher muthwilligen Anklagen aus dem Schooße der Kam⸗
mern nicht leicht zu fuͤrchten ſeyn werde . Allein wenn

dennoch der Fall eintraͤte , wo ſollte der unſchuldig An —

geklagte Genugthuung ſuchen ? Bey dem ordentlichen Rih -
ter ? bey dieſem wuͤrde er aber vielleicht kein rechtliches
Gehör finden .

Die vorliegende Frage tft deswegen ganz befonders
ſchwierig , weil fie in unzertrennlichem Zuſammenhange
mit einer der allerſchwerſten conſtitutionellen Aufgaben
ſteht , naͤmlich mit der : ob ein Mitglied einer Kammer
fuͤr das , was es in der Kammer geſprochen hat , außer⸗
halb derſelben zur Rechenſchaft gezogen werden konne ?

Auch die Commiſſion ſcheint dieſe Frage als zweifelhaft
betrachtet zu haben , da ſie die Verantwortlichkeit der
Mitglieder der Kammern zwar nicht aufheben , aber ſie
von der vorlaͤufigen Entſcheidung der Kammer ſelbſt ab⸗
haͤngig machen will .

Die Regierung hat geglaubt , daß durch die von
ihr vorgeſchlagene Faſſung des Ç. 12 . die verſchiedenen
Bedenklichkeiten auf eine billige , der Vielſeitigkeit des

Verhaͤltniſſes entſprechende Weiſe gehoben werden

moͤchten.

Man hat entgegengehalten , daß in dem erſten der

angenommenen Faͤlle, wo die Kammer ſelbſt uͤber die

Genugthuung entſcheiden ſoll , ein foͤrmlicher Rechtsſtreit
vor der Kammer gefuͤhrt werden muͤſſe. Allein das iſt
die Meinung des Geſetzentwurfes nicht ; ſondern ohne
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Weiterung ſoll die Genugthuung von dem Beleidigten
einfach nachgeſucht , und von der Kammer ertheilt oder

derfagt werden ,

Man þat ferner entgegengehalten : die Kammer

wirde dadurch mit einer Gewalt begabt werden , die ihr

nicht zuſtehe . Ich erwiedere Darauf : diefe Anficht fte -

þet - mit den Rechtégebråuchen des Graat im Wider -

ſpruch , der in Europa die åltefte und freyefte Berfaf
fung þat ,

Xn England richten die Náåufer deg Parlaments fetbft
ùber ihre Mitglieder , und wir alle . haben e5 erlebt , daf
Sir Francig Burdett durch Beſchluß des Unterhauſes in

den Tower gefandt worden ift .

Man hat weiter eingewendet , die vorgefhlagene

Ausſchließung der Glieder der Kammern bedrohe die

verfaſſungsmaͤßige Freyheit mit den hoͤchſten Gefahren .
Aber auch in England befindet ſich das Parlament ,

wenigſtens durch Obſervanz , im Beſitz des Rechtes ,
ſeine Mitglieder wegen Vergehen auszuſchließen . Die

nordamerikaniſche Verfaſſung raͤumt den repraͤſentativen
Kammern ſogar ausdruͤcklich das Recht ein , unwuͤrdige
Glieder aus ihrer Mitte zu verſtoßen . ( Der Redner

liest die Stelle der Verfaſſung des vereinigten Frey —

ſtaats . ) Und noch beſtehen und bluͤhen in England und

Amerika Verfaſſung und Freyheit in ungeſchwaͤchter
Kraft . Noch iſt dort keine Wirkung jener angeblichen

Gefahr ſichtbar geworden .

Man hat es endlich bedenklich gefunden , daß in

dem zweyten der im Geſetz vorausgeſetzten Faͤlle der

Staatsgerichtshof uͤber Mitglieder der Kammern rich —
ten ſoll . Dieſer Vorſchlag beruht auf der Voraus —
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fegung , daf die Kammern in der Regel nicht mehr
verfammelt feyn werden , menn dag Gericht nach ge -

fhlofenem Verfahren fein Urtheil über die AnÉlage

fållt . Der Regierung ſchien es dem Verhaͤltniß ange⸗

meſſener , und fuͤr den Anklaͤger weniger bedenklich ,

wenn uͤber die Folgen einer als gefaͤhrdevoll erfunde⸗

nen , Anklage der Staatsgerichthof urtheilt , als wenn

dieß dem gewoͤhnlichen Richter vorbehalten bliebe .

Zachariaͤ : Ich bemerke zuvoͤrderſt uͤber die Art ,

wie der im Commiſſionsbericht enthaltene Antrag ent⸗

ſtanden iſt , folgendes : Es boten ſich , als der vorlie⸗

gende Paragraph in der Commiſſion gepruͤft wurde ,

zwey mit einander ſtreitende Grundſaͤtze dar :

Erſtens der Grundſatz , daß die Freyheit der

Berathung in den Kammern , und mithin die Selbſt⸗

ſtaͤndigkeit der Kammern unausbleiblich gefaͤhrdet werde ,

wenn irgend eine andere Staatsbehoͤrde , als die Kam⸗

mer ſelbſt , uͤber die Zulaͤßigkeit und Rechtmaͤßigkeit der

von den Mitgliedern der Kammer gethanen Aeußerung
zu urtheilen befugt ſey : — und ich muß offenherzig

bekennen , daß ich die vorliegende Frage lediglich und

alein nah dDiefem Grundſatze entſcheiden wuͤrde .

Zweytens der Grundſatz , welcher dem Privat⸗
rechte , ſowie der erſtere dem oͤffentlichen Rechte ange⸗

hoͤren duͤrfte , daß die Kammern nicht Freyſtaͤtten fuͤr
Verleumder ſeyn ſolleny .

Der Commiſſionsantrag iſt ein Verſuch , zwiſchen
dieſen beiden Grundſaͤtzen einen billigen Vergleich zu

ftiften .
bung
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Dem vorliegenden Şen deg Gefegentwur fs tehen ,
fo wie er gefaft ift , noh befondere Bedentlichfeiten

entgegen . Xn dem erften Falle deg fen wårde , wie

hon bemerft worden ift , die Rammer in der That die

Eigenſchaft eines Gerichtshofes haben . Das britiſche

Parlament , namentlich dag Unterhaus , ùbt awar eine ,

m dem Wefen einer jeden Verfammlung liegende , Po -

lizey úber feine Mitglieder aug . Aber Anfpråche drit -

ter Perfonen fnnen nicht bey ibm angebracht werden .

Ynfangend den zweyten Fal deg Sen , fo ergibt fiH
U8 dem ganzen Zufammenhange der vorliegenden Gefez -

' ntwårfe , daf man die Organifation und dag Ber -

fahren deg Staatsgerichtshofs nur auf den Fall berech —

nete , da die oberſten Staatsbeamten angeklagt wuͤrden .

Uebrigens bin auch ich der Meinung , daß man

beſſer den ganzen hHen ſtreichen wuͤrde . Der Inhalt

deſſelben haͤngt mit einer allgemeinen Aufgabe zuſam —

men, und es iſt bedenklich , dieſe nur theilweiſe zu

uͤſen. Auch gibt es gewiſſe Vergehungen , welche die

Geſetze beſſer unberuͤhrt laſſen , in der Vorausſetzung ,
daß das Volk erſt durch das Geſetz ſelbſt an das Ber -

gehen erinnert werden wuͤrde . So handelte einſt ein

Geſetzgeber der Griechen .

Reg . Comm . geh . Ref . v. Liebenſtein : Es iſt in

dem Sen nicht von den Commiſſarien die Rede , welche
von den Kammern zur Verfolgung der Anklage beſtellt

worden ſind , ſondern von den Mitgliedern der einen

oder der andern Kammer , welche den Autrag auf Erhe⸗
bung einer Anklage geſtellt haben . Die Vorausſetzung ,

aß gewiße Vergehungen nicht moͤglich ſeyen , iſt wohl
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0 ſchoͤn, aber zuweilen taͤuſchend. Es verhaͤlt ſich damlt , Kai

wie mit andernRechtsfictionen, wovon ein verehrter Red⸗ des
a | ner frúher gefprochen , Wenn die Fiction ſich als — — wei

det bewaͤhrt , und man unterlaſſen hat , fuͤr ſolchen Fall in i
£ W

|
geſetzliche Vorkehrungen zu treffen , fo lann man in nicht den

5 m geringe Berlegenhetten fommen , tior
1i oo.
Ei Mai

k 9 Frhr . v. Berkheim : Es iſt hler nicht von einer

1y y Ueuferung , fóndern von einer That , von einer Antlage
| i die Rede . Die Furcht , daf diefer Ç. gemifbraucht wer der!

den fónne , gewiffe , der Regierung niht gefållige Miti
:

.

!
glieder aug den Kammern u entfernen , Fann ich nicht thei- *
len . Wohl aber fuͤrchte ich , daß ohne dieſen Hen die ge⸗ i

brandmarkte Ehre eines unfhuDdigen Mannes feine Ge
iRS

nugthuung finden wuͤrde . jede

len
Srhr . v. Weffenberg : Da die Råge und Zur nuy

rechtweiſung in Hinſicht eines jeden Mißbrauchs des Rei
S pe Stimmrecht eineg Mitglieds der Kammern fowobl die - oi|

ſen als ihrem Praͤſtdium in verſchiedenen Abſtufungen thu
zuſteht , daruͤber keine beſondern Beſtimmungen erſt Sil
noͤthig ſind , und die beſtehende Geſchaͤftsordnung auch

ps

| i im vorliegenden Fal Anwendung fånde , fo halte id o
—4 P den erſten Abfag deg §. 12 . des Geſetzentwurfs ſchon

at

V 0 deshalb fuͤr uͤberfluͤſſg. Die von den drey andern ver⸗ Dr

* ehrten Mitgliedern der Commiſſion bereits dargelegten der
|

Gruͤnde beſtimmen mich aber auch , dafuͤr zu ſtimmen , zur

daß der zweyte Abſatz , mithin Der ganze , §. 12 . , ge⸗ Zu
*

| raa firichen werde . Sollte dieg aber nicht beliebt werden , daf
aa fo můfte ih meinerfeit8 auf der Mbånderung deg Fen Fa

—
nach dem Antrage der Commiffion beftehen , indem die ein

fer nah meiner Ueberzeugung får Dag Klagerecht deS fey

Angeflagten gegen die Urheber der AnÉlage alleg jw der

geſteht , was mit der Freyheit deg Stimmrechts in den tra
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Kammern vereinbarlich iſt . Den Beſtimmungen im §. 12 .

des Geſetzentwurfs konnte ich aber nie beyſtimmen ,

weil ihre Ausfuͤhrung die Freyheit des Stimmrechts
in den Kammern zu ſehr beeintraͤchtigen und gefaͤhr —

den, insbeſondere aber dem Gebrauch des Rechts , Mo —

tionen zur Anklage eines oberſten Staalsbeamten zu

machen , hinderlich werden koͤnnte .

Der Generallieutenant v. Schaͤffer fragte zuvoͤr⸗

derſt : ob das achte Organiſationsedict noch jetzt Ge —

ſetzeskraft habe ? Rachdem dieſe Fragr von dem Frhrn .

v. Zyllnhardt bejaht worden war , fuhr er ſo fort :

Nach dem 8. und 46 . Fen dieſes Edicts gibt eine

jede widerrechtliche Beſchuldigung , und eine jede Ver —

leumdung einen Rechts anſpruch auf Genugthuung . Wenn

nun nach dem 7. Fen unſerer Verfaſſungsurkunde die

Rechte aller Badener vor dem Geſetze gleich ſeyn ſollen ,

ſo kann ich nicht abſehen , wie jenes Recht auf Genug —

thuung nicht auch den oberſten Staatsbeamten in den

Sålen , von welchen der vorliegende Paragraph des

Geſetzentwurfs handelt , zuſtehen ſoll . Wo iſt das

Geſetz , welches eine Ausnahme von der , durch jenes

Organiſationsedict aufgeſtellten Regel , zum Nachtheil

der oberſten Staatsbeamten machte ? Gern will ich

zur Ausſtreichung des 12 . Şen des Geſetzentwurfs meine

Zuſtimmung geben , wenn man mir nur verſichern kann ,

daß den Mitgliedean der oberſten Staatsbehoͤrde in einem

Falle dieſer Art nach dem gemeinen Rechte des Landes

ejn wirkſamer Anſpruch auf Genugthuung verbleibt ,

ſey dieß nun vor dem Staatsgerichtshofe , oder vor

dem gewoͤhnlichen Richter . Ich habe das beſte Zu —

trauen zu den Mitgliedern der einen und der andern
f
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Kammer ; aber ich habe leider nur zu oft die traurige

Erfahrung gemacht , wie feher man fich in den Menfhen
irren fónne .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich will hier nicht die vor⸗

þin von dem Herrn Regierungscommiſſaͤr beruͤhrte all⸗

gemeine Frage eroͤrtern , in wiefern ein Mitglied der

Staͤnde fuͤr das , was es in der Staͤndeverſammlung l
geſprochen hat , außerhalb derſelben zur Verantwortung f
gezogen werden fönne ; ich wil nur auf eine Nnalogit
aufmerffam machen . ES wurde vorhin bey der Bero
thung úber den §. r0 . deg Gefegentwurfs durch Stim⸗

menmehrheit , an welcher ich jedoch keinen Antheil hatte,
ausgeſprochen , daß wenn ein Verbrechen des gemeinen
Rechts mit der Verfaſſungsverletzung in derſelben Hand⸗
lung zuſammentrifft , das erſtere getrennt und beſonders
abgehandelt werden koͤnne ; indem ich mich hierauf ohne
Wiederholung der damals aufgefuͤhrten Gruͤnde berufe,
mache ich nur darauf aufmerffam , dafi hier eben fo die

Privatgenugthuung nach gemeinem Recht und vor dem

ordentlichen Richter von dem Politiſchen , fuͤr welches
keine Verantwortlichkeit außerhalb der Kammer beſteht,
getrennt werden koͤnne .

Mir ſcheint der vorliegende Paragraph nach dieſer
Analogie uͤberfluͤfſig zu ſeyn

Reg . Comm . geh . Ref , v. Liebenftein : Wem
alg ausgemacht angefehen und zugeftanden wird , daf
die Mitglieder der oberften Staatgbehórde im Fall einer

falſchen Anklage die ihnen gebuͤhrende Genugthuung
vor dem ordentlichen Richter ſuchen und finden koͤnnten ,

ſo koͤnnten ſie ſich dabey allerdings vollkommen beru —
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higen , und eg - bedarf dann der Beſtimmungen des §. 12 .

in der That niht weiter .

Se . Durchl . der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein : Die

verſchiedenen Bedenklichkeiten , Anſtaͤnde und Zweifel ,

welche ſich uͤber den F. 12 . des Geſetzentwurfs erho —
ben haben , und in der Discuſſton vielſeitig eroͤrtert

worden ſind , fuͤhrten mich auf die Idee , ob nicht

befragte Zweifel am erſten und leichteſten dadurch zu

heben, und die verſchiedenen Meinungen darin zu ver —

einigen ſeyn wuͤrden , daß man die Competenz des

Staatsgerichtshofes auch auf die Kammern und deren

Mitglieder ſelbſt ausdehnte ?

Frhr . v. Zyllnhardt : In dem Koͤnigreich Wir —

temberg hat der Staatsgerichtshof allerdings zugleich
dieſe Stellung .

Der Frhr . v. Tuͤrkheim und der Hofr . v. Rot -
teck bemerken dagegen , daß die Ausdehnung der Com —⸗

petenz des Staatsgerichtshofes nur der Gegenſtand
einer beſondern Motion ſeyn koͤnne .

Der Vicepraͤſident ſtellte nunmehr die Frage :

Ob die Kammer den 6. 12 . ſo annehme , wie er

im Geſetzentwurfe gefaßt ſey ?

Dieſe Frage wurde mit 11 Stimmen gegen 5 ver -

neint .

Er ſtellte weiter die Frage :

Ob der §. 12 . aug dem Gefegentwurf weggelaſſen
werden ſolle ?
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Dieſe Frage wurde mit 9 Stimmen bejaht .

Hiemit wurde die heutige Sitzung beſchloſſen .

Frhr . v. Zyllnhardt .

Zachariaͤr
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